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______________________________________________________________________

Landeshauptstadt Hannover  Datum 16.04.2013

Einladung

zur 15. Sitzung des Gleichstellungsausschusses am 
Montag, 6. Mai 2013, 15.00 Uhr, Rathaus, Hodlersaal

______________________________________________________________________

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 
Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

2. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung am 04. März 2013

3. Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde

4. Zwischenbericht: Sachstand Weiterentwicklung Familienpolitik 
(Informationsdrucks. Nr. 2616/2012 mit 1 Anlage) - bereits übersandt

5. Aktionsplan der Landeshauptstadt Hannover gemäß EU-Charta zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene
(Drucks. Nr. 0513/2013 mit 1 Anlage) - bereits übersandt

6. Dritter Bericht über die Maßnahmen der Stadtverwaltung Hannover zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern sowie über die Ausstattung des 
Büros der Gleichstellungsbeauftragten nach dem Nds. 
Kommunalverfassungsgesetz
(Informationsdrucksache Nr.0917/2013 mit 1 Anlage)

7. Zweiter Controllingbericht zum Lokalen Integrationsplan der 
Landeshauptstadt Hannover
(Informationsdrucks. Nr. 0527/2013 N1 mit 1 Anlage) - bereits übersandt

8. "Auf dem Weg zur inklusiven Stadt" - Jahresbericht für das Jahr 2012
(Informationsdrucks. Nr. 0553/2013 mit 7 Anlagen) - bereits übersandt

9. Anfragen und Anträge

9.1. Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu einer 
Resolution für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtlich Liebende
(Drucks. Nr. 0225/2013) 

9.2. Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zur Einführung Gender Budgeting
(Drucks. Nr. 0410/2013) 

9.2.1. Änderungsantrag der FDP-Fraktion zu Drucks. Nr. 0410/2013 (Antrag der 
SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Einführung 
Gender Budgeting)
(Drucks. Nr. 0523/2013) 
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9.3. Antrag der CDU-Fraktion zu einer Anhörung zum Thema "Gender Budgeting"
(Drucks. Nr. 0566/2013) 

9.4. Antrag der FDP-Fraktion "Mehr Männer in Kitas"
(Drucks. Nr. 0524/2013) 

10. Bericht der Verwaltung

11. Bericht der Gleichstellungsbeauftragten

12. Verschiedenes

Der Oberbürgermeister 
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______________________________________________________________________

Landeshauptstadt Hannover  - 18 F-  Datum 28.05.2013

PROTOKOLL

15. Sitzung des Gleichstellungsausschusses am Montag, 6. Mai 2013, 
Rathaus, Hodlersaal

Beginn 15.00 Uhr
Ende 16.01 Uhr
______________________________________________________________________
Anwesend:

    (verhindert waren) 

Ratsfrau Markowis (Bündnis 90/Die Grünen)
Ratsfrau Fischer (SPD)
(Ratsfrau Arikoglu) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

wurde vertreten durch Frau Kramarek
Ratsfrau Barnert (SPD) als Vertretung für Frau Pohler-Franke
Ratsherr Gill (SPD)
Ratsfrau Jeschke (CDU)
Bürgermeisterin Kramarek (Bündnis 90/Die Grünen) als Vertretung für Frau Arikoglu
Ratsherr Küßner (CDU)
Ratsherr Lorenz (CDU)
Ratsfrau Nolte-Vogt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Ratsfrau Pluskota (SPD) als Vertretung für Herrn Römer
(Ratsfrau Pohler-Franke) (SPD) wurde vertreten durch Frau Barnert
Ratsfrau Pollok-Jabbi (DIE LINKE.)
(Ratsherr Römer) (SPD) wurde vertreten durch Frau Pluskota

Beratende Mitglieder:
(Frau Dr. Gubaydullina)
Frau Krüger-Pöppelwiehe
Herr Moormann
Frau Mücke-Bertram
Frau Prokisch

Grundmandat:
(Ratsherr Böning) (DIE HANNOVERANER)
(Ratsfrau Bruns) (FDP)
(Ratsherr Dr. Junghänel) (PIRATEN)

Verwaltung:
Herr Bodemann Stadtbaurat
Herr Härke Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Frau Mentner Gesamtpersonalrat
Frau Müller Referat für Frauen und Gleichstellung
Frau Schwiertzky Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Frau Siebert Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Frau Volkmann Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Frau Dr. Vollmer-Schubert Referat für Frauen und Gleichstellung
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Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 
Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

2. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung am 04. März 2013

3. Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde

4. Zwischenbericht: Sachstand Weiterentwicklung Familienpolitik 
(Informationsdrucks. Nr. 2616/2012 mit 1 Anlage)

5. Aktionsplan der Landeshauptstadt Hannover gemäß EU-Charta zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene
(Drucks. Nr. 0513/2013 mit 1 Anlage)

6. Dritter Bericht über die Maßnahmen der Stadtverwaltung Hannover zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern sowie über die Ausstattung des 
Büros der Gleichstellungsbeauftragten nach dem Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
(Informationsdrucks. Nr. 0917/2013 mit 1 Anlage)

7. Zweiter Controllingbericht zum Lokalen Integrationsplan der 
Landeshauptstadt Hannover
(Informationsdrucks. Nr. 0527/2013 N1 mit 1 Anlage)

8. "Auf dem Weg zur inklusiven Stadt" - Jahresbericht für das Jahr 2012
(Informationsdrucks. Nr. 0553/2013 mit 7 Anlagen)

9. Anfragen und Anträge
9.1. Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu einer 

Resolution für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtlich Liebende
(Drucks. Nr. 0225/2013)

9.2. Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zur Einführung Gender Budgeting
(Drucks. Nr. 0410/2013)

9.2.1. Änderungsantrag der FDP-Fraktion zu Drucks. Nr. 0410/2013 (Antrag der 
SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Einführung 
Gender Budgeting)
(Drucks. Nr. 0523/2013)

9.3. Antrag der CDU-Fraktion zu einer Anhörung zum Thema "Gender Budgeting"
(Drucks. Nr. 0566/2013)

9.4. Antrag der FDP-Fraktion "Mehr Männer in Kitas"
(Drucks. Nr. 0524/2013)

10. Bericht der Verwaltung

11. Bericht der Gleichstellungsbeauftragten

12. Verschiedenes 
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TOP 1.
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgem äßen Einberufung und 
Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordn ung
Frau Markowis eröffnete die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße Einberufung und 
Beschlussfähigkeit fest.

Es wurden folgende Veränderungen zur Tagesordnung festgelegt:
Herr Küßner zog die TOP´s 9.1 und 9.2 in die Fraktion, weil zunächst die Anhörung 
stattfinden sollte.

Herr Härke wandte ein, dass beide Punkte bereits in der letzten Sitzung zurückgezogen 
wurden.

Herr Lorenz begründete dies damit, dass zunächst die Anhörung zu Gender Budgeting 
durchgeführt werden sollte.

Herr Härke sagte zu, dass die Anhörung möglichst umgehend durchgeführt werden soll.

Herr Lorenz begrüßte dies, jetzt gehe es um die Terminierung der Anhörung.

Frau Markowis sagte, dass davon ausgegangen werde, dass die Anhörung bereits im Juni 
stattfinde.

TOP 2.
Genehmigung des Protokolls über die Sitzung am 04. März 2013
Das Protokoll wurde mit drei Enthaltungen genehmigt.

TOP 3.
Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
Es gab keine Einwohnerinnen und Einwohner, die Fragen hatten.

TOP 4.
Zwischenbericht: Sachstand Weiterentwicklung Famili enpolitik 
(Informationsdrucksache Nr. 2616/2012 mit 1 Anlage)
Frau Markowis regte an, die Drucksache formal zu behandeln, da Frau Kuhlmey heute nicht 
anwesend sein könne.

Frau Prokisch fragte zu Seite 3, an wen der Auftrag zur Auswertung der 
Familienkonferenzen vergeben wurde und welche Kosten damit verbunden seien.
Die Beantwortung wurde mit dem Protokoll zugesagt:
[Der Auftrag ging an das Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung in 
Hannover. Der Auftrag wurde ausgeschrieben. Es gab vier Bewerbungen. Der 
Kostenrahmen sind 19 000 € plus Mwst.]
Die Drucksache wurde zur Kenntnis genommen.

TOP 5.
Aktionsplan der Landeshauptstadt Hannover gemäß-Cha rta zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern auf lokaler Ebene
(Drucks. Nr. 0513/2013 mit 1 Anlage)
Frau Volkmann hatte bereits in der letzten Sitzung Erläuterungen zur Drucksache gegeben 



- 4 -

und stand für weitere Fragen zur Verfügung.

Frau Fischer dankte für diesen übersichtlichen und gut nachvollziehbaren Bericht. 
Sie bedauerte, dass lediglich die zuständigen Fachbereiche und keine direkten Person für 
Nachfragen benannt wurden.

Frau Volkmann sagte, dass diese wegen möglicher Veränderungen nicht erwähnt wurden. 
Selbstverständlich habe es in den Fachbereichen konkrete Ansprechpartner gegeben.

Frau Nolte-Vogt fragte wer den Umsetzungsprozess der Maßnahmen begleite.
Auf S.14 sei beispielsweise benannt, dass es bei dem Bildungsangebot in Ganztagsschulen 
getrennt geschlechtliche Angebote gebe, ob dies Kochen für Mädchen und Technik für 
Jungen sei. Dies sei nicht das, was der Gleichstellungsausschuss wünsche.

Frau Volkmann informierte, dass es unter Ziffer 1.2 um den Abbau von Stereotypen gehe 
und die Geschlechterrollen aufgebrochen werden sollen. Auf die Wünsche der Kinder und 
Eltern soll eingegangen werden. Es solle Kochkurse für Jungen oder gemischte Kurse 
geben. Die Zielsetzung sei durch die Schulen und Bildungsträger konzipiert. Das Controlling 
erfolge durch den Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste.
Als "kleines Controlling" sei ein zeitnaher Bericht zum Sachstand geplant. Ein "großes" 
Controlling im Jahr 2015. Es soll Fragebögen geben, um in ca. einem Jahr über die 
Umsetzung berichten zu können.

Frau Prokisch bezog sich auf Seite 8 und fragte, ob das Ziel statt Bewusstseinsbildung 
besser "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" lauten müsste.

Frau Dr. Vollmer-Schubert antwortete, dass zunächst das Bewusstsein geschaffen werden 
müsse, es sei ein langer Weg und ein anspruchsvolles Ziel.

Der Antrag wurde mit 8:3 Stimmen beschlossen.

TOP 6.
Dritter Bericht über die Maßnahmen der Stadtverwalt ung Hannover zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern sowie über die Ausstattung d es Büros der 
Gleichstellungsbeauftragten nach dem Niedersächsisc hen 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
(Informationsdrucksache Nr. 0917/2013 mit 1 Anlage)
Frau Dr. Vollmer-Schubert dankte für diesen umfassenden Bericht.

Frau Nolte-Vogt lobte den Bericht ebenfalls und dankte für die Zusammenstellung der 
Maßnahmen. Dies sei der umfassendste Bericht der letzten 1,5 Jahre. Sie fragte zu den 
Zahlen auf Seite 3 oben zum sinkenden Frauenanteil am Beschäftigungsvolumen in E10 bis 
E12, ob dies mit der Führungskräfteentwicklung zusammenhänge. 
Zur Tabelle Seite 3 unten lobte sie die Aufzeichnung der Entwicklung in den höheren 
Positionen seit 2006.

Frau Schwiertzky erläuterte, dass dies eine logische Entwicklung des ehemaligen 
gehobenen Dienstes sei und die Frauen seit Jahren in die höheren Positionen 
hineinwachsen.
Die Zahl der Beschäftigten sei insgesamt geringer in den Entgelt- und Besoldungsgruppen 
E10/A11 bis E12/A13 und mittel- bis langfristig werden die Gleichstellungserfolge sichtbar.
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Frau Prokisch bezog sich auf die Tabelle Seite 3 und fragte wo die S-Tarife wiederzufinden 
seien. Zu Seite 11 sei sie irritiert über die Definition des Begriffs "Familie", dass dies die 
Verantwortung für andere Personen umfasse.

Frau Fischer schloss sich dem Dank an und fragte zur Qualifizierung der 60 Bewerberinnen 
und Bewerber als Assistenz, Vorzimmer- und Sekretariatskraft (S.8)  und weshalb 15 
Frauen, aber kein Mann ausgewählt wurde.
Eine weitere Anmerkung gab es zum Stadt-Hannover-Preis (Seite 20 und 27 der 
Drucksache). Nicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe im Vordergrund 
gestanden, sondern der Erfolg und die Vorbildfunktion der Frauen.

Frau Schwiertzky erläutere, dass die S-Tarife auf Seite 2 gesondert ausgewiesen wurden 
und in der Tabelle nicht enthalten seien, da diese gemäß der Novellierung des Gesetzes 
gesondert darzustellen seien. Es gab 826 Vollzeitstellen, von denen 632 mit Frauen besetzt 
waren,. Der Frauenanteil betrug 76 %.
Wegen des Familienbegriffs verwies sie wegen der Historie an Frau Dr. Vollmer-Schubert.

Frau Dr. Vollmer-Schubert erläuterte, dass bereits bei der Erstellung der 
Gleichstellungsrichtlinien ein erweiterter Begriff gewählt wurde, der nicht nur eigene Kinder 
oder Eltern umfasst. Man habe damals lange diskutiert um auch die familiären Aufgaben 
z.B. gleichgeschlechtlicher Paare zu berücksichtigen. Die Verantwortung umfasse die 
sorgenden Aufgaben für nahe Angehörige.

Frau Schwiertzky bestätigte, dass bei der Qualifizierungsmaßnahme Auswahlverfahren mit 
Bestenauslese durchgeführt wurden. Sie werde nachfragen, weshalb keine Männer 
ausgewählt wurden und dies mit dem Protokoll mitteilen: 
[Es haben sich neun Männer für die Teilnahme an der Qualifizierung beworben. Davon 
wurden drei zum schriftlichen Test eingeladen. Die übrigen Bewerber hatten größtenteils, 
ebenso wie viele Bewerberinnen, keine ausreichenden Deutschkenntnisse. Im Rahmen der 
Qualifizierung werden zwar Deutschkenntnisse vermittelt, allerdings nur in einem 
beschränkten Rahmen. Ein Mann hat seine Bewerbung zuvor zurückgezogen. Von den drei 
zum Test eingeladenen Bewerbern hat nur einer den Test erfolgreich absolviert und wurde 
zur Teilnahme an der Qualifizierung eingeladen. Dieser hat jedoch kurz vor Beginn der 
Maßnahme für ein anderes Stellenangebot seine Bewerbung zurückgezogen, sodass eine 
Frau auf seinen Platz nachgerückt ist.]

Frau Nolte-Vogt bezog sich auf den Ausblick und die allgemeine Personalentwicklung (S.7 
Ziffer 3.1.2.1) in den vorausgegangen Jahren und die Schlüsselfunktionen auf Seite 8 oben.

Frau Schwiertzky erläuterte die Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung, wo 
Voraussetzung sei, dass man bereits eine Führungsposition inne habe, z.B. als 
Sachgebietsleitung. 
Der Nachwuchsförderkreis sei eine Weiterentwicklung für potentielle Bewerberinnen und 
Bewerber für künftige Führungspositionen. 
Die Qualifizierung in A14/E13 sei eine Personalentwicklungsmaßnahme mit eigentlich 
paritätischer Besetzung unabhängig von konkreten Stellenbesetzungen z.B. bei der 
Feuerwehr mit einer Qualifizierung zur Beförderung.

Frau Pollok-Jabbi lobte die Verwaltung für den vorbildlichen Frauenanteil von 55,6 %.
Zu Ziffer 3 auf Seite 4 sei noch nicht deutlich geworden, was bei Personal und Organisation 
als Strategie zur Personalplanung und Unternehmenskultur zu verstehen sei, z.B. 
veränderte Hierarchien? Zur Betrieblichen Gesundheitsförderung stelle sich die Frage, ob 
diese wegen Arbeitsverdichtung und damit verbundener Belastung angeboten werde.
Zu Seite 13 bedauerte sie, dass der Männeranteil in Elternzeit gesunken sei.
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Sie fragte, in welchen Fachbereichen die Teilzeitausbildung durch SINA (vgl. S. 9) erfolgte.

Frau Schwiertzky bezog sich auf die unter Ziffer 3 genannte Unternehmenskultur. Der 
demografische Wandel erfordere eine strategische Auseinandersetzung, z.B. in 
Arbeitsgruppen zur Attraktivität als Arbeitgeberin.
Man müsse dem Wandel mittelfristig positiv begegnen. Im Personal- und Organisations- 
bericht sowie Gleichstellungsplan wurde benannt, dass der Fachkräftemangel noch nicht 
akut sei. Dennoch seien mittelfristige Strategien zur Unternehmenskultur bzw. Leitbild zu 
entwickeln und Vielfältigkeit als Stärke zu betrachten. Diversity und Wertschätzung seien 
besondere Themenfelder. Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie ein wertschätzendes 
Miteinander gegenüber diversen Lebensmodellen verbessere die Zusammenarbeit. Vielfalt 
sei positiv. 
Betriebliche Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei wichtig, um die 
Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Zum Thema Beruf und Pflege und daraus resultierenden Belastungen soll in Kürze mit der 
nächsten Gehaltsabrechnung eine Befragung erfolgen.
Es gebe z.B. einen Leitfaden zur psychischen Belastung.

Die Frage zu den geringeren Zahlen von Männer in Elternzeit könne ebenfalls mit dem 
demografischen Wandel beantwortet werden. Die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter 
nehme ab, das Durchschnittsalter der Beschäftigten liege bei 46 Jahren, somit nehme auch 
die Zahl der Beschäftigten in Elternzeit ab.
Die Fachbereiche, in denen ein Ausbildung durch SINA erfolge werden mit dem Protokoll 
benannt:
[Die 16 Frauen waren seit 2005 in unterschiedlichen Fachbereichen eingesetzt, im 
Berichtszeitraum 2010-2012 erfolgte die Ausbildung im mittleren allgemeinen 
Verwaltungsdienst im Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste sowie als 
technische Zeichnerin im Fachbereich Gebäudemanagement. Aktuell gibt es für die 
Verwaltung keine geeigneten Personen und für andere Bereiche keine Nachfrage. Das 
Ausbildungsangebot werde auf jeden Fall fortgesetzt.]
 
Frau Prokisch fragte zu Seite 12 weshalb bei Stellenausschreibungen auf den Hinweis zur 
Teilzeiteignung verzichtet werde und ob sich dies nur auf interne oder auch auf externe 
Ausschreibungen beziehe.

Frau Schwiertzky antwortete, dass jeweils eine Bestenauslese erfolge, es werde dazu ein 
Konzept erarbeitet. Unter Teilzeit werde oftmals eine Halbtagstätigkeit verstanden. Erst 
nach der Personalauswahl soll über die Arbeitszeit gesprochen werden. Bei einem 
verbleibenden Stellenanteil sollen innerhalb der Organisationseinheit evtl. Anteile 
zusammengefasst werden. Geprüft werde ebenfalls das mobile Arbeiten von Zuhause, z.B. 
5 Stunden als Teleheimarbeit.

Frau Dr. Vollmer-Schubert ergänzte, dass alle Stellen als Vollzeitstellen ausgeschrieben 
werden sollen und alles ermöglicht werde, um Teilzeit zu realisieren.

Frau Pollok-Jabbi fragte, ob es bereits anonyme Bewerbungsverfahren gegeben habe.

Herr Bodemann bestätigte, dass seit Anfang 2013 das anonyme Verfahren eingeführt 
worden sei, im Fachbereich Planen und Stadtentwicklung habe es bisher kein anonymes 
Stellenbesetzungsverfahren gegeben.
[Anmerkung: Im Gebäudemanagement findet gerade das dritte anonyme Verfahren statt.]

Frau Nolte-Vogt fragte zu Seite 12 wie die Pausenregelung nach sechs Stunden bei 
Teilzeitkräften flexibilisiert wurde.
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Frau Schwiertzky antwortete, dass bei der Teilzeitkonferenz deutlich wurde, dass 
Mitarbeiterinnen, die 2 Minuten länger als 6 Stunden arbeiteten, sich eine Pause von 30 
Minuten abziehen mussten, die nicht genommen wurde. Dazu habe es ein 
Personalrundschreiben gegeben. Bei wenigen Minuten Arbeitszeitüberschreitung sei dies 
kein Problem. Aus Gründen der Fürsorgepflicht müsse man beachten, dass die 6,5 Stunden 
oder 7 Stunden ohne Pause keine Dauerregelung sein sollten.

Die Drucksache wurde zur Kenntnis genommen.

TOP 7.
Zweiter Controllingbericht zum Lokalen Integrations plan der Landeshauptstadt 
Hannover
(Informationsdrucksache Nr. 0527/2013 N1 mit 1 Anla ge)
Frau Fischer informierte, dass diese Drucksache bereits in mehreren Ausschüssen war 
sowie in der aktuellen Stunde des Rates. Sie dankte für diesen Bericht.
Das Ganze sei ein erfolgreicher und transparenter Prozess mit vielen Handlungsansätzen. 
Besonders zu begrüßen sei, dass die Ansprechpartner benannt würden.
Eine Verständnisfrage gebe es zu Seite 53, Ziffer 3.1.4 "Frauen verbinden Welten".

Frau Dr. Vollmer-Schubert erläuterte, dass das Netzwerk längere Zeit zusammengearbeitet 
habe und es vorrangig um die Anerkennung von Abschlüssen von Zugewanderten ging. Der 
Arbeitskreis habe sich mittlerweile aufgelöst. Es sei eine Arbeitsgruppe gewesen, die sich 
mit bestimmten Themen beschäftigt habe und Lösungen gesucht habe.

Die Drucksache wurde zur Kenntnis genommen

TOP 8.
"Auf dem Weg zur inklusiven Stadt" - Jahresbericht für das Jahr 2012
(Informationsdrucksache Nr. 0553/2013 mit 7 Anlagen )
Frau Nolte-Vogt dankte für diesen Bericht, sie merkte an, dass nicht durchgängig die 
gendergerechte Sprache verwendet wurde, z.B. auf den Seiten 54 bis 59.

Die Drucksache wurde zur Kenntnis genommen

TOP 9.
Anfragen und Anträge

TOP 9.1.
Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen zu einer Resolution 
für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtlich Li ebende
(Drucks. Nr. 0225/2013)
Herr Moormann stellte den Antrag vor und berichtete, dass in Deutschland das 
Lebenspartnerschaftsgesetz bereits seit 12 Jahren in Kraft sei und es verschiedene 
Gerichtsverfahren beim Verfassungsgericht gab, in denen festgestellt wurde, dass eine 
Gleichstellung in unterschiedlichen Rechtsgebieten zugebilligt wurde, um Benachteiligungen 
zu vermeiden. Das Eheprivileg sei somit aufzuheben.
Es sei einer Demokratie unwürdig gleichgeschlechtlich Liebende als Menschen 2. Klasse zu 
behandeln und Klagen durch alle Instanzen abzuwarten. Die Politik müsse sich der Realität 
stellen und Ehe und Lebenspartnerschaften gleichstellen, bevor es noch mehr Prozesse 
gebe. 
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Hannover sei die erste Großstadt bei der Umsetzung der eingetragenen 
Lebenspartnerschaften gewesen, deshalb wäre es gut die erste Großstadt zu sein, die sich 
konsequent für die Öffnung der Ehe und Abschaffung des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
einsetzt.

Frau Pollok-Jabbi wunderte sich über diesen Antrag und die Resolution.
Er passe zum aktuellen Wahlkampf auf Bundesebene.
Das Verfahren sei fragwürdig.
Es sei bedauerlich, dass es nur ein rot-grüner Antrag sei und nicht interfraktionell.
Es  würde sie freuen, wenn Hannover den Antrag auf Bundesebene unterstütze.

Der Antrag wurde mit 8:3 Stimmen beschlossen.

TOP 9.2.
Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen 
zur Einführung Gender Budgeting
(Drucks. Nr. 0410/2013)
Dieser TOP wurde auf Wunsch der CDU in die Fraktion gezogen.

TOP 9.2.1.
Änderungsantrag der FDP-Fraktion zu Drucks. Nr. 041 0/2013 (Antrag der 
SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  zur Einführung Gender 
Budgeting)
(Drucks. Nr. 0523/2013)
Dieser TOP wurde auf Wunsch der CDU in die Fraktion gezogen.

TOP 9.3.
Antrag der CDU-Fraktion zu einer Anhörung zum Thema  "Gender Budgeting"
(Drucks. Nr. 0566/2013)
Frau Nolte-Vogt regte an, dass statt aus Münster eine Expertin aus München kommen solle.

Frau Dr. Vollmer-Schubert informierte, dass bereits Zusagen aus Wien und Freiburg 
vorliegen und da niemand aus Münster kommen könne, wurde eine Expertin aus München 
angefragt, so dass die beabsichtigte Anhörung in der nächsten Sitzung am 3.6. stattfinden 
könne.

Die Anhörung wurde einstimmig beschlossen.

TOP 9.4.
Antrag der FDP-Fraktion "Mehr Männer in Kitas"
(Drucks. Nr. 0524/2013)
Der Antrag wurde mit 4 Enthaltungen abgelehnt.

TOP 10.
Bericht der Verwaltung
Herr Härke hatte zusätzlich zu dem Gleichstellungsbericht nichts zu berichten.
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TOP 11.
Bericht der Gleichstellungsbeauftragten
Frau Dr. Vollmer-Schubert berichtete, dass für den Fachtag Mädchenarbeit 99 
Anmeldungen vorlagen und noch mehr Interesse bestand. Nach 17.00 Uhr seien noch mehr 
als 90 Personen bei der Veranstaltung gewesen.

Zum Thema "Informative Mittagspause zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege" liegen 
ebenfalls viele Anmeldungen vor. Diese große Resonanz zeige, dass viele Beschäftigte 
psychischen Belastungen ausgesetzt seien und man Konzepte entwickeln müsse, wie 
persönlich damit umgegangen werden kann. Es seien zwei weitere Veranstaltungen 
geplant. Mit dem Fachbereich Senioren ginge es darum Netzwerke zu bilden und sich 
auszutauschen.
Es sei eine gute Veranstaltungsreihe, an der auch in Zukunft gearbeitet werden müsse.

Über Vatertag gebe es auch in diesem Jahr die Väterfreizeit "Vatertagsspecial" in Kirchheim 
mit bewährtem Programm. Die Freizeit sei ausgebucht und erstmals nehmen auch Männer 
aus anderen Betrieben teil.

TOP 12.
Verschiedenes
Frau Dr. Vollmer-Schubert wies auf die Veranstaltung "Körper, Lust und Liebe" im 
September hin, zu der erst wenige Anmeldungen vorliegen.

Frau Mücke-Bertram bezog sich auf die Einladung zur Eröffnung des Schlosses und 
wunderte sich über Nachfrage, ob man mit "Fahrer" käme. Dazu stelle sich die Frage, ob es 
auch Fahrerinnen gebe.

Herr Härke regte an, dass künftig beide Bezeichnungen verwendet werden sollten.

Frau Markowis schloss die Sitzung um 16.01 Uhr.

Harald Härke Gundula Müller (18 F)
Leiter des Fachbereichs Steuerung, für das Protokoll
Personal und Zentrale Dienste
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Landeshauptstadt

Informations-
drucksache i

In den Jugendhilfeausschuss
In den Gleichstellungsausschuss
In den Ausschuss für Integration, Europa und 
Internationale Kooperation (Internationaler Ausschuss)
In den Verwaltungsausschuss
An die Stadtbezirksräte 01 - 13 (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

2616/2012

1

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Zwischenbericht: Sachstand Weiterentwicklung Famili enpolitik 

Im Jahr 2008 hat die Verwaltung einen übergreifenden Prüfungs- und Realisierungsprozess 
zur Umsetzung des Gutachtens der Prognos AG eingeleitet (siehe DS Nr. 0526 / 2008). Die 
27 Handlungsempfehlungen wurden bis Sommer 2011 durch die verwaltungsinterne 
Steuerungsgruppe Familienpolitik umgesetzt. 

Die Entwicklung der hannoverschen Familienpolitik stellt einen strategisch bedeutsamen 
Ansatz für die Stadtentwicklung und die Bevölkerungspolitik dar, daher entwickelte die 
Steuerungsgruppe Familienpolitik ein weiterführendes Konzept zur Umsetzung der 
Familienpolitik für den Zeitraum 2012 – 2014 (Anlage).

Ziel ist neben der Verbesserung der Familienpolitik, die Beteiligung von Familien an 
Entwicklungsprozessen in der Stadt. Hierbei sind die unterschiedlichen sozialen und 
lebensphasenbezogenen Situationen zu berücksichtigen. Das gewählte dialogorientierte 
Verfahren beinhaltet drei  Bausteine : 

o Quantitative  Fakten, wie das Familienmonitoring (2011), die Sozialstrukturanalyse 
Familie (Anfang 2013) und die Repräsentativbefragung ( voraussichtlich Juni 2013) 

o Qualitative dialogorientierte Zugänge, wie die sozialraum- und 
zielgruppenbezogenen Familienkonferenzen (DS 0125/2012) und die 
Elternbildungskonferenzen in den Stadtteilen mit sozialen Förderbedarf, sowie eine 
online-Konferenz ( Ende 2013) 

o Das Forum Familie Praxis für MultiplikatorInnen 

Auf der Datenbasis des Monitoring wurden folgende Stadtteile als repräsentativer 
Querschnitt ausgewählt: Vahrenwald, Südstadt (13.04.2013), Wettbergen, Linden-Süd, 
Nordstadt (25.05.2013), Bemerode (am 02.06.2012 mit 400 Beteiligten). Eine stadtweite 
online-Konferenz wird im 4. Quartal 2013 durchgeführt.
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Die wissenschaftliche Begleitung der Familienkonferenzen wird durch das Institut für 
Entwicklungsplanung und Strukturforschung der Universität Hannover gewährleistet. 

Am 17.04. 2012 wurde eine zielgruppenbezogene Familienkonferenz „Auf kleinen Füßen in 
die Welt“ mit zweiundneunzig Eltern von Kindern unter drei Jahren mit 
Einwanderungshintergrund und mit Fachkräften durchgeführt. Sie war Teil der 
bundesweiten Initiative „Anschwung für frühe Chancen“. 

Ebenfalls fand am 16.05.2012 das 1. Forum Familie für fünfundsechzig MultiplikatorInnen 
„Begeistern, Beteiligen, Bewegen“ statt.

Der Beteiligungsprozess bei den Familienkonferenzen wird durch eine breite 
Öffentlichkeitsarbeit unter dem Motto „ Klink dich ein – Familien leben in Hannover“ flankiert. 

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Familienpolitik der Landeshauptstadt orientiert sich an den Lebensphasen, - formen und 
- bereichen sowie der Lebensumwelt der hannoverschen Familien. Die Ausgestaltung der 
Familienpolitik unterstützt die Selbstbestimmung und Teilhabe aller Menschen, 
entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten.   
Die Aspekte des Gendermainstreaming sind grundsätzlich berücksichtigt. Die 
Gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied der Steuerungsgruppe Familienpolitik.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

Dez. III
Hannover / 15.11.2012



 
Anlage 1 Informationsdrucksache  Familienkonferenze n 
 
 

Konzept - Familienkonferenzen  
 
Vorbemerkung 
 
Die Landeshauptstadt Hannover möchte in den kommenden Jahren ihre familienpolitischen 
Handlungsperspektiven unter Beteiligung von Familien weiterentwickeln. Damit macht sie 
sich die Erkenntnis zu Eigen, dass eine frühzeitige Beteiligung von BürgerInnen an 
Planungs- und Umsetzungsprozessen die Chancen für eine nachhaltige und breite 
Akzeptanz erhöht. Die Ergebnisse eines solchen Beteiligungsprozesses bieten zudem einen 
Fundus für die Beratungen und Entscheidungen der politischen Gremien und der Verwaltung 
mit Blick auf ein familienpolitisches Handlungsprogramm 2015 - 2020.  
 
Familienkonferenzen sind ein Baustein der Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung der 
hannoverschen Familienpolitik und der Kampagne  „Familien leben in Hannover“ 
(Empfehlung des Gutachten der Prognos AG 2008). Sie sollen im genannten Zeitraum durch 
beteiligungsorientierte Aktivitäten, Fachveranstaltungen und das Forum Familie Praxis für 
MultiplikatorInnen begleitet werden. 
 
Familienkonferenzen ergänzen die datenbasierten (Familienmonitoring 2012, 
Sozialdatenanalyse 2013, Repräsentativbefragung 2014) und die fachlichen Bausteine, z. B. 
der Handlungsansätze in den Sozialräumen wie die Elternbildung oder Fachveranstaltungen 
für MultiplikatorInnen.  
 
 
Familienkonferenzen – „Selbstverständlich unterschi edlich!“    
 
Ziel der Familienkonferenzen ist eine Beteiligung von Familien an der Entwicklung der 
zukünftigen Familienpolitik. Sie nehmen Unterschiedlichkeiten auf und entwickeln 
Empfehlungen für weitere familienpolitische Planungsprozesse.   
 
Familienkonferenzen sind grundsätzlich thematisch und methodisch offen, um die 
individuellen Voraussetzungen der Teilnehmenden, d. h. deren intellektuelle und körperliche 
Möglichkeiten, soziale Einbindung, kulturelle, sprachliche und ethnische Hintergründe und 
die sozialen Bezüge berücksichtigen zu können. Sie legen ihren Fokus auf die Inhalte, die 
den Teilnehmenden aus ihren Lebensbezügen heraus wichtig erscheinen. Der Blick richtet 
sich auf die positiven und negativen Aspekte des Familienlebens in der Stadt, sowie auf 
Perspektiven und Lösungen.  
 
Um generationenübergreifende Sichtweisen zu ermöglichen, sollen alle Familienmitglieder 
angesprochen werden. Auch Fachkräfte können sich an dem Diskurs beteiligen. Der Anteil 
der Familien sollte den der Fachkräfte deutlich übersteigen (Quote: zwei Drittel Familien/ ein 
Drittel Fachkräfte). 
 
Die Familienkonferenzen sind ein dialogorientiertes Instrument. Sie sollen dazu beitragen,  
 

• die Familiengerechtigkeit weiterzuentwickeln  
• die unterschiedlichen Lebenssituationen und -phasen von Familien detaillierter zu 

erfassen 
• die Verantwortlichkeit und Akzeptanz unterschiedlicher Generationen bezüglich 

familienpolitischer Entscheidungen zu erhöhen  
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Programm 
Im Zeitraum 2012 bis 2014 sollen exemplarisch in vier bis sechs Stadtteilen (jährlich 2) 
Familienkonferenzen durchgeführt  und erprobt werden, sowie eine zentrale 
Familienkonferenz (2014). Für das vierte Quartal 2013 ist eine online-Konferenz vorgesehen. 

 
Für die Auswahl von sechs Stadtteilen, in denen Familienkonferenzen stattfinden sollen, war 
ein wesentliches Kriterium einen Querschnitt hannoverscher Familien zu erfassen. Familien 
in verschiedenen Lebenssituationen, –phasen und –formen sollen in den dialogorientierten 
Prozess eingebunden werden. 
 
Anhand von Daten aus dem aktuellen Familienmontoring  (Anzahl der Familien- und 
Einelternhaushalte, Familien mit Migrationshintergrund, Familienhaushalte mit 
Transferleistungsen, Altersverteilung im Kindes- und Jugendalter, Quote der 
Schullaufbahnempfehlungen und Anteil älterer Menschen) erfolgte eine Auswahl der 
Stadtteile. Ebenfalls bedeutsam für die Auswahl war die Lage des Stadtteils sowie dessen 
familienbezogene Aktivitäten. 
 
Stadtteile für Familienkonferenzen und Termine, soweit bekannt : 
Vahrenwald, Bemerode/ Kronsberg (02.06.2012), Südstadt (13.04.2013), Linden-Süd, 
Nordstadt (25.05.2013), Wettbergen  
Die stadtweite / zentrale Familienkonferenz soll alle hannoverschen Familien ansprechen. 
 
Die Konferenzorte und -formate werden in den Stadtteilen ausgewählt. 
 
Die Familienkonferenzen sollen Genderaspekte aufgreifen, durch die spezifische Ansprache 
von Männern und Frauen mit Familienverantwortung. 
 
Durchführung 
Vorlaufphase 
Für Familienkonferenzen bedarf es eines zeitlichen Vorlaufs mit dem Ziel, PartnerInnen und 
MultiplikatorInnen in den Stadtteilen für die Mitwirkung an einem familienpolitischen 
Beteiligungsprozess zu gewinnen.  
Ziele, Inhalte und der Prozessverlauf der Familienkonferenzen müssen für die 
MultiplikatorInnen transparent und nachvollziehbar sein, um Familien zu einer Teilnahme zu 
ermutigen bzw. zu motivieren. Zudem dient die Vorlaufphase dazu, die Öffentlichkeit für 
familienpolitische Inhalte zu sensibilisieren und die Kommunikation zu intensivieren.  
 
Maßnahmen dazu können z. B. sein: thematische Fachbeiträge (auch mehrsprachlich), 
Projekte, Gestaltung von Themenräumen, Vorlesungen, Wandzeitungen, Ausstellungen, 
Expeditionen, Familienspaziergänge, Rallyes, Geocaching, Interviews, Kulturevents, ein 
Familienfrühstück oder –picknick. 
 
Um ein breites und generationenübergreifendes Beteiligungsklima im Lebensumfeld der 
Familien zu schaffen,  sollen möglichst viele Träger, Vereine und Organisationen  gebeten 
werden, ihre stadtteilbezogenen Veranstaltungen, Projekte, Feste oder Messen unter das 
Dach der Kampagne „Familien leben in Hannover“ zu stellen.   
 
Um diesen Prozess adäquat zu begleiten und die Ergebnisse zu transferieren, muss eine 
durchlässige Kommunikations- und Arbeitsstruktur zwischen den unterschiedlichen Ebenen 
der Beteiligten entwickelt werden.   
  
Die MultiplikatorInnen werden zu einem inhaltlichen Austausch einmal jährlich in ein Forum 
Familie – Praxis einladen. Das erste Forum Familie wurde am 16.05.2012 mit 
fünfundsechzig Beteiligten unter dem Motto „Begeistern, Beteiligen, Bewegen“ durchgeführt.  
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Umsetzungsphase 
Eine erste sozialräumliche Familienkonferenz fand am 02.06.2012 im Stadtteil Bemerode 
statt. Beteiligt waren vierhundert Personen im Alter von 6 – 85 Jahren.  
Eine zielgruppenbezogene Familienkonferenz am 17.04.2012 richtete sich an Eltern von 
Kindern unter drei Jahren mit Einwanderungshintergrund. Die anwesenden zweiundneunzig 
TeilnehmerInnen wünschen eine Fortsetzung im Jahr 2013 und eine Einladung an alle 
hannoverschen Eltern von Kindern unter drei Jahren. Dieser Prozess ist eingebunden in die 
bundesweite Initiative“ Anschwung für frühe Chancen“. 
 
Familienkonferenzen haben grundsätzlich einen thematisch offenen Charakter. Ihre 
Methodik und Didaktik orientieren sich an der Zielgruppe und am sozialen Umfeld. Hier wird, 
nicht nur der problembelastete Kontext des Familienlebens im Stadtgebiet betrachtet, 
sondern auch den positiven Aspekten Raum gegeben. Die Teilnehmenden bringen Inhalte 
ein, die aus ihrer Sicht eine zentrale Bedeutung haben, wenden sich Perspektiven zu und 
entwickeln Lösungsvorschläge. In einem moderierten Prozess werden die Ergebnisse 
inhaltlich gegliedert und die zentralen Aspekte zusammengefasst. Sie dienen als Ideenpool 
für weitere familienpolitische Impulse. 
 
Für Familienkonferenzen eignen sich eingeführte Orte wie Familienzentren, Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Freizeitheime etc. Sie können sich auch in etablierte 
Veranstaltungen oder Stadtteilaktivitäten einfügen.  
 
Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, wird eine Mindestteilnehmerzahl von 60 bis 100 
Teilnehmenden pro Präsenzkonferenz anstrebt.  
 
Für die Entwicklung, Begleitung und Auswertung der Familienkonferenzen wird ein Auftrag 
vergeben. 
 
Beispielhafte Veranstaltungsformate: 
  

� offene Foren für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, z.B. als Zukunftswerkstätten, 
World Café, Open Space oder Marktplatzveranstaltung 

� moderierte Internetforen 
� Kurzreferate 

 
 Ergebnisauswertung und -sicherung 
 
Die Konferenzen werden in Form von Kurzberichten protokolliert. Deren Ergebnisse 
ergänzen die datenbasierte Familienberichterstattung, d. h. das Familienmonitoring (alle 3 
Jahre)und die Sozialdatenanalyse 2013 (einmalig). Spezifische Fragestellungen können im 
Rahmen der Repräsentativbefragung 2013 und der zukünftigen Familienberichterstattung 
aufgegriffen und für familienpolitische Entscheidungsprozesse genutzt werden. Sie können 
eine beteiligungsorientierte Grundlage für ein neues familienpolitisches Handlungsprogramm 
2020 bilden. 
 
Die Ergebnisauswertung und -sicherung dieses offenen Verfahrens erfolgt über die 
inhaltliche Zuordnung zu den definierten Themenfeldern, d.h. Bildung und Betreuung, 
familienbewusste Arbeitswelt, Engagement, Familieneinkommen, Familiengesundheit, 
Generationendialog, Kommunikation, Wohnen und Zeit. Sie wird sowohl unter 
generalisierbaren, sozialraumübergreifenden Gesichtspunkten als auch mit Blick auf 
spezifische Merkmale der Stadtteile und Familientypen erfolgen (z. B. Zusammensetzung 
der Bevölkerung, typische Lebenslagen oder -phasen). Darüber hinaus profitieren die 
Beteiligten auch direkt vom Austausch über Inhalte, Angebote, Erfahrungen und Lösungen. 
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 Öffentlichkeitsarbeit  
 
Mit dem Ansatz Familienkonferenzen greift die Landeshauptstadt Hannover eine der 
wesentlichen Handlungsempfehlung des Gutachtens der Prognos AG für mehr 
Kommunikation und Transparenz zu Familienfragen in der hannoverschen Öffentlichkeit auf. 
Die Familienkonferenzen sind zudem ein Kernelement der Kampagne „Familien leben in 
Hannover“ für eine kinder- und familienfreundliche Landeshauptstadt Hannover.  
Im Durchführungszeitraum sind mehrere Veröffentlichungen vorgesehen: 
 

� je eine Broschüre für MultiplikatorInnen und Familien zum Auftakt der 
Familienkonferenzen/ der Kampagne. Sie bieten einen Überblick über die 
familienrelevanten Handlungsfelder, den Ablauf, Beteiligungsmöglichkeiten und  
-optionen, laden ein und strukturieren das komplexe Handlungsfeld 

� Werbung z.B. über Postkartenaktionen, das Fahrgastfernsehen, Faltblätter etc.  
� Öffentlichkeitsarbeit im Veranstaltungsteil von www.hannover.de/familie zur 

Durchführung der Familienkonferenzen im Präsenz- und Online-Format und über 
soziale Netzwerke.  

� Familienfahrplan pro Stadtteil (siehe Bemerode) 
� Broschüre Familienpolitisches Handlungsprogramm 2015 - 2020 „Familien leben in 

Hannover“ 
 
Für die Familienkonferenzen wird das Label „Familien leben in Hannover“ als 
Wiedererkennungsmerkmal verwendet. 
 
Wünschenswert wäre, interessante Persönlichkeiten/ ReferentInnen im Sinne einer 
Schirmherrschaft zu gewinnen. Sie unterstreicht die Bedeutung der Aktivitäten und gibt der 
hannoverschen Familienpolitik ein Gesicht. 
 
 Koordination und Steuerung der Familienkonferenzen  
 
Der Fachbereich Jugend und Familie übernimmt die Koordination und Steuerung der 
Familienkonferenzen/ der Kampagne. Die Projektarchitektur schließt die Beteiligung weiterer 
PartnerInnen ein. Die Steuerung des Beteiligungsprozesses und der Familienkonferenzen in 
den Stadtteilen erfolgt vor Ort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurs Online-Konferenz 
Die für das 4. Quartal 2013 geplante Online-Konferenz soll durch ihre relative Zeit- und 
Ortsunabhängigkeit insbesondere all denen eine Beteiligungsmöglichkeit bieten, die bei den 
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Familienkonferenzen nicht dabei sein können. Das Ziel ist, die Stimmungen und Bedarfe 
möglichst vieler Familien einzufangen. Von Abstimmungen und Priorisierungen durch die 
Beteiligten wird abgesehen. 
 
Die Online-Konferenz ist nicht nur ein Diskussionsforum, sondern auch ein 
Informationsraum: In einer Materialsammlung können die ForumsteilnehmerInnen sich über 
bisherige und laufende Angebote und Diskussionen zu Familienthemen in Hannover kundig 
machen (Print, Online, Face-to-Face). Die Materialsammlung soll einerseits den 
TeilnehmerInnen die Anknüpfung an den aktuellen Stand ermöglichen. Gleichzeitig wird 
auch die Gelegenheit ergriffen, über den Status quo zu informieren und generell zur Nutzung 
und Mitgestaltung der Angebote zu ermutigen. 
 
Der Verlauf einer Online-Konferenz ist mehrstufig und wird über den gesamten Zeitraum 
moderiert. Für die aktive Beteiligung ist eine Registrierung erforderlich, die freiwillig auch 
unter Angabe von Kontaktdaten, erfolgt. Zunächst können auch hier alle Interessierten ohne 
inhaltliche Vorgaben ihre Themen einbringen. In einer zweiten Phase werden die Beiträge 
gegliedert und in Themen-Wikis zusammengefasst, um Anregungen und zentrale Aspekte zu 
bündeln. Das sichert die Übersichtlichkeit, macht auch einen späteren Einstieg in die 
Diskussion möglich und fokussiert den Diskussionsverlauf. In einem dritten Schritt findet ein 
Live-Chat mit ExpertInnen zu den Themen statt, die in den Themen-Wikis die größte 
Resonanz erfahren haben. Die Online-Konferenz einschließlich Live-Chat dauert max. einen 
Kalendermonat lang. Die Ergebnisse werden von den ModeratorInnen zusammengefasst 
und sukzessive die Anliegen herausgearbeitet, die weiter verfolgt werden. 
 
 
51/ 51F November 2012 
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Landeshauptstadt

Beschluss-
drucksache b

In den Gleichstellungsausschuss
In den Organisations- und Personalausschuss
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

0513/2013

1

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Aktionsplan der Landeshauptstadt Hannover gemäß EU- Charta zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern auf lokaler Ebene

Antrag,
den in Anlage 1 beigefügten „Aktionsplan der Landeshauptstadt Hannover gemäß 
EU-Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ zu beschließen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Der Gleichstellungsaktionsplan hat selbst Themen zu Gender und Gleichstellung der 
Geschlechter zum Inhalt. 

Kostentabelle

Die Kosten werden im Rahmen der Haushaltsplanung veranschlagt.

Begründung des Antrages

Seit über 25 Jahren verfolgt die Landeshauptstadt Hannover in vielfältiger Weise das 
Thema Gleichstellung von Frauen und Männern. Ob es um die Stärkung der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben geht, um die Sensibilisierung des öffentlichen Bewusstseins für 
Gleichstellungsfragen oder um ihre Rolle als Arbeitgeberin, die Stadtverwaltung Hannover 
erkennt diesen vielschichtigen Themenkomplex als Gemeinschaftsauftrag an und arbeitet 
gemeinsam mit dem Referat für Frauen und Gleichstellung kontinuierlich an der Umsetzung 
der Aufgaben, die aus diesem Auftrag erwachsen. In alle wichtigen Handlungsprogramme 
der Landeshauptstadt Hannover fließen die unterschiedlichen Blickwinkel von Frauen und 
Männern ein. So konnte die Erarbeitung des Gleichstellungsaktionsplanes unter 
Einbeziehung des Leitbildes der Landeshauptstadt Hannover, des Handlungsrahmens 
Verwaltung 2015 und verschiedener Fachprogramme (z.B. Kommunale Bildungsplanung, 
Masterplan Mobilität 2025) erfolgen. Die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind bei der Stadtverwaltung Hannover seit langem 
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zentrale Themen der Personalpolitik. Deshalb ist die Unterzeichnung der EU-Charta und die 
damit einhergehende Verpflichtung, einen Aktionsplan, der die Ziele und Maßnahmen für 
die Jahre 2013 bis 2015 konkretisiert, eine folgerichtige Entwicklung der 
Gleichstellungsarbeit in der Landeshauptstadt Hannover.

In Niedersachsen findet das Thema Gleichstellung eine mehrfache gesetzliche Einbettung. 
Das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz (NGG) hat das Ziel, für Frauen und 
Männer in der öffentlichen Verwaltung die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit zu 
erleichtern sowie Frauen in der öffentlichen Verwaltung eine wirkliche Gleichstellung zu 
ermöglichen. Nach §15 NGG ist hierzu ein Gleichstellungsplan zu erstellen. Darüber hinaus 
sind niedersächsische Kommunen dazu verpflichtet, gemäß §9 des Niedersächsischen 
Kommunalverwaltungsgesetzes (NKomVG) einen Gleichstellungsbericht zu erarbeiten, in 
dem Aufschluss darüber gegeben wird, welche Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern umgesetzt worden sind. Der Aktionsplan gemäß der EU-Charta erweitert 
diese Berichtsfelder des kommunalen Handelns um die politische Rolle und um die Rolle 
der Kommune als Auftraggeberin.

Am 16.12.2010 erfolgte der einstimmige Ratsbeschluss (Nr. 1404/2010) zur Unterzeichnung 
der EU-Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern. Entsprechend wurde am 
14.05.2011 die EU-Charta vom Oberbürgermeister unterzeichnet. Danach erfolgte zunächst 
eine Orientierung über bereits vorliegende Aktionspläne anderer Städte in Deutschland. 
Nach einem abgestimmten Vorgehen benannten die Dezernate Themen und zuständige 
Fachbereiche. Anschließend konnten die zukünftigen Handlungsfelder für den Aktionsplan 
der Stadt Hannover identifiziert und im Gleichstellungsausschuss am 04.06.2012 mit vorab 
benannten Maßnahmen vorgestellt werden. Mit dem Antrag 1565/2012 vom 02.07.2012 im 
Gleichstellungsausschuss wurden die Handlungsfelder um drei weitere ergänzt und 
anschließend in den Aktionsplan aufgenommen. Damit wurde sich auf die folgenden 
Handlungsfelder festgelegt:

· Öffentliches Engagement für Gleichstellung
· Gendergerechtigkeit und Stereotypenabbau
· Leitbild der Beschäftigten der Landeshauptstadt Hannover
· Kommune als Arbeitgeberin
· Kinderbetreuung
· Öffentliches Beschaffungs- und Vertragswesen
· Mobilität und Verkehr
· Wirtschaftliche Entwicklung
· Kampf gegen Menschenhandel

30 Maßnahmen in diesen 9 Handlungsfeldern werden auf den folgenden Seiten dargestellt. 
Mit den von den Dezernaten benannten Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen wurde 
sowohl in bilateralen Gesprächen als auch in Gruppenveranstaltungen der Aktionsplan 
zielorientiert erarbeitet. Als Grundlage des Erarbeitungsprozesses wurden miteinander 
Leitgedanken zur gemeinsamen Verantwortung, zur Schwerpunktsetzung und zum 
methodischen Vorgehen vereinbart. Die fristgerechte Vorlage des Aktionsplanes dient als 
Auftakt zum Dialog in den beteiligten Fachbereichen, im politischen Raum und als Basis 
weiterer Gleichstellungsarbeit in der Landeshauptstadt Hannover. Zum Stand der 
Umsetzung wird in 2014 eine Abfrage erfolgen und zeitnah im Gleichstellungsausschuss 
berichtet werden. Zur Fortschreibung des Gleichstellungsaktionsplans ist voraussichtlich 
Ende 2015 ein Controlling geplant, dessen Ergebnisse in eine Überarbeitung des 
Aktionsplanes mit neuen Zielsetzungen und Maßnahmen einfließen werden. 

18.10.6
Hannover / 27.02.2013
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1. Politische Rolle 
 
 

1.1   Öffentliches Engagement für Gleichstellung 
 
Mit der Unterzeichnung der EU-Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern 
auf lokaler Ebene bekennt sich die Landeshauptstadt Hannover formell und öffentlich 
zum Grundsatz der Gleichstellung. Das Engagement findet auf unterschiedlichen 
Ebenen statt und die Erarbeitung des Aktionsplanes gemäß EU-Charta begann mit 
der Unterzeichnung. 
Im Verlauf der Geltungsdauer werden die formulierten Maßnahmen des ersten 
Aktionsplanes umgesetzt. Ein geeignetes Vorgehen zur Überprüfung der Umsetzung 
wird gleich zu Beginn entwickelt und in den Folgejahren soll eine zeitliche und 
inhaltliche Koppelung mit dem Gleichstellungsplan nach § 15 NGG und dem 
Gleichstellungsbericht nach § 9NKomVG angestrebt werden.  
 
Frauen sind nach wie vor in Führungspositionen unterrepräsentiert. Die Frage der 
Beteiligung von Frauen in Führungspositionen ist eine Frage der 
Beteiligungsgerechtigkeit aber auch der Effektivität. Unterschiedliche Fähigkeiten und 
Blickwinkel von Frauen und Männern erhöhen die Nachhaltigkeit und Effizienz von 
Entscheidungen im Sinne der Gender Mainstreaming Strategie, die von der 
Landeshauptstadt Hannover 2010 implementiert wurde.  
 
Mit der Aufnahme in den öffentlichen Aktionsplan bekennt sich der Rat der 
Landeshauptstadt Hannover öffentlich zur der Erhöhung des Frauenanteils in 
Führungspositionen in den Beteiligungen der Landeshauptstadt. Im ersten Schritt 
erfolgte die Identifizierung und Anerkennung als Handlungsbedarf durch den Antrag 
0453/2012.  
Auf Grundlage des NKomVG schafft die Stadtverwaltung Hannover in der ersten 
Phase bei den Beteiligungen der LHH Transparenz für Rat, Verwaltung und 
Stadtgesellschaft. Als Produkt wird im Rahmen des jährlichen Beteiligungsberichtes 
nach §151 NKomVG seit 2012 auch über die Frauen/Männeranteile auf den 
einzelnen Führungsebenen sowie insgesamt unternehmensbezogen berichtet. 
Weiterhin erfolgt eine Berichterstattung über die von den Unternehmen zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Frauenförderung getroffenen 
Maßnahmen. 

Mit der Darstellung des jeweiligen Istzustandes  zu den Frauen/Männeranteilen 
können in der zweiten Phase Entwicklungen, Potenziale, Handlungsoptionen 
identifiziert werden, die insbesondere von den Aufsichtsratsmitgliedern in den 
jeweiligen Unternehmen genutzt werden können. 
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Das besondere Anliegen des Rates der Landeshauptstadt Hannover, den Anteil von 
Frauen in Führungspositionen zu erhöhen, ergibt sich aus der BDS-Nr. 1565/2012. 
Es wurde beschlossen, dass nicht nur die Unternehmen mit städtischer Beteiligung, 
sondern auch andere öffentliche Einrichtungen sowie Unternehmen angesprochen 
werden, die bislang über keinen angemessenen Frauenanteil in Führungspositionen 
verfügen.  
 
Auf Grundlage dieses Antrags wird das Thema „Frauen in Führung“ als zusätzlicher 
Arbeitsschwerpunkt im Referat für Frauen und Gleichstellung für die Zukunft 
generiert. Hierzu werden in den Folgejahren Veranstaltungen in der 
Landeshauptstadt Hannover stattfinden und Maßnahmen getroffen. 
 
Einer der wichtigsten Anlässe sich öffentlich für Gleichstellung zu engagieren und 
auch in der Gesellschaft präsent zu sein, ist der 08. März jeden Jahres mit seinen 
thematischen Veranstaltungen.  Seit Langem ist der Internationale Frauentag ein 
zentraler Schwerpunkt der Arbeit des Referats für Frauen und Gleichstellung der 
Landeshauptstadt Hannover. Regelmäßige gleichberechtigte Mitarbeit im 
hannoverschen Frauenbündnis „Internationaler Frauentag“ mit jährlich wechselnden 
Aktionen zeugt von einer kontinuierlichen Zusammenarbeit.  

 
Auch die Veranstaltungen rund um den „Equal pay day“ haben in der 
Landeshauptstadt Hannover Tradition. Seit drei Jahren werden in Kooperation mit 
dem Netzwerk „Equal pay day “ (EPD) jährlich verschiedene Aktionen durchgeführt. 
Das Referat für Frauen und Gleichstellung ist in diesem Bündnis geschäftsführend.  
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1.1.1 Aktionsplan gemäß EU-Charta Gleichstellung 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 4 Öffentliches Engagement für Gleichstellung 
Artikel 8 Allgemeine Verpflichtung 
Artikel 1 Demokratische Verantwortung 
Artikel 3 Mitwirkung am politischen und zivilgesellschaftlichen Leben 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
EU-Charta Gleichstellung Männer und Frauen,  NGG,  NKomVG 

 

 
Ziele 

 
- gebündelte  Darstellung  der  Prioritäten, Aktivitäten und Zielsetzungen 
  in den aktuellen Handlungsfeldern 
- Impulsgebung bei laufenden Prozessen, zur inhaltlichen  
  Neupositionierung und zur Prioritätensetzung  
- Beitrag zur interkommunalen Transparenz zur Thematik 

 
Maßnahmen 

 
- Fertigstellung des Gleichstellungaktionsplanes und fristgerechter 
  Beratungsverlauf durch die Ausschüsse 
- Entwicklung geeigneter Controllingverfahren für alle Maßnahmen 
- jährliche Berichterstattung im Gleichstellungsausschuss über die 
  Umsetzung der Maßnahmen 
- Entwicklung von neuen Aktionsplänen für die nachfolgenden Perioden 
 

 
Indikatoren 

 
- Verabschiedung des ersten Gleichstellungsaktionsplanes zum 
  festgelegten Zeitpunkt  
- Vorliegen einer Konzeption zum Controlling 
- Ergebnissicherung im Gleichstellungsausschuss 
- Planungsstand für nachfolgenden Aktionsplan in 2015 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste ;  
Referat für Frauen und Gleichstellung 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung  
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1.1.2 Beteiligungsbericht 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Art. 4 Öffentliches Engagement 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
§ 151 NKomVG , Ratsbeschlüsse 1111/2011 und 0453/2012 

 
 

 
Ziele 

 
Schaffung von öffentlicher Transparenz, insbesondere bei der  
Gesellschafterin und bei den Aufsichtsratsmitgliedern : 
   - in Bezug auf Frauen/Männer-Anteile in den städtischen 
     Beteiligungsunternehmen insgesamt und auf unterschiedlichen 
     Führungsebenen 
 
  - zu den getroffenen Maßnahmen in den Unternehmen bezüglich  
    der Komplexe - Vereinbarkeit Beruf und Familie - sowie - Frauen- 
    förderung -   

 
Maßnahmen 

 
- Datenerhebung mittels jährlicher Umfrage 
- Berichterstattung im Rahmen des Beteiligungsberichtes nach §151  
  NKomVGs 

 
Indikatoren 

 
Vorliegen eines jährlichen Beteiligungsberichtes mit entsprechender 
Berichterstattung 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Finanzen 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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1.1.3 Frauen in Führung 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 4 Öffentliches Engagement für Gleichstellung 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
EU-Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern 

 

 

 
Ziele 

 
- Steigerung des Frauenanteils in den Führungspositionen der 
  Unternehmen 
- Lernen der Unternehmen voneinander, um zu praktikablen Lösungen 
  zu kommen 

 
Maßnahmen 

 
- Infoveranstaltung zum Austausch größerer Unternehmen über 
  Maßnahmen zu den Themen „Frauen in Führung“ und  
  „Väter in Elternzeit“ 
- Veranstaltung für den Arbeitskreis Chancengleichheit zu Zielen und  
  Maßnahmen (Teilzeit, flexibler Arbeitszeit und Frauen in  
  Führungspositionen) 

 
Indikatoren 

 
- Durchgeführte Veranstaltungen 
- Anzahl der Teilnehmenden bei den Veranstaltungen 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste, Referat für 
Frauen und Gleichstellung 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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1.1.4 Internationaler Frauentag 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 4 Öffentliches Engagement  
Artikel 5 Zusammenarbeit mit Partner/Innen 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
- - - -  

 

 

 
Ziele 

 
- Verdeutlichung noch bestehender Benachteiligungen von Frauen  
  in den verschiedenen Lebensbereichen der heutigen Gesellschaft 
- Stärkung der Frauensolidarität 

 
Maßnahmen 

 
- Mitherausgabe der Zeitung des hannoverschen Frauenbündnisses  
  zum Internationalen Frauentag 
- Vielfältige gemeinsame Aktionen um den 08.März 

 
Indikatoren 

 
- Jährliches Erscheinen der Zeitung 
- Durchgeführte Aktionen vom Bündnis zum Internationalen Frauentag 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste, Referat für 
Frauen und Gleichstellung  

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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1.1.5 Lohngerechtigkeit 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 4 Öffentliches Engagement  
Artikel 5 Zusammenarbeit mit Partner/Innen 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
§§ 8,9 NKomVG und Grundgesetz 

 

 

 
Ziele 

 
- Bewusstseinsbildung über Lohndifferenzen bei Männern und Frauen 
  in der Stadtgesellschaft und in den Unternehmen 
- Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen in Lohnverhandlungen 

 
Maßnahmen 

 
- Koordination des Netzwerkes „Equal pay day“ 
- Planung, Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Aktionen zum 
  „Equal pay day“ 

 
Indikatoren 

 
- Durchführung der öffentlichen Aktionen 
- Resonanz in der aktuellen Presse /Medienwirksamkeit 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste, Referat für 
Frauen und Gleichstellung  

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung, Förderung Bundesgeschäftsstelle 
Entgeltgleichheit 
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1.2   Gendergerechtigkeit und Stereotypabbau 
 

Gendergerechtigkeit beinhaltet einerseits bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die 
unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von 
vorn herein zu berücksichtigen und dabei andererseits nicht traditionelle 
Geschlechterrollen als festgeschrieben vorzugeben. Wir sind bereits auf dem Weg, 
zahlreiche Stereotype in den Bereichen Familie, Bildung, Kultur, Medien und 
Arbeitswelt zu überwinden und mit der Beförderung positiver Geschlechterbeispiele 
grundlegend zur Gleichstellung von Frauen und Männern beizutragen. Zugleich gilt 
es die unterschiedlichen Perspektiven von Frauen und Männern in alle Aktivitäten mit 
einzubeziehen. Ziel ist die Förderung von positiven Geschlechterbildern unter 
Berücksichtigung spezifischer Unterschiede bei Frauen und Männern in der 
Stadtverwaltung und im gesellschaftlichen Leben um echte Chancengleichheit zu 
erreichen. Daran arbeitet die Landeshauptstadt Hannover in sehr verschiedenen 
Zusammenhängen und benennt an dieser Stelle einige Schwerpunktfelder der 
kommenden Jahre:  

Seit 2001 nimmt die Landeshauptstadt Hannover an der Bundesinitiative vom 
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. teil. In Niedersachsen 
mündet die Initiative im Zukunftstag für Mädchen und Jungen in Unterscheidung zum 
Girlsday und Boysday. Geplant ist die jährliche kontinuierliche Fortführung des 
Zukunftstages in der Stadtverwaltung. Die aktive Teilnahme am Zukunftstag trägt 
dazu bei, stereotype Rollenbilder langfristig aufzubrechen. Sie leistet einerseits einen 
Beitrag zu Erreichung wirklicher Chancengleichheit in der Arbeitswelt und ist 
andererseits auch ein Beispiel für öffentliches Engagement der Stadtverwaltung 
Hannover zum Thema. 

Gendergerechte Sprache ist ein Baustein, um Prozesse für mehr 
Geschlechtergerechtigkeit und den Abbau von stereotypen Rollenbildern zu 
unterstützen. Auf der Basis bisheriger Empfehlungen für eine diskriminierungsfreie 
und geschlechtergerechte Sprache im Schriftverkehr und in Veröffentlichungen der 
Stadtverwaltung Hannover wird eine neue  Allgemeine Dienstanweisung erarbeitet, 
die eine höhere Verbindlichkeit in das Verwaltungshandeln zum Thema 
gendergerechte Sprache bringen wird.   

Ein klassisches Beispiel für den Abbau von stereotypen Rollenbildern ist das 
Bestreben, Männer für das Arbeiten in den Kitas zu gewinnen. Im Rahmen der 
zukünftigen Fachkräftegewinnung und der Schaffung weiterer 
Kinderbetreuungsangebote (s. auch 3.1.1) wird der Focus darauf gelegt, auch die 
Männerquote in den Kitas zu erhöhen. (Stand: 1.5.2012 9,96 % im pädagogischen 
Bereich ;  4,21% im hauswirtschaftlichen Bereich).  
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Ein Beitrag, der dem Anspruch dient, den Zugang zu Bildungschancen und 
Bildungsangeboten für alle Menschen gerecht zu gestalten, sind die Arbeitsplätze für 
berufsbegleitende Ausbildung im Kitabereich der städtischen Kindertagesstätten.  
(Stand 01.09.2012: 35 Personen) 

Im Rahmen der Schaffung weiterer Ganztagsschulen durch Umbau von 
Grundschulen (s. auch 3.1.2) erfolgt eine passgenaue Planung der 
Betreuungsangebote für die jeweilige Schule. Auf der Basis von Abfragen bei den 
Mädchen und Jungen werden Konzepte gemeinsam mit den Trägern der Angebote 
entwickelt, die sowohl Genderaspekte als auch den Abbau von stereotypen 
Rollenbildern berücksichtigen.  

Die Volkshochschule Hannover steht derzeit vor einem Neuausrichtungsprozess und 
einem Standortwechsel. Unter dem Blickwinkel der Gendergerechtigkeit als einen 
Gleichstellungsaspekt sollen die Angebote im Rahmen dieses Prozesses hinterfragt 
und möglicherweise gezielte Kurse für Männer entwickelt werden. Auch der Frage, 
wie zeitgemäße Kurse für Frauen gestaltet sein müssen, wird nachgegangen. Zu 
dem geplanten Veränderungsprozess soll auch eine Großgruppenveranstaltung/ein 
Bildungsforum an der VHS stattfinden, um mit Fachleuten unter Beteiligung mehrerer 
Bildungsinstitutionen über das Thema Gleichstellung von Männern und Frauen in der 
Weiterbildung ins Gespräch zu kommen.  

Im Zusammenhang mit der räumlichen Neuorientierung der Volkshochschule wird die 
Neugestaltung des Programmheftes unter Genderaspekten geplant. Damit stellt  die 
Stadtverwaltung Hannover ein weiteres Printprodukt unter den Focus der 
Gendergerechtigkeit.  Auf Grund seiner Popularität entfaltet das VHS-Programm eine 
breite Wirkung auch hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern in der 
Stadtgesellschaft.  
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1.2.1 Zukunftstag Mädchen und Jungen 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel  6 Kampf gegen Stereotype, 
Artikel 13 Bildungswesen und lebenslanges Lernen 
Artikel   4 Öffentliches Engagement für Gleichstellung 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
  - - - - - - - - 

 

 
Ziele 

 
- Förderung der beruflichen Chancengleichheit in geschlechtstypischen 
  Berufsfeldern 
- Personalerschließung für die Zukunft 
- Entwicklung von mehr Gleichstellungsbewusstsein 
- Aufzeigen neuer Wege für die berufliche Zukunft von Mädchen und 
  Jungen 
- Abbau von stereotypen Rollenbildern 

 
Maßnahmen 

 
- stetige Öffentlichkeitsarbeit zum Zukunftstag als öffentliches 
  Bekenntnis 
- Anbieten von Plätzen zum Zukunftstag nach Geschlechtern getrennt  
- Entwicklung einer Statistik zum Zukunftstag 

 
Indikatoren 

 
- Darstellung in der Presse und in der Mitarbeiterzeitung der 
  Stadtverwaltung 
- kontinuierliche Aktualität auf der Internetseite hannover.de zum Thema 
- Anzahl der angebotenen Plätze für Mädchen und Jungen  
  (2012: 162 weiblich / 176 männlich) 
- Vorliegen einer Statistik 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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1.2.2 Gendergerechte Sprache 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 11 Rolle als Arbeitgeberin  
Artikel   6 Kampf gegen Stereotype  
Artikel 10 Vielfältige Diskriminierungen  und Benachteiligungen 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
bisherige Empfehlungen der LHH und anderer Städte  zur gendergerechten 
Sprache 

 

 

 
Ziele 

 
- Differenzierter Sprachgebrauch in allen Schriften und  
  Veröffentlichungen 
- Verankerung von differenzierter Sprache im Bewusstsein der  
  Beschäftigten als Notwendigkeit für geschlechtergerechten Umgang  
  mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit Arbeitsunterlagen 

 
Maßnahmen 

 
- Erarbeitung einer ADA 
- Thematisierung bei Führungskräfteentwicklung, im 
  Nachwuchsförderkreis und  in der Ausbildung 
- Neuauflage Infomaterial  

 
Indikatoren 

 
- Vorliegen einer ADA 
- Vorliegen von Abschlussarbeiten u. Projektnachweise/Präsentationen 
  der Nachwuchskräfte in gendergerechter Sprache 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste, Referat für 
Frauen und Gleichstellung  

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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1.2.3 Männer in die städtischen Kitas 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel   6 Kampf gegen Stereotype 
Artikel 16 Kinderbetreuung 
Artikel 11 Rolle als Arbeitgeberin 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Niedersächsischer Orientierungsplan Kindertagesstätten,  
Abschlussbericht Genderprojekt Kita Fischteichweg 

 

 

 
Ziele 

 
- Erhöhen des Anteils von Männern in Kitas 
- Erhöhung der Attraktivität des Berufsfeldes für Männer 
- Sensibilisierung des Fachpersonals für Genderthemen und 
  Rollenverhalten 

 
Maßnahmen 

 
- gezielte Werbung in Fachschulen   
- aktive Beteiligung bei der „Langen Nacht der Berufe“ 
- Angebot von Arbeitsplätzen für eine berufsbegleitende Ausbildung 
- Fortbildungen aller städtischen Kitas werden an Ergebnissen des 
  Genderprojekts Kita Fischteichweg ausgerichtet 

 
Indikatoren 

 
- Männeranteil in den Kita`s  
- Anzahl der Arbeitsplätze für berufsbegleitende Ausbildung  
- evtl. Projekte mit thematischem Zusammenhang  

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Jugend und Familie  

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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1.2.4 Bildungsangebote in Ganztagsschulen 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel   6 Kampf gegen Stereotype  
Artikel 13 Bildungswesen und lebenslanges Lernen  
Artikel 16 Kinderbetreuung 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Bedarfsermittlung 

 

 

 
Ziele 

 
Schaffung von gendergerechten Bildungsangeboten in den 
Ganztagsschulen im Stadtgebiet und Beförderung positiver 
Geschlechterbilder bei den Kindern 

 
Maßnahmen 

 
- Abfrage der Wünsche und Bedürfnisse von Mädchen und Jungen 
  für ihre Betreuung in den Ganztagsschulen 
- Entwicklung passgenauer Bildungskonzeptionen für die jeweilige 
  Schule mit speziellen Angeboten für Jungen und Mädchen 

 
Indikatoren 

 
- Anzahl der teilnehmenden Kinder 
- Anzahl der getrennt geschlechtlichen Angebote 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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1.2.5 Neuausrichtung spezifischer VHS-Angebote  
 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel   6 Kampf gegen Stereotype 
Artikel 13 Bildung und lebenslanges Lernen 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Leitbild VHS ; Lernorientierte Qualität in der Weiterbildung 

 

 

 
Ziele 

 
- zeitgemäße Angebote bei den Kursen für Frauen 
- Entwicklung von Angeboten für Männer 
- Steigerung der Attraktivität der Kurse für Frauen und Mädchen 
- Steigerung der Attraktivität der VHS für Männer und Jungen 

 
Maßnahmen 

 
- Strategieplanung zur Neuausrichtung der Angebote 
- Konferenz zur bedarfsgerechten Neuausrichtung der Angebote 
  (Großgruppenveranstaltung/Bildungsforum, um mit Fachleuten unter 
  Beteiligung mehrerer Bildungsinstitutionen zum Thema ins Gespräch 
  zu kommen) 

 
Indikatoren 

 
- Durchführung der Veranstaltung 
- Anzahl der Teilnehmenden 
- Anzahl neuer Angebote 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Bildung und Qualifizierung  

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung /  Unterstützung durch 
Kooperationspartner/Innen 
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1.2.6 Überarbeitung VHS-Programmheft unter 
         Genderaspekten  

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel   6 Kampf gegen Stereotype  
Artikel 13 Bildungswesen und lebenslanges Lernen 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Leitbild VHS ; Genderkonzept LHH ; 
Richtlinien zur gendergerechten Sprache der LHH 

 

 

 
Ziele 

 
- Erarbeitung einer Checkliste für die Überarbeitung der Texte und des 
  Layouts des Programmheftes unter Genderaspekten 
- Umgestaltung des Programms nach der Checkliste 

 
Maßnahmen 

 
- Recherche und externe fachliche Unterstützung zur Erstellung der 
  Checkliste 
- hausinterne Informationsveranstaltung und kontinuierliche 
  Kommunikation zur Handhabung 
- konkrete Überarbeitung des Programmheftes 

 
Indikatoren 

 
- Vorliegen der Checkliste 
- Vorliegen des überarbeiteten Programmheftes 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Bildung und Qualifizierung  

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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2. Rolle als Arbeitgeberin 

 

2.1   Leitbild der Landeshauptstadt Hannover 

 

Wie im Handlungsrahmen „Verwaltung 2015“ dargelegt, beschreibt das aktuelle 
Leitbild der Landeshauptstadt Hannover „Wir können Verwaltung und vieles mehr“ in 
seinen Kernaussagen die Werte und das Grundverständnis der Zusammenarbeit von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Führungskräften der Stadtverwaltung. Es 
gibt insbesondere Antworten darauf, mit welcher Haltung die Zusammenarbeit 
gestaltet wird und die Arbeit beziehungsweise städtische Dienstleistungen erbracht 
werden. 

In dem Leitsatz „Unsere Vielfalt ist unsere Stärke“ wird eine verbindliche 
Grundhaltung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  der Stadtverwaltung 
beschrieben. 

Die Handlungsstrategien und Arbeitsleitlinien der Dezernate und  Fachbereiche in 
der Stadtverwaltung Hannover bauen in ihrer Basis auf diesem Leitbild auf.  

Als ein wesentlicher Aspekt wurde die Gleichstellung von Frauen und Männern im 
Leitbild verankert und ist damit verbindliche Handlungsgrundlage der täglichen Arbeit 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Nach Abschluss des Einführungsprozesses „Leitbild in der LHH“ in 2011 geht es nun 
anknüpfend darum, das Leitbild als ständige Handlungsorientierung und Kultur in der 
Stadtverwaltung präsent und bei den Beschäftigten kontinuierlich  im Diskurs zu 
halten. Dies soll durch eine Förderung des wechselseitigen Dialogs gelingen.   

Zum einen wird in regelmäßigen Dialogveranstaltungen (Willkommenstage) mit 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit Auszubildenden und Studierenden 
das Leitbild als Handlungsorientierung vermittelt und die neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden eingeladen, diese Erkenntnisse als Impulsgebende zurück in die 
Organisation zu bringen beziehungsweise das Leitbild mit den praktischen 
Erfahrungen abzugleichen und zu hinterfragen. 

Zum anderen wird die Integration des Leitbildes in die Mitarbeitergespräche dem 
gewünschten Austausch und Abgleich eine jährliche Dialogplattform für Mitarbeiter/ - 
in und Führungskraft  bieten.   
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2.1. Das Leitbild der Landeshauptstadt Hannover 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel  8 Allgemeine Verpflichtung  
Artikel 10 Vielfältige Diskriminierung u. Benachteiligung 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Leitbild der LHH, Verwaltungsentwicklungsprogramm,  
 

 

 

 
Ziele 

 
- Vertraut machen mit den Inhalten des Leitbildes,  
- Entwicklung einer Grundhaltung der neuen Mitarbeiter/innen, die dem 
  Ansatz der Vielfalt gerecht wird  
- regelmäßige Reflexion des eigenen Verhaltens in Orientierung am 
  Leitbild und gegenseitiger Austausch 
- gelebtes Leitbild in allen Hierarchieebenen der Stadtverwaltung 

 
Maßnahmen 

 
- Beibehaltung der Sensibilisierung für Leitbildthemen in den 
  Qualifizierungsmaßnahmen Führungskräfteentwicklung und 
  Nachwuchsförderkreis   
- Integration des Leitbildes im Konzept Mitarbeitergespräch 
- Durchführung von Dialogveranstaltungen zum Leitbild mit den 
  neuen Mitarbeiter/innen und den Ausbildungsjahrgängen 
- Fortbildungen mit Leitbildbezug (interkulturelle Kompetenz, Lesben- 
  Schwule-bisexuelle-Transgender) 

 
Indikatoren 

 
- Anzahl der Teilnehmer/Innen an den Qualifizierungsmaßnahmen  
  Führungskräfteentwicklung und Nachwuchsförderkreis  
- Anzahl der Teilnehmer/Innen an den Dialogveranstaltungen 
- Anzahl der Teilnehmer/Innen an den jeweiligen Fortbildungen  

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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2.2   Kommune als Arbeitgeberin 

 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sind in der Stadtverwaltung Hannover seit langem zentrale Themen der 
Personalpolitik. Dabei versteht sich die Landeshauptstadt als Vorbild.  

Zuletzt wurde im Juni 2012 der erste Gleichstellungsplan nach der Novellierung des 
Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes für die Jahre 2012 bis 2014 
vorgelegt. Darin hat die Stadtverwaltung Hannover auf Basis einer 
Bestandsaufnahme, die Schwerpunkte und angestrebten gesamtstädtischen Ziele 
zum weiteren Voranbringen der Gleichstellung sowie die hierzu erforderlichen 
Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung festgelegt. Hier wurden bei 
der Feststellung einer Unterrepräsentanz eines Geschlechtes konkrete Zielvorgaben, 
formuliert, die es anzustreben gilt. 

Die Stadtverwaltung versteht Gleichstellung als Gemeinschaftsaufgabe, hat schon 
viel erreicht und arbeitet kontinuierlich weiter. Sie ist als Arbeitgeberin auf einem 
guten Weg. Das zeigen die Ergebnisse im ersten Gleichstellungsplan: 

Hiernach ergibt sich bei der gesamtstädtischen Beschäftigungsstruktur mit einem 
Frauenanteil von 50,04 % und einem Männeranteil 49,96 %  grundsätzlich eine 
paritätische Verteilung des Geschlechterverhältnisses. Frauen sind teils noch in 
höherwertigen Stellen unterrepräsentiert, jedoch nicht in allen. In den 
Gehaltsgruppen E13/A13 bis AT, B2 (ehemaliger höherer Dienst) liegt der 
Frauenanteil im Durchschnitt bei 43,3 %. Der Anteil von weiblichen Führungskräften 
liegt bei 38,3%. Das ist im Vergleich mit anderen öffentlichen Verwaltungen und der 
Wirtschaft ein überdurchschnittlich guter Wert und ein Ergebnis jahrelanger 
Gleichstellungsbestrebungen in der Personalpolitik. Den nach NGG zu erreichenden 
Wert von 45 % anzustreben, wird die Aufgabe in den kommenden Jahren sein. Die 
hierzu geplanten Maßnahmen sind im Gleichstellungsplan konkretisiert.  

Die Stadtverwaltung Hannover legt bei ihrer strategischen Ausrichtung für die 
Positionierung auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt einen Schwerpunkt auf die 
Steigerung ihrer Attraktivität als Arbeitgeberin. Die Vereinbarkeit von Beruf, 
gesellschaftlichem Leben und Privatsphäre in allen Phasen des Berufslebens spielen 
dabei eine zentrale Rolle. Im lebendigen Diskurs um ein gemeinsames Verständnis 
vom Begriff Familie wurde miteinander vereinbart, dass Familie dort ist, wo 
Beschäftigte der Stadtverwaltung Verantwortung für eine andere Person 
übernehmen. 



  Anlage 1 

20 

 

Im Gleichstellungsplan wurde der Standard formuliert, der bis Ende 2014 erreicht 
werden soll. Bei der Maßnahmenentwicklung wird noch stärker als bisher der Focus 
auf flexible Arbeitsformen, Modelle mobiler Arbeit, bewusste Gestaltung von 
Teilzeitarbeit und eine Konzeption zur Unterstützung von Beschäftigten mit 
Pflegeverantwortung gelegt. 

Die Stadtverwaltung Hannover wird als eine der ersten Kommunen in Deutschland 
(Größenklasse 1) im Jahr 2013 in ausgewählten Fachbereichen das anonymisierte 
Bewerbungsverfahren erproben und evaluieren. 

Häusliche Gewalt in Paarbeziehungen wird auch bei der Landeshauptstadt Hannover 
als Thema ernst genommen. Die Tatsache, dass ca. 96 % der Opfer Frauen sind und 
die Täter in der Regel Männer, weist auf ein Machtgefälle und eine Unterdrückung 
von Frauen hin. Ende 2012 ist eine Unternehmenserklärung von der 
Verwaltungsspitze in Kooperation mit anderen Kommunen zum Einsatz gegen 
häusliche Gewalt in Paarbeziehungen unterzeichnet worden. Eine Konzeption zum 
Vorgehen in der Stadtverwaltung wird bis Ende März 2013 erarbeitet.  
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2.2.1 Ausgewogene Besetzung von Frauen und Männern in 
höherwertigen Entgelt- und Besoldungsgruppen und 
Führungspositionen  

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel   11 Rolle als Arbeitgeberin 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Gleichstellungsplan der Landeshauptstadt Hannover, NKomVG, NGG 

 

 

 
Ziele 

 
- Erhöhung des Frauenanteils in der Laufbahngruppe 2 ab  
  Einstiegsamt A13/E13 
- Erhöhung bzw. Halten des Frauenanteils in der Laufbahngruppe 2  
  ab A11/E10 

 
Maßnahmen 

 
- paritätische Teilnahme an der Qualifizierung zur Wahrnehmung von 
  Führungs- und Schlüsselfunktionen bei der LHH ab A14/E13 
- Gewinnung geeigneter Frauen über Einstiegsamt A 13 um potentielle 
  Bewerberinnen für höherwertige Aufgaben zu generieren 
- gezielte Weiterbildungsangebote für Frauen,  
- vorrangige Meldung von Frauen für FKE und paritätische Teilnahme 
  von Frauen am Nachwuchsförderkreis 
- verstärkte Nutzung der Mitarbeitergespräche zur Ermittlung von 
  Entwicklungspotenzial und von Fördermaßnahmen bei geeigneten 
  Frauen 
- Ermöglichen der Vereinbarkeit von Karriere/Führung und Familie 

 
Indikatoren 

 
- Frauenanteile in den Entgelt-/Besoldungsgruppen E15Ü/A16 und 
  E14/A14 
- Frauenanteile in den Entgelt-/Besoldungsgruppen E12/A13; E11/A12;  
  E10/A11 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste ;  
Referat für Frauen und Gleichstellung  

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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2.2.2 Ausgewogenere Besetzung von Frauen und Männer n 
in geschlechtstypischen Berufsfeldern 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel   11 Rolle als Arbeitgeberin 
Artikel     6 Kampf gegen Stereotype 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Gleichstellungsplan der Landeshauptstadt Hannover, NKom VG, NGG 

 

 

 
Ziele 

 
- Erhöhung bzw. Halten des Frauenanteils in Berufsgruppen mit  
  einer Unterrepräsentanz von Frauen:  
  Schwerpunkt Frauenanteil im feuerwehrtechnischen Dienst 
- Erhöhung des Männeranteils in Berufsgruppen mit einer  
  Unterrepräsentanz von Männern: 
  Schwerpunkt Männeranteil in den Kindertagesstätten 
- Erhöhung bzw. Halten des Männeranteils in Entgeltgruppen, in  
  denen sie gesamtstädtisch unterrepräsentiert sind 

 
Maßnahmen 

 
- gezielte Erhöhung des Frauenanteils bei den Auszubildenden  
- Gender-Analysen von Stellenausschreibungen und Überprüfung  
  von Anforderungsprofilen 
- gezielte Werbemaßnahmen für die Berufsorientierung in Richtung 
  technischer Berufe für Mädchen 
- Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen zur Berufs- 
  orientierung in Richtung pädagogischer Ausbildung für Jungen 
- Teilnahme an der „Langen Nacht der Berufe“ 
- Zukunftstag für Mädchen und Jungen 

 
Indikatoren 

 
- Frauenanteil im  feuerwehrtechnischen Dienst 
- Männeranteil in den Kindertagesstätten  
- Männeranteil in den Entgeltgruppen E01 bis E03 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste  

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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2.2.3 Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 11 Rolle als Arbeitgeberin  
Artikel 16 Kinderbetreuung  
Artikel 17 Betreuung anderer Familienmitglieder  

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Gleichstellungsplan der LHH, NKomVG, NGG 
 

 

 

 
Ziele 

 
- familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen entsprechend  
  der geschlechtsspezifischen Bedarfe der Beschäftigten in ihren 
  Lebensphasen 
- Kenntnis der verschiedenen Regelungen und Angebote bei der LHH 
  zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege bei den Beschäftigten 
  der Stadtverwaltung 
- Kultur eines wertschätzenden Miteinanders gegenüber verschiedenen 
  Lebens- und Arbeitsmodellen in der Organisation von den  
  Führungskräften und Beschäftigten  

 
Maßnahmen 

 
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen von in Teilzeit beschäftigen 
  Frauen und Männer (s. auch 2.2.6 und 3.1.3) 
- weitere Flexibilisierung von Arbeitszeit und –ort  (s. auch 2.2.5) 
- Dialog zur Sensibilisierung für ein wertschätzendes Miteinander mit 
  den Fachbereichen und weiteren Multiplikator/Innen  
- Gestaltung der Rubrik  „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ im  
  städtischen Intranet 
- Schaffung weiterer Betreuungsplätze in einer Betriebskinderkrippe 
  und einer Großtagespflegestelle für 1-3jährige Kinder der 
  Beschäftigten der Stadtverwaltung 
- Ferienbetreuungsmaßnahme in den Sommerferien für 6-12jährige 
  Kinder der Beschäftigten der Stadtverwaltung 
- Ermittlung und Vorhaltung entlastender Angebote für Beschäftige der 
  Stadtverwaltung mit Pflegeverantwortung 
- Angebot gemäß Familienpflegezeitgesetz für Tarifbeschäftigte der  
  Stadtverwaltung 



  Anlage 1 

24 

 

 

 
Indikatoren 

 

 
- Durchführung einer geeigneten Veranstaltung zum Thema   
  „Wertschätzendes Miteinander“ mit Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten 
  sowie Führungskräften 
- Anzahl der geschaffenen Krippenplätze in der Betriebskinderkrippe  
  und der Großtagespflegestelle 
- Anzahl der angebotenen Ferienbetreuungsplätze pro Jahr 
- Vorliegen eines Intranetauftritts mit allen Angeboten für Beschäftigte 
  der Stadtverwaltung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur  
  Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste  

 
Ressourcen 

 
 im Rahmen der Haushaltsplanung 
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2.2.4 Modelle zur Flexibilisierung von Arbeitszeit und 
Arbeitsort  

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel  11 Rolle als Arbeitgeberin 
Artikel     8 Allgemeine Verpflichtung  
Artikel   14 Gesundheit 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Verwaltungsentwicklungsprogramm, E-Government-Strategien der Landes-
hauptstadt Hannover, Gleichstellungsplan 

 

 

 
Ziele 

 
- Personalbindung und Personalgewinnung 
- Optimierung von Produktivität der Arbeit und Mitarbeiterzufriedenheit 
- Chancengleichheit und Teilhabe an Arbeitszusammenhängen in allen 
  beruflichen Lebensphasen 

 
Maßnahmen 

 
- Konzeption „Mobiles Arbeiten“ bis Ende 2013 
- Beginn der Umsetzung über je ein Pilotbereich pro Dezernat 
- Einsatz spezieller Software und Hardware zur Entlastung und  
  Flexibilisierung der Arbeit in ausgewählten Bereichen 

 
Indikatoren 

 
- Vorliegen des Konzepts 
- Nutzung der neuen Angeboten von Mitarbeiter/innen und  
  Führungskräften   
- Mitarbeiterzufriedenheit als Evaluationsgröße in den ausgewählten 
  Bereichen  
- Evaluation in den zu initiierenden Projekten erfolgt aufgeschlüsselt  
  nach Frauen und Männern 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung  
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2.2.5 Teilzeit  

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel   11 Rolle als Arbeitgeberin 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Gleichstellungsplan 

 

 

 
Ziele 

 
- Arbeitszufriedenheit von Teilzeit-Beschäftigten erhöhen 
- Arbeitsbedingungen für Teilzeitbeschäftigte weiter verbessern 
- Organisatorische Umsetzbarkeit von Teilzeit, wo gewünscht und von  
  Vollzeitarbeit, wo gewünscht  

 
Maßnahmen 

 
- Fortführung des begonnenen Dialogprozesses im AK Teilzeit  
- Erstellen und Bearbeiten eines Maßnahmenkatalogs 
  „Verbesserungen für Teilzeit-Beschäftigte“ 

 
Indikatoren 

 
Vorliegen eines Maßnahmenkatalogs 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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2.2.6 Anonymisierte Bewerbungsverfahren  

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel  11 Rolle als Arbeitgeberin 
Artikel    6 Kampf gegen Stereotype 
Artikel  10 Vielfältige Diskriminierung oder Benachteiligung 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Abschlussbericht zum Pilotprojekt „Anonymisierte Bewerbungsverfahren“ der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, März 2012 

 

 
Ziele 

 
- Vermeidung unterbewusster Diskriminierung in den  
  Bewerbungsverfahren der LHH 
- gleiche Einladungswahrscheinlichkeit für potenzielle von 
  Diskriminierung betroffener Personengruppen im Vergleich zu  
  nicht von Diskriminierung betroffenen Personengruppen 

 
Maßnahmen 

 
- Hinweis auf den ausdrücklichen Verzicht auf Bewerbungsfotos bei 
  allen Stellenausschreibungen 
- in Anträgen an den Gesamtpersonalrat, den Organisations- und  
  Personalausschuss und in Bewerbungsübersichten wird auf Angaben  
  zu Geburtstag und Alter verzichtet 
- in den Fachbereichen Planen und Stadtentwicklung sowie  
  Gebäudemanagement werden ab 2013 alle externen Aus- 
  schreibungen anhand eines standardisierten Bewerbungsformulars 
  anonymisiert 

 
Indikatoren 

 
- statistische Aussagen zum Verhältnis von Frauen und Männern bei 
  Bewerbungen, Einladungen zum Vorstellungsgespräch und bei den  
  Stellenbesetzungen   
- Anzahl der durchgeführten anonymisierten Bewerbungsverfahren in 
  den beteiligten Fachbereichen 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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2.2.7 Teamentwicklung und Gender  

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel   11  Rolle als Arbeitgeberin 
Artikel 6 Kampf gegen Stereotype 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
 - - - - 

 

 

 
Ziele 

 
- Formulierung konkreter Bedarfe  und Erwartungen infolge der  
  Abwesenheit männlicher oder weiblicher Kollegen 
- Geschlechtergerechte Reflexion der eigenen Rolle in den Teams,  
  Arbeitsgruppen und Sachgebieten  

 
Maßnahmen 

 
- Entwicklung konkreter Unterstützungsmaßnahmen (Workshops, 
  Fortbildungen) als Module zur Reflexion des Rollenverhaltens   
  und für den Fall von Teamentwicklung 
- Ergänzung der anstehenden Teamentwicklungsprozesse mit den 
  passgenauen Modulen 

 
Indikatoren 

 
- durchgeführte Reflexionen  in den Teams 
- Vorliegen eines Maßnahmenplanes  
- Durchgeführte Maßnahmen in Organisationseinheiten, die eine  
  Teamentwicklung durchlaufen haben 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste ; 
Fachbereich Recht und Ordnung  

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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2.2.8 Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen in der  
Arbeitswelt 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel   11 Kommune als Arbeitgeberin  
Artikel 10 Vielfältige Diskriminierung oder Benachteiligung  
Artikel   22 Geschlechtsspezifische Gewalt 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
jährlicher BISS /HAIP-Bericht  

 

 
Ziele 

 
- Sensibilisierung im kollegialen Zusammenhang,  
- geschärfte Wahrnehmung bei den Führungskräften,  
- Aufbrechen von Tabuisierung der Problematik 
- Aufklärung über Unterstützungsangebote für Betroffene 
 

 
Maßnahmen 

 
- Informationsveranstaltungen zum Thema mit den Fachbereichs- 
  leitungen, den Bereichsleitungen, den Personalräten und 
  Frauenbeauftragten  
- Wiederauflage und Verteilung von Informationsmaterial 
- Entwicklung einer Konzeption zum Vorgehen durch eine Arbeitsgruppe 
- Durchführung geeigneter Maßnahmen 
 

 
Indikatoren 

 
- Anzahl der stattgefundenen Veranstaltungen 
- Vorliegen des Infomaterials 
- Vorliegen der Konzeption 
- Durchgeführte Maßnahmen 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste ;  
Referat für Frauen und Gleichstellung 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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3. Rolle als Dienstleistungserbringerin  

 

3.1   Kinderbetreuung    

 

Qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, die allen Eltern unabhängig von deren 
Einkommen offen steht, fördert echte Gleichstellung zwischen Frauen und Männern 
und ermöglicht  Arbeit, gesellschaftliches Leben und Privatsphäre zu vereinbaren. Es 
besteht derzeit für 3-5jährige ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz und ab 
Sommer 2013 gilt dieser Anspruch auch für 1-2jährige.  

 
Für die Landeshauptstadt Hannover stellen deshalb die Bereitstellung und die 
Förderung von Kinderbetreuung einen zentralen Arbeitsschwerpunkt dar. Seit 
einigen Jahren wird im Fachbereich Jugend und Familie intensiv an der Schaffung 
bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder im Alter von 0 bis Ende 
Grundschule gearbeitet. Das heißt auch, 90% der Betreuungsplätze im Kindergarten 
(3 – 5 Jahre) sollen 6 Stunden und mehr betragen und damit explizit dem Vereinen 
von Berufstätigkeit und Kindererziehung dienen. Zum 01.08.2013 werden 1800 neue 
Krippenplätze seit Programmstart gemäß den Beschlussdrucksachen 0049/2008 und 
1990/2010 zur Verfügung stehen. Um mit Eltern Angebote zu entwickeln, die deren 
erzieherische und persönliche Kompetenzen stärken, werden Kindertages-
einrichtungen um den Handlungsbereich der Elternbildung und -beratung erweitert 
und zu Familienzentren ausgebaut. Die Anzahl der geschaffenen Familienzentren 
beträgt derzeit  27. Ab August 2013 sind vier weitere Familienzentren geplant. 
 
Mit der Drucksache Nr. 2177/2009 „Ausbau von Ganztagsgrundschulen“ hat die 
Stadt Hannover die Grundlage geschaffen, durch die Einrichtung von 
Ganztagsschulen die Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder 
entscheidend zu verbessern. Die Förderung der Chancengerechtigkeit aller Kinder, 
unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft sowie ihrem Geschlecht, ist 
dabei ein wichtiges Ziel. Zudem sollen die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf unterstützt werden. Jede Grundschule, die Ganztagsschule werden 
möchte, soll in das Umsetzungsprogramm aufgenommen werden. Die Reihenfolge 
der Umgestaltung von Grundschulen zu Ganztagsschulen durch den Fachbereich 
Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro erfolgt nach sozialen Faktoren im 
Stadtteil, die in der Drucksache Nr. 0692/2012 beschrieben sind (u.a. der Anteil der 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen als Hinweis auf den 
Betreuungsbedarf vor Ort).  
 
 
Bei der Förderung der Chancengleichheit und Verwirklichung von Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern geht es nicht nur um gleiche Möglichkeiten im 
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beruflichen Werdegang. Auch die ausgewogene Wahrnehmung von Verantwortung 
im familiären Zusammenhang ist ein Maßstab für Gleichstellung in der Gesellschaft. 
Deshalb wurde die Verwirklichung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
als wesentliches Produkt in den Haushaltsplan 2013 aufgenommen. Dem Produktziel 
der gerechteren Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der städtischen Betrieben 
dient die Maßnahme „Väter in Verantwortung“. 
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3.1.1 Bedarfsgerechte Schaffung von Kindertages- 
         stättenplätzen  
 
 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 16 Kinderbetreuung  
Artikel 13 Bildung 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Armutsbericht, Bildungsmonitoring, 

 

 

 
Ziele 

 
- Bereithalten eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für 
  die Kinder im Stadtgebiet  
- der Anteil der betreuten Kinder mit Migrationshintergrund soll dem 
  Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamt- 
  bevölkerung der Stadt Hannover entsprechen 
- Ermöglichen von Berufstätigkeit für Eltern durch bedarfsgerechte 
  Betreuungszeiten  
- Bildungsangebote für alle Kinder mit dem Ziel der Teilhabe am  
  gesellschaftlichen Leben 

 
Maßnahmen 

 
- bedarfsgerechter Neubau und Ausbau der Kitas zur Schaffung der 
  notwendigen Betreuungsplätze und zur Abdeckung notwendiger 
  Betreuungszeiten für die Kinder 
- Umwandlung von Kitas in Familienzentren 

 
Indikatoren 

 
- Anzahl der geschaffenen Einrichtungen /Plätze   
- Anzahl der geschaffenen Familienzentren   

 
Zuständigkeit 

 
  Fachbereich Jugend und Familie  

 
Ressourcen 

 
- im Rahmen der Haushaltsplanung 
- Fördermittel von Bund und Land 
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3.1.2 Ausbau der Ganztagsschulen  

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 16 Kinderbetreuung  
Artikel 13 Bildung 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Armutsbericht,  Bildungsmonitoring 2010, verwaltungsinterne Drucksachen 

 

 

 
Ziele 

 
- Ermöglichen von Berufstätigkeit für Eltern durch bedarfsgerechte 
  Betreuungszeiten  
- Bildungsangebote für alle Kinder mit dem Ziel der Teilhabe am  
  gesellschaftlichen Leben 
- Schaffung weiterer Ganztagsangebote für Schüler/innen im 
  Grundschulbereich 

 
Maßnahmen 

 
- Erweiterung der Betreuungsquote bei Kindern im Grundschulalter  
- weitere Identifizierung von Grundschulen, die nachfolgend zu  
  Ganztagsschulen umzubauen sind 

 
Indikatoren 

 
- Anzahl der ausgebauten Schulen (Ausgangszahl 2012: 25 
  Ganztagsschulen) 
- Benennung der Schulen, die zum weiteren Ausbau vorgesehen sind 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
 



  Anlage 1 

34 

 

 

3.1.3 Väter in Verantwortung  

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 16 Kinderbetreuung  
Artikel  6 Kampf gegen Stereotype 
Artikel 11 Rolle als Arbeitgeberin 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Väterberichte (www.Väter-in-Niedersachsen.de) 

 

 

 
Ziele 

 
- gerechte Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei 
  den Beschäftigten der Landeshauptstadt Hannover und den städtischen 
  Beteiligungen  
- Ermutigung von männlichen Beschäftigten, verstärkt Familienaufgaben 
  wahrzunehmen 

 
Maßnahmen 

 
- Ausbau des Themas „Elternzeit“ im Intranet  der Stadtverwaltung mit 
  direkter Ansprache und Ermutigung von Vätern, Elternzeit in Anspruch 
  zu nehmen 
- stadtweite Informations- und Vernetzungsveranstaltung für Väter in  
  Elternzeit  
- gezielte Werbung für die Väterfreizeit „Vatertagsspecial“ bei den 
  Beschäftigten der Stadt und der städtischen Beteiligungen  

 
Indikatoren 

 
- Zahl der Väter in Elternzeit  
- Zahl der Teilnehmenden beim „Vatertagsspecial“ 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste ;  
Referat für Frauen und Gleichstellung  

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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3.2   Öffentliches Beschaffungs- und Vertragswesen 

 

In mehreren Schritten hat die Landeshauptstadt Hannover die Berücksichtigung von 
sozialen Kriterien bei den Ausschreibungen von Leistungen für die Fachbereiche und 
Betriebe ausgebaut. Beispiele für soziale Kriterien, die in Ausschreibungen 
berücksichtigt werden können (gemäß Organisationsrundschreiben 02/2012): 

• Verpflichtung zum Einsatz von Arbeitnehmer/Innen, die sich nicht in einem 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 8SGB IV befinden 

• Entgeltgleichheit von Frauen und Männern 

• Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen 

• Tariftreueklauseln in öffentlichen Ausschreibungen 

Resultierend aus diversen Vorschriften  zur Beachtung dieser sozialen Kriterien bei 
der Vergabe wird ein einheitlicher, verbindlicher Sozialkriterienkatalog erarbeitet, der 
für alle Fachbereiche und städtischen Betriebe feste Regeln vorgibt.  

 

Die Stadtverwaltung Hannover folgt ergänzend einem  Auftrag  gemäß DS-Nr. 
1565/2012 zu prüfen, inwieweit das Beschaffungs- und Vertragswesen die bisherigen 
Sozialkriterien gemäß Artikel 12 der EU-Charta zur Gleichstellung erweitern kann.  
Infolgedessen wird ein Aspekt der Sozialkriterien auf die Gleichstellung von Frauen 
und Männer und auf die Erklärung der Unternehmen, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu unterstützen, ausgerichtet sein.  

Damit nutzt die Landeshauptstadt Hannover eine Möglichkeit in die Gesellschaft zu 
wirken und ungleichen Arbeitsbedingungen für Frauen und Männern nachhaltig 
entgegen zu wirken.  
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3.2.1 Einführung eines Sozialkriterienkatalogs 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 12 öffentliches Beschaffungs- und Vertragswesen 
Artikel  4 öffentliches Engagement für Gleichstellung 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Vergaberechtsnovelle 2009,  
Gesetz gegen wettbewerbliche Beschränkungen,  
Organisationsrundschreiben 02/2012 der LHH 

 

 

 
Ziele 

 
- Vergabe von Aufträgen an Unternehmen, die erklären, sich für 
  Gleichstellung von Frauen und Männern einzusetzen und  
  Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen 
- Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen in den Fachbereichen und  
  Betrieben und Vermittlung eines konkreten Handlungsrahmen für die 
  eigenständige Arbeit 

 
Maßnahmen 

 
- Ergänzung/Vervollständigung des Konzepts „Soziale Kriterien in der 
  Auftragserteilung“ 
- Spezifische Schulungen für die Mitarbeiter/innen in den Vergabestellen 
  der Fachbereiche  

 
Indikatoren 

 
- Anzahl der Ausschreibungen, die die vorgegebenen Sozialkriterien 
  bedienen werden 
- Anzahl der Teilnehmenden an den Schulungen 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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3.3   Mobilität und Verkehr 

 

Mobilität ist einer der wichtigsten Qualitätsfaktoren einer modernen Stadt. Die 
Möglichkeiten schneller und flexibler Fortbewegung befriedigen die steigenden 
komplexen Ansprüche an sich ändernde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die 
Menschen in ihren individuellen Lebensphasen.  

Der Masterplan Mobilität 2025 dient als Grundlage für die Verkehrs-
entwicklungsplanung der kommenden 15 Jahre in der Landeshauptstadt Hannover 
und enthält ein Handlungsprogramm zur Entwicklung und Sicherung einer 
zukunftsweisenden Mobilität. Dem Leitsatz „Mobilitätschancen für alle“ soll auf 
vielfältige Weise Rechnung getragen werden. Insbesondere die Belange von Frauen, 
Kindern, Senior/Innen, Migrant/Innen und Menschen mit Behinderung sowie 
wirtschaftlich Benachteiligter stehen bei den Planungen im Mittelpunkt. Bei der 
Berücksichtigung geschlechtergerechter Unterschiede gilt es z.B. auch, auf die Pkw-
Verfügbarkeit und den Führerscheinbesitz bei Frauen und Männern einzugehen 
sowie deren unterschiedliche Fahrzwecke zu beachten. Frauen sind entsprechend 
viel zu Fuß, mit Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Eine 
Planung, die diese Umstände berücksichtigt, kommt auch Kindern, Jugendlichen, 
alten Menschen und Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen zugute.  

Ein weiterer Schwerpunkt betont die Erhöhung der Verkehrssicherheit und 
Unversehrtheit für alle Verkehrsteilnehmenden in der Stadt. Auf den Gebieten der 
Verkehrsüberwachung, der Verkehrserziehung, der verkehrsregelnden und –
baulichen Maßnahmen werden mit dem Ziel, die Unfallzahlen im Stadtgebiet 
langfristig spürbar zu senken, Projekte initiiert. Dem Radverkehr kommt bei den 
zukünftigen Planungen eine besondere Aufmerksamkeit zu. Eine mehrjährige 
verwaltungsinterne Studie zum Ausbauprogramm Radverkehr in Hannover wird in 
2013 fertig gestellt. Anschließend  erfolgt als ein wichtiger Baustein der 
Planungsarbeit die Erstellung einer Datenbank auf der Grundlage dieser Studie. 
Passgenaue Maßnahmen werden darauf aufbauend geplant  und bis 2025 
umgesetzt.  
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3.3.1 Verkehrssicherheit 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 26 Mobilität und Verkehr  
Artikel 25 Stadt- und Lokalplanung 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Masterplan Mobilität  
Konzept zur Verbesserung der Verkehrssicherheit von Kindern 

 

 

 
Ziele 

 
- Mobilitätschancen für alle als übergeordnetes Leitmotiv 
- langfristige Senkung der Unfallzahlen im Stadtgebiet 
- Verbesserung des Verkehrsverhaltens 

 
Maßnahmen 

 
- Woche der Verkehrssicherheit für Kinder, durchgeführt in Schulen und 
  im öffentlichen Bereich 
- Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im 
  Stadtgebiet 
- Medienkampagnen (Fahrgastfernsehen, Plakate, Verteilung von  
  Infomaterial, Kinderstadtpläne) 

 
Indikatoren 

 
- Durchführung der Woche der Verkehrssicherheit für Kinder 
- Anzahl der durchgeführten Baumaßnahmen 
- Unfallzahlenstatistik 
- durchgeführte Medienkampagnen 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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3.3.2 Radverkehr 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 26 Mobilität und Verkehr  
Artikel 25 Stadt- und Lokalplanung   

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Masterplan Mobilität  
Leitbild Radverkehr der Stadt Hannover 

 

 

 
Ziele 

 
- Mobilitätschancen für alle, als übergeordnetes Leitmotiv  
- Ausbau des Radwegenetzes  
- Erhöhung des Radverkehrsanteils von 13 % (2002) auf 25% (2025) 
  im Stadtgebiet  

 
Maßnahmen 

 
- Abschluss der laufenden Studie 
- Bearbeitung und Auswertung der Ergebnisse 
- Erstellen einer Radwegekonzeption  
- Planung von Baumaßnahmen und Prioritätenreihung bis 2020 

 
Indikatoren 

 
- Auswertung der Studienergebnisse 
- Vorliegen der Radwegekonzeption 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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3.4   Wirtschaftliche Entwicklung 

 

Die Stärkung lokaler Ökonomie  ist ein erklärtes Ziel der Stadtverwaltung Hannover. 
Die Betriebsberatung stellt einen zentralen Bestandteil des fortlaufenden 
Dienstleistungsangebotes im Bereich Wirtschaftsförderung dar.  Die Beratung für 
selbständige Frauen und Existenzgründerinnen (Schwerpunkte Finanzierung, 
Marketing) ist Teil der täglich fortlaufenden Arbeit und wird in Form individueller 
Beratung, thematischer Veranstaltungen und als Netzwerkarbeit 
(Unternehmerinnenstammtisch) angeboten.  

Auf der Basis enger kooperativer Zusammenarbeit mit hannoverimpuls und 
Gründerinnenconsult zeichnet sich die Landeshauptstadt Hannover damit landesweit 
als Vorreiterin aus.  

Ein geschlechterspezifisches Risikoverhalten bei Existenzgründungen rechtfertigt die 
Notwendigkeit spezieller Frauenförderung. Auch der quantitative Unterschied bei 
Existenzgründungen zwischen Frauen und Männern (Verhältnis 30 : 70) begründet 
die städtischen Angebote. 

Ein jährlicher niedersachsenweiter Kongress findet als besondere Förderform für 
Frauen immer mit wechselnden Themenschwerpunkten in Hannover in enger 
Zusammenarbeit mit hannoverimpuls statt. 
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3.4.1 Förderung selbständiger Frauen und 
Existenzgründerinnen 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
 Artikel 27 Wirtschaftliche Entwicklung  
 Artikel  24 Nachhaltige Entwicklung  

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
- - - - -  
 

 

 

 
Ziele 

 
- Vereinfachung der Rahmenbedingungen für Frauen in der 
  Existenzgründung 
- Erhöhung der Anzahl der Existenzgründerinnen 
- erfolgsorientierte, geschlechterspezifisch bedarfsgerechte 
  Beratungsangebote 
 

 
Maßnahmen 

 
- Fachberatung in den Stadtteilen vor Ort 
- regelmäßige Öffnungszeiten für individuelle Beratung 
- fachspezifische Informationsveranstaltungen und Netzwerkarbeit 

 
Indikatoren 

 
- Anzahl der Beratungsgespräche (Trennung:  allgemeine Beratung  
  und Existenzgründung) 
- Anzahl der Existenzgründungen von Frauen aus der Beratung  
- Anzahl der Infoveranstaltungen 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Wirtschaft 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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3.4.2 Kongress Gründerinnen und Freiberuflerinnen 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
 Artikel 27 Wirtschaftliche Entwicklung  
 Artikel 24 Nachhaltige Entwicklung 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Kongressberichte 
Nachweise für die N-Bank 
Auswertungsfragebögen 

 

 

 
Ziele 

 
- Weiterbildung von Unternehmerinnen und Existenzgründerinnen 
- Netzwerkbildung und fachliche Information 

 
Maßnahmen 

 
- Planung und Durchführung eines jährlichen Kongresses 

 
Indikatoren 

 
- Anzahl der Teilnehmerinnen bei den Kongressen 
( im Jahr 2012: 131 Teilnehmerinnen) 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Wirtschaft 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
Fördermittel EU (N-Bank) 
Zuschüsse der Ministerien  
Eigenmittel hannoverimpuls 
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3.5   Kampf gegen Menschenhandel  

 

Menschenhandel ist ein deutlich geschlechtsspezifisch strukturiertes Feld der 
Kriminalität, in dem die Frauen meistens die Opfer und die Männern meistens die 
Täter sind, s. auch Artikel 23 der EU-Charta zur Gleichstellung. 

In der Landeshauptstadt Hannover wird sich in vielfältiger Weise und in vernetzten 
Strukturen gegen Menschenhandel engagiert. Bereits im Februar 2003 wurde eine 
Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Polizeidirektion 
Hannover zur Zusammenarbeit im Rahmen der Kriminalitätsverhütung und -
verfolgung bei Menschenhandel und Milieukriminalität unterzeichnet.  

Dieses Engagement findet gemäß DS-Nr. 1565/2012 seinen Niederschlag im 
Gleichstellungsaktionsplan der Landeshauptstadt Hannover. Eine Anhörung zum 
Thema im Gleichstellungsausschuss bietet die Möglichkeit, die Situation primär unter 
geschlechterspezifischem Aspekt zu betrachten. Es soll den politischen Fraktionen 
Raum gegeben werden, sich mit dem komplexen Thema zu befassen und die 
Möglichkeit eröffnet werden für Anträge, die der Verbesserung der Lebenslage von 
Opfern dienlich sind.  

Der Kommunale Kriminalpräventionsrat Hannover (KKP) ist ein Zusammenschluss 
von Behörden, Einrichtungen und Institutionen, die ein effektives Netzwerk bilden, 
um der Entstehung von Kriminalität und Gewalt bereits im Vorfeld entgegen zu 
wirken. Den Vorsitz hat der Bürgermeister der Stadt in Vertretung des 
Oberbürgermeisters. Die Geschäftsstelle ist im Büro des Oberbürgermeisters 
angesiedelt. Zu den Mitgliedern des Lenkungsausschusses gehören der 
Polizeipräsident, der Leitende Oberstaatsanwalt, der Täter-Opfer-Ausgleich Waage 
e.V., die City-Gemeinschaft Hannover e.V., der Stadtjugendring sowie 
Vertreter/Innen aus Rat und Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover. In nahezu 
monatlich statt findenden Sitzungen erfolgen Information, Austausch und Beratung 
zu aktuellen Themen bezüglich Kriminalität und Gewalt in Hannover. Bereits kurz 
nach seiner Gründung im Jahr 1996 hat der KKP die ständige Arbeitsgruppe „Milieu, 
Prostitution, Menschenhandel“ eingerichtet, um der organisierten Kriminalität im 
Rotlichtmilieu effektiv entgegen treten zu können und den Austausch zwischen den 
Behörden (Polizei, Landeskriminalamt, Bundespolizei, Staatsanwaltschaft, 
Stadtverwaltung) zu ermöglichen. Zu den Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe gehört 
auch der Verein Phönix e.V. – Beratungsstelle für Prostituierte mit seinem Projekt 
Kobra – Koordinierungs- und Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel.  
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Die Arbeitsgruppe hat Vorschläge für rechtspolitische Maßnahmen zur Verbesserung 
des Opferschutzes, der Bekämpfung des Menschenhandels und der Kriminalität im 
Umfeld der Prostitution erarbeitet und das Ergebnis in der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes“ in Berlin vorgestellt.  
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3.5.1 Anhörung zum Thema Menschenhandel im 
Gleichstellungsausschuss 

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel 23 Menschenhandel 
Artikel 22 Geschlechterspezifische Gewalt 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
Jahresberichte der Beratungsstellen  

 

 

 
Ziele 

 
- Öffentlich machen der Thematik,  
- Sensibilisierung für komplexe Problemlage 
- Raum bieten für Antragstellungen aus dem politischen Raum 

 
Maßnahmen 

 
- Beantragung  und formale Einleitung einer Anhörung zum Thema 
  Menschenhandel im Gleichstellungsausschuss 
- Vorbereitung und Koordination der Anhörung aller  beteiligten 
  Institutionen, die mit Menschenhandel bzw. ihren Opfern zu tun haben 
- Vereinbarung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenslage 
  der Opfer 

 
Indikatoren 

 
- Durchführung der Anhörung 
- Maßnahmenkonzept 

 
Zuständigkeit 

 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste ; 
Referat für Frauen und Gleichstellung   

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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3.5.2 Der Kommunale Kriminalpräventionsrat  

 

 
Artikel der EU-Charta 

 
Artikel  23 Menschenhandel  
Artikel  22 Geschlechterspezifische Gewalt  
Artikel  21 Sicherheit 

 
Berichte, Grundlagen, 
gesetzl. Beschlüsse 

 
 - - - -  

 

 

 
Ziele 

 
- Reduzierung von Kriminalität und Gewalt im Stadtgebiet und damit  
  auch von Menschenhandelsdelikten  
- Verbesserung der Lebenslage der von Menschenhandel  
  betroffenen Frauen 

 
Maßnahmen 

 
- Gewährleistung der kontinuierlichen Arbeit des KKP durch die 
  Sicherstellung der städtischen Geschäftsführung des Gremiums   
- regelmäßige Anhörungen zum Thema Menschenhandel unter 
  kriminalpräventivem Aspekt  
- Ermöglichen einer vernetzten reibungslosen Arbeit der beteiligten 
  Institutionen 

 
Indikatoren 

 
- Fortbestand der Arbeit des Gremiums 
- vom KKP durchgeführte Sitzungen und Kampagnen  
- durchgeführte Anhörungen zum Thema Menschenhandel 

 
Zuständigkeit 

 
Büro des Oberbürgermeisters 

 
Ressourcen 

 
im Rahmen der Haushaltsplanung 
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Kurzübersicht der Maßnahmen  

 

 
lfd Nummer 

 
Bezeichnung 

 
Ansprechpartner in der 
Stadtverwaltung Hannover 

1.1.1 Aktionsplan gemäß EU-Charta 
Gleichstellung 

Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste  

1.1.2 Beteiligungsbericht Fachbereich Finanzen  

1.1.3 Frauen in Führung Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste, Referat für Frauen und 
Gleichstellung 

1.1.4 Internationaler Frauentag Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste, Referat für Frauen und 
Gleichstellung 

1.1.5 Lohngerechtigkeit Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste, Referat für Frauen und 
Gleichstellung 

1.2.1 Zukunftstag Mädchen und Jungen Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste 

1.2.2 Gendergerechte Sprache Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste, Referat für Frauen und 
Gleichstellung   

1.2.3 Männer in die städtischen Kitas Fachbereich Jugend und Familie  

1.2.4 Bildungsangebote 
Ganztagsschulen 

Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen 
und Kulturbüro  

1.2.5 Neuausrichtung spezifischer 
VHS-Angebote 

Fachbereich Bildung und Qualifizierung 

1.2.6 Überarbeitung 
VHS-Programmheft unter 
Genderaspekten 

Fachbereich Bildung und Qualifizierung 

2.1 Leitbild der Landeshauptstadt 
Hannover 

Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste 
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Fortsetzung Kurzübersicht der Maßnahmen  

 

 
lfd 
Nummer 

 
Bezeichnung 

 
Ansprechpartner in der 
Stadtverwaltung Hannover 

2.2.1 Ausgewogene Besetzung mit 
Frauen und Männern in 
höherwertigen Entgelt- und 
Besoldungsgruppen und 
Führungspositionen 

Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste 

2.2.2 Ausgewogenere Besetzung mit 
Frauen und Männern in 
geschlechtstypischen 
Berufsfeldern 

Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste 

2.2.3 Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben  

Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste 

2.2.4 Modelle zur Flexibilisierung von 
Arbeitszeit und Arbeitsort 

Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste 

2.2.5 Teilzeit Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste 

2.2.6 Anonymisierte 
Bewerbungsverfahren 

Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste 

2.2.7 Teamentwicklung und Gender  Fachbereich Recht und Ordnung 

2.2.8 Häusliche Gewalt und ihre 
Auswirkungen in der Arbeitswelt 

Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste, Referat für Frauen und 
Gleichstellung 

3.1.1 Bedarfsgerechte Schaffung von 
Kindertagesstättenplätzen 

Fachbereich Jugend und Familie  

3.1.2 Ausbau der Ganztagsschulen Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und 
Kulturbüro 

3.1.3 Väter in Verantwortung  Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste, Referat für Frauen und 
Gleichstellung 
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Fortsetzung Kurzübersicht der Maßnahmen  

 

 

 

 
lfd 
Nummer 

 
Bezeichnung 

 
Ansprechpartner in der 
Stadtverwaltung Hannover 

3.2.1 Einführung eines 
Sozialkriterienkatalogs 

Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste 

3.3.1 Verkehrssicherheit Fachbereich Planen und Stadtentwicklung 

3.3.2 Radverkehr Fachbereich Planen und Stadtentwicklung 

3.4.1  Förderung selbständiger Frauen 
und Existenzgründerinnen 

Fachbereich Wirtschaft 

3.4.2 Kongress Gründerinnen und 
Freiberuflerinnen 

Fachbereich Wirtschaft 

3.5.1 Anhörung zum Thema 
Menschenhandel im 
Gleichstellungsausschuss 

Fachbereich Steuerung, Personal und 
Zentrale Dienste , Referat für Frauen und 
Gleichstellung  

3.5.2 Der Kommunale 
Kriminalpräventionsrat 

Büro des Oberbürgermeisters 



- 1 -

Landeshauptstadt

Informations-
drucksache i

1. In den Gleichstellungsausschuss
2. In den Organisations- und Personalausschuss
3. In den Verwaltungsausschuss
4. In die Ratsversammlung

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

0917/2013

1

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Dritter Bericht über die Maßnahmen der Stadtverwalt ung Hannover zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern sowie über die Ausstattung des B üros der Gleichstellungsbeauftragten 
nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset z (NKomVG)

Gemäß § 9 Abs. 7 NKomVG berichtet die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte der Vertretung gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten 
alle drei Jahre über die Maßnahmen, die die Kommune zur Umsetzung des 
Verfassungsauftrages aus Art. 3 Abs. 2 der Niedersächsischen Verfassung durchgeführt 
hat, und über deren Auswirkungen. Nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 der Niedersächsischen 
Verfassung ist die Achtung der Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern eine ständige Aufgabe des Landes, der 
Gemeinden und Landkreise.

Die Verwaltung legt zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten den Bericht für die 
Jahre 2010 bis 2012 zur Beratung vor.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Der in der Anlage beigefügte Gleichstellungsbericht stellt die Maßnahmen zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern dar.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

18.10
Hannover / 19.04.2013
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1. Vorbemerkung 
 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sind seit langem zentrale Themen der Personalpolitik. Alle wichtigen Handlungsprogramme 
der Landeshauptstadt Hannover werden bereits unter Berücksichtigung von Gender-
Aspekten erarbeitet. 
 
Am 16.12.2010 erfolgte der einstimmige Ratsbeschluss (Nr. 1404/2010) zur Unterzeichnung 
der EU-Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern. Entsprechend wurde am 
14.05.2011 die EU-Charta vom Oberbürgermeister unterzeichnet. Die Unterzeichnung der 
EU-Charta und die damit einhergehende Verpflichtung, einen Aktionsplan aufzustellen, der 
die Ziele und Maßnahmen für die Jahre 2013 bis 2015 konkretisiert, ist eine folgerichtige 
Entwicklung der Gleichstellungsarbeit in der Landeshauptstadt Hannover. Der Aktionsplan 
(Beschlussdrucksache Nr. 0513/2013) ist derzeit im Beschlussverfahren. 
 
Des Weiteren ist im Berichtszeitraum die Novellierung des Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetzes (NGG) zum 01.01.2011 in Kraft getreten. Das NGG regelt die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind und 
gibt somit öffentlichen Verwaltungen Vorgaben in ihrer Rolle als Arbeitgeberinnen. Ziel der 
Gesetzesnovelle ist es, Frauen und Männern gleiche Chancen im Erwerbsleben zu 
ermöglichen. Die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit und die Gleichstellung von 
Frauen und Männern sind gleichrangige Hauptziele des NGG. Gender Mainstreaming ist 
erstmals ins NGG aufgenommen worden. Im Juni 2012 hat die Stadtverwaltung Hannover 
den ersten Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2012 bis 2014 vorgelegt 
(Informationsdrucksache Nr. 1190/2012). Grundlage waren eine Bestandsaufnahme und 
eine Analyse der Beschäftigtenstruktur zum Stichtag 01.01.2011 sowie die zu erwartende 
Fluktuation. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte bzw. die Mitarbeiterinnen des Referates für Frauen und 
Gleichstellung waren und sind in vielen zentralen Steuerungs- und Arbeitsgruppen der 
Verwaltung beteiligt und arbeiten so selbstverständlich bei den zentralen Themen 
Personalentwicklung, Arbeitssicherheit, demografische Entwicklung, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, Lenkungsgruppe zur Haushaltssicherung und Verwaltungsentwicklung etc. mit. 
 
Der Bericht beginnt mit einer kurzen Darstellung einzelner Personalstrukturdaten aus dem 
gültigen Gleichstellungsplan. Im Anschluss werden die Maßnahmen zur Gleichstellung 
beschrieben. Abgeschlossen wird der Bericht mit einem gemeinsamen Ausblick der 
Verwaltung und der Gleichstellungsbeauftragten. 
 
2. Wesentliche Personalstrukturdaten der Stadtverwa ltung im Überblick 
 
Die folgenden Übersichten stellen den Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten 
der Stadtverwaltung Hannover insgesamt, für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen 
sowie in Führungspositionen dar.  
 
2.1. Anteil der Frauen und Männer an den Gesamtbesc häftigten 
 
Zunächst erfolgt zum Stichtag 01.01.2011 die Übersicht der Anzahl aller Beschäftigten 
(„Köpfe“) der Stadtverwaltung Hannover: 
 

 
 
 
 

      Quelle: Gleichstellungsplan nach NGG, Stichtagserhebung zum 01.01.11 

Gesamt- 
beschäftigte 

davon 
weiblich 

davon 
männlich 

Anteil 
Frauen 

Anteil 
Männer 

9.469 5.264 4.205 55,6% 44,4% 
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Der Anteil der weiblichen Beschäftigten in der Stadtverwaltung liegt seit dem Jahr 2004 
konstant bei rd. 55%. 
 
Neben flexiblen Arbeitszeiten für alle Beschäftigten werden alle praktikablen Teilzeitmodelle 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben ermöglicht und von den Beschäftigten 
genutzt: 
 

• 28,5% der Beschäftigten in der Stadtverwaltung waren teilzeitbeschäftigt 
o davon waren 88% Frauen und 12% Männer 

• rd. 4% der Beschäftigten in der Stadtverwaltung waren beurlaubt ohne Bezüge 
o davon waren 85,8% Frauen und 14,2% Männer 
o Von den 405 Beurlaubten waren 163 Beschäftigte in Elternzeit 

� davon 91,4% Frauen (149) und 8,6% Männer (14) 
 

2.2. Anteil der Frauen und Männer nach Beschäftigun gsvolumen 
 
Bei der -nach dem NGG- vorgeschriebenen Berücksichtigung der individuellen Arbeitszeiten 
und somit des Beschäftigungsvolumens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergibt sich eine 
andere Verteilung beim Geschlechterverhältnis in der Stadtverwaltung Hannover: 
 

Beschäftigungs- 
volumen gesamt 

davon 
weiblich 

davon 
männlich 

Anteil 
Frauen 

Anteil 
Männer 

7.865,85 3.935,98 3.929,87 50,04% 49,96% 
                  Nach NGG: Berechnung ohne abgeordnetes/gestelltes Personal 
 

Gesamtstädtisch besteht insoweit für alle Tarifgruppen insgesamt betrachtet eine 
paritätische Repräsentanz beider Geschlechter. 
Das Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration hat 
konkretisiert, dass der sog. S-Tarif für den Erziehungs- und Sozialdienst separat darzustellen 
ist. Eine Betrachtung nach Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen und S-Tarif ergibt folgende 
Geschlechterverteilung: 
 

 
Tarife 

Beschäftigungs-
volumen 

davon 
weiblich 

davon 
männlich 

Anteil 
Frauen 

Anteil 
Männer 

Entgelt- und 
Besoldungsgruppen 

 
6.939,95 

 
3.255,08 

 
3.684,87 

 
46,9% 

 
53,1% 

S-Tarif 826,90 631,90 195,00 76,4% 23,6% 
   Nach NGG: Berechnung ohne abgeordnetes/gestelltes Personal 

 
2.3. Anteil der Frauen und Männer im S-Tarif 
 
Im S-Tarif sind Männer insgesamt unterrepräsentiert. Über 90% der im S-Tarif eingruppierten 
Tarifbeschäftigten sind im Fachbereich Jugend und Familie eingesetzt. 
 
Im Rahmen der zukünftigen Fachkräftegewinnung und der Schaffung weiterer 
Kinderbetreuungsangebote wird ein Schwerpunkt darauf gelegt, auch weiterhin den 
Männeranteil in den Kitas zu erhöhen. (Stand 01.05.2012: 9,96% im pädagogischen Bereich 
und 4,21% im hauswirtschaftlichen Bereich). Konkrete Ziele und Maßnahmen sind sowohl im 
Gleichstellungsplan des Fachbereiches Jugend und Familie benannt als auch in dem 
Aktionsplan im Rahmen der EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern für 
die Jahre 2013-2015. 
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2.4. Anteil der Frauen und Männer in den Entgelt- u nd Besoldungsgruppen 
 

Entgelt- bzw. 
Besoldungsgruppe 

Anzahl der Beschäftigten 
 (Köpfe) 

Anteil eines 
Geschlechts an 

Beschäftigtenzahl 
Beschäftigungs-

volumen 

Anteil am 
Beschäftigungs-

volumen 

Unterrepräsen-
tiertes 

Geschlecht 

  Gesamt 
davon 
Frauen 

davon 
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer An teil < 45% 

                      

AT, B2 12 6 6 50,0% 50,0% 6,00 6,00 50,0% 50,0% keines 

E15Ü, A16 21 4 17 19,0% 81,0% 4,00 17,00 19,0% 81,0% Frauen 

E15, A15 55 27 28 49,1% 50,9% 24,19 27,71 46,6% 53,4% keines 

E14, A14 115 53 62 46,1% 53,9% 41,87 58,26 41,8% 58,2% Frauen 

E13, A13 
Einstiegsamt 129 65 64 50,4% 49,6% 54,11 61,61 46,8% 53,2% keines 

E12, A13 255 82 173 32,2% 67,8% 74,05 170,05 30,3% 69,7% Frauen 

E11, A12 434 164 270 37,8% 62,2% 134,38 257,82 34,3% 65,7% Frauen 

E10, A11 479 228 251 47,6% 52,4% 185,25 246,30 42,9% 57,1% Frauen 

E09, A9 Einstiegsamt, 
 A 10 1625 951 674 58,5% 41,5% 729,23 629,57 53,7% 46,3% keines 

E08, A9, A8 1248 583 665 46,7% 53,3% 493,33 651,32 43,1% 56,9% Frauen 

E07 394 147 247 37,3% 62,7% 106,31 239,28 30,8% 69,2% Frauen 

E06, A7 1048 544 504 51,9% 48,1% 447,89 494,12 47,5% 52,5% keines 

E05, A6 767 422 345 55,0% 45,0% 331,32 333,01 49,9% 50,1% keines 

E04 304 51 253 16,8% 83,2% 36,90 242,40 13,2% 86,8% Frauen 

E03 757 513 244 67,8% 32,2% 334,83 223,56 60,0% 40,0% Männer 

E02 360 341 19 94,7% 5,3% 208,14 12,98 94,1% 5,9% Männer 

E01 110 85 25 77,3% 22,7% 43,27 13,90 75,7% 24,3% Männer 

GESAMT 8113 4266 3847 52,6% 47,4% 3255,08 3684,87 46,9% 53,1% keines 
Daten ohne HCC Beschäftigte, die unter den Tarifvertrag Nahrung Genuss Gaststätten fallen, da nicht vergleichbar 

 
Nach der NGG-Novelle wird die Unterrepräsentanz und somit die Verpflichtung zur 
Festlegung von Zielvorgaben und Maßnahmen durch das festgestellte 
Beschäftigungsvolumen bestimmt. Weiterhin wird der sog. S-Tarif separat ausgewiesen. In 
diesem sind zu rd. 76% Frauen eingruppiert. Eine Unterrepräsentanz von Männern liegt 
gesamtstädtisch in den Entgeltgruppen E01 bis E03 vor. Ansonsten ist die Verteilung beider 
Geschlechter paritätisch oder es liegt eine Unterrepräsentanz von Frauen vor. 
 
Um eine Entwicklung in den höherwertigen Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen aufzeigen zu 
können, werden in der folgenden Tabelle die Frauenanteile ab E11/A12 dargestellt: 
 

Entgelt- 
bzw. Gesamtbeschäftigte davon Frauen Anteil Frauen in % 

Besoldungs-
gruppe 2011 2010 2006 2011 2010 2006 2011 2010 2006 

AT, B2 12 12 7 6 5 0 50,00% 41,70% 0,00% 

E15Ü, A16 21 23 24 4 4 5 19,05% 17,40% 20,80% 

E15, A 15 55 53 59 27 24 18 49,09% 45,30% 30,50% 

E14, A14 115 118 139 53 51 56 46,09% 43,20% 40,30% 

E13, 
A13 
Einstiegsamt 

129 122 110 65 59 46 50,39% 48,40% 41,80% 

E12, A13 255 276 255 82 85 66 32,16% 30,80% 25,90% 

E11, A12, S17* 434 481 432 164 194 162 37,79% 40,30% 37,50% 

*Ab 2011 ohne S-Tarif und ohne abgeordnetes/gestelltes Personal (inkl. liegt der Frauenanteil bei rd. 41%) 
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In allen höherwertigen Entgelt- und Besoldungsgruppen ab E11/A12 sind zum Teil 
wesentliche Erhöhungen des Frauenanteils gelungen. 
 
2.5. Anteil der Frauen und Männer in den Führungspo sitionen 
 
Der Frauenanteil in den Führungspositionen bei der Stadtverwaltung Hannover insgesamt 
liegt zum Stichtag 01.01.2011 bei 38,3%. Frauen sind nach wie vor in Führungspositionen 
unterrepräsentiert. 
 

Stichtag 01.01.2011 Anzahl der Führungskräfte  Anteil 

Frauen 

Anteil 

Männer Führungsebene Gesamt weiblich männlich 

Fachbereichsleitung 23 8 15 34,8% 65,2% 

davon in Teilzeit 0 0 0     

Bereichsleitung 109 39 70 35,8% 64,2% 

davon in Teilzeit 7 6 1     

Sachgebietsleitung 327 129 198 39,4% 60,6% 

davon in Teilzeit 20 17 3     

Gesamt 459 176 283 38,3% 61,7% 

davon in Teilzeit 27 23 4     

 
3. Personal und Organisation 
 
Die Gestaltung des demografischen Wandels ist eine der zentralen Herausforderungen der 
Zukunft für alle Kommunen, auch in ihrer Rolle als Arbeitgeberinnen. 
„Oft wird der demografische Wandel von vielen Arbeitgebern eher als Fachkräftemangel, 
speziell bei jüngeren technischen Fachkräften und Ingenieuren, wahrgenommen und 
weniger als das, was ihn vorrangig ausmacht, nämlich ein Älterwerden der gesamten 
Mitarbeiterschaft.“ 
 
Ziel der Stadtverwaltung Hannover ist daher (auch) die Leistungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit aller Beschäftigten zu erhalten und sie an die Organisation zu 
binden, damit die Stadtverwaltung mit einem steigenden Altersdurchschnitt der Beschäftigten 
die Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner weiterhin in guter Qualität leisten kann.  
Strategien hierzu sind: 
 

• Personalplanung/-marketing  
• Betriebliche Gesundheitsförderung  
• Arbeitsplatzgestaltung/ -organisation  
• Lebenslange Qualifizierung  
• Berufliche Laufbahn- und Wechselkonzepte  
• Personalführung 
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie / Privatleben 
• Unternehmenskultur 

 

Das Thema Gleichstellung von Frauen und Männern ist dabei integraler Bestandteil der 
Organisations- und Personalarbeit. In der Betrachtung der Entwicklung der letzten Jahre ist 
ersichtlich, dass gute Ergebnisse zu verzeichnen sind. Dennoch bleiben die Steigerung des 
Frauenanteils in Führungspositionen sowie die Frauenförderung ab der Besoldungsgruppe 
A12 und vergleichbar auch weiterhin wichtige Handlungsfelder für die Stadtverwaltung 
Hannover für die nächsten Jahre. Die Frage der Beteiligung von Frauen in 
Führungspositionen ist zunächst eine Frage der Beteiligungsgerechtigkeit aber auch der 
Effektivität. Unterschiedliche Fähigkeiten und Blickweisen von Frauen und Männern erhöhen 
die Nachhaltigkeit und Effizienz von Entscheidungen im Sinne der Gender Mainstreaming 
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Strategie, die von der Stadtverwaltung Hannover implementiert wurde, damit die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Arbeits- und Lebensbereichen erreicht 
werden kann. 
 
Die künftige Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung hängt u.a. davon ab, inwieweit es 
gelingt, die familiären und lebensphasenabhängigen Bedürfnisse der Beschäftigten mit dem 
Berufsalltag in Einklang zu bringen. Ein wichtiger Faktor ist dabei, dass die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie bzw. Pflege unterstützt wird. In einer älter werdenden Gesellschaft stellt 
sich zunehmend die Frage, wie Pflege und Beruf miteinander vereinbar sind. 
 
Im Schwerpunkt soll in der Stadtverwaltung Hannover durch eine geschlechtergerechte 
Personal- und Organisationsentwicklung auf eine berufliche Chancengleichheit von Frauen 
und Männern hingewirkt werden. 
 
3.1. Gleichstellung von Frauen und Männern 
 
Die Gleichstellungspläne sind in eine umfassende Personalentwicklungsplanung integriert. 
Schwerpunkte sind - bei Feststellung einer Unterrepräsentanz eines Geschlechts - das 
weitere Voranbringen der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie die 
weitere Verbesserung einer familiengerechten Arbeitsgestaltung für beide Geschlechter.  
Zu dauerhaft gleichen Chancen im öffentlichen Dienst wird man nur gelangen, wenn sich 
neben den Frauenrollen auch die Männerrollen ändern. Deshalb verpflichtet das NGG die 
Dienststellen, auch auf den Abbau der Unterrepräsentanz von Männern hinzuwirken. In der 
Stadtverwaltung soll – vor allem in „geschlechtstypischen“ Berufsfeldern und in 
Führungspositionen - auf eine Chancengleichheit hingewirkt werden, um den Zugang für 
beide Geschlechter zu ermöglichen. Eine Schwerpunktsetzung erfolgte dabei im 1. 
gesamtstädtischen Gleichstellungsplan nach dringlichem Handlungsbedarf in den 
Berufsfeldern, in denen sich bereits ein Fachkräftemangel abzeichnet. 
Für den Zeitraum 2010 bis 2012 erfolgt ein Bericht über die personellen, organisatorischen 
und fortbildenden Maßnahmen, die zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zur 
Herstellung einer beruflichen Chancengleichheit durchgeführt wurden. 
 
3.1.1 Stellenbesetzungsverfahren 
In der Stadtverwaltung Hannover soll durch eine geschlechtergerechte Personal- und 
Organisationsentwicklung auf eine berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern 
hingewirkt werden, so dass Frauen und Männer gleichermaßen ihre beruflichen 
Kompetenzen einsetzen, ausbauen und in Auswahlverfahren unter Beweis stellen können.  
 
Im November 2011 wurden in einem Grünschreiben die Auswirkungen der NGG-Novelle auf 
Stellenbesetzungsverfahren veröffentlicht. Auszüge hieraus: 
 
Auswahlkommission 
Personalauswahlgremien sollen je zur Hälfte mit Frauen und Männern besetzt werden. 
 
Stellenausschreibung 
Bei Stellenausschreibungen sind die gesamtstädtischen Ziele in Abstimmung mit den 
Fachbereichen zu beachten. Zum Erreichen der im Fachbereichsgleichstellungsplan 
festgelegten Zielvorgaben sowie der o. g. gesamtstädtischen Ziele ist in 
Stellenausschreibungstexten künftig die konkrete Zielsetzung zur Personalgewinnung zu 
benennen. Dieses kann dazu führen, dass gezielt entweder Frauen oder Männer 
angesprochen werden, oder gar keine Aussage zur Bevorzugung eines Geschlechtes 
getroffen wird. Denkbar sind auch Hinweise auf weiche Kriterien, wie die Möglichkeit einer 
individuellen Gestaltung der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit, bei Bedarf die 
Unterstützung bei der Suche nach einem Kindertagesplatz etc. 
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Auswahlprozess 
Gemäß § 12 NGG sollen bei Stellenbesetzungen in Bereichen, in denen ein Geschlecht 
unterrepräsentiert ist, mindestens zur Hälfte Personen des unterrepräsentierten Geschlechts 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, sofern diese die geforderten 
Mindestvoraussetzungen erfüllen. In Auswahlverfahren sind weiterhin die Eignung, 
Befähigung und fachliche Leistung maßgebend und nach gängiger Rechtsprechung nur 
diejenigen Bewerberinnen und Bewerber im Verfahren zu berücksichtigen, die gleich oder 
annähend gleich beurteilt worden sind. Hat sich auf eine teilzeitgeeignete Stelle keine zweite 
Teilzeitkraft beworben, so darf die Bewerbung der einen Teilzeitkraft aus diesem Grund nur 
abgelehnt werden, wenn dafür zwingende personalwirtschaftliche Gründe vorliegen. 
Zwingend sind personalwirtschaftliche Gründe dann, wenn durch sie Nachteile entstehen, 
die über das Normalmaß hinausgehen, etwa wenn sie zu einer großen Beeinträchtigung des 
Dienstbetriebes führen würden. Somit sind im Fall der Besetzung teilzeitgeeigneter Stellen 
mit Bewerberinnen / Bewerbern mit Teilzeitwunsch personalwirtschaftliche Maßnahmen zu 
ergreifen, die eine Teilzeitbeschäftigung möglich machen, z. B. durch die erneute 
Ausschreibung der verbleibenden Stundenanteile. 
 
Ziel des NGG ist u.a., Teilzeitbeschäftigten die gleichen beruflichen Aufstiegs- und 
Fortbildungschancen einzuräumen wie Vollzeitbeschäftigten. Durch familienbedingte 
Beurlaubungen dürfen keine dienstlichen Nachteile entstehen. Bereits nach den „Richtlinien 
zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt 
Hannover“, die im Dezember 1999 verabschiedet wurden, sind für die Beurteilung der 
Eignung im Auswahlverfahren und im Vorstellungsgespräch auch Erfahrungen und 
Fähigkeiten aus der familiären oder sozialen Arbeit während der Familienphase wie 
Flexibilität, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Tatkraft und Organisationsfähigkeit 
einzubeziehen, soweit diese Qualifikationen für die zu übertragenden Aufgaben von 
Bedeutung sind. 
Unter Ziffer 3.2.3 (Teilzeitbeschäftigung) wird beschrieben, was konkret hierzu im 
Arbeitskreis Teilzeit erarbeitet wurde und ein Ausblick ab 2013 wird geboten. 
 
Anonymisierte Bewerbungsverfahren 
Die Stadtverwaltung geht bei dem Bestreben, eine Bestenauslese ohne Ansehen von 
Geschlecht, Herkunft etc. zu verstärken, neue Wege. Ziel ist die Vermeidung unterbewusster 
Diskriminierung in den Bewerbungsverfahren. So wird im Rahmen eines Pilotprojektes in 
zwei ausgewählten Fachbereichen das anonymisierte Bewerbungsverfahren erprobt: 
Mit der Informationsdrucksache Nr. 2249/2012 „Evaluierung der Methodik der anonymen 
Bewerbung“ wurden der Organisations- und Personalausschuss, der Ausschuss für 
Integration, Europa und internationale Kooperation und der Gleichstellungsausschuss des 
Rates der Landeshauptstadt Hannover unter anderem über die Ergebnisse des 
Pilotprojektes „Anonymisierte Bewerbungsverfahren“ der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes informiert. Laut dem Abschlussbericht des Pilotprojektes herrscht durch die 
Anonymisierung unter anderem tendenziell Chancengleichheit für alle Bewerbendengruppen, 
außerdem haben Frauen im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren tendenziell bessere 
Chancen, zu einem Auswahlgespräch eingeladen zu werden. Als Ergebnis der Evaluierung 
wird in den Fachbereichen Gebäudemanagement sowie Planen und Stadtentwicklung das 
anonymisierte Bewerbungsverfahren im Jahr 2013 bei allen externen Ausschreibungen 
anhand von standardisierten Bewerbungsformularen erprobt. Dabei wird geprüft, ob 
anonymisierte Bewerbungsverfahren die Objektivität bei der Personalauswahl und die 
Fokussierung auf den wichtigsten Bestandteil einer Bewerbung, die Qualifikation, noch 
weiter verbessern können und inwiefern das Verfahren praktikabel ist. 
 
Gendergerechtes Personalmarketing / Stellenausschre ibungen 
Die Fachbereiche sind durch die durchgeführten Gender-Projekte sensibilisiert. Ein 
Schwerpunkt ist neben der Verbesserung des Ausschreibungstextes und Darstellung als 
Arbeitgeberin, durch Sprache und Bilder, Frauen bzw. Männer zu einer Bewerbung in einem 
geschlechtsuntypischen Beruf zu ermutigen. Dies erfolgt insbesondere im Fachbereich 
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Feuerwehr sowie im Kindertagesstättenbereich, da dort bereits ein größeres Bemühen um 
Fachkräfte zu verzeichnen ist. So liegt der Frauenanteil im Fachbereich Feuerwehr beim 
feuerwehrtechnischen Dienst bei unter 1,5 %. Im Kindertagesstättenbereich sind in allen 
Entgeltgruppen die Männer deutlich unterrepräsentiert. Das betrifft folgende Qualifikationen 
bzw. Berufsbilder: 
 

• Sozialpädagoginnen / Sozialpädagogen 
• Erzieherinnen / Erzieher 
• Sozialassistentinnen / Sozialassistenten 
• Küchenhilfen (ohne abgeschlossene Ausbildung) 

 
Darüber hinaus wird insgesamt nach Strategien und Maßnahmen gesucht, um die 
genannten Berufsbilder für Frauen bzw. Männer attraktiver zu machen. 
 
3.1.2 Personalentwicklung 
Für die Personalentwicklung ist das Thema Gleichstellung unverändert ein wichtiges 
Handlungsfeld, das alle Personalentwicklungsmaßnahmen durchzieht. Bei 
Entscheidungsprozessen ist die Gender-Perspektive immanent. In der 
Personalentwicklungs-Steuerungsgruppe ist die Städtische Gleichstellungsbeauftragte seit 
Beginn ständiges Mitglied. 
 
Ein Austausch und die Entwicklung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgten auch nach wie vor in den Mitarbeitergesprächen. 
In diesen konnten die Entwicklungspotentiale und Entwicklungsperspektiven ermittelt und 
individuelle Förder- und Entwicklungsmaßnahmen vereinbart werden. 
Ausgeführt haben die Fachbereiche als erfolgreiche Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern bei zu besetzenden höherwertigen Stellen und 
Führungspositionen z.B. das Anbieten von Studienaufbaugängen oder der vorrangigen 
Meldung von Frauen zum Führungskräfteentwicklungsprogramm. Viele 
personalwirtschaftliche Einzelmaßnahmen bis hin zur gezielten Fort- und Weiterbildung 
führten zur verstärkten Berücksichtigung von Frauen bei zu besetzenden höherwertigen 
Stellen. Dies zeigt die Entwicklung der Jahre 2006 bis 2011. 
 
3.1.2.1 Allgemeine Personalentwicklung 
 
Führungskräfteentwicklung 
Bei der Zusammenstellung des Teilnehmerkreises für die Führungskräfteentwicklung (FKE) 
wird weiterhin das Kriterium Verteilung Frauen / Männer berücksichtigt. Im Berichtszeitraum 
haben erneut mehr Männer als Frauen an der FKE teilgenommen. Dies erklärt sich durch die 
bevorzugte Behandlung der Frauen in den voraus gegangenen Jahren sowie der Verteilung 
der Führungspositionen auf die Geschlechter. Innerhalb der FKE wird das Thema Gender als 
Querschnittsthema fortlaufend behandelt. 
 
Nachwuchsförderkreis 
Im November 2011 startete der zweite Nachwuchsförderkreis der Stadtverwaltung Hannover. 
Ziel des Nachwuchsförderkreises ist die gezielte Vorbereitung auf die Übernahme von 
Führungsfunktionen oder komplexen Fachaufgaben. Der Nachwuchsförderkreis ist für die 
Dauer von 30 Monaten angelegt, während dieser Zeit haben die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Möglichkeit ihre Kompetenzen auszubauen und einzusetzen. Insgesamt 
nehmen 9 Frauen und 8 Männer aus verschiedenen Fachbereichen teil. Dieser Kreis wird ein 
Mentoringprogramm durchlaufen, das in der zweiten Jahreshälfte 2013 startet. Es wird auch 
hier wieder darauf zu achten sein ausreichend Mentorinnen und Mentoren zu gewinnen und 
möglichst viele geschlechtergemischte Tandems zu bilden sowie die Mentorinnen und 
Mentoren für ihre Rolle zu qualifizieren. Hierbei wird auch das Thema Gender reflektiert 
werden. Das Mentoringprogramm unterstützt die Gleichstellung auf verschiedenen Ebenen. 
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Auf Grundlage der Evaluation des ersten Nachwuchsförderkreises wurden in den Ablauf der 
Maßnahme Änderungen aufgenommen, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine 
bessere Planung im Sinne von Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen sollen. Eine 
Überprüfung der Wirksamkeit dieser Veränderungen erfolgt nach Abschluss der Maßnahme 
Ende 2014. 
 
Qualifizierung zur Wahrnehmung von Führungs- und Sc hlüsselfunktionen bei der 
Landeshauptstadt Hannover ab Besoldungsgruppe A 14/  Entgeltgruppe 13 
Erstmalig ist im April 2011 die Qualifizierung zur Wahrnehmung von Führungs- und 
Schlüsselfunktionen bei der Landeshauptstadt Hannover ab Besoldungsgruppe A 14/ 
Entgeltgruppe 13 gestartet und im September 2012 erfolgreich beendet worden. 
Es haben 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilgenommen, 5 Frauen und 9 Männer. Die 
Fortsetzung der Maßnahme ist geplant. Insbesondere mittelfristig kann dieses 
Personalentwicklungsinstrument dazu beitragen die Unterrepräsentanz in den Entgeltstufen 
bzw. Besoldungsgruppen E14/A14 und E15Ü/A16 abzubauen. Positive Effekte für die 
Gleichstellung können auch der Austausch und die stärkere Vernetzung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, die diese Funktionen anstreben und ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vorbild sind. 
 
Verwaltungsdolmetscherdienste 
Bei der allgemeinen Personalentwicklung ist auch die interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
verankert und damit die Verwaltungsdolmetscherdienste. 2011 wurde die erste Gruppe 
Verwaltungsdolmetscherinnen und Verwaltungsdolmetscher qualifiziert. Die Gruppe setzte 
sich zusammen aus Beschäftigten der Stadtverwaltung Hannover und externen 
Dolmetscherinnen und Dolmetschern. Von der Stadtverwaltung konnten 9 Frauen und 6 
Männer für diese Qualifizierung gewonnen werden. Bis auf eine Person konnten alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Qualifizierung erfolgreich beenden und sind seit dem 
kontinuierlich im Einsatz. 
 
Qualifizierung zur Assistenz-/Vorzimmer-/Sekretaria tskraft 
Anhand einer Fluktuationsanalyse wurde Anfang 2012 festgestellt, dass 42 Stellen im 
Bereich der Verwaltungs- und Schreibkräfte in den Jahren 2012 und 2013 frei werden. Daher 
wurde das Konzept „Qualifizierung zur Assistenz-/Vorzimmer-/Sekretariatskraft“  entwickelt. 
Die Ausschreibung der Maßnahme hat insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
angesprochen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr in ihren bisherigen 
Aufgabengebieten eingesetzt werden können. Aus insgesamt 60 Bewerberinnen und 
Bewerbern, die ausnahmslos alle zu einem Auswahlgespräch eingeladen wurden, wurden 15 
Teilnehmerinnen ausgewählt. Sie stammen überwiegend aus den Bereichen Kommunale 
Gebäudereinigung, Bäder und Sportstättenbetrieb sowie aus dem Betrieb der Städtischen 
Alten- und Pflegeheime. Die halbjährige Maßnahme begann am 02.01.2013 und besteht 
sowohl aus Unterricht an der Volkshochschule Hannover (u. a. EDV, Rechtschreibung) als 
auch aus Hospitationen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung (z. B.: 
Schulverwaltungen, Vorzimmer). 
 
3.1.2.2 Aus- und Fortbildung 
 
Fortbildung 
Die bereits im ersten Gleichstellungsbericht ausführlich beschriebene Fortbildung „Kann das 
denn alles gewesen sein?“ unterstützt gezielt Frauen dabei, eine breitere 
Entscheidungsgrundlage für ihre Berufslaufbahnplanung zu erarbeiten. Diese wurde im 
Berichtszeitraum 2010 bis 2012 fortgeführt. Erstmals wurde dieses Angebot im Jahr 2012 
erweitert und erfolgt nicht mehr ausschließlich für Frauen, sondern auch in gemischter Form. 
Insgesamt haben 35 Teilnehmerinnen und 12 Teilnehmer an 4 Veranstaltungen 
teilgenommen. Ansonsten finden über das allgemeine Fortbildungsprogramm speziell für 
Frauen noch verschiedene andere Fortbildungen statt, weil die Nachfrage weiterhin besteht. 
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Seit 2011 wurde dieses Angebot um 3 neue Themen ausgeweitet: 
• Konkurrenz unter Frauen als Pilotveranstaltung 
• Wahrnehmung durch Entschleunigung für örtliche Frauenbeauftragte 
• Work-Life-Balance für Frauen Aufbau 

 
Die Seminare Inner Balance und Work-Life-Balance wurden neuerdings neben dem Angebot 
ausschließlich für Frauen auch in gemischter Form durchgeführt. Die weiteren Angebote 
ausschließlich für Frauen wie z. B. Work-Life-Balance, Selbstverteidigung I und II, 
Kommunikation und Selbstmanagement mit NLP I und Inner Balance werden regelmäßig 
durchgeführt. 
Hervorzuheben ist, dass seit 2010 wieder Seminare zur Genderkompetenz in 4 
Veranstaltungen stattfinden konnten. 
 
Ausbildung 
Zum Stichtag 31.12.11 befanden sich 191 junge Frauen und 226 junge Männer in einem 
Ausbildungsverhältnis bei der Stadtverwaltung. Die Gesamtzahl ist relativ ausgewogen, 
jedoch ist die Verteilung von jungen Frauen und Männern auf die verschiedenen 
Ausbildungsberufe unterschiedlich. 
Durch die gezielte Ansprache von Frauen in Ausschreibungen für die Ausbildungsplätze der 
Stadtverwaltung Hannover konnten vor allem für die gehobene allgemeine 
Verwaltungsebene in den vergangenen Einstellungsjahren stets überdurchschnittlich viele 
weibliche Auszubildende gewonnen werden. Im Zeitraum 2010 bis 2012 lag der Anteil an 
weiblichen Nachwuchskräften zur Verwaltungsfachwirtin und im dualen Studiengang 
Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung bei durchschnittlich 65% und für die mittlere 
Verwaltungsebene bei 62%. 
 
Die Stadtverwaltung unterstützt seit 2005 erfolgreich das Projekt „TaF (Teilzeitausbildung für 
junge Frauen mit Kind“ des Diakonischen Werkes e.V. - SINA - Soziale Integration Neue 
Arbeit). 16 junge Frauen mit Kind haben seitdem ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung 
begonnen. Die Teilzeitausbildung umfasst i.d.R. 30 Wochenstunden im Fachbereich bzw. im 
Ausbildungsbetrieb sowie ausbildungsbegleitende Maßnahmen durch SINA in Form von 
Blockunterricht o.ä.. Der Besuch der Berufsschule gehört genauso zur Teilzeitausbildung wie 
z.B. außer- oder überbetriebliche Ausbildungsabschnitte. Die Besonderheit der Kooperation 
mit SINA ist weiterhin neben einer sehr guten Vorbereitung der Frauen auf die 
Ausbildungssituation u.a. die Sicherstellung der Kindesbetreuung, so dass z.B. im 
Krankheitsfall des Kindes die Auszubildende die Ausbildung ohne Unterbrechung fortsetzen 
kann. Alle Auszubildenden werden darüber hinaus auch sozialpädagogisch durch SINA 
betreut. 
 
Der Fachbereich Planen und Stadtentwicklung hat im Bereich der Vermessungstechnik 
insgesamt drei weibliche Auszubildende einstellen können. Zu berücksichtigen ist, dass der 
Fachbereich in dieser Ausbildung in der Vergangenheit große Schwierigkeiten hatte, 
weibliche Auszubildende zu gewinnen. Von 2006-2010 war nur eine Auszubildende tätig und 
zuvor einige Jahre gar keine. 
Für den dualen Studiengang Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik wurde der 
Frauenanteil seit dem Jahr 2010 gezielt auf über 30% erhöht. 
Auch im Bereich der Gärtnerei waren die entsprechenden Fachbereiche (Bibliotheken, 
Schule, Museen und Kulturbüro; Herrenhäuser Gärten; Soziales sowie Umwelt und 
Stadtgrün) sehr erfolgreich, was die Steigerung der Anzahl der weiblichen Auszubildenden 
betrifft. Nahezu 50% der Auszubildenden zur Gärtnerin / zum Gärtner (verschiedene 
Fachrichtungen) sind weiblich. 
Die Tischlerei in der Hölderlinstraße stellt weiterhin gern Auszubildende zur Tischlerin ein, so 
dass weibliche Auszubildende 40% der Gesamtanzahl stellen. Besonders erfreulich war der 
Erfolg einer Auszubildenden zur Tischlerin, die 2012 als Innungsbeste abschloss. 
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Leider hat die Feuerwehr weiterhin recht große Probleme weiblichen Nachwuchs zu finden. 
Deshalb wirbt sie vermehrt mit und für Frauen. Junge Frauen sollen sich durch 
Feuerwehrfrauen auf Plakaten und in Broschüren angesprochen fühlen und ermutigt werden, 
sich bei der Feuerwehr um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Außerdem treten auf 
Ausbildungsmessen und anderen Veranstaltungen zum Thema Ausbildung, wenn möglich, 
stets Feuerwehrfrauen auf. Zwischen 2010 und 2012 konnten immerhin zwei junge Frauen 
für die Feuerwehr gewonnen werden. 
 
3.1.3 Zukunftstag für Mädchen und Jungen 
 
Die Stadtverwaltung Hannover verfolgt als Arbeitgeberin mit dem Zukunftstag u.a. die 
Erschließung von qualifizierten Personalressourcen für die Zukunft. Im Durchschnitt werden 
110 Plätze für Mädchen und 90 Plätze für Jungen angeboten. Die Erfahrung aus 2012 hat 
gezeigt, dass sich 57 % der Mädchen in scheinbar „männlichen“ Berufsfeldern wie z. B. 
Beamtin im feuerwehrtechnischen Dienst, Tischlerin, Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
oder Forstwirtin interessieren. Bei den Jungen liegt der Anteil bei 43%, die in den scheinbar 
„weiblichen“ Berufsfeldern wie Erzieher, Medizinischer Fachangestellter sowie Bibliothekar 
den Zukunftstag verbringen. 
 
3.1.4 Beschwerdekommission 
Mit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) am 18.08.2006 
wurde die Beschwerdekommission eingerichtet, der die Gleichstellungsbeauftragte als 
beratendes Mitglied angehört. 
Die Informationen zum AGG und zur Dienstvereinbarung sowie das Informationsblatt „Schutz 
vor Diskriminierungen“ sind für die Beschäftigten im Intranet abrufbar. Dieses Faltblatt wird 
bei Neueinstellungen an Kolleginnen und Kollegen sowie Auszubildende ausgehändigt. 
Mitglieder der Kommission haben im Jahr 2011 bei einer Vollversammlung der 
Auszubildenden über die Ziele der Dienstvereinbarung und das Beschwerderecht informiert. 
Das städtische Fortbildungsprogramm wurde um das Thema „Diskriminierungsverbot nach 
dem AGG“ erweitert. Im Jahr 2012 fand die Pilotphase von e-Learning für 
Schulungsmaßnahmen nach dem AGG statt. Die Teilnahme an dieser Methode des 
computergestützten Lernens war für Führungskräfte, Beschäftigte in den Sachgebieten für 
Personal, Mitglieder in den Personalräten, Schwerbehindertenvertretungen sowie für 
Ausbilderinnen und Ausbilder und Frauenbeauftragte bestimmt. Nach einer Evaluation der 
neuen Lernmethode, die sich auf eine Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
stützt, soll im Jahr 2013 über den verwaltungsweiten Einsatz des Lernprogramms 
entschieden werden. Außerdem wird das Fortbildungskonzept für Ausbilderinnen und 
Ausbilder die Zielsetzungen der Dienstvereinbarung berücksichtigen. 
Neben Verwaltung, Schwerbehindertenvertretung, Personalräten und die Ansprechpartnerin 
bzw. Ansprechpartner für Lesben und Schwule kann auch die Gleichstellungsbeauftragte Rat 
und Hilfe bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und anderen Diskriminierungen geben. In 
den Jahren 2010 bis 2012 hatte die Kommission über neun Beschwerden aufgrund 
verschiedener Benachteiligungsgründe zu entscheiden. In einem Fall war die Beschwerde 
berechtigt und hatte weitere Maßnahmen zur Folge. Die Möglichkeit der persönlichen 
Beratung durch ein Mitglied der Beschwerdekommission haben in den drei Jahren 31 
Beschäftigte in Anspruch genommen.  
Die über Jahre konsequente, klare und entschiedene Haltung der Verwaltung, die sich auch 
in der Dienstvereinbarung zum AGG wieder findet, wirkt sich insgesamt weiterhin sehr positiv 
aus. 
 
3.2. Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 
Die Stadtverwaltung Hannover hat in den letzten Jahren zahlreiche Regelungen 
beschlossen, die ausführlich im 2. Gleichstellungsbericht (Informationsdrucksache Nr. 
2410/2010) beschrieben wurden, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für ihre 
Beschäftigten zu verbessern.  



 

Gleichstellungsbericht nach NKomVG / Seite 11 

Zum 01.11.2011 ist die neue Organisationseinheit „Vereinbarkeit von Beruf und Familie / 
Berichtswesen“ im Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste eingerichtet 
worden. 
Ziel ist die zentrale Bündelung aller Aktivitäten und Angebote an einer Stelle, einerseits um 
die interne Kommunikation zu verstärken und zu verbessern, andererseits um die 
Weiterentwicklung der noch anstehenden Projekte zu forcieren und den Stellenwert, den das 
Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ innerhalb der Landeshauptstadt Hannover hat, 
sowohl gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch gegenüber anderen 
Arbeitgebern zu dokumentieren. 
 
Die Steuerungsgruppe Beruf und Familie erarbeitet seit Ende 2012 strategische Leitlinien zur 
familienbewussten Personalpolitik der Stadtverwaltung Hannover.  
 
Definierter Familienbegriff in der Stadtverwaltung: 

„Familie ist dort, wo Beschäftigte Verantwortung für eine andere Person übernehmen“ 
 
Die Pflege von Angehörigen gerät im Rahmen des demografischen Wandels zunehmend in 
den Blickpunkt. Arbeiten und gleichzeitig Angehörige pflegen bringt viele Beschäftigte an die 
Grenzen ihrer Belastbarkeit. Bei der Belastung handelt es sich nicht allein um ein 
individuelles Problem der Beschäftigten. Die Stadtverwaltung Hannover will die Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege zum Thema machen und die Beschäftigten mit strukturellen 
Maßnahmen zum Erhalt der eigenen Gesundheit im Berufs- und Lebensverlauf unterstützen. 
Als ein Baustein der familienbewussten Personalstrategie der Stadtverwaltung Hannover 
zählt daher auch, eine pflegesensible Unternehmenskultur zu etablieren und pflegende 
Beschäftigte zu entlasten. 
 
Im ersten gesamtstädtischen Gleichstellungsplan wurde der Standard, der bis Ende 2014 
erreicht werden soll, konkretisiert: 
 
„Familiengerechte Arbeitsbedingungen in der Stadtverwaltung Hannover bestehen, wenn die 
weiblichen und männlichen Beschäftigten ihre Erwerbsarbeit mit ihrer Familienarbeit 
vereinbaren können. Das ist dann der Fall, wenn die vorhandenen Regelungen und 
Angebote bekannt sind, genutzt werden können und eine Kultur eines wertschätzenden 
Miteinander gegenüber den verschiedenen Lebens- und Arbeitsmodellen in der Organisation 
von allen Beschäftigten und Führungskräften vorhanden ist und gelebt wird.“ 
 
Im Schwerpunkt geht es dabei um die Überprüfung und Verstärkung der Wirksamkeit der 
bestehenden Angebote und Instrumente. Die hierzu getroffenen Maßnahmen der 
Stadtverwaltung Hannover für die Jahre 2010 bis 2012 werden nach folgenden 
Handlungsfeldern gegliedert: 
 
3.2.1 Arbeitszeit und Arbeitsort 
Mit der ADA 11/121 vom 25.08.2006 wurde das Angebot zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung 
bei der Stadtverwaltung Hannover deutlich erweitert. In Fachbereichen, Ämtern und 
Betrieben der Landeshauptstadt Hannover, in denen die flexible Arbeitszeit eingeführt wurde, 
kann der Rahmen der täglichen Arbeitszeit zwischen 6:00 und 20:00 Uhr liegen. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit in Abstimmung mit der direkten Führungskraft bis zu 1/5 der 
persönlichen Wochenarbeitszeit zu Hause abzuleisten. 
 
Daneben bildet die im August 2006 geschlossene „Dienstvereinbarung Bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ mit der „ADA zum Datenschutz und zur Datensicherheit 
bei der Heim- und Telearbeit“ die Grundlage zur Nutzung eines Heimarbeitsplatzes / 
Telearbeitsplatzes durch die Beschäftigten der Stadtverwaltung Hannover. Bis zu 40 % und 
bei erziehungsgeldunschädlich Arbeitenden bis zu 80 % der persönlichen Wochenarbeitszeit 
können am häuslichen Arbeitsplatz erbracht werden. Die Technikausstattung und das 
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notwendige Mobiliar stellt die Landeshauptstadt Hannover. Zum Stichtag 30.06.2011 
nahmen 19 Mitarbeiterinnen und 10 Mitarbeiter dieses Angebot wahr. 
 
Vor dem Hintergrund der Themen „Landeshauptstadt Hannover als attraktive Arbeitgeberin“ 
und „Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege“ wurden die bestehenden Regelungen zur 
Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort im Jahr 2012 geprüft. Ziel war die Ermittlung, 
ob die vorhandenen Angebote für die Zukunft ausreichend sind und an welchen Stellen ggf. 
ein weiterer Ausbau möglich und sinnvoll ist. Die zeitliche wie die örtliche Flexibilität soll über 
die Regelungen zur Tele-Heimarbeit hinaus gefördert werden. Ab 2013 werden dazu 
Regelungen für mobilere Arbeitsformen erarbeitet. 
 
3.2.2 Teilzeitbeschäftigung 
Bei der Stadtverwaltung gilt jeder Arbeitsplatz bis hin zu Führungspositionen grundsätzlich 
als Teilzeit geeignet und alle praktikablen Arbeitszeitverteilungen werden ermöglicht: 
Teilzeitbeschäftigt waren zum Stichtag 01.01.2011 insgesamt 2.778 Mitarbeiterinnen (88%) 
und Mitarbeiter (12%). Von den teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern waren 
27 Führungskräfte, davon 23 weiblich und 4 männlich. 
 
Dabei waren lediglich ca. 35% in etwa „klassisch halbtagsbeschäftigt“. Knapp 45% der 
Teilzeitbeschäftigten haben sogar eine individuelle wöchentliche Arbeitszeit ab 27 Stunden 
und darüber und sind somit vollzeitnah teilzeitbeschäftigt.  
 
Mit dem Familienpflegezeitgesetz, das zum 01.01.2012 in Kraft getreten ist, wird 
Tarifbeschäftigten der Stadtverwaltung Hannover auf Antrag mit der Familienpflegezeit eine 
weitere Teilzeitbeschäftigungsalternative ermöglicht. 
 
Um den Zufriedenheitsgrad der Beschäftigten mit den vorhandenen Regelungen zu erfahren 
und daraus folgend Verbesserungspotential abzuleiten und Lösungsansätze zu entwickeln, 
fanden in 2010 und 2011 zwei Teilzeitkonferenzen statt, an denen Teilzeitbeschäftigte aus 
allen Fachbereichen teilnahmen. Der „Arbeitskreis Teilzeit“ nahm die Ergebnisse aus den 
Konferenzen auf und entwickelte folgende Maßnahmen: 
 

• Die Funktion eines „Teilzeitmanagements“ als zentrale Ansprechpartner/in in der 
Verwaltung wurde eingerichtet. 

• Die Pausenregelung, insbesondere für die gesetzlich vorgeschriebene Pause nach 
sechs Arbeitsstunden, wurde im Sinne der Teilzeitbeschäftigten flexibilisiert. 
 

Darüber hinaus entwickelt der Arbeitskreis ein Konzept, in dem künftige Maßnahmen zur 
Förderung der Teilzeitbeschäftigten beschrieben sind: 
 

• In Stellenausschreibungstexten wird auf einen Hinweis bezüglich der Teilzeiteignung 
künftig ganz verzichtet, im Bewerbungsbogen werden die Angaben zu Teilzeit und 
ggf. der bisherigen Wochenstundenzahl nicht abgefragt. 

• Stellenbesetzungen erfolgen grundsätzlich allein nach Qualifikation. Bleiben bei der 
Besetzung einer Stelle durch eine Teilzeitkraft Zeitanteile unbesetzt, so wird geprüft, 
ob die diesen Zeitanteilen zuzuordnenden Funktionen anderweitig besetzt werden 
können. 

• Sowohl für die Einarbeitung als auch für übergreifende Tätigkeiten wie z. B. 
Teilnahme an Besprechungen werden Zeitanteile anerkannt. 

• In den neu angemieteten Gebäuden / Gebäudeteilen werden Eltern-Kind-Büros 
eingerichtet. 

• Die zeitliche wie die örtliche Flexibilität wird über die Regelungen zur Tele-Heimarbeit 
hinaus gefördert. Dazu werden Regelungen für mobilere Arbeitsformen erarbeitet. 
 

Nach Abschluss der Konzeptentwicklung ist eine weitere Teilzeitkonferenz vorgesehen. 
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3.2.3 Elternzeit / Elternzeitunschädliche Teilzeitb eschäftigung 
Zum Stichtag 01.01.2011 waren 163 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit, davon 
149 Frauen und 14 Männer. Hier liegt ein Männeranteil von 8,6% vor und ist nach einer 
festgestellten leichten Erhöhung in den Vorjahren auf den Wert des Jahres 2006 gesunken. 
Damals lag der Männeranteil mit 11 Mitarbeitern bei 9%. 
 
Als Impuls zu einer Veränderung der tradierten Rollenbilder erfolgte in 2012 durch das 
Referat für Frauen und Gleichstellung eine Neuauflage der Broschüre "Väter in Eltern- und 
Teilzeit", um diese zu informieren und zu motivieren, stärker Erziehungsarbeit zu 
übernehmen. 
 
Ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzt die Möglichkeit der 
elternzeitunschädlichen Teilzeitbeschäftigung, um den Kontakt zur Arbeitswelt bzw. zu den 
Fachinhalten ihres Arbeitsplatzes auch während der Beurlaubung aufrecht zu erhalten. 
Von den zum Stichtag 01.01.2011 163 in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern haben 42 die Möglichkeit der elternzeitunschädlichen Tätigkeit wahrgenommen, 
das entspricht rd. 17%. Davon waren 38 Frauen und 4 Männer. 
 
Viele Fachbereiche benannten die Wiedereingliederung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den Arbeitsprozess nach der Elternzeit durch individuell zugeschnittene 
elternzeitunschädliche Teilzeitarbeit als erfolgreiche Maßnahme. 
 
3.2.4 Frauenfördermittel 
Seit vielen Jahren werden jährlich zentral rund 1,1 Mio. € Frauenfördermittel z.B. für 
Ersatzkräfte für die Zeit des Mutterschutzes, Tätigkeiten während der Elternzeit, 
Fortbildungen während einer Beurlaubung und vorzeitige Rückkehr aus einer Beurlaubung 
sowie für sehr individuelle Teilzeitregelungen etc. zur Verfügung gestellt. Die genaue 
Verteilung ist einer jährlich erstellten Informationsdrucksache zur Vergabe der 
Frauenfördermittel zu entnehmen. 
 
3.2.5 Service für Familien 
Neben der zum 01.08.2008 eingeführten Kinderkrippe für Kinder städtischer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in einer Ganztagsbetreuung ab dem 1. Lebensjahr wurde für die Feuerwehr 
am Standort Karl-Wiechert-Allee zum 01.12.2012 eine Großtagespflegestelle als Pilotprojekt 
zunächst befristet für zwei Jahre mit max. 10 Plätzen für Kinder (im Alter von 1 -3 Jahren) 
städtischer im Schichtdienst tätiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Öffnungszeit 
von bis zu 12 Stunden eingerichtet. 
 
Auch in den Jahren 2010 bis 2012 wurde in den Sommerferien eine Betreuung für die Kinder 
der Beschäftigten im Alter von 6-11 Jahren (bzw. bis 12 Jahren ab 2012) angeboten. Die 
Betreuung übernahm im Auftrag der Stadtverwaltung der Verein für Erlebnispädagogik und 
Jugendsozialarbeit e.V. (vej e.V.). 
 
Bei Bedarfsanmeldung durch die Fachbereiche werden in allen neu angemieteten Gebäuden 
Eltern-Kind-Büros eingerichtet. So ist dies bereits in den Dienstgebäuden des Fachbereiches 
Soziales in der Hamburger Allee 25 sowie des Fachbereiches Finanzen in der 
Johannssenstr. 10 erfolgt. Ebenfalls berücksichtigt werden diese Büros in den 
Raumprogrammen der Ausschreibung für den Fachbereich Recht und Ordnung sowie dem 
Bereich Informations- und Kommunikationssysteme im Fachbereich Steuerung, Personal 
und Zentrale Dienste.  
 
Die Kinder von Beschäftigten können sich in Ausnahmefällen, z.B. in Notsituationen, am 
Arbeitsplatz ihrer Eltern aufhalten, soweit dem keine Sicherheitsbestimmungen 
entgegenstehen. 
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3.3. Gender Mainstreaming (GM) Implementierung und Fortbildungen 
 
Die Implementierungsphase ist mit einem Abschlussbericht (Informations-Drucksache 
0766/2012) beendet. Die Gender-Projekte sind inhaltlich abgeschlossen: 
„Das Verfahren der Arbeit in Projekten hat sich als Einführungsinstrument abschließend 
bewährt. Die Durchführung war ein wichtiger Schritt zur Sensibilisierung der Beteiligten und 
zur Implementierung von GM in den Fachbereichen. Eine dauerhafte Verankerung des 
Querschnittsthemas Gender Mainstreaming ist vor allem dort gelungen, wo mit besonderer 
Zielgruppenorientierung gearbeitet wird oder aus einer aktuellen Notwendigkeit heraus 
tradierte „Frauendomänen“ oder „Männerdomänen“ aufgebrochen werden sollen. Alle 
Projekte haben in den Bereichen, in denen sie bearbeitet wurden, den Blick der Kolleginnen 
und Kollegen in Bezug auf die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Frauen und Männern 
verändert. Viele Projekte hatten als Inhalt eine Konzepterstellung, so dass in der Umsetzung 
der Projektergebnisse der GM-Gedanke weiterhin präsent bleibt.“ 
 
GM ist in die Fortbildungsreihen der Führungskräfteentwicklung eingeführt und wird als 
Querschnittsthema laufend berücksichtigt. Alle Fachbereichs- und Bereichsleitungen sind 
geschult, in der dritten Führungsebene wurden praxisnahe Schulungen durchgeführt, die an 
die Fachbereichsprojekte gekoppelt waren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Nachwuchsförderkreises wurden geschult. Die Genderperspektive wurde in die 
Anforderungen zur Führung auf Zeit und zur Auswahl der Führungskräfte aufgenommen. Im 
allgemeinen Fortbildungsprogramm werden regelmäßig GM-Schulungen für Führungskräfte 
angeboten. Daneben bietet das allgemeine Fortbildungsprogramm regelmäßig GM-
Schulungen für alle interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. 
 
GM-Aspekte sind fester Bestandteil in der Auswahl und Besetzung der Ausbildungsplätze. 
Grundlagenkenntnisse zu GM wurden als Baustein in die theoretische 
Verwaltungsausbildung aufgenommen. 
 
In der Stadtverwaltung ist die Umsetzung von GM integraler Bestandteil der 
Verwaltungsentwicklung und wird im Rahmen des Gleichstellungsplans und der EU-Charta 
für die Gleichstellung von Frauen und Männern weiter vertieft. 
 
3.4. Akzeptanz von Lesben und Schwulen 
 
Die folgenden Veranstaltungen und Projekte wurden zum Zweck der Aufklärung und 
weiteren Sensibilisierung zum Thema Homosexualität durchgeführt: 
 
2010 
 
03/2010 Hörbilderbuch zur Ausstellung „Vom anderen Ufer – Hannovers verschwiegene 
Geschichten“ 
Mit diesem Medium auf einer DVD soll zur Nachhaltigkeit der Ausstellung aus 2009 
beigetragen werden.  
 
04/2010 Workshop für Lesben 
In diesem Workshop am 24. April 2010 wurden die Ergebnisse der Umfrage des 
Lesbenzentrums aus den Jahren 2007/8 betrachtet und Überlegungen angestellt, wie das 
lesbische Leben in Hannover wieder bunter und vielfältiger gestaltet werden könne. 
Die Veranstaltung fand in Kooperation zwischen dem Lesbenzentrum und der 
Stadtverwaltung statt. 
 
05/2010 Warmfrontfestival-Straßenfest zu Pfingsten 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter präsentierten am 23.05.2010 am Stand der 
AnsprechpartnerInnen für Lesben und Schwule ihre Arbeit in interaktiver Form.  
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06/2010 Fachtag „Bei uns doch nicht! Homosexualität in der Kinder- und Jugendarbeit“ 
Am 14.06.2010 fand im Mosaiksaal des Rathauses der Fachtag mit großem Erfolg statt. 
Alle ca. 40 TeilnehmerInnen wünschten sich einen Fortgang dieser Fachtagung, was zum 
einen die Bedeutung des Themas unterstrich, zum anderen aber auch den Bedarf aufzeigte, 
der an Beratung und Unterstützung zu diesem Thema besteht. 
 
08/2010 Teilnahme am Christopher Street Day 
 
11/2010 „Vater werden ist nicht schwer?! – Wege schwuler Familienplanung“  
Diese Veranstaltung fand am 25.11.2011 im Freizeitheim Vahrenwald statt. 
 
2011 
 
01/2011 Workshop „Lesbisches Leben in Hannover– heute und morgen“ 
(Kooperation des Fachbereichs Steuerung, Personal und Zentrale Dienste mit dem 
Lesbenzentrum e. V.) 
Der Workshop „Lesbisches Leben in Hannover - heute und morgen“ fand am 22. Januar 
2011 im Freizeitheim Linden zum zweiten Mal statt. 
 
02/2011 World Café im Februar zum Thema „Selbstverständlich selbstbewusst! – 
Gleichgeschlechtliches Leben im Alter“ 
Das World Café wurde in Kooperation mit dem Fachbereich Senioren am 04.02.11 im Neuen 
Rathaus durchgeführt. Zielgruppe waren ältere gleichgeschlechtlich Liebende, Bisexuelle 
und Transidenten.  
 
03/2011 „Mord in der ersten Liga“ 
Das Fanprojektes der Stadtverwaltung, das Fanprojekt 96 und 18.LS führten am 20. März 
2011 im Pressezentrum der AWD Arena ein Public Viewing anlässlich der Ausstrahlung des 
in Hannover gedrehten Tatorts „Mord in der ersten Liga“ durch. Der Tatort thematisierte 
Homosexualität im Profifußball. Anschließend gab es eine Diskussionsrunde mit allen 
Anwesenden. 
 
04-06/2011 Aktion im Rahmen des Begleitprogramms zur Fußballausstellung „Bleib am Ball“ 
April bis Juni 2011 im Freizeitheim Vahrenwald 
Die Ansprechpartnerin/der Ansprechpartner für Lesben und Schwule in der Stadtverwaltung 
konzipierte ein Angebot für Angehörige und Freunde von Fußballspielenden mit dem Titel 
„Wir werden Meister! – im Fairplay!“ Untertitel „Tret ihm in die Knochen!!“ 
 
05/2011 1. Respekt Spiel Fußballspiel  
Das erste Respekt-Fußballspiel war eine Aktion gegen Homophobie im Sport in Kooperation 
mit dem Fachbereich Sport- und Eventmanagement am 29. Mai 2011 im OSV Stadion. 
Prominente Sportler, Politiker und Vertreter der Stadtverwaltung traten gegen 
„QueerSchuss“, ein Team homosexueller Männer an. Das Respekt Spiel wird jährlich 
fortgesetzt.  
 
06/2011 Teilnahme am Christopher Street Day am 11. Juni und Informationsstand am 
Warmfrontfestival am 12. Juni 2011 
Teilnahme mit einem Informations- und Aktionsstand auf dem Steintorplatz zum 
Warmfrontfestival 12. Juni 2011 unter dem Titel „Homophobie im Sport“.  
 
07/2011 Teilnahme am Schützenausmarsch 
Erstmalig durften gleichgeschlechtlich Lebende und Liebende beim traditionellen 
Schützenausmarsch als eigene Gruppe unter dem Motto „Zielsicher Bunt“ am 03. Juli 2011 
teilnehmen.  
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06/2011, 09/2011 & 11/2011 Netzwerkgründung (Homosexualität in der Kinder- und 
Jugendarbeit) plus  Netzwerktreffen in Kooperation mit Fachbereich Jugend und Familie, Pro 
Familia Beratungsstelle Hannover und der Beratungsstelle Osterstraße 
Als Ergebnis des Fachtages „Homosexualität in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ mit 
den Kooperationspartnern dem Fachbereich Jugend und Familie, pro familia Beratungsstelle 
Hannover und der Beratungsstelle Osterstraße wurde ein Netzwerkgründungstreffen 
veranstaltet. Die Teilnehmenden wünschten sich ein regelmäßiges Treffen mit 
verschiedenen Arbeitsschwerpunkten unter dem Netzwerktitel „Sexuelle Vielfalt als Thema 
von Schule, Kinder- und Jugendarbeit – Netzwerk“. 
 
2012 
 
02-2012 Erste Durchführung der Fortbildungseinheit zum Thema „Gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen“ im Rahmen der Führungskräfteentwicklung 
Erste Schulungseinheit am 29.02./01.03.2012 
Auch im Arbeitsalltag der Stadtverwaltung ist es wichtig, das eigene Handeln im Hinblick auf 
die Vielfalt der Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer 
Lebensweisen zu reflektieren. 
 
03/2012 Eröffnung des Andersr(a)um 
Schon in der Gründungsphase stand die Ansprechpartnerin/der Ansprechpartner für Lesben 
und Schwule in der Stadtverwaltung der Initiative, die zuerst unter dem Dach der 
Niedersächsischen Aidshilfe geführt wurde und mit der Jahreswende in die Trägerschaft des 
im September 2011 gegründeten Vereins „Vielfaltzentrale e.V.“ überging, beratend zur Seite, 
gab Anregungen bei der Raumsuche, und unterstützte die Antragsstellung. 
 
05-2012 2. Respekt Spiel Fußballspiel  
Das Respekt-Fußballspiel ist eine Aktion gegen Homophobie im Sport in Kooperation mit 
dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und 
Integration, dem Niedersächsischen Fußballverband, Leinebagger e.V., dem Hannoverschen 
Sport-Club und dem Zentrum für Hochschulsport der Leibniz Universität Hannover am 12. 
Mai 2012 im Erika-Fisch-Stadion. 
 
05/2012 Teilnahme am Christopher Street Day am 24.Mai und Informationsstand auf dem  
Warmfrontfestival am 25.Mai 2011 
 
11/2012 Mitwirkung am Fachtag für Heimleitungen, Ambulante Pflegefachkräfte und 
Interessierte, in Kooperation mit dem Fachbereich Senioren 
Entstanden aus dem World-Café im Februar 2011 im Rahmen des Arbeitskreises „Ältere 
LSBT“. 
 
07/2011 Teilnahme am Schützenausmarsch 
als eigene Gruppe unter dem Motto „Zielsicher Bunt“ 
 
11/12 Abendveranstaltung im Frauen- MädchenGesundheitsZentrum  
„Gesundheit lesbischer und bisexueller Frauen – Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten 
für die Zukunft“ Dr. med. M. sc. Gabriele Dennert   
 
12/12 Lesung in Kooperation mit Dorit David, der Autorin des Buches „Gefühl ohne Namen“  
Weitere Kooperationspartnerin ist die Behindertenbeauftragte der Stadtverwaltung 
Hannover. 
 
12/12 „KunstGriffe 2012“  
Kunsthandwerkerinnenausstellung in Kooperation mit der Distel (Frauen Lesben Werkstatt). 
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4. Personelle und finanzielle Ausstattung des Refer ates für Frauen und 
Gleichstellung 

 
Personelle Ausstattung: 
Die Aufgaben im Referat wurden von 2010 bis 2012 von der Gleichstellungsbeauftragten, 
drei Sachbearbeiterinnen und zeitweilig auch zwei Praktikantinnen wahrgenommen. 
 
Finanzielle Ausstattung des Referates für Frauen un d Gleichstellung 2010-2012

2010 2011 2012
Personalkosten 203.267 235.165 245.884
Sachkosten 37.366 67.892 70.737
Zuwendungen 736.286 771.642 812.374
Frauenhaus 232.000 234.340 236.622
Zuschussbedarf 1.208.919 1.309.040 1.365.616  
 

 
 
 
Zum Haushaltsjahr 2011 wurden die Daten auf Doppik umgestellt. Wegen der besseren 
Vergleichbarkeit mit den bisherigen Berichten wurden die Kosten für das Frauenhaus 
gesondert ausgewiesen. 
 
Die Personal- und Sachkosten 2010/2011 sind aus folgenden Gründen nur bedingt 
vergleichbar: Die geringeren Personalkosten in 2010 resultieren aus der 
Arbeitszeitreduzierung einer Mitarbeiterin von 40 auf 32 Stunden von Januar bis Dezember 
2010. Die geringeren Sachkosten in 2010 sind damit zu erklären, dass diverse Projekte erst 
in 2011 abgeschlossen werden konnten und Haushaltsreste in Höhe von ca. 35.000,- € in 
das Jahr 2011 übertragen wurden. 
 
Die Zuwendungen wurden im Jahr 2011 für den Frauennotruf um 30.000,- € erhöht. In 2012 
erfolgten Erhöhungen für das Mehrgenerationenhaus, die Bestärkungsstelle, Suana und das 
Männerbüro. 
 
Das Frauenhaus erhält vertragsgemäß eine Erhöhung der Sachkosten und eine Anpassung 
der Personalkosten. 
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5. Impulse zur Förderung der Gleichstellung 
 
5.1. Stetig bearbeitete Themen: 
 
5.1.1. Gewaltprävention 
Das vom Referat für Frauen und Gleichstellung initiierte Hannoversche 
Interventionsprogramm gegen MännerGewalt in der Familie (HAIP), in dem seit 1997 Polizei, 
Justiz, städtische Beratungseinrichtungen und Beratungsstellen freier Träger erfolgreich 
zusammen arbeiten, hat sich weiter entwickelt und auch in den Jahren 2010 – 2012 
insbesondere mit der Situation von Frauen mit Migrationshintergrund beschäftigt.  
 
Wie bereits bei der finanziellen Ausstattung erwähnt, wurde der Haushaltsansatz für die 
Gewaltberatungsstellen insgesamt um 37.000,- € erhöht, um dem Beratungsbedarf gerecht 
zu werden. 
 
Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aktiv gegen häusliche Gewalt und Verbrechen im 
Namen der Ehre“ fanden vom 17.2. bis 1.3.2010 vier Veranstaltungen in Kooperation mit 
Terre des Femmes e.V. und dem Kultur- und Kommunikationszentrum Pavillon statt. 
 
In den Jahren 2010-2012 fanden verschiedene Veranstaltungen mit dem Frauennotruf zur 
sexuellen Gewalt an Frauen und Mädchen mit Behinderung statt, z.B. am  
16.05.2010: Frauen und Mädchen in der Krise?! - Hilfen für gewaltbetroffene Mädchen und 

Frauen  
03.11.2010: „Zu nah gekommen? – Die Balance von Nähe und Distanz in der 

professionellen Beziehung als Prävention gegen sexuelle Gewalt“ und  
10.11.2011: Trauma und Dissoziation bei sexualisierter Gewalt – was braucht ein 

unterstützendes Netzwerk? 
 
Vom 29.02. bis 18.03.2012 fand im Pavillon die Ausstellung „Rosenstraße 76“ zum Thema 
„Häusliche Gewalt überwinden“ mit diversen Kooperationspartnern statt, die u.a. vom Referat 
für Frauen und Gleichstellung finanziell gefördert wurde. 
 
Jeweils zum 25.11., dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen , wurde mit 
verschiedenen Veranstaltungen auf die Problematik der häuslichen Gewalt aufmerksam 
gemacht. (vgl. Veranstaltungen) 
 
Das Informationsmaterial über die Beratungs- und Interventionsstellen wurde überarbeitet.  
 
Auch wenn Frauen insbesondere im häuslichen Bereich von Gewalt betroffen sind und nach 
statistischen Angaben junge Männer eher auf der Straße Opfer von Gewalt werden, sind 
Angebote notwendig, die das subjektive Sicherheitsgefühl von Mädchen und Frauen und 
damit ihre Mobilität erhöhen. Dazu gehört das Frauennachttaxi (FNT) , das im 
Berichtszeitraum jährlich ca. 4.250 Mal nachgefragt und vom Referat finanziert wurde. 
 
5.1.2. Mädchenarbeit – Mitarbeit in den Fachgruppen  nach § 78 KJHG 
Seit Bestehen des Referats für Frauen und Gleichstellung ist Mädchenarbeit einer der 
Schwerpunkte. Die Gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied in der Arbeitsgruppe 
Mädchenpolitik und der FachAG Gender.  
 
5.1.3. Berufsorientierung von Mädchen und Frauen 
Auch in den Jahren 2010 – 2012 beteiligte sich die Stadt Hannover aktiv am Girlsday bzw. 
Zukunftstag , an dem Jugendliche der 5. – 10. Klassenstufe durch Eltern oder Bekannte an 
einen für sie jeweils „geschlechtsspezifisch untypischen“ Arbeitsplatz mitgenommen werden 
konnten.  
Zusätzlich haben sich viele Fachbereiche der Stadtverwaltung mit besonderen Maßnahmen 
präsentiert und Mädchen und Jungen einen Einblick in die unterschiedlichen Bereiche 
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gegeben. Dieses Aufgabenfeld gehört seit der Umstrukturierung im April 2009 nicht mehr 
unmittelbar zum Referat, dennoch haben wir uns im Rahmen der „Rathausrallye“ an diesem 
Tag beteiligt und mit den Mädchen und Jungen über Frauen- und Männerberufe gesprochen.  
 
Im Berichtszeitraum fand jährlich der Kongress für Unternehmerinnen und Freiberuflerinnen 
in Kooperation mit dem Sozial- und Wirtschaftsministerium und Gründerinnen-Consult 
Hannover mit verschiedenen Schwerpunkten statt: 
2010: Unternehmerinnen. Erfolgreich. Motivieren.  
2011: Selbstständig im Heilberuf 
2012: Weiblich. Nachhaltig. Gut im Geschäft. 
 
2010 und 2011 wurde das Mentoringprogramm „Politik sucht Frauen“ mit diversen 
Einzelveranstaltungen und Fortbildungen durchgeführt, welches erneut vom Land 
Niedersachsen gefördert wurde, um Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen. 
 
Bis Ende 2011 wurde in Kooperation mit dem Stadtarchiv von der Historikerin Frau Dr. Karin 
Ehrich ein Buch über die Ratsfrauen der Landeshauptstadt Hannover von 1946-2011 und 
deren Wege, Ziele und Erfolge erarbeitet, welches im Januar 2012 anlässlich einer 
Veranstaltung den damaligen Ratsfrauen überreicht wurde. 
 
5.1.4. Stellenbesetzungsverfahren 
Gemäß § 9 NKomVG ist die Gleichstellungsbeauftragte insbesondere in 
Personalangelegenheiten rechtzeitig zu beteiligen. Nach der allgemeinen 
Dienstvereinbarung für örtliche Frauenbeauftragte (10/121) ist die Gleichstellungsbeauftragte 
an Stellenbesetzungsverfahren ab A12 bzw. Entgeltgruppe 11 TVöD zu beteiligen.  
Im Berichtszeitraum 2010 bis 2012 gab es durchschnittlich allein 46 interne 
Stellenbesetzungsverfahren pro Jahr, an denen die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt war. 
Wenige Stellen wurden zusätzlich oder ausschließlich extern ausgeschrieben. 
Im Auswahlgremium wird der Ausschreibungstext und der Interviewleitfaden gemeinsam 
abgestimmt und die Auswahl der Einzuladenden getroffen. Nach der Teilnahme am 
Personalauswahlgespräch wird nach Austausch von Argumenten in der Regel ein Konsens 
über die ausgewählte Person gefunden. 
Der Anteil der Frauen in Führungspositionen beträgt mittlerweile 38,3 % (Stand 1.1.2011) 
 
5.1.5. Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und  Familie 
Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehören nach § 9 
Absatz 2 NKomVG verstärkt zu den Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. 
 
Zum Rollenverständnis von Vätern wird zum Vatertag seit 2009 jährlich eine Freizeit für 
Väter und ihre Kinder im Alter von 5-11 Jahren organisiert. Die Freizeit findet im Feriendorf 
Eisenberg „Günter Richta“ in Kirchheim statt. 
 
Zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege fand am 20.06.2011 eine gemeinsame 
Anhörung des Sozialausschusses und des Gleichstellungsausschusses statt. 
 
Des Weiteren wurden im Rahmen der Aktion des Niedersächsischen Ministeriums für 
Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration „älter, bunter, weiblicher“ zwei 
Broschüren erarbeitet und am 09.11.2011 die Fachtagung „Erst die Arbeit und dann…“ 
durchgeführt. 
Im September 2012 fand im HCC die bundesweite Tagung „Dialog der Generationen“ statt. 
 
In Kooperation mit dem Fachbereich Jugend und Familie wurde 2012 die Broschüre 
„…Vatersein dagegen sehr“ mit Beispielen und Tipps für das Vatersein zwischen Beruf und 
Familie erarbeitet. Die Broschüre richtet sich an Väter, um diese bei der Erziehung ihrer 
Kinder zu unterstützen und sie zu motivieren, mehr Aufgaben wahrzunehmen. 
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5.1.6. EU-Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
Der Auftrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung ergibt sich ebenfalls aus § 9 des 
NKomVG und findet sich in nahezu allen Themenfeldern wieder. 
Als Besonderheit hat die LHH im Mai 2011 die EU Charta zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf lokaler Ebene unterzeichnet und erarbeitet einen Aktionsplan. 
Das Referat für Frauen und Gleichstellung ist hier in vielen Handlungsfeldern aktiv.  
Der Aktionsplan wird in einer gesonderten Drucksache vorgestellt. 
 
5.1.7. Integration 
Im Rahmen des vom Land Niedersachsen geförderten Projektes Migrantinnen in 
Niedersachsen - Integration gestalten – wurde 2010 das Projekt „Dialogische Ansätze 
interkultureller Sexualpädagogik“ in Kooperation mit der Beratungsstelle pro familia 
gefördert. 
 
Zur besseren Integration und Förderung der beruflichen Chancen wurde die 
Sprachförderung von Migrantinnen der Kommunalen Gebäudereinigung aus 
Frauenfördermitteln übernommen. 
 
Zur Stärkung beruflicher Perspektiven von qualifizierten, Arbeit suchenden Frauen, 
besonders mit Migrationshintergrund, haben Stadt und Region Hannover 2011 und 2012 das 
zweite Mentoringprogramm „Minerva“ unterstützt.  
 
5.1.8. Frauenförderung in der Privatwirtschaft 
Unter Federführung der Gleichstellungsbeauftragten wurde in den Jahren 2010-2012 
weiterhin jährlich ein Preis in Höhe von 10.000,- € an Firmen verliehen, die besondere 
Konzepte zur Förderung von Frauen oder zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf präsentieren konnten. Die Preisverleihung erfolgt seit 2005 beim 
Wirtschaftsempfang. 
Es gab folgende Themenschwerpunkte: 
2010: Kultur- und Kreativwirtschaft 
2011: Gesundheitswirtschaft 
2012: Einzelhandel 
 
5.1.9. Frauenförderung im Sport 
Seit 2006 stehen im Haushalt 10.000,- € für die Frauenförderung im Sport zur Verfügung. 
Frauen sollen stärker in die Arbeit von Sportvereinen eingebunden werden und für die 
Vorstandsarbeit oder als Übungsleiterin, Betreuerin oder Schiedsrichterin gewonnen werden. 
Gleichzeitig sollen auch Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund, die bisher keinen 
Zugang zu Sport haben, zu sportlicher Betätigung und möglicher Vereinsarbeit motiviert 
werden. Auf besonderen Antrag von Vereinen und Initiativen werden Maßnahmen gefördert, 
die das Selbstbewusstsein durch Sport stärken, die Einbindung in die Vereinsarbeit fördern 
und die Integration und den interkulturellen Austausch fördern. (vgl. Drs. 1018/2007) 
 
5.1.10. Betreuung des Gleichstellungsausschusses 
Der Gleichstellungsausschuss wird von einer Mitarbeiterin des Referates betreut, in den 
Jahren 2010-2012 gab es neben den Verwaltungsdrucksachen (wie Haushaltsplanung, 
Jahresplanung im Referat, Frauenfördermittel, Verwaltungsreform, Berichtswesen etc.) und 
Berichten einzelner Fachbereiche zur Frauenförderung und Gleichstellung folgende 
Schwerpunktthemen: 
 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Verbesserung der beruflichen Chancen: 
 Ausbau von Ganztagsschulen (02/2010) 
 Bericht des FamilienServiceBüros über seine Tätigkeiten zur Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf (05/2010) 
Bericht des Fachbereichs Steuerung, Personal und Zentrale Dienste über 
stadtinterne Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf (05/2010) 
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Bericht über die Sprachförderung von Migrantinnen bei der LHH am Beispiel der 
Kommunalen Gebäudereinigung( 06/2010) 

 Bericht zum „Konzept familiengerechte Arbeitswelt“ (06/2010) 
 Bericht zur Nachwuchsgewinnung bei der Feuerwehr (09/2010) 
 Vorstellung des Projektes „Unternehmerin auf Probe“ (04/2011) 
 Frauenförderung sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Betrieben mit 

städtischer Beteiligung (06/2011) 
 1. Bericht zur Umsetzung des Konzepts „Familienfreundliche Arbeits- und 

Bildungswelt (09/2011) 
 Anhörung zum Thema “Frauen in Führungspositionen“ (02/2012) 
 Bericht über die Arbeit der Koordinierungsstelle Alleinerziehende der Region 

Hannover (03/2012) 
 Frauenförderung in Betrieben mit städtischer Beteiligung (03/2012 und 11/2012) 
 Schwerpunkte der üstra bei Audit Vereinbarkeit von Beruf und Familie (10/2010) 
 Arbeit und Familie  Sachstand 2012 bei der LHH (10/2012) 
 Einrichtung einer Großtagespflegestelle für die Feuerwehr (10/2012) 
 
Gewaltprävention: 
 Prävention von sexuell grenzverletzendem Verhalten an Menschen mit Behinderung 

(09/2010) 
 Häusliche Gewalt: Erstberatung nach dem Gewaltschutzgesetz 
  Beratungsstrukturen in der Region Hannover 
  Erster gemeinsamer BISS-Bericht 
 in gemeinsamer Sitzung mit dem Gleichstellungsausschuss der Region Hannover 

(04/2012)  
 Anhörung zum Thema: Gewalt gegen Frauen und Unterstützungsangebote für 

betroffene Frauen und Kinder in Hannover (07/2012) 
 
Geschlechtergerechtigkeit 
 Frauenförderung im Sport und Bewegungsangebote für Mädchen (06/2010) 
 Bildungsmonitoring (09/2010) 
 Unterzeichnung der EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf 

lokaler Ebene (10/2010) 
 Erhöhung des Frauenanteils in den Führungsetagen von Wirtschaftsunternehmen 

(10/2010) 
 Antrag zur Frauenförderung in Betrieben mit städtischer Beteiligung (10/2010) 
 Zweiter Bericht über die Maßnahmen der LHH zur Gleichstellung von Frauen und 

Männern sowie über die Ausstattung des Büros der Gleichstellungsbeauftragten 
nach der Nds. Gemeindeordnung (NGO) (12/2010) 

 Auswertung der Implementierungsphase Gender Mainstreaming (12/2010) 
 Vorstellung des Kargah-Projektes „Interkulturelle Mädchengruppe“ 
 Bericht des AK „Gleichgeschlechtliche Beziehungen im Alter“ (04/2011) 
 Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und Transgender im Alter (09/2011 und 

12/2012) 
 Gender Mainstreaming (05/2012) 
 Bericht zur Erstellung des Aktionsplans (EU-Charta) (06/2012) 
 Antrag „Mehr Männer in Kitas“ (12/2012) 
 Evaluierung der Methodik der anonymen Bewerbung (11/2012) 
 Bericht über die Arbeit der Vielfaltzentrale e.V. (12/2012) 
 Bildungsmonitoring 2012 (12/2012) 
 
Weitere Themen: 
 Vorstellung der Gleichstellungsbeauftragten der Region Hannover (03/2010) 
 Leitlinien der Sportentwicklungsplanung in der LHH (05/2010) 
 Einrichtung einer AG „Fachkräftemangel Erzieherinnen/Erzieher“ (06/2010) 
 Information der Politik zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen (10/2010) 
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 Erster Controllingbericht zum Lokalen Integrationsplan der LHH (11/2010) 
 Auf dem Weg zur inklusiven Stadt (12/2011) 
 Familien in Hannover - Familienmonitoring 2011 (03/2012) 
 
5.1.11. Gewährung von Zuwendungen 
Vom Referat werden Zuwendungen an 12 verschiedene Zuwendungsempfänger gezahlt, 
das Finanzvolumen belief sich 2012 auf 1.054.322,- €. 
Neben der Bescheiderteilung, Auszahlung der Beträge, Prüfung der Verwendungsnachweise  
und möglicher Rückforderungen ist mit dieser Tätigkeit seit 2004 die Pflege der Daten im 
Zuwendungscontrolling verbunden. Mit den Zuwendungsempfängern besteht ein intensiver 
Austausch, um Hilfesuchende an die richtige Einrichtung verweisen zu können. 
Daneben werden kleinere Frauen- und Mädchenprojekte, das Frauennachttaxi sowie der 
Stadt-Hannover-Preis „Frauen machen Standort“ finanziert. 
 
5.1.12. Zusammenarbeit mit den örtlichen Frauenbeau ftragten 
Die örtlichen Frauenbeauftragten sind Ansprechpartnerinnen in ihren Fachbereichen und 
wirken insbesondere bei der Umsetzung der Richtlinien zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Hannover sowie des 
Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes (NGG) mit. 
Aufgrund der Zusammenarbeit mit den Frauenbeauftragten u.a. bei 
Stellenbesetzungsverfahren, in Arbeitsgruppen und Entscheidungsgremien der 
Verwaltungsreform oder dem monatlichen Treffen in den Arbeitssitzungen sowie 
Fortbildungen und Klausurtagungen gibt es einen intensiven fachbereichsübergreifenden 
Austausch und positive Resultate in der Gleichstellungspolitik.  
An Frauenversammlungen einzelner Fachbereiche nahm die Gleichstellungsbeauftragte 
ebenfalls teil. 
Anfang 2012 wurde die erstmalig schriftliche Wahl der örtlichen Frauenbeauftragten 
vorbereitet und durchgeführt. Die Wahlbeteiligung lag dadurch bei 60-90 %. 
 
5.1.13. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, O rganisationen etc. 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist in diverse Arbeitsgruppen eingebunden, um dort die 
Belange der weiblichen Beschäftigten oder die in der Stadt Hannover lebenden Frauen und 
Mädchen zu vertreten. 
 
Aus den Jahren 2010-2012 sind hier folgende Arbeitsgruppen hervorzuheben: 

• Steuerungsgruppe Personalentwicklung 
• Alternsgerechte Personalentwicklung 
• AG Teilzeit mit zwei Großgruppenkonferenzen 
• Auswahl Nachwuchsförderkreiskreis 
• Qualifizierungsmaßnahmen A 14/ E13 
• Attraktivität der LHH 
• AG Inklusion 
• Arbeitskreis Lohngleichheit 
• Steuerungsgruppe Beruf und Familie 
• Steuerungsgruppe Familienpolitik 
• AK Chancengleichheit 
• AK Equal Pay Day 

 
5.2. Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltungen, Projek te und Broschüren 
Das Referat für Frauen und Gleichstellung informiert, berät und unterstützt Einzelpersonen, 
Fachbereiche, Ämter, Initiativen und Frauenprojekte. 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit beteiligt sich das Referat deshalb jährlich an den 
Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag am 8. März sowie zum Equal Pay Day und 
hat die Arbeit jedes Jahr beim Tag der offenen Tür sowie im Mai 2010 beim Tag „Russisch in 
Hannover“ im Rathaus präsentiert.  
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Daneben gab es im Berichtszeitraum diverse Einzelveranstaltungen und 
Informationsbroschüren, z.B. Informationsveranstaltungen: 
 17.2.-1.3.2010 „Tatmotiv Ehre“ 
 08.03.2010 Frauenvollversammlung „Frauen und Karriere“ mit Frau Ley 
 07.09.2010 Lesung Mütter sind auch Menschen 
 23.09.2010.Lesung zu Müttern und Töchtern “Zwischen Liebe und Konflikt“ 
 31.05.2011 „Gut zu wissen…“ zum Thema Brustkrebs für die Mitarbeiterinnen 
 22.06.2011 25-jähriges Bestehen des Referats für Frauen und Gleichstellung 
 06.11.2011 Matinée zum 125. Geburtstag von Mary Wigman 
 25.11.2011 10 Jahre Gewaltschutzgesetz 
 18.01.2012 Ehrung der Ratsfrauen der LHH mit Buchpräsentation 
 08.03.2012 die Frauenvollversammlung wurde streikbedingt abgesagt 
 09.03.2012 Frauengeschichte(n) sichtbar machen 
 14.11.2012 Diversity an Hochschulen, Studieren mit Kind 
 21.11.2012 Die demografische Entwicklung der Gesellschaft und ihre Chance 
                    für Frauen 
 22.11.2012 Häusliche Gewalt - Ein Thema auch in Betrieben 
 25.11.2012 Frauengeschichte(n) sichtbar machen 
 
Vorträge über die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten: 

� Für Nachwuchskräfte der Stadtverwaltung 
� im Treffpunkt Mittelfeld für SeniorInnen (02/2011) 
� in der IGS Kronsberg (02/2011) 
� in der Frauenvollversammlung im Fachbereich 43 (11/2011) 
� In verschiedenen Fachbereichen zur Wahl der Örtlichen Frauenbeauftragten (2012) 

 
Ausstellungen: 
 Mütter und Töchter (31.08.-15.09.2010) mit dem Mädchenhaus Hannover 
 Kunstprojekt. „Ich bin nicht Dora“ zum Thema Hysterie (31.03.-29.04.2012) 
 „Rosenstraße 76“ zum Thema Häusliche Gewalt (29.02.-18.03.2012) 
 Kunstprojekt Strich-Code (09.09.-07.10.2012) 

 Mütter des Grundgesetzes (26.11.-10.12.2012) 
  

 
Projekte: Mentoringprojekt „Politik sucht Frauen“ (2010-2011) 
 Niedersachsenweites Mädchenfußballprojekt der Gleichstellungsbeauftragten 

(April bis Oktober 2011) 
 
Veröffentlichungen des Referates von 2010-2012 
(teilweise in Kooperation mit anderen Fachbereichen, Einrichtungen oder Behörden) 
 
2010: Väter in Eltern- und Teilzeit (Erfahrungsberichte von Mitarbeitern der LHH und 

Hinweise zu gesetzlichen Bestimmungen) (02/2010) 
 HAIP-Flyer der AG Zwangsheirat (03/2010) 

Trennung und Scheidung (Neuauflage 06/2010) 
Gender Mainstreaming (10/2010)  

2011: Bedeutende Frauen in Hannover (Eine Hilfe für künftige Benennungen von 
Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken nach weiblichen Persönlichkeiten 
(08/2011) 

 Fair in der Sprache (09/2011) 
 Erst die Arbeit und dann… (Vereinbarkeit von Beruf und Pflege- aus der Sicht 

Personalverantwortlicher) (11/2011) 
 Erst die Pflege und dann.. (Vereinbarkeit von Beruf und Pflege – aus der Sicht 

Pflegender) (11/2011) 
 Die Frauen im Rat der LHH von 1946-2011- Wege Ziele, Erfolge (12/2011) 
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2012: (Neu)Start in den Beruf (Tipps für den Einstieg und die Rückkehr in den Beruf 
(03/2012) 

 BISS-Flyer mit den Beratungs- und Interventionsstellen gegen MännerGewalt in 
der Familie (08/2012) 

 „…Vatersein dagegen sehr“ (Beispiele und Tipps für das Vatersein zwischen 
Beruf und Familie) 

  
 
6. Durchgeführte Maßnahmen für die Einwohnerinnen u nd Einwohner  

 
Die Implementierungsphase von Gender Mainstreaming ist nach Abschluss der Gender-
Projekte als Einführungsinstrument in 2012 beendet.  
Alle wichtigen Handlungsprogramme der Landeshauptstadt Hannover (z.B. Lokaler 
Integrationsplan, Kommunale Bildungsplanung, Masterplan Mobilität 2025) werden bereits 
unter Berücksichtigung von Gender-Aspekten erarbeitet. 
Auch bei wesentlichen Planungen im Stadtgebiet wie z.B. bei der Flächennutzungsplanung 
sowie bei allen Bebauungsplänen erfolgt eine Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen 
Belangen. Diese Aspekte werden bei jeder Planung einbezogen und in den Drucksachen 
erläutert. Hierzu gehören daneben auch die Spielplatzprojekte, die unter Ziffer 6.1 näher 
beschrieben werden. 
 
Die Fachbereiche der Stadtverwaltung Hannover streben an, ihre Leistungen 
geschlechtsspezifisch bedarfsgerecht zu erbringen. Eine dauerhafte Verankerung des 
Themas Gender Mainstreaming ist vor allem dort gelungen, wo mit besonderer 
Zielgruppenorientierung gearbeitet wird. Es soll an dieser Stelle exemplarisch ein kurzer 
Umriss als Gesamtübersicht der vielfältigen Leistungen erfolgen: 
 
6.1. Einwohnerinnen- und Einwohnerorientierung 
Als weitere Maßnahmen sind erneut Beteiligungen bei Spielplatzprojekten erfolgt. Ziel war, 
bei den jeweiligen Planungen die Kinder, Jugendlichen und Eltern zu beteiligen und ihre 
Wünsche und Interessen alters- und geschlechtsspezifisch auszuwerten und zu 
berücksichtigen. Die alters- und geschlechtsspezifischen Besonderheiten wurden z.B. durch 
unterschiedliche Spielangebote und Ausstattung berücksichtigt. Außerdem sollten durch die 
Geräte und die Gestaltung die Kommunikation verbessert, das Kennenlernen ermöglicht und 
das gemeinsame Spiel angeregt werden. 
 
Es wurden auch weiterhin Frauenbadezeiten im Vahrenwalder und im Stöckener Bad 
angeboten. Die Frauenbadezeit im Vahrenwalder Bad fand mittwochs in der Zeit von 17 bis 
21 Uhr statt und wurde durchschnittlich von 300-350 Frauen genutzt. 
 
6.2. Soziale Stadtteilentwicklung und Integration  
Kernaufgabe des Quartiersmanagements in den Gebieten Soziale Stadt und der 
Gemeinwesenarbeit sind sozialräumliche, zielgruppenorientierte Aktivitäten zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen in problematischen Stadtteilen, in der Regel in Form 
von Projekten. 
 
Bedeutendste Projekte, Veranstaltungen und Aktivitäten in den Jahren 2010-2012:  

• Internationales Frauenfest Sahlkamp (jährlich) 

• „Finde heraus wer du bist und was du kannst“ -  Projekt der Frauengruppe und 
der GWA Sahlkamp (seit 2010 fortlaufend) 

• Elterntreffs (Sahlkamp, Mittelfeld, Vahrenheide seit 2011) 

• „Mädchenzeit“ (Sahlkamp 2011) 

• Frauencomputerkurs (Stöcken 2011) 
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• Fahrrad fahren lernen / Kurs für Frauen (Stöcken und Mittelfeld 2012) 

• Sport und Spaß statt Körperkult / dto. (Stöcken 2012) 

• Therapeutisches Malen für Frauen (Stöcken 2011, 2012) 

• „Starke Frauen – engagierte Frauen“ / Veranstaltungsreihe für türkische Frauen 
(Stöcken 2012) 

• Mädchenfußballprojekte, (Stöcken und Hainholz 2011) 

• Streetdance für Mädchen (Stöcken 2011) 

• Gesundheitstreff für Frauen (Stöcken und Mittelfeld seit 2010 fortlaufend) 

• Schwimmkurs für türkische Frauen (Mittelfeld 2011, 2012) 

• Frauengesprächskreise für Frauen mit Migrationshintergrund (Mittelfeld, seit 
2011) 

 
6.3. Familienfreundliche Kommune 
Im Jahr 2009 wurde die Stelle des Familienmanagements eingerichtet und das 
Familienservicebüro offiziell eröffnet. Das Familienmanagement hat das Ziel, sich an 
Betriebe zu wenden, eine Anlaufstelle für Unternehmen zu sein und Öffentlichkeitsarbeit zu 
leisten. Hierzu soll ein Wegweiser für Eltern und Unternehmen erstellt werden. Eine 
Kinderbetreuungsbörse mit dem Ziel der Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für kleinere und mittlere Unternehmen ist aufgebaut worden. 
 
Im Jahr 2012 hatte die Familienmanagerin ca. 35 Kontakte mit hannoverschen 
Unternehmen. Die meisten Fragen der Unternehmen bezogen sich auf: 
 

• Informationen zur Infrastruktur im Bereich Kinderbetreuung für Kinder unter drei 
Jahren. Hier empfahl die Familienmanagerin, dass die Unternehmen die 
Internetseiten der Kinderbetreuungsbörse und des Familienmanagements auf ihr 
Firmenintranet verlinken, um so Eltern bei der Suche behilflich zu sein. Zur 
Verfügung gestellt wurden den Firmen für betriebsinterne Informationsinseln auch 
die erstellten Materialien wie Familienkompass, Flyer etc. 

• 17 Betriebe haben sich zu den Rahmenbedingungen für betriebsnahe 
Kinderbetreuung (Einrichtung einer Krippe, Tagespflegestelle oder nach 
Kindernotfallbetreuungsmöglichkeiten) erkundigt, sechs waren in der 
Umsetzungsplanung mit diversen Kitaträgern.  

• Drei Betriebe haben Eltern-Kind-Zimmer eingerichtet 
 

Im Netzwerk wirksamer Hilfen für Alleinerziehende der Region ist die Landeshauptstadt 
Hannover eine Partnerin. In der AG berufliche Integration wurde das Thema 
Teilzeitausbildung für Alleinerziehende vorangetrieben. 
 
Zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat das Familienmanagement mit der 
Zeitung Basar (gefördert durch Region und Stadt Hannover) eine Seite zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf aktiv mitgestaltet. 
 
Die Weiterentwicklung der Familienpolitik in der Stadtverwaltung wird unter Beteiligung von 
Familien stattfinden. Seit Juni 2012 (Start in Bemerode) finden in sechs exemplarischen 
Stadtteilen Familienkonferenzen statt. Eingeladen werden Familien zu dieser Konferenz 
unter der Fragestellung: „Wie will ich leben in“ …. In einem intergenerativen Dialog können 
sich die unterschiedlichen Generationen dazu austauschen, was sie in ihrem Stadtteil gut 
bzw. schlecht finden und welche Lösungsvorschläge sie haben. 
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Die Familienkonferenz in Bemerode hat dazu geführt, dass sich eine Gruppe von ca. 25 
Personen seither um die Umsetzung der Vorschläge aktiv kümmert. Ab 2013 finden die 
Familienkonferenzen in folgenden Stadtteilen statt: 
Südstadt (13.03.2013), Nordstadt (25.05.2013), Linden Süd (2. Septemberhälfte), 
Vahrenwald (02.11. 2013), Wettbergen (Januar 2014). 
 
6.4. Mobilität und Verkehr 
Eine wesentliche Aufgabe der Stadtverwaltung besteht in der Verpflichtung, die öffentlichen 
Straßen, Brücken, Wege und Plätze einschließlich der Verkehrssicherungs- und 
Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet Hannover im Rahmen der finanziellen 
Leistungsfähigkeit dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechend zu planen, zu bauen, 
zu erweitern oder sonst zu verbessern. Gleichstellungsgesichtspunkte fließen regelmäßig in 
die Planung und Durchführung der damit verbundenen Baumaßnahmen mit ein und werden 
entsprechend umgesetzt. So wurde bei den betriebenen fachlichen Maßnahmen regelmäßig 
darauf geachtet, dass beispielsweise sichere Wegebeziehungen auf öffentlichen Plätzen 
geschaffen werden (vermeiden „toter Winkel“). Öffentliche Wege, Straßen und Plätze wurden 
ausreichend beleuchtet, um Gefährdungen bei Dunkelheit weitestgehend zu vermeiden. 
Darüber hinaus sollen „Angsträume“  beseitigt werden, um das Sicherheitsempfinden zu 
verbessern. Gehwege werden in der Regel so breit bemessen, dass sie von allen 
Bevölkerungsgruppen behinderungsfrei genutzt werden können. Außerdem widmet sich der 
Fachbereich Tiefbau in der Planung verstärkt dem Thema „barrierefreies Bauen“ durch 
Berücksichtigung mobilitätseingeschränkter Personen. All diese Gleichstellungsaspekte 
werden bei der Vielzahl der jährlich durchzuführenden Maßnahmen beachtet. 
 
Im Rahmen eines Praxisprojektes 2009/2010 für Verwaltungsfachwirte erfolgte eine 
„Geschlechterspezifische Gestaltung von privaten städtischen Parkflächen“. Die 
Untersuchung der dem Fachbereich Wirtschaft zugeordneten Parkflächen hatte zum Ziel, die 
Parksituation in Bezug auf die besonderen Ansprüche von Frauen zu untersuchen und durch 
gezielte Maßnahmen zu verbessern. Die Umsetzung der Vorschläge stand unter 
Finanzierungsvorbehalt. Positive Rückmeldungen der Mieterinnen und Mieter des 
Garagenhofes lassen darauf schließen, dass das allgemeine Sicherheitsgefühl, 
insbesondere der Nutzerinnen, gestiegen ist. 
 
6.5. Förderung von Bildung und Teilhabe 
Die Berücksichtigung geschlechtsbezogener Aspekte ist eine zentrale Querschnittsaufgabe 
von Pädagogik und Kinder- und Jugendhilfe. 
 
Ein klassisches Beispiel für den Abbau von stereotypen Rollenbildern ist das Bestreben, 
Männer für das Arbeiten in den Kitas zu gewinnen. 
 
Durch die Einrichtung von Ganztagsschulen in Hannover sollen die Bildungs- und 
Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder entscheidend verbessert werden. Die 
Förderung der Chancengerechtigkeit aller Kinder, unabhängig von ihrer sozialen und 
kulturellen Herkunft sowie ihres Geschlechts, ist dabei ein wichtiges Ziel. Zudem sollen die 
Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt werden (siehe 
Beschlussdrucksache Nr. 2177/2009). Laut Beschluss der Ratsgremien sollten für das 
Schuljahr 2012/2013 insgesamt 25 Ganztagsgrundschulen eingerichtet sein. Dieses Ziel 
wurde erreicht. Jede Schule, die Ganztagsschule werden möchte, soll in das 
Umsetzungsprogramm aufgenommen werden. Der Ausbau erfolgt nach sozialen Faktoren im 
Stadtteil (siehe Informationsdrucksache Nr. 0692/2012), u. a. dient der Anteil der 
versicherungspflichtig beschäftigten Frauen als Hinweis auf den Betreuungsbedarf vor Ort. 
 
Im Rahmen der Schaffung weiterer Ganztagsschulen durch Umbau von Grundschulen ab 
2013 erfolgt eine passgenaue Planung der Betreuungsangebote für die jeweilige Schule. Auf 
der Basis von Abfragen bei den Mädchen und Jungen werden Konzepte gemeinsam mit den 
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Trägern der Angebote entwickelt, die sowohl Genderaspekte als auch den Abbau von 
stereotypen Rollenbildern berücksichtigen.  
 
Seit vielen Jahren bietet die Volkshochschule Hannover (VHS) spezielle Bildungsangebote 
für Frauen an, die auch im letzten Gleichstellungsbericht beschrieben wurden. 
Unter dem Blickwinkel der Gendergerechtigkeit als einem Gleichstellungsaspekt sollen die 
Angebote hinterfragt und möglicherweise gezielte Kurse für Männer entwickelt werden. Die 
konkreten Ziele und Maßnahmen sind in dem Gleichstellungs-Aktionsplan 2013-2015 
benannt. 
Auf Grund seiner Popularität entfaltet das VHS-Programm eine breite Wirkung auch 
hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadtgesellschaft. 
 
6.6. Wirtschaftsförderung 
Einen zentralen Bestandteil des fortlaufenden Dienstleistungsangebotes im Bereich der 
Wirtschaftsförderung stellt die Betriebsberatung dar. Ein geschlechterspezifisches 
Risikoverhalten bei Existenzgründungen erfordert in diesem Bereich eine spezielle 
Frauenförderung. Auch der bei Frauen und Männern festgestellte quantitative Unterschied 
bei Existenzgründungen (Verhältnis 30:70) begründet die städtischen Angebote. 
Die Beratung für selbständige Frauen und Existenzgründerinnen wurde in Form individueller 
Beratung, thematischer Veranstaltungen und als Netzwerkarbeit angeboten. Es erfolgt eine 
enge kooperative Zusammenarbeit mit hannoverimpuls und Gründerinnenconsult. Die 
Landeshauptstadt zeichnet sich damit landesweit als Vorreiterin aus. 
 
Des Weiteren erfolgte erneut im Rahmen des städtischen Wirtschaftsempfanges die 
Verleihung des „Frauen machen Standort“ Preises. Dabei handelt es sich um einen 
Frauenförderpreis für qualifizierte Frauen in Hannover, die verantwortungsvolle 
Leistungsträgerinnen sind und als gutes Beispiel für andere Unternehmerinnen und 
Gründerinnen fungieren sollen. 
 
7. Ausblick 
 
Die vorangegangen Ausführungen machen deutlich, dass die Gleichstellung von Frauen und 
Männern seit vielen Jahren in vielfältiger Weise von der Landeshauptstadt Hannover verfolgt 
wird. Die „Richtlinien zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung der 
Landeshauptstadt Hannover“, die im Dezember 1999 verabschiedet wurden, werden 
mittlerweile als Selbstverständlichkeit bei der Personal- und Organisationsarbeit 
berücksichtigt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist integraler Bestandteil des 
Leitbildes der Stadtverwaltung Hannover. 
 
Der Dialog des Fachbereiches Steuerung, Personal und Zentrale Dienste sowie der 
Gleichstellungsbeauftragten mit den Fachbereichen zur stärkeren Berücksichtigung von 
Gender-Aspekten hat seinen Teil zu den positiven Entwicklungen der letzten Jahre 
beigetragen. 
 
Die Unterzeichnung der EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern im Mai 
2011 und die damit einhergehende Verpflichtung, einen Aktionsplan zu erarbeiten, der die 
Ziele und Maßnahmen für die Jahre 2013 bis 2015 konkretisiert, ist eine folgerichtige 
Entwicklung der Gleichstellungsarbeit in der Landeshauptstadt Hannover. Die Gleichstellung 
von Frauen und Männern soll weiterhin erfolgreich als Querschnitts- und 
Gemeinschaftsaufgabe wahrgenommen werden, und zwar in allen Rollen 
(Handlungsbereichen) der Landeshauptstadt Hannover. Der Aktionsplan 
(Beschlussdrucksache Nr. 0513/2013) ist derzeit im Beschlussverfahren und erweitert die 
bereits bestehenden Berichtsfelder um die politische Rolle und um die Rolle der 
Stadtverwaltung Hannover als Auftraggeberin. 
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Konkret wurden insgesamt 30 Maßnahmen in den folgenden 9 Handlungsfeldern festgelegt: 
 

• Öffentliches Engagement für Gleichstellung 
• Gendergerechtigkeit und Stereotypenabbau 
• Leitbild der Beschäftigten der Landeshauptstadt Hannover 
• Kommune als Arbeitgeberin 
• Kinderbetreuung 
• Öffentliches Beschaffungs- und Vertragswesen 
• Mobilität und Verkehr 
• Wirtschaftliche Entwicklung 
• Kampf gegen Menschenhandel 

 
Die Vorlage des Aktionsplanes dient als Auftakt zum Dialog in den beteiligten 
Fachbereichen, im politischen Raum und als Basis weiterer Gleichstellungsarbeit in der 
Landeshauptstadt Hannover. Die Handlungsfelder für die nächsten Jahre sind festgelegt. 
Ziel muss es weiterhin bleiben, den bereits bestehenden Dialog mit den Fachbereichen 
fortzusetzen und neue Ideen und Impulse einzubringen. Dazu sind die Fachbereiche bei den 
gesetzten Schwerpunkten vom Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste und 
der Gleichstellungsbeauftragten mit geeigneten Mitteln zu unterstützen. 
 
In 2014 wird zum Stand der Umsetzung eine Abfrage erfolgen und zeitnah im 
Gleichstellungsausschuss berichtet werden. Zur Fortschreibung des 
Gleichstellungsaktionsplans ist voraussichtlich Ende 2015 ein Controlling geplant, dessen 
Ergebnisse in eine Überarbeitung des Aktionsplanes mit neuen Zielsetzungen und 
Maßnahmen einfließen werden. Der Aktionsplan ist somit ein Instrument um im 
gemeinsamen Dialog die Schwerpunkte der Gleichstellungsarbeit in der Landeshauptstadt 
zu setzen und weiter zu entwickeln.  
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In den Ausschuss für Integration, Europa und 
Internationale Kooperation (Internationaler Ausschuss)
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Jugendhilfeausschuss
In den Kulturausschuss
In den Schulausschuss
In den Sozialausschuss
In den Sportausschuss
In den Gleichstellungsausschuss
In den Organisations- und Personalausschuss
In den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und 
Liegenschaftsangelegenheiten
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und 
Rechnungsprüfung
An die Ratsversammlung (zur Kenntnis)
An die Stadtbezirksräte 01 - 13 (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

1. Neufassung

0527/2013 N1

1

Neufassung erfolgt wegen Ergänzung der Beratungsfol ge. Die Anlage bleibt  
unverändert und wird deshalb nicht wieder mit übers andt. 
BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt

Zweiter Controllingbericht zum Lokalen Integrations plan der Landeshauptstadt Hannover

Am 12.6.2008 hat der Rat den Lokalen Integrationsplan für die Landeshauptstadt Hannover 
(LIP) beschlossen. Unter Punkt 5.5 des LIP wurde die Verwaltung beauftragt, regelmäßig 
Berichte zum Umsetzungsstand zu erstellen. Mit dem in der Anlage beigefügten Dokument 
legt die Verwaltung den zweiten planmäßigen Controllingbericht zum Integrationsplan vor. 
Er gliedert sich in die sechs Handlungsfelder entsprechend des LIP. Jedes Feld wird mit 
einer ausführlichen Vorstellung zum Umsetzungsstand dreier ausgewählter Handlungsan- 
sätze eingeleitet. Es folgt eine tabellarische Darstellung, in der für jeden Handlungsansatz 
des Feldes über Zuständigkeiten, Umsetzungsstand und aktuelle Entwicklung berichtet 
wird. Der Controllingbericht zum LIP wird alle zwei Jahre fortgeschrieben.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Bei der Durchführung des zweiten Controllingberichts zum Lokalen Integrationsplan wurden 
keine Gender-bezogenen Aspekte abgefragt.
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 E I N L E I T U N G
 

INTEGRATION ALS QUERSCHNITTSAUFGABE

Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunftskulturen prägt das Stadtleben Hannovers. 

Integrationsarbeit ist somit ein Schlüsselthema der Stadtpolitik. 

Wichtiger Ausdruck dieser zentralen Stellung als Querschnittsaufgabe für die Stadtentwicklung war die 

Erarbeitung, Verabschiedung und Umsetzung des Lokalen Integrationsplans (LIP). Mit diesem umfas-

senden Integrationskonzept wurde 2008 die Integrationsarbeit der Landeshauptstadt Hannover auf völlig 

neue Füße gestellt. In einem breiten Beteiligungsprozess wurden Integrationsmaßnahmen analysiert, 

erarbeitet, aufeinander abgestimmt und entwickelt. Entstanden sind 242 konkrete Handlungsansätze als 

Aufgabe für Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung. Durch Monitoring- und Controlling-Berichte werden 

diese Integrationsbemühungen regelmäßig dokumentiert.

Seit 2008 sind in drei Monitoring-Berichten (2009/2010/2011) die Fortschritte der Integrationsarbeit 

in Form von Kennzahlen dargestellt worden. Der Controlling-Bericht 2010 hat zum ersten Mal den Um-

setzungsstand aller Handlungsansätze in einer Kurzform dargestellt. Die fachliche Diskussion zu den 

einzelnen Schwerpunktfeldern wurde dann mit den jeweiligen Fachvertretern der Verwaltung im Mi-

grationsausschuss vorgenommen. Der zweite Controlling-Bericht schließt an diese Vorgehensweise an, 

indem auch hier alle 242 Handlungsansätze in ihrem Umsetzungsstand aufgelistet werden. Darüber 

hinaus sind für den Controlling-Bericht 2012 achtzehn einzelne Handlungsansätze ausgewählt worden, 

um an deren Umsetzung den Fortschritt der Integrationsbemühungen in der Landeshauptstadt Hannover 

ausführlicher zu dokumentieren.

Der Lokale Integrationsplan ist seit fünf Jahren das Mittel, um dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe 

aller Einwohnerinnen und Einwohnern in Hannover jeden Tag ein Schritt näher zu kommen. Der Control-

ling-Bericht soll allen Akteuren zur Refl exion und Weiterentwicklung dienen: gute Ideen auszubauen; 

kritisch überdachte Ideen zu verändern; Konzepte, die den Praxistest nicht überstehen, zu verwerfen und 

neue Ideen oder Prioritäten zu entwickeln.

Der LIP konzentriert sich vor allem auf strukturelle Projekte, die allein jedoch nicht genügen. Die Ziele 

der Integrationsarbeit sind nur über Veränderung in Strukturen und an Einstellungen realisierbar. 

Insbesondere das menschliche Miteinander ist wichtig für gelingende Integration, ein gutes Klima für 

Integration setzt ein respektvolles Miteinander voraus. Umgekehrt baut alltäglicher Rassismus massive 

Hürden auf. 

In Hannover haben wir das Ziel, mit verlässlichen Integrationspartnern durch ein vertrauensvolles Zu-

sammenwirken ein gesellschaftliches Klima zu erzeugen, das den Willen zur Integration auf allen Seiten 

befördert. Vorurteile und Diskriminierungen sollen überwunden, Ängste abgebaut werden. Gerade die 

alltäglichen Sozialkontakte haben dabei eine große Bedeutung.
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Einschränkend muss angemerkt werden, dass die meisten großen strukturellen Änderungen außerhalb 

der Reichweite kommunaler Gestaltungskraft liegen, da sie nur auf Bundes- oder Landesebene umgesetzt 

werden können (Kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer, Zuwanderungsgesetz, Hartz IV-Gesetz-

gebung, Schulsystem usw.). 

ERGEBNISSE

Der 2. Controlling-Bericht lässt deutlich erkennen, welche Fortschritte die Bearbeitung und Umsetzung des 

LIP gemacht haben. Die Integrationsarbeit wird als tatsächliche Querschnittsaufgabe angenommen und 

gelebt. Das kann man deutlich an der Bewertung der einzelnen Handlungsansätze erkennen: Mehr als 100 

Handlungsansätze sind in das laufende Geschäft der Verwaltung übergegangen. Dies zeigt deutlich, dass 

es zum Teil keiner Sonderprojekte mehr bedarf, wenn die Zielgruppe genau im Fokus liegt. Weitere 102 

Handlungsansätze befi nden sich in der Bearbeitung und 19 Handlungsansätze sind bereits erfüllt. Insge-

samt werden von der Verwaltung nur 20 Handlungsansätze als nicht weiter zu verfolgen eingeschätzt.

ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN

Inhaltlich bleiben bei der Integrationsarbeit zwei wesentliche Strukturdefi zite bestehen, die auch durch 

die bisherigen Bemühungen im Rahmen des LIP nur unwesentlich verbessert werden konnten. Die Arbeits-

marktintegration insbesondere von Menschen, die im Ausland erworbene Berufsqualifi kationen haben, 

bleibt trotz des Inkrafttretens des „Anerkennungsgesetzes“ am 1. April 2012 leider hinter den Möglich-

keiten zurück. Das liegt einerseits an der beschränkten Wirksamkeit der Gleichwertigkeitsbescheinigung, 

die das Gesetz als alleiniges Instrument vorsieht. Anderseits liegt das Problem aber auch bei der geringen 

Anerkennung in der Wirtschaft, diese Gleichwertigkeit zu akzeptieren oder sogar zu nutzen. 

Das zweite zu benennende Strukturdefi zit ist die unverändert zu geringe Beteiligung von Menschen mit 

Migrationshintergrund an den politischen und sozialen Partizipationsmöglichkeiten. Im Vergleich zu 

ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung sind die Menschen mit Migrationshintergrund immer noch unter-

durchschnittlich an der politischen Partizipation, wie z. B. im Rat, den Bezirksräten, in den Parteien oder 

als Mandatsträger beteiligt. Und auch in den zivilgesellschaftlichen Strukturen fi ndet diese Beteiligung 

zu wenig statt. Die Zugewanderten und ihre Nachkommen sind leider selten vertreten in Elternbeiräten, 

Sportvereinsvorständen oder ähnlichem. Hier liegt sicherlich neben den Feldern Bildung und Arbeits-

marktintegration die dritte große Herausforderung für die Zukunft, an denen sich die Frage nach der 

interkulturellen Öffnung der Gesamtgesellschaft entscheiden wird.

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER  |  JANUAR 2013
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SPRECHEN, HÖREN UND VERSTEHEN
FORTBILDUNGSANGEBOTE ZUM THEMENFELD SPRACHFÖRDERUNG UND 

MEHRSPRACHIGKEIT

Das umfassende Fortbildungsangebot für das Fachpersonal der hannoverschen Kinderta-

gesstätten zur ganzheitlichen Sprachbildung und Sprachförderung im Kontext kultureller 

und sprachlicher Diversität ist Ausdruck des im LIP festgelegten Qualifi zierungsziels zum 

genannten Themenfeld.  

Die Inhalte umfassen Methoden der Sprachförderung, auch im U3-Bereich, integrieren 

Elemente der Psychomotorik und der Rhythmik sowie des Demokratie-Lernens nach 

dem Trainingsprogramm „Betzavta-Miteinander“, welches in Deutschland für die früh-

kindliche Bildung adaptiert wurde. Neben den Tagesveranstaltungen, die für ein bis zwei 

Tage angesetzt waren, wurde auch ein Kompaktkurs, bestehend aus vier Bausteinen, zur 

Sprachförderung angeboten. 

In diesem Kompaktkurs wurde an der Sensibilisierung für sprachliche Interaktionen und 

den Beobachtungsverfahren bezüglich der sprachlichen Kompetenzen zur Unterstützung 

des Zweitsprachenerwerbs gearbeitet. Darüber hinaus bietet die Sprachförderstelle die 

Möglichkeit an, zu den Themenschwerpunkten:

 Sprachförderung – Sprachtherapie 

 Rolle der Erzieher/innen 

 Sprachförderung im Krippenbereich 

Fortbildungen im Rahmen einer Dienstbesprechung zu buchen. Zusätzlich zu diesem 

Fortbildungsprogramm kann jede Kindertagesstätte eine Teamfortbildung im Rahmen 

der Sprachbildung/Förderung beantragen. 

Die grundlegende Relevanz frühzeitiger und alltagsintegrierter Sprachförderung für zu-

künftige Bildungsprozesse der Kinder, insbesondere im Feld des Zweitsprachenerwerbs, 

ist wissenschaftlich unstrittig und hinlänglich durch empirische Studien belegt. Die Arbeit 

an der Umsetzung bleibt eine Herausforderung im Erzieher/innenalltag, dem dieses 

Programm Rechnung trägt.

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 

1-1

AUS DEM VORWORT DER 
FORTBILDUNGSBROSCHÜRE:

„Man erzählt vom Hohenstaufen Kaiser 
Friedrich dem Zweiten (1194-1250), 
der mindestens sieben Sprachen be-
herrschte, er habe sich auch darum 
bemüht, die menschliche Ursprache 
zu erforschen. Zu diesem Zweck hat er 
eine Anzahl Kinder von Ammen aufziehen 
lassen, denen er aufs strengste verbot, 
mit den Kindern zu sprechen. Der Kai-
ser wollte nämlich ergründen, ob die 
Kinder die hebräische Sprache als die 
älteste Sprache sprechen würden oder 
Griechisch, Lateinisch, Arabisch, oder 
aber die Sprache der Eltern, die sie 
geboren hatten.

Der Versuch missglückte, 
denn die Kinder starben.“

Ernst Kantorowicz

1     BILDUNG
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WEGE DER LESEFÖRDERUNG – PROJEKTBEISPIELE

Die im LIP festgelegten Zielsetzungen zu fl ankierenden Maßnahmen zur bestehenden 

Sprachförderung in Hannover sehen sowohl die Integration von Eltern als auch die An-

erkennung des Potenzials der Mehrsprachigkeit vor. Im Folgenden werden zwei von der 

Landeshauptstadt Hannover geförderte bzw. durchgeführte Projekte vorgestellt, die diesen 

Anspruch der Wertschätzung von Sprachenvielfalt verdeutlichen. 

1. Projektbeispiel: 

INTERKULTURELLE BILDUNGS- UND KULTURARBEIT FÜR KINDER UND DEREN 

ELTERN 

Lesefeste und Leseveranstaltungen des Vereins CAN ARKADAŞ

Die Veranstaltungen zum Thema Lesen wurden von ARKADAŞ vorrangig für türkisch-

sprachige Kinder durchgeführt. Einzelne Angebote gab es jedoch auch für deutsch- und 

spanischsprechende Kinder. Die Lesungen mit türkischsprachigen Kindern wurden in 

Zusammenarbeit mit dem Türkischen Lehrerverband – ASTÖB – und mit der GS Albert-

Schweitzer-Schule durchgeführt. Folgende Veranstaltungsformate wurden umgesetzt:

 Kinder lesen für Kinder in zwei Sprachen vor

 Kinder lesen für Erwachsene in zwei Sprachen vor

 Lesewettbewerbe in türkischer Sprache

 Teilnahme an den bundesweiten Vorlesetagen

 Lesefeste

Auf den Lesefesten (s. Bild) haben Kinder zweisprachig vorgelesen. Sie durften sich eigen-

ständig Geschichten, Gedichte oder auch Lieder aussuchen. Sofern diese nicht zweispra-

chig vorlagen, übernahm die Projektleitung die Übersetzung. Das letzte Lesefest begann 

mit einem Vortrag für die Eltern. Der Vortrag „Die Kunst des Vorlesens“ von Frau Aylin 

Keller informierte Eltern zum Thema Leseförderung und Vorlesen und gab praktische 

Tipps. Im Anschluss wurden die Beiträge der Kinder vorgeführt.

1     BILDUNG

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 

1-2-5

DIE PROJEKTLEITERIN FRAU EZBÜK 
(LEHRERIN DER GS ALBERT-SCHWEIT-
ZER-SCHULE) BETONT AUSDRÜCKLICH 
DIE RELEVANZ DES LESENS FÜR DIE 
SPRACHENTWICKLUNG UND SIEHT 
DARIN AUCH DAS PRIMÄRE ZIEL DES 
PROJEKTES:

„Das Lesen fördert die geistige und 
sprachliche Entwicklung der Kinder. 
Um die Kinder dabei zu unterstützen, 
beabsichtigen wir, durch diese Ver-
anstaltungen die Leselust der Kinder 
zu wecken und die Eltern darüber zu 
informieren.“
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2. Projektbeispiel:

BILDERBUCHSONNTAGE

Seit 2009 veranstaltet das Lesenetzwerk Hannover e.V. jährlich im Februar den Bilderbuch-

Sonntag für Eltern und Kleinkinder bis vier Jahre. 

Der Bilderbuchsonntag bietet bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm rund 

um das Thema Sprachförderung: vom Fachvortrag zur Bedeutung des Vorlesens für die 

frühkindliche Entwicklung bis hin zu Mitmachangeboten wie Basteln, Singen und Thea-

ter. Im Mittelpunkt steht die Bilderbuchausstellung mit attraktiven Pappbilderbüchern. 

Mit mehrsprachigen Bilderbuchkinos wird ein Schwerpunkt auf das Vorlesen in anderen 

Muttersprachen gesetzt.

 

Aufgrund der hohen Besucherzahlen und der guten Resonanz beschloss das Lesenetzwerk, 

den Bilderbuchsonntag fortan jährlich durchzuführen. 

Das Lesenetzwerk Hannover e.V. ist ein Zusammenschluss von Institutionen und Per-

sonen, die sich der Sprach- und Leseförderung verschrieben haben, und wird von der 

Stadtbibliothek Hannover koordiniert. Neben der Stadtbibliothek sind die Projektstelle 

Sprachförderung der Landeshauptstadt Hannover/Elternbildungsprogramm Rucksack, 

das Diakonisches Werk, das Projekt HIPPY, Lesestart Hannover e.V., die Akademie für 

Leseförderung Niedersachsen, die Evangelische Medienarbeit, die AWO-Familienbildung, 

die Alice-Salomon-Schule, die Buchhandlungen Sternschnuppe, Bücherwurm, Lehmanns 

und Leuenhagen & Paris, die Erzieherin Petra Pfahl-Scholz sowie die Fachbereiche Jugend 

und Familie und Bildung sowie Qualifi zierung der Landeshauptstadt Hannover beteiligt.

Die Veranstaltung wird auf Flyern und Plakaten mehrsprachig beworben. Unter den jährlich 

rund 1.800 Besucherinnen und Besucher fi nden sich viele Familien mit Migrationshinter-

grund. Die begeisterten Reaktionen bestätigen, dass das vielfältige Programm von der 

Zielgruppe gut angenommen wird.

Der erste Bilderbuchsonntag war die 
Auftaktveranstaltung der Aktion „Lese-
start Hannover“. Unter der Schirmherr-
schaft des hannoverschen Kinderbuch-
autors Ingo Siegner greift die Aktion auf 
lokaler Ebene die bundesweite Kampa-
gne „Lesestart“ der Stiftung Lesen auf. 
Ziel ist es, möglichst viele Eltern un-
abhängig vom Bildungshintergrund zu 
erreichen und auf die Wichtigkeit früh-
kindlicher Sprachförderung aufmerksam 
zu machen.

1     BILDUNG
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ALPHABETISIERUNGSKURSE

Eine fehlende Alphabetisierung in der lateinischen Schrift stellt ein kaum zu überwin-

dendes Hindernis für die Teilnahme an einem normalen Integrationskurs für Eingewan-

derte dar. Dieses Problem wurde bei der Aufstellung des Lokalen Integrationsplanes 

erkannt. Es wurde ein entsprechender Handlungsansatz zur Abhilfe formuliert. Dessen 

praktische Umsetzung hat die Theodor-und-Ada-Lessing Volkshochschule Hannover über-

nommen. Seit Frühjahr 2010 besteht hier ein besonderer Alphabetisierungskurs, in dem 

die Teilnehmer/innen zwölf Unterrichtsstunden pro Woche absolvieren. 

Das Alter der Teilnehmer/innen liegt zwischen 20 und 40 Jahren. Formales Ziel des Kurses 

ist das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorgegebene europäische Sprach-

prüfungsniveau A2 – zum Vergleich: Der normale Integrationskurs zielt auf das nächst 

höhere Niveau B1. Mit der erfolgreichen Absolvierung des Abschlusstests im Alphabetisie-

rungskurs wird auch eine wichtige Voraussetzung für eine mögliche Einbürgerung erfüllt. 

Die grundlegenden Lernziele des Kurses werden von zwei Kursleiterinnen so defi niert:

„Ziel auf dem Gebiet ‚Deutsch als Zweitsprache‘ ist es, die Integrationsfähigkeit der Teilnehmer/
innen zu verbessern. Als Kursleiterinnen verstehen wir uns als Mittler zwischen der deutschen 
Gesellschaft und den Migrant/innen. Dabei gilt es den Lernern zu helfen, ihren Alltag selbstständig 
zu bewältigen. Dies geschieht durch die Vermittlung der deutschen Sprache ebenso wie durch die 
Entwicklung der Lernerautonomie in Kursen.“ Sabrina Regazzo-Thoms, Christine Woysch (Dozentinnen)

Die nachfolgenden Passagen aus einem Interview mit Frau Bolte, einer weiteren Dozentin 

im Kurs, geben einen Einblick in die Alphabetisierungsarbeit der VHS Hannover: 

WER LERNT IN DIESEM ALPHABETISIERUNGSKURS?
„In diesem Kurs sitzen einerseits Teilnehmer/innen, die noch nie eine Schule besucht haben, 
also auch in ihrer Muttersprache nicht lesen oder schreiben können. Sie müssen lernen, wie man 
einen Stift hält und dass man von links nach rechts schreibt. Außerdem gibt es die Gruppe der 
Teilnehmenden, die zwar mehrere Jahre Schulerfahrung haben, aber in einem nicht-lateinischen 
Schriftsystem alphabetisiert sind. Im sprachlichen Bereich gibt es Teilnehmer/innen, die seit 20 
Jahren in Deutschland leben und sich Deutsch fehlerhaft ‚auf der Straße‘ angeeignet haben, aber 
trotzdem nicht lesen oder schreiben können. Das andere Extrem sind die Teilnehmer/innen, die 
über keinerlei mündliche Deutschkenntnisse verfügen.“ 

WAS PASSIERT IN EINEM ALPHABETISIERUNGSKURS?
„Das Ziel ist, dass alle Deutsch lernen, das heißt, dass sich alle Teilnehmer/innen im Bereich der 
schriftlichen und mündlichen Kommunikation in Deutschland zurechtfi nden sollten. […] Am Anfang 
lernen die Teilnehmenden Laute und die entsprechenden Buchstaben dazu. Schreibübungen sollen 
das Schreiben trainieren und zu einer fl üssigen Handschrift verhelfen, was auch dabei helfen soll, 

1     BILDUNG

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 

1-5-2
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verschiedene Schrifttypen lesen zu können wie Schreibschrift oder die Handschrift anderer Per-
sonen. […] Ein wichtiger Teil der Alphabetisierung ist außerdem das Lernen des eigenständigen 
Lernens. Viele Teilnehmer/innen haben keine Erfahrung mit Lernstrategien oder Übungen, die man 
zu Hause alleine durchführen kann. Es wird aber auch im Unterricht gelernt, dass man pünktlich 
kommen muss und die drei Unterrichtsstunden am Platz sitzt und aufpasst.“ 

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM ALPHABETISIERUNGSKURS UND EINEM NOR-
MALEN INTEGRATIONSKURS?
„Die Gemeinsamkeit ist, dass in allen Kursen Deutsch als Zweitsprache vermittelt wird. Alpha-
betisierungs-Teilnehmer/innen müssen noch eine zusätzliche Hürde bewältigen: Sie sollen nicht 
nur Deutsch sprechen, sondern gleichzeitig in lateinischer Schrift lesen und schreiben lernen. 
Man braucht in Alphabetisierungskursen sehr viel mehr Geduld. Alles wird sehr viel langsamer 
gelernt, geschrieben, gelesen. 

Alphabetisierungs-Teilnehmer/innen bringen keine Vorkenntnisse über Aufgabentypen und Lern-
strategien mit. Bei einem Lückentext beispielsweise ist nicht – wie in einem allgemeinen Integra-
tionskurs – klar, was nun zu machen ist. Glücklicherweise ist die maximale Teilnehmerzahl auf 
zwölf Personen beschränkt, sodass man mehr Zeit hat, sich um jede Person einzeln zu kümmern 
und bei den Aufgaben zu helfen.

Viele Alphabetisierungs-Teilnehmer/innen haben auch Probleme, ihre eigene Muttersprache 
fehlerfrei in schriftlicher oder mündlicher Kommunikation zu beherrschen. Es bestehen fast keine 
Kenntnisse über grammatischen Strukturen und Regelmäßigkeiten in der eigenen Sprache. Ein 
Sprachbewusstsein und damit auch ein Sprachenlernbewusstsein sind oftmals nicht vorhanden. 
Durch die unterschiedlichen Wissensstände im sprachlichen oder schriftlichen Bereich muss man 
in einem Alphabetisierungskurs sehr viel mehr auf die Binnendifferenzierung achten. […] Viele 
Teilnehmer/innen waren nie in der Schule, oder es ist sehr lange her, dass sie mal in der Schule 
waren. Dass man auch zu Hause lernen und wiederholen muss, ist sehr schwer zu vermitteln und 
wird oft nicht von den Teilnehmer/innen angenommen. Doch nur durch ständiges Wiederholen 
und Erklären („Was müssen wir jetzt machen?“) lernen die Teilnehmer/innen, ein Lehrbuch so zu 
nutzen, dass sie später auch andere Deutschkurse besuchen oder allein weiterlernen können.“

Vor dem Hintergrund der vielschichtigen Herausforderungen für die Dozent/innen, die 

gerade in der letzten Zitatpassage deutlich geworden sind, bietet die VHS im nächsten 

Jahr einen speziellen Qualifi zierungskurs für Dozent/innen in der Alphabetisierung an. 

Die intensive Auseinandersetzung mit methodisch-didaktischen Herausforderungen der 

Alphabetisierung und die lange Dauer des Kurses lassen Erfolg erwarten. Woran misst 

sich jedoch der Erfolg von Bildungsprozessen? Welches sind die Erfolgsindikatoren im 

Kontext der Alphabetisierung? Die enorme Bedeutung der Alphabetisierungskurse kann 

sicherlich besser durch die Einschätzung der Beteiligten als durch Statistiken verdeutlicht 

werden (siehe Zitat links).

DREI JAHRE IST ABER EINE LANGE 
ZEIT...?
„Einerseits stimmt das. Andererseits 
muss man auch sehen, wie viel die Teil-
nehmenden gelernt haben. Ich habe die 
Teilnehmenden im Kurs gefragt, was sie 
jetzt können und was sie vor drei Jahren 
noch nicht konnten. Eine spontane Ant-
wort war: Ich kann jetzt lesen! Ein ande-
rer Teilnehmer erzählte, dass er vor drei 
Jahren alle Behördengänge mit einem 
Dolmetscher erledigt hat. Und jetzt geht 
er immer allein.“ 
 (J. Bolte, Dozentin)    

1     BILDUNG
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 1-1 Elementarbereich

1-1-1 

KURZFASSUNG Intensivierung Fortbildung des Fachpersonals / Pilotprojekte zu Mehrsprachigkeit, interkultureller Erzie-

hung etc.

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Pilotprojekt wurde verstetigt. Es wird ein jährliches Fortbildungsprogramm für Beschäftigte der Lan-

deshauptstadt Hannover und freier Träger angeboten. 2010/11 fanden insgesamt 15 Fortbildungen zum 

Thema „Sprachförderung und Mehrsprachigkeit“ mit 277 Teilnehmer/innen sowie 13 Fortbildungen zur 

interkulturellen Sensibilisierung mit 231 Teilnehmer/innen statt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Fortbildungsprogramme werden weitergeführt und jährlich auf Aktualität überprüft. Bei Bedarf werden 

sie angepasst.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Wilke | OE  51.43 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-46193

1-1-2

KURZFASSUNG Umsetzung Konzept fl ächendeckende Sprachförderung in Kitas samt Elternbildung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es haben insgesamt 44 „Rucksack“- und 24 „Griffbereit“-Gruppen stattgefunden. So konnten circa 600 

Familien mit Migrationshintergrund erreicht werden. Trägerübergreifend sind 39 Kitas beteiligt. Siehe 

außerdem auch die Handlungsansätze 1-1-1 und 1-1-3.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es haben zwei Elternwerkstätten zur Qualifi zierung der Elternbegleiterinnen für die Programme „Rucksack“ 

und „Griffbereit“ mit circa 30 Frauen stattgefunden. Im Herbst fand ein Neustart der Programme in den 

Kitas statt. Darüber hinaus gibt es die Planung für zwei Workshops für Elternbegleiterinnen (50 Frauen) 

und eine Ehrung der Elternbegleiterinnen und Hausbesucherinnen aus HIPPY (86 Frauen).

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Knoche | OE  51.43 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-41125

1-1-3

KURZFASSUNG Ausweitung und Vernetzung von Sprachförderung, HIPPY, FuN, Elternwerkstätten etc.

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Programm „Griffbereit“ konnte erfolgreich ausgeweitet werden. Eine Gesamtübersicht zur „Flächen-

deckenden Sprachförderung“ bietet die Informations-Drucksache 0463/2012.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Mitarbeit am Netzwerk zum Thema Migration und Bildung wird fortgeführt wie auch an der weiteren 

Verankerung der Sprachförderung als Bildungsaspekt in Kitas gearbeitet wird.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rauhaus | OE  51.4 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44266

HANDLUNGSANSÄTZE



13

1-1-4 

KURZFASSUNG Ergänzung der Sprachbildung durch kulturelle Bildung / Ausbau musikalische Früherziehung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Stadtbezirk Ricklingen wurde das Netzwerk „Mit kultureller Bildung von der Kita... in die Schule“ 

entwickelt. Zehn Kitas mit circa 285 Vorschulkindern und sechs Schulen mit etwa 550 Schüler/innen 

waren beteiligt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Projektarbeit wird mit 14 Kitas und sieben Grundschulen (inklusive einer Förderschule) fortgesetzt. 

Die Entwicklungs- und Erprobungsphase des Projekts wird durch das Niedersächsische Institut für früh-

kindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) evaluiert und nach Auswertung Anfang 2013 abgeschlossen 

sein. Das Projekt läuft danach regulär weiter.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Heyden-Busch | OE  43.43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43320

1-1-5

KURZFASSUNG Einsatz interkultureller Bildungslotsen (1) / 

 Einbindung interessierter Eltern aus Programm „Rucksack I“ (2)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Das Projekt „Bildungslotsen“ wurde bis Sommer 2011 an neun Schulen erfolgreich durchgeführt. 

  Insgesamt wurden 42 Bildungslotsinnen ausgebildet.

 2.  Aus dem Programm „Rucksack I“ werden Mütter zu Stadtteilmüttern ausgebildet und eingesetzt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  Die mit dem Kultusministerium geführten Kooperationsgespräche führten nicht zur Überführung des 

Projektes in eine Dauerfi nanzierung. Das Pilotprojekt wurde daraufhin nach erfolgreicher Erprobung 

eingestellt.

 2.  Die Maßnahmen werden weitergeführt.

ANMERKUNG   1.  Der Handlungsansatz ist erfüllt.

 2.  Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN  1.  Herr Wuttig | OE  43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44412

 2.  Herr Rauhaus | OE  51.4 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44266

1-1-6

KURZFASSUNG Ausbau der Tagesmütter-Qualifi zierungskurse (Sprachförderung)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Tagespfl egepersonen haben an Fortbildungen zur Sprachförderung und Mehrsprachigkeit teilgenom-

men.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es wird für die vermehrte Teilnahme von Tagespfl egepersonen an Fortbildungen im Bereich Kindertages-

stätten und Heimverbund geworben werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Humrich | OE  51.45 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-43349

1     BILDUNG
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1-1-7 

KURZFASSUNG Weiterhin Einstellung von zweisprachigen Erzieher/innen und Erhöhung des Männeranteils

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es wurden folgende Schwerpunkte in der Personalgewinnung für die städtischen Kitas gesetzt: Erhöhung 

des Anteils von Mitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund / Mehrsprachigkeit bei den pädagogischen 

Beschäftigten und Erhöhung des Männeranteils in den frauenspezifi schen Berufsfeldern der Pädagogik 

(2002 = 6 Prozent und 2012 = 10 Prozent Männer) und der Hauswirtschaft (2008 = 1 Prozent und 2012 

= 6 Prozent Männer).

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die aktive Personalgewinnung und Personalwerbung – z. B. auch bei der „Nacht der Berufe“ – und die 

entsprechende Gestaltung der Bewerbungsverfahren wurde fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Bringewatt | OE  51.44 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-45142

1-1-8

KURZFASSUNG Pilotprojekte zur Verbindung bilingualer Grundschulen mit bilingualen Ansätze im Kitabereich

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 — — —

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Da es zwischen den bilingual arbeitenden Kitas (spanisch, französisch, englisch, griechisch, russisch) 

in der Regel selbstorganisierte Kontakte zu den jeweiligen Schulen gibt, ist eine Steuerung durch die 

Landeshauptstadt Hannover nicht erforderlich.

ANMERKUNG Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rauhaus | OE  51.4 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44266

1-1-9

KURZFASSUNG Projekthafte Erprobung früher Leseförderung unter Einbeziehung von Eltern mit Migrationshintergrund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Projekt „Babys in die Bibliothek“ treffen sich Eltern-Kind-Gruppen seit 3/2009 monatlich in Stadt-

teilbibliotheken. 2010 fanden an sechs Standorten insgesamt 60 Treffen mit 650 Kleinkindern und 565 

Erwachsenen statt. In einigen Stadtteilen wächst die Teilnahme von Eltern mit Migrationshintergrund. 

2011 fanden in acht Stadtteilbibliotheken insgesamt 81 Treffen mit 916 Kleinkindern und 850 Erwach-

senen statt. Je nach Stadtteil haben ungefähr 25 Prozent der Teilnehmer/innen einen Migrationshinter-

grund. Seit 2010 nimmt die Stadtbibliothek am Projekt „Lesestart“ teil und koordiniert die Verteilung 

von Lesestart-Sets in 35 Kinderarztpraxen. Jährlich erhalten dadurch circa 4.000 Eltern im Rahmen der 

U6-Vorsorgeuntersuchung Informationen zur Sprach- und Leseförderung.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 2012 startete die Südstadtbibliothek mit dem Angebot „Babys in die Bibliothek“. 2013 plant die Stadt- 

und Schulbibliothek Mühlenberg das Angebot einzuführen. Das Projekt „Lesestart“ Niedersachsen wird 

weiter ausgebaut.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Dill | OE  42.21.3 | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro | Telefon 168-44105

HANDLUNGSANSÄTZE
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 1-2 Grundschulen

1-2-1 

KURZFASSUNG Ausbau der Nachmittagsangebote an Schulen, (möglichst unter Beteiligung von Migrantenselbst-

organisationen)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der Ausbau der Ganztagschulen ist in Umsetzung, dabei erfolgt die Umsetzung des Handlungsansatzes 

über die Schulen und ihre Kooperationspartner. Mit 12 Kooperationspartnern (Jugendhilfeträger) wurden 

Vereinbarungen für 24 Grundschulen getroffen, darunter befi nden sich keine Migrantenorganisationen. Die 

Kooperationspartner haben allerdings die Möglichkeit, ihrerseits vor Ort mit frei gewählten Partnern zu 

kooperieren. Es liegen jedoch keine Daten vor, inwieweit in diesem Zusammenhang Migrantenorganisationen 

einbezogen wurden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Diese Praxis wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Stolle | OE  42.12 | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro | Telefon 168-45542

1-2-2

KURZFASSUNG Ergänzung des Unterrichts durch Maßnahmen von Unterrichtsmaterialien bis Lernwerkstätten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Schulen beschaffen im Rahmen ihres Budgets eigenständig. Seitens der Stadtverwaltung wurde im 

Rahmen des Etats materielle Unterstützung geleistet, darüber hinaus sind keine Maßnahmen ergriffen 

worden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Beschaffungen nach Notwendigkeit und Erfordernis werden fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Frerking | OE  42.23 | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro | Telefon 168-42885

1-2-3

KURZFASSUNG Sprachförderung im Primarbereich durch kulturelle Medien

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Stadtbezirk Ricklingen wurden Projekte kultureller Bildung für jeweils die ersten Jahrgänge, zum 

Teil auch weitere Jahrgänge, der dortigen Grundschulen und der Förderschule entwickelt (siehe auch 

Handlungsansatz 1-1-4). Außerdem wurde das Instrument „Kultur-Abo“ ausgebaut. „Kultur-Abo“ ist ein 

Kooperationsvertrag zwischen Schulen, Stadtteilkultur und Stadtbibliothek Hannover, dessen Motto „Kultur 

für jedes Schulkind in Hannover“ lautet. 25 Grundschulen sind beteiligt. (siehe Informations-Drucksache 

0356/2012)

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN In 2013 soll das Programm „Kultur-Abo“ auch auf Kitas ausgedehnt werden. (Siehe Informations-Druck-

sache 2142/2012)

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Heyden-Busch | OE  43.43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43320

1     BILDUNG
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1-2-4 

KURZFASSUNG Fortsetzung der fl ächendeckenden Sprachförderung durch das Programm „Rucksack II“ / Weiterquali-

fi zieung von „Rucksack II“-Eltern zu Multiplikator/innen im Stadtteil

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Schuljahr 2009/10 waren vier Grundschulen am Programm beteiligt, 2010/11 kamen sechs weitere 

hinzu. Eine Koordinatorin (ab 2010/11 mit Unterstützung einer Berufspraktikantin) war für das Programm 

zuständig. Aktuell arbeiten 19 Schulen mit dem Rucksack II-Programm, drei Koordinatorinnen sind dafür 

eingesetzt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Programm wird fortgesetzt und weiterentwickelt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Michaelis | OE 42.5 | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro | 

 Telefon 168-43367

1-2-5

KURZFASSUNG Intensivierung der Leseförderung u.a. durch Zusammenarbeit mit Dritten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Januar 2010 führte das Lesenetzwerk Hannover den zweiten Bilderbuch-Sonntag für Familien mit 

Kleinkindern durch. Im Februar 2011 fand der dritte Bilderbuch-Sonntag mit über 2.000 Besuchern und 

im Februar 2012 der vierte statt. Außerdem besuchen Bibliotheksmitarbeiter/innen alle ersten Klassen. 

Dabei erhalten alle Erstklässler ein Buch, das Kinder, Eltern und Lehrer/innen zum Lesen animieren soll. 

Die Kinder werden mit Eltern und Lehrer/in zu einem Bibliotheksbesuch eingeladen. Insgesamt 65 Prozent 

aller ersten Klassen nahmen im 1. Schuljahr an einer spielerischen Bibliothekseinführung teil. Außerdem 

führen Migrantinnen muttersprachliche Vorleseaktionen in den Stadtteilbibliotheken durch.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Für 2013 ist ein weiterer Bilderbuch-Sonntag geplant. 2012 wurde die Erstklässleraktion wieder durch-

geführt. Die Kooperation mit Migrantinnen wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Dill | OE  42.21.3 | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro | Telefon 168-44105

1-2-6

KURZFASSUNG Unterstützung bei Schaffung stadtteilorientierter Bildungsnetzwerke

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Netzwerk für Kultur und Bildung im Stadtbezirk Ricklingen wurde ausgebaut. Zudem wurde die Gestal-

tung des Bildungsnetzes Mittelfeld in Kooperation mit der dortigen Grundschule, der Gemeinwesenarbeit 

und dem Familienzentrum in Mittelfeld angegangen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es wird geprüft, diese Netzwerkarbeit für Bildung auf andere Stadtbezirke auszuweiten. Anfang 2013 

könnten dazu erste Arbeitsgespräche im Stadtbezirk Stöcken geführt werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Heyden-Busch | OE  43.43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon  168-43320

HANDLUNGSANSÄTZE
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1-2-7 

KURZFASSUNG Intensivierung der Elternarbeit durch Sprachlern-Angebote und stärkere Beteiligung von Migranten-

eltern

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Netzwerk für Kultur und Bildung im Stadtbezirk Ricklingen (siehe auch Handlungsansatz 1-1-4) wurden 

Eltern-Deutsch-Kurse mit 31 Eltern, sowie Elternwerkstätten und Eltern-Kind-Aktionen zur kulturellen 

Bildung mit circa 580 Eltern durchgeführt. Weiterhin wurde im Bildungsnetz Mittelfeld ein Elterncafé in 

der Grundschule Beuthener Straße eingerichtet. Dort diskutieren ungefähr 40 Eltern miteinander und 

werden zu Themen, die Eltern besonders betreffen, informiert.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Programm wird fortgesetzt und weiterentwickelt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Heyden-Busch | OE  43.43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon  168-43320

1-2-8

KURZFASSUNG Intensivierung von Nachmittagsbetreuung/organisierter Lernunterstützung an Grundschulen durch 

stadtteilorientierte Bildungsnetzwerke

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Eine Intensivierung der Nachmittagsbetreuung und organisierten Lernunterstützung erfolgt inzwischen 

über die Grundschulen als offnene Ganztagsschulen, die den Schulkindern sowohl Hausaufgabenbetreu-

ung als auch inhaltliche Gruppenangebote zu Kultureller Bildung, Sport und Spielen anbieten. Darüber 

hinaus gibt es die verschiedensten Angebote in den Stadtteilen wie z. B. eine Hausaufgabenbegleitung 

im Nachbarschaftstreff Mittelfeld durch ARMA e.V.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Bemühungen werden im Rahmen des Ganztagsangebotes der Grundschulen fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Heyden-Busch | OE  43.43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon  168-43320

1-2-9

KURZFASSUNG Unterstützung von „Väter-Kinder-Projekten“ an Grundschulen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Durch das Projekt „Rucksack II“ werden auch Väter angesprochen. Mittlerweile gibt es auch einen Ruck-

sack-Vater, der nun eigene Väter-Gruppen für das Rucksack-Programm aufbaut. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es wird weitere Bemühungen um eine Ansprache von Vätern geben.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Mac-Lean | OE 42.13 | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro | 

 Telefon 168-45460

1     BILDUNG
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1-2-10 

KURZFASSUNG Mehr Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Kultusministerium zur Optimierung des Primarbereich 

Schule

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Zusammenhang mit der Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes wird das Thema Inklusion 

zur Erfüllung des Handlungsansatzes spürbar beitragen. Die Einführung der verpfl ichtenden Inklusion 

zum 1.8.2013 und die Begleitung des Umsetzungsprozesses wird eine engere Kooperation zwischen dem 

Schulträger und dem Kultusministerium erfordern. Durch die gemeinsame Zielsetzung gibt es eine gute 

Grundlage zur engeren Zusammenarbeit.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Stadtverwaltung wird als Schulträger die Einführung der Inklusion intensiv begleiten. 

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Martinsen | OE  42 S | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro | 

 Telefon 168-43071

 1-3 Weiterführende Schulen

1-3-1

KURZFASSUNG Ergänzung des Schulunterrichts durch sächliche und personelle Maßnahmen von Lernwerkstätten bis 

Jugendberufshilfe

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Als Teil des laufenden Geschäfts fi nden regelmäßig die Planung, Organisation und Durchführung der 

„Langen Nacht der Berufe“ in Kooperation mit der Arbeitsagentur statt. Weiterhin werden das Berufsori-

entierungszentrums der Werk-statt-Schule und das Projekt „Ausbildungspaten“ des Freiwilligenzentrums 

mit Beihilfen gefördert.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Diese Veranstaltungen werden fortgeführt und auch die Zuwendungen weiterhin geleistet.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Büch | OE  50.40 | Fachbereich Soziales | Telefon 168-47130

1-3-2

KURZFASSUNG Unterstützung der SHannoverStiftung bei Hebung des Hannover-Bezugs im START-Stipendium-Pro-

gramm

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die HannoverStiftung der Sparkasse Hannover wird sich auch weiterhin im START-Programm engagieren 

und so den Hannover-Bezug gewährleisten.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die HannoverStiftung der Sparkasse Hannover wird sich bis mindestens 2013 an dem Programm betei-

ligen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319

HANDLUNGSANSÄTZE
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1-3-3 

KURZFASSUNG Angebot kommunaler Sprachkurse für Quereinsteiger/innen ohne Deutschkenntnisse ab Klasse 7

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der Bedarf für kommunale Sprachkurse für Quereinsteiger/innen ohne Deutschkenntnisse konnte nicht 

recherchiert werden. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Dieser Ansatz wird derzeit nicht weiter verfolgt, da die Ermittlung des Bedarfes ohne personelle Kapazi-

täten nicht möglich ist.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Altuğ | OE  43.14 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43944

1-3-4

KURZFASSUNG Förderung der Beschäftigung mit interkulturellen Themen in verschiedenen Fächern

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Schulen setzen diesen Auftrag eigenständig um. Ein Einwirken von städtischer Seite war nicht 

notwendig.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Ein Einwirken von städtischer Seite ist auch in Zukunft nicht notwendig.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Martinsen | OE  42 S | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro|  

 Telefon 168-43071

1-3-5

KURZFASSUNG Nutzung stadteilorientierter Bildungsnetze

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die existierenden stadtteilorientierten Bildungsnetze haben ihren Schwerpunkt auf Grundschulen gelegt. 

Die Bildung stadtteilorientierter Bildungsnetze an Hauptschulen wurde nicht weiter verfolgt, stattdessen 

wurde die inhaltliche Projektarbeit mit weiterführenden Schulen zu Tanz, Kunst, Medien, Theater z. B. 

„Hauptsache Bewegung“ und „MoTS“ (Moderner Tanz an Schulen) intensiviert.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Nutzung stadtteilorientierter Bildungsnetze wird mit Blick auf die weiterführenden Schulen nicht 

weiterverfolgt, da hier eine andere Vorgehensweise gewählt wurde.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Heyden-Busch | OE  43.43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon  168-43320

1     BILDUNG
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1-3-6 

KURZFASSUNG Durchführung von Projekten zur Lebensplanung mit mehreren Modulen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Freizeitheim Vahrenwald wurde ein Projekt zur Lebensplanung mit insgesamt 60 Teilnehmer/innen 

erfolgreich erprobt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Eine Fortsetzung ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich, jedoch wird die Grundidee auf andere Projekte 

übertragen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Schmidt | OE  43.22.1 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-45784

1-3-7

KURZFASSUNG Werbung für fl ächendeckende Möglichkeiten von Praktika sowie Praxislerntagen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Stadt hat durch das Projekt „Übergangsmanagement Schule/Beruf in Hannover“ die direkten Kontakte 

zwischen Schulen und Praktikumsanbietern verbessert.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Projekt „Übergangsmanagement Schule/Beruf in Hannover“ läuft in 2012/13 weiter. (siehe 

Informations-Drucksache 1323/2010)

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN  Frau Mac-Lean | OE 42.13 | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro | 

 Telefon 168-45460 

1-3-8

KURZFASSUNG Förderung der Elternmitarbeit in Schulgremien insbesondere bei Eltern mit Migrationshintergrund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der Stadtelternrat hat seine Arbeit stärker auf die Gruppe der Eltern mit Migrationshintergrund ausgerichtet 

und spricht Eltern mit Migrationshintergrund gezielt durch die einzelnen Schulelternrats-Vertretungen 

an.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Diese Praxis wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Martinsen | OE  42 S | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro |  

 Telefon 168-43071

HANDLUNGSANSÄTZE
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1-3-9 

KURZFASSUNG Ausweitung des Einsatz von Bildungslotsen vom Primarbereich bis in den Sekundarbereich II

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Projekt „Bildungslotsen“ wurde bis Sommer 2011 an neun Schulen erfolgreich durchgeführt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Da die Überführung des Projekts in seiner ursprünglichen Form in eine Dauerfi nanzierung nicht gelang, 

wird an einer Neukonzeptionierung für den Sekundarbereich I – mit einer Schwerpunktsetzung auf das 

Übergangsmanagement – gearbeitet.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Wuttig | OE  43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44412

1-3-10

KURZFASSUNG Lobbyarbeit beim Kultusministerium auf Zulassung der Hauptherkunftssprachen als reguläre Unterrichts-

fächer

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Landesschulbehörde ist weiter zu diesem Thema im Austausch mit dem Kultusministerium.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Ein Einwirken von städtischer Seite ist auch in Zukunft nicht notwendig.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Martinsen | OE  42 S | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro |  

 Telefon 168-43071

1-3-11

KURZFASSUNG Einrichtung einer computergestützten Praktikumsplatzbörse für weiterbildende Schulen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Eine städtische Lösung ist obsolet, da die Schulen in direktem Kontakt mit den Arbeitgebern Praktikums-

plätze vermitteln und zudem auch die Kammern ein breites Angebot anbieten. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Eine städtische Lösung wird nicht weiter angestrebt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Mac-Lean | OE 42.13 | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro |  

 Telefon 168-45460

 

1     BILDUNG



22

1-3-12 

KURZFASSUNG Mehr Augenmerk bei der Berufsberatung und Projektarbeit im Sekundarbereich besonders bei jungen 

Menschen mit Migrationshintergrund auf Alternativen zu klassischen gendergeprägten Berufsvorstel-

lungen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Rahmen der Umsetzung des Projekts „Übergangsmanagement Schule/Beruf in Hannover“ wird die 

Aufgabe, Alternativen zu klassischen gendergeprägten Berufsvorstellungen aufzuzeigen, ausdrücklich mit 

Bezug auf diesen Handlungsansatz bearbeitet.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Projekt „Übergangsmanagement Schule/Beruf in Hannover“ läuft in 2012/13 weiter. (Informations-

Drucksache 1323/2010)

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Mac-Lean | OE 42.13 | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro | 

 Telefon 168-45460

 1-4  Hochschulen

1-4-1

KURZFASSUNG Ausbau des Welcome-Services für ausländische Studierende (Initiative Wissenschaft Hannover) / Ausbau 

von Praktikumsbörsen für Bildungsausländer/innen und Studierende mit Migrationshintergrund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 2010 fand die Welcome-Veranstaltung „Meet the City“ mit angeschlossener Praktikumsbörse mit zehn 

Unternehmen für circa 600 Studierende aus dem Ausland statt. Da die hannoverschen Hochschulen ihre 

Aktivitäten beim Welcome-Service in den letzten drei Jahren erheblich ausgebaut haben, wurde auf die 

Fortführung von „Meet the City“ vorerst verzichtet. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es werden nach Bedarf kleinere Gruppen ausländischer Studierende im Neuen Rathaus empfangen, so z. 

B. Erstsemester des Studienkollegs sowie Sprachschüler aus dem Oman.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Minthe | OE  15.22 |Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-46251

1-4-2

KURZFASSUNG Unterstützung ausländischer Wissenschaftler/innen bei Existenzgründung via „hannoverimpuls“

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es wurden keine Fälle seitens hannoverimpuls mitgeteilt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Wenn erforderlich fi ndet weiterhin eine Kooperationspfl ege statt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889

HANDLUNGSANSÄTZE
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1-4-3 

KURZFASSUNG Fortführung zusätzlicher Angebote der Ausländerbehörde für Bildungsausländer/innen / Sachbearbeitung 

durch spezialisierten Fachbetreuer/innen in der Ausländerbehörde für alle Hochschulangehörigen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die beschriebenen Maßnahmen werden fortlaufend umgesetzt (z. B. Infoveranstaltungen für Tutoren, 

Betreuung durch spezialisierte Sachbearbeiter, „Runder Tisch“ mit Beratungsstellen, AStA, Studentenwerk, 

Auslandsamt).

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die beschriebenen Maßnahmen werden fortlaufend umgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Struchholz | OE  32.3 | Fachbereich Recht und Ordnung | Telefon 168-41943

1-4-4

KURZFASSUNG Berücksichtigung ausländischer Studierender oder Wissenschaftler/innen als besondere Zielgruppe 

im Internetportal zum Hochschul- und Wissenschaftsstandort Hannover (Initiative Wissenschaft 

Hannover)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es konnten nur wenige Seiten auf Englisch unter www.science-hannover.de aktualisiert werden. Der 

Grund hierfür war, dass die Hochschulen nur selten englische Versionen der Presseinfos zur Verfügung 

stellen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Konzeption, Finanzierung und Realisierung eines Filmportals der Initiative Wissenschaft Hannover zur 

Ergänzung des bestehenden Internetportals wird durchgeführt. Möglichst viele Filme und Inhalte sollen 

auf Englisch angeboten werden. Onlinestart des Projektes wird 2013 sein.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Minthe | OE  15.22 |Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-46251

1-4-5

KURZFASSUNG Begleitung von (Gast-)Wissenschaftler/innen aus dem Ausland / Prüfung der Schaffung eines internationalen 

Studierenden-Quartiers

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 An der Idee eines internationalen Studierenden-Quartiers wurde konzeptionell weiter gearbeitet. Darüber 

hinaus wurde einer Vortragsreihe für Gastwissenschaftler/innen im Neuen Rathaus entworfen und 

gestartet.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Projekt „Studierenden-Quartier“ musste mangels fi nanzieller Zusagen der Leibniz Universität beendet 

werden. Die Reihe „International Scientists in Hannover“ wurde im März 2012 gestartet.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Minthe | OE  15.22 |Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-46251

1     BILDUNG
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1-4-6 

KURZFASSUNG Überprüfung vorhandener Beratungs- und Betreuungsangebote auf Bedürfnisse von Studierenden mit 

Migrationshintergrund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Landeshauptstadt Hannover engagiert sich weiterhin beim „Runden Tisch für ausländische Studie-

rende“. Sie wirkte auch an der 2. Regionalkonferenz der Akademischen Auslandsämter in Niedersachsen 

und Bremen im Dezember 2011 mit.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Mitarbeit beim „Runden Tisch für ausländische Studierende“ und die Zusammenarbeit mit der Zen-

tralen Studienberatung der Leibniz Universität zu Fragen des Hochschulzuganges von Abiturient/innen 

aus Familien mit Migrationshintergrund wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Minthe | OE  15.22 |Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-46251

 1-5  Erwachsenenbildung

1-5-1

KURZFASSUNG Gemeinsame Curricula-Entwicklung durch lokale Bildungsanbieter und Migrantenvereine / Konzept zur 

verstärkten Nutzung Stadtbibliotheken

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Mit vier Migrantenorganisationen wurden als potenziellen Partnern Kooperationsgespräche geführt. Eine 

Realisierung scheiterte jedoch an der Finanzierung.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Vorhaben kann zurzeit aus Mangel an Ressourcen nicht umgesetzt werden. 

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird zur Zeit nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Wuttig | OE  43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44412

1-5-2

KURZFASSUNG Fortsetzung Begleitangebot der VHS zu Integrationskursen / Erprobung Vorbereitungskurse für Migranten 

ohne Kenntnisse der Lateinschrift

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Angebot der Alphabetisierungskurse wurde intensiviert und auf die Teilnehmenden abgestimmt. 2010 

gab es 183 Teilnehmende, im Jahr 2011 waren es 267.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Angebot wird ausgeweitet und durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert. 

Außerdem fi ndet 2013 eine Fortbildung für Kursleiter/innen statt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Noble | OE  43.11 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-45936

HANDLUNGSANSÄTZE
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1-5-3 

KURZFASSUNG Stärkung von Bildungsangeboten, die Kompetenzen von Menschen mit Migrationshintergrund fördern

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11  Für Mitglieder des MISO-Netzwerkes wurden Fortbildungen zur Qualifi zierung durchgeführt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der Ansatz wird aufgrund der gemachten Erfahrungen modifi ziert.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Altuğ | OE  43.14 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43944

1-5-4

KURZFASSUNG Erprobung muttersprachliche Kinderbetreuung (soweit Bedarf und Finanzierung vorhanden)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Aus fi nanziellen Gründen ließ sich das Vorhaben nicht realisieren.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Muttersprachliche Kinderbetreuung wird weder angeboten, noch wird das Vorhaben weiter betrieben, da 

es nicht fi nanzierbar ist.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Altuğ | OE  43.14 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43944

1-5-5

KURZFASSUNG Stadt wird aktiv bei Koordinierung vorhandener Aktivitäten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die VHS hat eine koordinierende und unterstützende Funktion beim Aufbau des MISO-Netzwerkes 

wahrgenommen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Arbeit wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Wuttig | OE  43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44412

1     BILDUNG
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1-5-6

KURZFASSUNG Angebot an Erwachsene, Mutter(schrift)sprache gemeinsam mit Kindern zu lernen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Ein aktueller Bedarf für solch ein Angebot konnte nicht festgestellt werden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Zurzeit wird kein Angebot geplant, eine Reaktion auf zukünftige Nachfragen bleibt aber offen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird zur Zeit nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Altuğ | OE  43.14 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43944

 

1-5-7 

KURZFASSUNG Pilotprojekt vergleichender Unterricht

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Eine Konzeption zu einem Sprachvergleichenden Unterricht für Erwachsene konnte wegen mangelnder 

personeller Ressourcen nicht erarbeitet werden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es bestehen derzeit keine personellen Kapazitäten zur Bearbeitung des Handlungsansatzes.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Wuttig | OE  43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44412

HANDLUNGSANSÄTZE
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EXISTENZGRÜNDUNGSBERATUNGEN

Nicht nur die Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund bei der Existenz-

gründung soll laut LIP verstärkt werden, sondern als zentraler Aspekt wurde auch der 

Einsatz von Berater/innen in diesem Kontext erkannt. Die Wirtschaftsentwicklungsgesell-

schaft der Landeshauptstadt und Region Hannover und hannoverimpuls GmbH kooperie-

ren aus diesem Grunde mit dem gemeinnützigen Verein Integrative Existenzgründung 

e.V. (intEX e.V.). Sein Ziel ist, die Förderung und Qualifi zierung von Existenzgründer/innen 

mit Migrationshintergrund zu unterstützen. intEX e.V. ist Mitglied im Existenzgründungs-

netzwerk in der Region. 

Die Mitglieder selbst gehören unterschiedlichen Kulturkreisen an. Viele von ihnen sind 

selbstständig, sodass sie die Bedürfnisse der Existenzgründer/innen verstehen können. 

Hüseyin Karataş und Sylwia Chalupka-Dunse sind zwei von ihnen, die gern für ein Gespräch 

zur Verfügung standen. 

Herr Karataş, Gründungsmitglied und 1. Vorsitzender, kommt aus der Türkei und ist seit 

1972 in Deutschland. Er ist Wirtschafts- und Unternehmensberater und bei intEX für die 

Finanzberatung bzw. Finanzberatung Interkulturell zuständig. 

Sylwia Chalupka-Dunse ist seit 2007 als Ehrenamtliche hauptsächlich für die interkul-

turelle Marketing-Beratung zuständig. Die gebürtige Polin lebt und arbeitet seit 1996 in 

Hannover und hat ein Unternehmen, in dem es im weitesten Sinne um die Vermittlung 

interkultureller Kompetenz geht. 

Die Vereinsmitglieder haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte und können insgesamt 

auf sämtlichen Feldern Rede und Antwort stehen. „Alle Mitarbeiter haben einen akademischen 
Abschluss und arbeiten ehrenamtlich. Sie alle bringen also schon die Trainings- oder Coaching-
Erfahrung mit. Und das ist natürlich notwendig, weil man weiß, wie man sich in so einer Beratung 
zurechtfi ndet“, so Frau Chalupka-Dunse.

Den Ablauf schildert Herr Karataş als vielfältig. Zuerst einmal wird über einen Business-

plan gesprochen, und es wird versucht, so konkret wie möglich weiterzuhelfen. „Das 
Konzept besteht aus einem Text- und einem Zahlenanteil sowie einem Anhang mit Lebenslauf, 
Zeugnissen und so weiter.“ Der Plan kann beispielsweise im Rahmen eines Coachings 

erstellt werden. 

2     WIRTSCHAFT
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Das erste Beratungsgespräch dient im-
mer der allgemeinen Orientierung und 
ist kostenfrei.

Im Beratungsgespräch: 
Frau Aysun Balci Gözgün
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intEx e.V. hat im letzten Jahr etwa 220 Beratungsgespräche durchgeführt, aus denen circa 

25 Gründungen hervorgingen. „Das heißt, wir haben mindestens 25 Arbeitsplätze geschaf-
fen und eventuell sogar mehr, wenn die/der Gründer/in auch Mitarbeiter/innen hat“, so Herr 

Karataş. Die ersten Erfahrungen von intEX e. V. zeigen, dass nach der Gründungsphase 

noch mindestens 30-40 Prozent der Gründungen Bestand haben. 

Neben intEX e.V. gibt es auch andere Einrichtungen, die Migrant/innen mit Gründungs-

willen unterstützen. Herr Karataş erklärt, dass sich der Verein als Ergänzung zu den 

bestehenden Einrichtungen verstehe, „als Brücke zwischen den Behörden und Einrichtungen 
auf der einen und Existenzgründer/innen auf der anderen Seite.“ 

Gründer/innen mit Migrationshintergrund haben meist eine andere Herangehensweise an 

eine Gründung. Ihnen sind das deutsche Wirtschaftsleben und die hiesige Wirtschaftswei-

se oft nicht bekannt. „Die haben ganz andere Erfahrungen aus den Heimatländern und teilweise 
auch Vorurteile gegenüber den Behörden, und dass diese unterstützend tätig sind und sogar 
helfen können, das wissen sie nicht.“, erläutert Herr Karataş. Weiter erwähnt er, dass es gar 

nicht nur die Sprache sei, die Migrant/innen im Weg stehe: „Es sind auch die Ressourcen, 
die sie aus den Ländern mitbringen.“ Nach wie vor gibt es zahlreiche Formalitäten bei der 

Anerkennung von ausländischen Abschlüssen zu beachten. Auch hier hilft intEX, entweder 

mit eigenen Kompetenzen oder durch unterstützende Netzwerkpartner.

„Und man kann schon sagen, dass wir 
auch durch die Netzwerkpartner und den 
LIP einen Schritt weiter gekommen sind 
innerhalb der letzten 10 Jahre. Es hat sich 
wirklich einiges getan, da sind wir stolz 
– ein bisschen zumindest. Hier herrscht 
ein tolles Gründungsklima in Hannover.“ 

Hüseyin Karataş

intEX e.V.Herr Hüseyin Karataş

2     WIRTSCHAFT
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DAS PROJEKT 
„VIELFALT – INKLUSION – PERSPEKTIVEN“ 
(ALBUM-VIP)

Oberstes Ziel des neuen ALBuM-Gesamtprojektes „Vielfalt – Inklusion – Perspektiven (VIP)“ ist 

es, jungen Menschen eine gute Bildung und Ausbildung sowie eine gleichberechtigte Teilhabe 

zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund, dass die Erfahrungen vieler Jugendlicher im Schulsystem 

und in der Gesellschaft gekennzeichnet sind von Misserfolgen und Missverständnissen, ist es für 

eine berufl iche Integration wichtig, ihnen anders gelagerte Erfahrungen zu ermöglichen und Per-

spektiven aufzuzeigen. Das gilt im besonderen Maße für Jugendliche mit Migrationshintergrund. 

Diesem Ziel dient vor allem das Teilprojekt „Jugend hat Perspektive“.

Die Landeshauptstadt Hannover ist schon seit Jahren Trägerin und aktiver Teil des erfolgreichen 

Projekts ALBuM, das auf ein Netzwerk von Migrantenorganisationen und Bildungseinrichtungen 

gründet, die jeweils in Tandem-Entwicklungspartnerschaften zusammenarbeiten. Das ALBuM-Netz-

werk hat sich im Jahre 2011 mit dem Projekt „Vielfalt – Inklusion – Perspektiven (ALBuM-VIP)“ um 

Fördermittel aus dem Förderprogramm XENOS II beworben. Das Gesamtvolumen des Vorhabens 

beträgt 2,6 Mio. ¤. Das Bundesverwaltungsamt gab den Zuschlag und bewilligte Zuwendungen 

in Höhe von circa 1,9 Mio. ¤ aus EU- und Bundesmitteln. Die dreijährige Laufzeit des Projektes 

startete am 1. Januar 2012. Wie schon beim Vorgängerprojekt „Vielfalt und Dialog“ (gefördert 

aus dem Programm XENOS I) geht es um die Steigerung der Bildungsbeteiligung von Menschen 

mit Migrationshintergrund. Dabei wird der Schwerpunkt wieder im Bereich der Berufsorientierung 

gesetzt. Neu in der Fortführung ist die erweiterte Schwerpunktsetzung auf strukturelle Verände-

rung insbesondere im Vermittlungsbereich. Dies ist das Thema des Teilprojekts „Kompetenzen 

stärken – Strukturen verändern“. (Beide Teilprojekte werden im Folgenden vorgestellt.)

Das ALBuM-Netzwerk greift mit dem Projekt „VIP“ die lebendige Vielfalt im Wirtschaftsraum 

Hannover positiv auf und lebt diese als interkulturelle Stärken.

Das vielfältige Angebot umfasst:

 Aktivitäten, die auf die individuelle Stärkung und Unterstützung der Jugendlichen bzw. jungen 

Erwachsenen setzen und deren soziales Umfeld einbeziehen

 Aktivitäten, die auf eine strukturelle Anpassung in den bestehenden Systemen der Verwaltung, 

der Institutionen und der Betriebe abzielen

Konkret beteiligt sind die Arbeitsgemeinschaft für Migrant/innen und Flüchtlinge Niedersach-

sen e.V. (AMFN), die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen Mitte gGmbH, der 

Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e.V., der Bund Türkisch-Europäischer Unter-

nehmer/-innen e.V. (BTEU), Can Arkadaş – Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur 

und Sport e.V., kargah e.V., der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB) und die 

Landeshauptstadt Hannover – Fachbereich Bildung und Qualifi zierung mit der Ada-und-Theodor-

Lessing-Volkshochschule Hannover (VHS) sowie der Koordinationsstelle ALBuM.

2     WIRTSCHAFT
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Das Bild des Tempels steht für die 
tragende Rolle der Säulen (der Teil-
projekte) und des Fundaments (das 
ALBuM-Netzwerk). Es steht aber 
auch dafür, dass die Stabilität und 
der Erfolg im Zusammenspiel liegt.
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TEILPROJEKT „JUGEND HAT PERSPEKTIVE“ (JUHAP):

Im Projekt „JuhaP“ werden konstruktive Ergänzungen in der Phase der berufl ichen Orientierung 

geboten, und Jugendliche werden auf ihren Weg in die Berufswelt begleitet. Dies geschieht mit 

folgenden Angeboten:

 Im Job-Check führen Jugendliche in der 8. Klasse berufstypische Aufgaben durch, um sich 

erste praktische Eindrücke von unterschiedlichen Berufsfeldern verschaffen zu können.

 In den Betriebssimulationen können Jugendliche während einer schulischen Projektwoche in 

Klasse neun unterschiedliche Aspekte des Arbeitslebens kennenlernen: Bewerbungssituationen, 

Produktionsabläufe, Marketingstrategien oder Verwaltungsaufgaben werden lebendig erfahren.

 Bei „b2school“ kommen lokale Unternehmen mit Jugendlichen in Kontakt. Sie treffen sich 

wäh-rend eines Projekttages bei betriebstypischen Aufgabenstellungen und können sich über 

Praktika oder Ausbildungsmöglichkeiten austauschen.

 Im Ausbildungscoaching werden Jugendliche auf ihrem individuellen Weg in die Ausbildung 

betreut, und die Teilprojektträger fungieren während der Ausbildung als Ansprechpartner 

sowohl für die Jugendlichen und als auch für die Unternehmen.

 Ein virtueller Markt prägt die Planspielwettbewerbe: Klassen produzieren und wirtschaften in 

virtueller Konkurrenz zueinander und erleben Handlungsszenarien, Entscheidungsfi ndungen 

und Teamgeist.

 Während einer interkulturellen Seminarwoche entwickeln die Jugendlichen Strategien, um 

kulturelle Diversität als Vorteil zu erkennen und für ihre Lebens- und Berufsplanung zu nutzen.

„JuhaP“ organisieren der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB), der Bund Türkisch-

Europäischer Unternehmer/innen (BTEU) und die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben.

TEILPROJEKT „KOMPETENZEN STÄRKEN – STRUKTUREN VERÄNDERN“:

Mit dem Angebot wird eine nachhaltige Qualifi zierung und Begleitung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der JobCenter und ProAktivCenter (PACE), geboten, die benachteiligte (junge) Men-

schen mit und ohne Migrationshintergrund in Ausbildung vermitteln.

Das Angebot zielt ab auf:

 den Abbau von migrations- und genderspezifi schen Hemmnissen für die Integration in den 

Arbeitsmarkt durch die:

 – Förderung der interkulturellen Kompetenz der Berater/innen

 – interkulturelle Begleitung der Mitarbeiter/innen im berufl ichen Alltag

 – Intensivierung des interkulturellen Dialogs für die Mitarbeiter/innen 

 eine nachhaltige strukturelle Verbesserung durch:

 – die Förderung der Kompetenz der geschulten Berater/innen als Multiplikatorinnen 

  und Multiplikatoren für interkulturelle Fragen in der eigenen Organisation

 – einen Beitrag zur interkulturellen Öffnung der JobCenter und PACE

Dieses Angebot organisieren der Bildungsverein und der BTEU.

Wie diese beiden Beispiele von Kooperationen – das Gesamtprojekt umfasst noch drei weitere 

Teilprojekte – aufzeigen, liegt die besondere Qualität und die Innovationskraft des ALBuM-Netz-

werkes in der Vielfalt der beteiligten Akteure.

2     WIRTSCHAFT
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DAS PROJEKT 
„PROMI – PRO MIGRANTEN UND INTEGRATION“

In Kooperation mit der Projekt- und Servicegesellschaft mbH der Handwerkskammer 

Hannover (HWK) und den JobCentern der Region Hannover fördert die Landeshauptstadt 

Hannover das Pilotprojekt ProMI im Rahmen des Handlungsansatzes zur Entwicklung 

passgenauer Schulungen für Menschen mit Migrationshintergrund. Die Projektlaufzeit 

ist vom 1.7. 2011 bis zum 30.9.2013.  

Durch das Absolvieren einer qualifi zierten Ausbildung bietet das Projekt Menschen mit 

Migrationshintergrund die Chance, einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu fi nden, deren 

formale Qualifi kation im Metallbereich nicht anerkannt wurde, die aber über umfang-

reiche Erfahrungen in dieser Branche verfügen. Im Zeitraum von 24 Monaten werden 

die Teilnehmer/innen auf die externe Gesellenprüfung im Metallbauer- oder Feinwerk-

mechanikerhandwerk vorbereitet. 

Der betriebliche Qualifi zierungsanteil umfasst acht Monate und ist eingeteilt in mehrere 

Praxisblöcke. Der Vorteil für die Betriebe ist die Möglichkeit, u.a. eine/n potentielle/n 

Mitarbeiter/in über den betrieblichen Einsatz der Teilnehmer/innen zu fi nden, da diese 

in der Regel alle Praxisblöcke in dem gleichen Betrieb absolvieren und der Projektträger 

anfallende Kosten übernimmt. Neben der Vermittlung der fachlichen Ausbildungsinhalte 

bietet der Projektträger ein intensives Teilnehmer-Coaching und eine zielgruppenange-

passte Sprachförderung. Die Gruppe konnte eine eigene Klasse an der Berufsschule bilden. 

Durch individuelle Förderpläne und regelmäßige Kompetenzfeststellungsinstrumente fi n-

det eine an der Zielsetzung orientierte, intensive Betreuung statt. Selbst wenn es einigen 

Teilnehmer/innen nicht gelingen sollte, die Gesellenprüfung zu bestehen, hätten sie mit 

dieser Weiterbildung gute Chancen, als Helfer/innen im Metallbau einen Arbeitsplatz 

zu bekommen. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen hält Herr Wegener von 

der Projekt- und Servicegesellschaft mbH eine Ausweitung dieses Modellversuchs auf 

den Elektro-, Gas- und Wasserinstallationsbereich für durchaus empfehlenswert. Die 

intensive Sprachförderung sei aber nach seiner Einschätzung auch für das Handwerk von 

grundlegender Bedeutung und sollte in Folgeprojekten im Rahmen eines Vorkurses der 

Ausbildung vorgeschaltet werden.  

Das Interesse einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegration der Teilnehmer/innen geht hier 

einher mit dem allgemeinen Ziel, dem bestehenden Fachkräftemangel mit innovativen 

Ansätzen entgegenzutreten. Mit diesem Ansatz ist das Projekt wegweisend im gesamten 

Bundesgebiet.

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 

2-4-4

TEILNEHMERPROFIL:
Die Teilnehmer sind zwischen 25 und 
50 Jahre alt. Die Ausbildungsgruppe 
startete mit 22 Teilnehmer/innen, und 
zu Beginn hatten 60  Prozent einen 
Migrationshintergrund. Zu dieser sehr 
heterogenen Gruppe gehören Personen 
gebürtig aus Russland, der Ukraine, 
Kasachstan, Aserbaidschan, der Türkei, 
Polen, Italien, dem Irak, Pakistan und 
Deutschland. Darunter sind Personen 
zu fassen, die z. B. nach eigenen Aussa-
gen 14 Jahre auf diese Chance gewartet 
haben, ihre frühere berufl iche Tätigkeit 
in Deutschland qualifi ziert einsetzen zu 
können, als auch Personen, deren Weg 
vom deutschen Schulsystem in eine Aus-
bildung aus unterschiedlichen Gründen 
versperrt war.  

2     WIRTSCHAFT
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 2-1  Lokale Ökonomie

2-1-1 

KURZFASSUNG Gezielten Ansprache von Migrantenunternehmen auf Beteiligung an Wirtschaftsinitiativen / Berücksich-

tigung interkultureller Kompetenz bei Schulungen und Einstellungen von Mitarbeiter/innen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In den Jahren 2010 und 2011 wurde versucht, die Goethestraße als eigenständiges Quartier im Sinne 

der lokalen Ökonomie zu entwickeln. Eine effi ziente Organisationsstruktur ist noch nicht entstanden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Durch Kontaktpfl ege zu den potenziellen „Machern“ soll weiterhin versucht werden, den erforderlichen 

Organisationsgrad zu erreichen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Fritz | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45919

2-1-2

KURZFASSUNG Vermehrte Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen zur Erhöhung der Beteiligung von Migranten-

unternehmen an der Messe „b2d“

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Messe b2d wird in dieser Form seit 2011 nicht mehr in Hannover durchgeführt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Wegen Wegfall des Gegenstands ist dieser Handlungsansatz obsolet geworden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Fritz | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45919

2-1-3

KURZFASSUNG Beratung von Unternehmen zur weiteren Verbesserung deren interkulturellen Kompetenz

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 2011 wurde eine Kofi nanzierungserklärung zu einem XENOS-Projekt „Diversity Manager für kleine und 

mittlere Unternehmen“ abgegeben.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Durchführung des Projektes „Diversity Manager für kleine und mittlere Unternehmen“ durch externe 

Projektträger startete in 2012.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Fritz | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45919

HANDLUNGSANSÄTZE
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2-1-4 

KURZFASSUNG Einwirken auf Privatwirtschaft, damit Migrant/innenanteil bei Qualifi zierungsmaßnahmen mindestens 

deren Anteil an der Belegschaft entspricht

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Mit der 2011 erfolgten Kofi nanzierungszusage für das XENOS-Projekt „Diversity Manager für kleine und 

mittlere Unternehmen“ konnte ein Schritt in Richtung Umsetzung dieses Handlungsansatzes unternommen 

werden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Durchführung des Projekts „Diversity Manager für kleine und mittlere Unternehmen“ durch externe 

Projektträger startete in 2012.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Fritz | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45919

2-1-5

KURZFASSUNG Priorisierung und Ausweisung lokaler Ökonomien als Fördergebiet zwecks Erhöhung der Beteiligung von 

Migrant/innen-Unternehmen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Bisher ist der Anteil der Mitglieder mit Migrationshintergrund in den Interessengemeinschaften zufrie-

denstellend. Eine weitere Erhöhung dieses Anteiles ist jedoch wünschenswert.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es wird versucht, über die im Handlungsansatz 2-3-2 beschriebenen Marketingkonzepte einen weiteren 

Zugang zur Zielgruppe zu erschließen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889

 2-2  Existenzgründung

2-2-1

KURZFASSUNG Verbesserung der Wertschätzung des Beitrags von Migranten zur Wirtschaftsentwicklung durch Öffent-

lichkeitsarbeit

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 2011 beteiligte sich die Wirtschaftsförderung an der Realisierung der neuen Zeitung „Basar“.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Beteiligung wurde in 2012 fortgesetzt. Bei zukünftigen Finanzierungsengpässen kommt eine weitere 

Interimsbeteiligung der Wirtschaftsförderung infrage.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889 

2     WIRTSCHAFT
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2-2-2 

KURZFASSUNG Verstärkter Einsatz von Berater/innen mit Migrationshintergrund bei der Existenz- und 

Wirtschaftsförderung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Die Umsetzung des Handlungsansatzes wird in Kooperation mit IntEX e.V. verfolgt, da so bereits 

vorhandene Potenziale genutzt werden können.

 2.  „Gründung Interkulturell“ steht als Angebot in der Gründungswerkstatt Hannover zur Verfügung, 

hierin integriert ist der Zugriff auf Fachberatungen. Die Kooperation mit intEX e.V. wurde fortgesetzt.   

Mittlerweile werden sieben Berater/innen mit ausgewiesener interkultureller Kompetenz im Bereich 

Existenzgründung eingesetzt. Dies sind Hüseyin Karataş, Sylwia Chalupla-Dunse, Aysun Balcı, Irka Fürle, 

Lena Schweizer, Stefani Rauh und Victoria Stephan.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  Das Verfahren hat sich bewährt und wird weiter so zur Anwendung kommen.

 2.  Im Rahmen der Stadtteilprojekte von intEX e.V. werden Schulung für interessierte Multiplikator/ innen 

im Bereich Existenzgründung in den Stadtteilen Linden-Limmer und Nordstadt stattfi nden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN 1.  Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889

 2.  Herr Sotoudi | hannoverimpuls | Telefon 9357704

2-2-3

KURZFASSUNG Fortführung der zielgruppenspezifi schen Existenzgründungsberatung durch das TCH / zusätzlich Vermittlung 

von Mentoringformen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Die Umsetzung des Handlungsansatzes wird in Kooperation mit intEX e.V. verfolgt, da so vorhandene 

Potenziale genutzt werden können.

 2.  Durch den Auftrag der Agentur für Arbeit, Qualifi zierungsangebote zur Vorbereitung auf den Grün-

dungszuschuss zielgruppenspezifi sch anzubieten, intensivierte sich die Arbeit. Aktuelles Beispiel: Projekt 

„UnternehmensSchmiede“ (April 2011 bis März 2012). Zu dieser Maßnahme wurden insgesamt 384 

Teilnehmer/innen von der Agentur für Arbeit Hannover zugewiesen. 20,5 Prozent der Teilnehmenden 

waren dabei Menschen mit Migrationshintergrund.

 3.  Ein Mentoringprogramm für Migrantinnen in der Gründungsphase wurde durchgeführt. 2010 wurden neun 

Gründerinnen mit Unternehmerinnen zu Tandems zusammengebracht und über zehn Monate begleitet. 

Dazu gehörten mehrere gemeinsame Veranstaltungen. 2011 waren es zunächst zehn Tandems, wovon sechs 

Tandems nach zehn Monaten abgeschlossen wurden. Die Mentorinnen werden auf der Web-Seite präsentiert, 

damit Mentees über dieses Medium Kontakt zur Beratung und zu ihrer Mentorin aufnehmen können.

HANDLUNGSANSÄTZE
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AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  Das Verfahren hat sich bewährt und wird weiter so zur Anwendung kommen.

 2.  Zielgruppenspezifi sche Existenzgründungsberatung ist ein laufendes Angebot mit folgenden Beratungs-

formen: Zielgruppenspezifi sches Profi ling, Gruppeninformationsveranstaltungen, Einzelberatung vor der 

Gründung und Coaching Interkulturell.

 3.  Eine Zielvorgabe ist eine 20-Prozent-Quote für Referentinnen mit Migrationshintergrund im Seminar-

programm von Gründerinnen-Consult sowie bei Kongressen, um Vorbilder zu schaffen. Der Imagefi lm  

„Migrantinnen als Unternehmerinnen“ ist eine Kombination aus inhaltlicher Vermittlung und Unterhal-

tungswert. Der Film wurde gut angenommen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN 1.  Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889

 2.  Frau Klaus | hannoverimpuls | Telefon 92400120

 3.  Herr Sotoudi | hannoverimpuls | Telefon 9357704

2-2-4 

KURZFASSUNG Ausbau der Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen und Vernetzung der vorhandenen 

Beratungseinrichtungen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 2010 fand eine Fachtagung zum Thema „Gründungsberatung Interkulturell“ statt, die Einbindung der 

Migrantenorganisationen war hier ein wichtiges Thema. Der überkommunale Erfahrungsaustausch wur-

de durch das Transferprojekt „Gründungsberatungsstrukturen – interkulturelle Kompetenzen schaffen“ 

vorangebracht. Dies geschah im Auftrag der Niedersächsischen Ministerien für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr sowie für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Eine Veranstaltung für Gründungsinteressierte mit Migrationshintergrund wird im Rahmen der Gründer-

woche 2012 in Kooperation mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

durchgeführt. Ein Netzwerkaufbau in Linden-Limmer und Nordstadt mit jeweils drei Einrichtungen wird 

angestrebt. Ende 2012 liegen Ergebnisse vor.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889

 Herr Sotoudi | hannoverimpuls | Telefon 9357704
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2-2-5

KURZFASSUNG Regelmäßig Evaluation des Beratungserfolgs und Prüfung der Einführung aufsuchender Beratung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Das Konzept der Zeitung „Basar“ wurde mit intEX e.V. gemeinsam entwickelt und umgesetzt. Über 

diese Zeitung wird versucht, Kooperationen anzustoßen bzw. bestehende zu unterstützen.

 2.  Die Zahl der Gründungsinteressierten mit Migrationshintergrund in der Gründungswerkstatt Hannover  

betrug im Jahr 2010: 429 und im Jahr 2011: 366. Es wurden rund 400 Beratungsgespräche in dieser Zeit 

durchgeführt. Daraus resultierten 150 Gründungen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  „Bazar“ erscheint drei bis vier Mal im Jahr und wird mit einer Aufl age von 5.000 Exemplare gezielt 

verteilt.

 2.  Die erfolgreiche Beratung wird fortgeführt. Bis 30.6.2012 belief sich die Zahl der Beratungsgespräche 

auf 160.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN 1.  Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889

 2.  Herr Dr. Klünder | hannoverimpuls | Telefon 30033353

2-2-6 

KURZFASSUNG Einbindung von Interessenvertretern mit Migrationshintergrund bei allen Aktivitäten der Wirtschaftsför-

derung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Bei den Aktivitäten der Wirtschaftsförderung fi ndet eine regelmäßige Einbindung von Gewerbetreibenden 

mit Migrationshintergrund (Türkei, Libanon, Ägypten, Armenien, Ukraine) statt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Kontaktpfl ege mit differenzierter Ausrichtung wird fortgesetzt. Hier spielen auch Praktikant/innen 

zunehmend eine Rolle.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889 
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2-2-7

KURZFASSUNG Unterstützung der interkulturellen Öffnung bei bestehenden Gründungsberatungseinrichtungen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das „Netzwerk grenzenlos“ hat mit insgesamt vier Veranstaltungen im Rathaus der Landeshauptstadt 

Hannover sowie in Laatzen, Langenhagen und Garbsen mit dem Motivationsfi lm über sechs erfolgreiche 

Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund insgesamt erfolgreich gewirkt. Mehr als 100 Teilnehmende 

konnten erreicht werden. Die kommunale Wirtschaftsförderung hat zugleich die Unternehmer/innen mit 

Migrationserfahrung in ihrer Kommune gezielt ansprechen können. Mit der Versicherungsgruppe Hannover 

(VGH), den Jobcentern der Region und mit dem Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) 

in Hannover gibt es einen laufenden Austausch. Die Grundlage für weitere Netzwerkarbeit bilden die 

Erfahrungen aus den Landesprojekten im Jahr 2010 und 2011, wobei der Netzwerkaufbau für zielgrup-

penspezifi sche Gründungsförderung ein wichtiger Bestandteil war.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Im Rahmen des Zeitungsprojektes „Basar“, das gemeinsam mit intEX e.V. entwickelt wird, startet im Jahr 

2012 ein Mentoringprogramm für Studenten/innen und Hochschulabsolventen/innen mit journalistischem 

Anliegen und interkulturellem Hintergrund. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt in der Zeitung „Basar“ 

Ende 2012. 

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN  Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889

 Herr Sotoudi | hannoverimpuls | Telefon 9357704

 2-3  Ausbildungsförderung

2-3-1

KURZFASSUNG Gemeinschaftliche Unterstützung mit Region Hannover und JobCenter für Etablierung lokaler Ausbil-

dungsverbünde zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Jahr 2011 fanden Koordinierungsrunden zwischen der Region, der Landeshauptstadt Hannover und 

dem Jobcenter statt. Es wurde außerdem wieder eine Zuwendung für das Ausbildungsplatz-Projekt von 

„Pro Regio“ e. V. gewährt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Förderung des „Pro Regio“ e.V.-Projektes, das Ausbildungsplätze akquiriert und stabilisiert, wird 

fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Büch | OE  50.40 | Fachbereich Soziales | Telefon 168-47130

2-3-2 

KURZFASSUNG Intensive Kooperation mit kleinen und mittleren Unternehmen insbesondere Migrantenunternehmen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Rahmen des Projektes „Stadtteilmarketing“ von hannoverimpuls und intEX e.V.. wurden Marketing-

konzepten für kleinere und mittlere Migranten-Unternehmen in Linden erstellt. Der Abschlussbericht 

(2012) kann per eMail unter der Adresse info@intex-ev.de angefordert werden. Darin werden auch 

Handlungsempfehlungen für eine zielgruppenspezifi sche Förderung benannt.
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AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es ist eine Ausweitung des Projekts auf andere Stadtteile geplant, zunächst vermutlich auf die Nordstadt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889

2-3-3

KURZFASSUNG Netzwerkarbeit zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz von Betrieben und Ausbildern

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Jahr 2010 wurde von intEX e.V. das Stadtteilprojekt Goethestraße durchgeführt. Ziel war die Aktivierung 

der Unternehmer/innen mit Migrationshintergrund zur Netzwerkarbeit.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN In Kooperation mit intEX e.V. werden weitere Modellprojekte in Linden-Limmer und in der Nordstadt 

durchgeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889

 Herr Sotoudi | hannoverimpuls | Telefon 9357704

2-3-4

KURZFASSUNG Angebot ergänzender Hilfen beim Erwerb der Ausbildungsreife durch externe Träger

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es wurden Zuwendungen für Jugendwerkstätten und die „Ausbildungsinitiative“ gewährt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Zuwendungen für Jugendwerkstätten und die „Ausbildungsinitiative“ werden weiter gewährt. Im 

Rahmen von Netzwerkarbeit werden die verschiedenen Maßnahmen mit einander abgestimmt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Büch | OE  50.40 | Fachbereich Soziales | Telefon 168-47130 

2-3-5 

KURZFASSUNG Entwicklung zertifi zierte Qualifi kationsmodule zur Ergänzung der dualen Ausbildung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Spezielle Sprachförder-Module werden in Umschulungsmaßnahmen angeboten. Es nehmen jährlich circa 

60 Personen daran teil.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Diese Angebote werden fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Heindorf | OE  43.12 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44774
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2-3-6

KURZFASSUNG Herantragen zukunftsfähiger Ausbildungswege an junge Menschen mit Migrationshintergrund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Rahmen des XENOS-Projektes „ALBuM-VIP“ fi ndet Ausbildungscoaching für junge Menschen mit 

Migrationshintergrund statt. Projekt-Tandempartner ist hierbei BTEU e. V.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Angebot wird fortgeführt. Der Projektzeitrahmen läuft von 2012 bis 2014.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Bötel | OE  43.42 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44370

2-3-7

KURZFASSUNG Einsatz migrationssensibler Verfahren zur Kompetenzfeststellung und -entwicklung in Beratungsarbeit 

mit Jugendlichen ohne Arbeit oder Ausbildungsplatz

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In 2010 und 2011 wurden die Beratungsprogramme „Pro-Aktiv-Center (PACE)“ und „Kompetenzagentur“ 

(letzteres nur in 2010) durchgeführt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Programm „Pro-Aktiv-Center (PACE)“ soll über das Jahr 2014 hinaus weitergeführt werden. Es laufen 

die Planungen hierzu.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Büch | OE  50.40 | Fachbereich Soziales | Telefon 168-47130

2-3-8 

KURZFASSUNG Förderung interkultureller Kompetenz der Betriebe / Einsatz von Integrationslotsen zur Unterstützung 

von Qualifi zierungsprozessen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Abseits der ALBuM-Aktivitäten konnte aus fi nanziellen Gründen auf diesem Feld nichts entwickelt 

werden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Umsetzung des Handlungsansatzes erfolgt auch weiterhin im Rahmen des „ALBuM-VIP“-Projektes.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Altuğ | OE  43.14 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43944

 Herr Heindorf | OE  43.12 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44774
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2-3-9 

KURZFASSUNG Ausbau der Option zum Nachholen des Haupt- und Realschulabschlusses zwecks Integration in 

Ausbildung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 2010 hatten von 122 Absolvent/innen circa 65 Prozent Migrationshintergrund. In 2011 wurde die „Schule 

für Erwachsene“ eingeführt, in der die Kurse für den Haupt- und Realschulabschluss zusammengelegt 

wurden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Förderung der Berufsorientierung soll durch vermehrte kulturelle Bildung verbessert werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN  Herr Heindorf | OE  43.12 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44774

2-3-10 

KURZFASSUNG Voranbringen der Vernetzung aller Akteure im Feld Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation junger Men-

schen mit Migrationshintergrund / Erarbeiten eines integralen Sprachförder-Konzeptes

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der Ansatz hat sich leider als nicht realisierbar erwiesen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Entsprechend muss der Ansatz überprüft und modifi ziert werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Altuğ | OE  43.14 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43944

2-3-11 

KURZFASSUNG Initiative für einen Aufbaustudiengang zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Verabschiedung des sogenannten „Anerkennungsgesetzes“ hat den Weg zu einer Anerkennung bzw. 

Teilanerkennung von ausländischen Abschlüssen bereitet.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Hinsichtlich einer Qualifi zierungsstrategie für Teilanerkennungen werden in den entsprechenden Netz-

werken Erfahrungen ausgetauscht und Konzepte diskutiert.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319
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 2-4  Qualifi zierung

2-4-1 

KURZFASSUNG Weiterführung und Erhalt positiver Errungenschaften aus dem Projekt ALBUM ggf. auch ohne EU-Förder-

mittel nach kritischer Evaluation

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Programm „Deutsch für den Beruf“ (Förderung durch BAMF/ESF) wird in der Region Hannover seit 

2009 umgesetzt und inzwischen haben fast 40 Kurse mit nahezu 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

stattgefunden. Das Projekt Vielfalt-Inklusion-Perspektiven – „ALBuM-VIP“ (Förderung durch das BMAS) 

umfasst den Bereich der Berufsorientierung sowie Veränderungen der Vermittlungsstrukturen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die beiden bewilligten Maßnahmen werden in 2013 bzw. 2014 durchgeführt. Parallel werden weitere 

Projekte entwickelt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Bötel | OE  43.28 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44370

2-4-2 

KURZFASSUNG Ausbau der Vernetzung der Volkshochschule als „Schule der Zweiten Chance“ mit Externen zur Förderung 

des direkten Übergangs in Arbeit

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In 2011 wurde das Modell „Schule für Erwachsene“ eingeführt, in dem die Kurse für den Haupt- und 

Realschulabschluss zusammengelegt wurden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Förderung der Berufsorientierung soll durch vermehrte kulturelle Bildung verbessert werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Heindorf | OE  43.12 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44774

2-4-3 

KURZFASSUNG Erprobung des Profi lPASS-Systems zur Zertifi zierung formeller und informeller Qualifi kationen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Zertifi zierung formeller und informeller Qualifi kationen wurde im Rahmen von EU-geförderten Projekten 

erprobt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Diese Erprobung wird fortgeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung. 

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Altuğ | OE  43.14 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43944
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2-4-4 

KURZFASSUNG Entwicklung passgenauer Schulungen, die formal nicht anerkannte Qualifi kationen von Eingewanderten 

für den Arbeitsmarkt aufbereiten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In Kooperation mit der Handwerkskammer wurde modellhaft das Projekt „ProMi – pro Migranten und 

Integration“ für den Bereich der metallverarbeitenden Berufe entwickelt. ProMi ermöglicht es Menschen 

mit nicht anerkannten Qualifi kationen, einen entsprechenden Gesellenbrief zu erwerben. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Diese Maßnahme wird bis 2013 fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN  Herr Guttmann | OE  43.1 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44775

 Herr Wuttig | OE  43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44412

2-4-5 

KURZFASSUNG Entwicklung spezieller Weiterqualifi zierungen für Migrant/innen aus der ehemaligen UdSSR mit Hand-

werksberufen, die generell undokumentiert sind

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In Kooperation mit der Handwerkskammer wurden modellhaft das Projekt „ProMi – pro Migranten und 

Integration“ zur nachholenden Qualifi kation für den Bereich der metallverarbeitwenden Berufe entwi-

ckelt. Viele Teilnehmer/innen dieser Fortbildungen stammen aus Russland, der Ukraine, Kasachstan und 

Aserbaidschan. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Diese Maßnahme wird bis 2013 fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Guttmann | OE  43.1 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44775

 Herr Wuttig | OE  43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44412

 2-5  Beschäftigungsförderung

2-5-1 

KURZFASSUNG Förderung der Zusammenarbeit aller Akteure der Beschäftigungsförderung durch gemeinsame Work-

shops

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In 2008 konnten sich die Kooperationspartner auf kein gemeinsames Konzept einigen, von daher wurden 

auch in 2010/2011 keine weiteren Workshops durchgeführt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Aufgrund des fehlenden Interesses der externen Teilnehmer und der mangelnden Fördermöglichkeiten 

durch das geänderte Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt werden keine 

weiteren Workshops mehr geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird mangels Perspektiven nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Fritz | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45919
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2-5-2 

KURZFASSUNG Ausbau der Maßnahmen für über 25-Jährige, die Sprachförderung mit berufsbezogener Praxis verbin-

den

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Seit 2008 werden im Rahmen des ESF-BAMF-Programms berufsbezogene Deutschkurse für erwachsene 

Migrant/innen durchgeführt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Weiterführung ist für 2013 gesichert. Eine Weiterentwicklung wird angestrebt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Bötel | OE  43.42 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44370

 Frau Ackermann | OE  43.12 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-45770

2-5-3 

KURZFASSUNG Bewußte Einbeziehung von im Herkunftsland erworbene Fertigkeiten in den Sprachlernprozess / Begleitung 

durch sozialpädagogische Betreuung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die für eine Umsetzung erforderlichen Drittmittel konnten nicht erfolgreich eingeworben werden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Da der Handlungsansatz unverändert richtig ist, werden die Bemühungen zur Realisierung fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Altuğ | OE  43.14 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43944

2-5-4 

KURZFASSUNG Ausbau des Angebots von Alphabetisierungskursen in deutscher Sprache

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Angebot der Alphabetisierungskurse wurde intensiviert und auf die Teilnehmenden abgestimmt. 2010 

gab es 183 Teilnehmende, im Jahr 2011 waren es 267.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Angebot wird ausgeweitet und durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert. 

Außerdem fi ndet 2013 eine Fortbildung für Kursleiter/innen statt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Nobel | OE  43.11 |Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-45936
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2-5-5 

KURZFASSUNG Entwicklung eines Aktionsprogramm in Zusammenarbeit von Stadt und Jobcenter zur Beschäftigungsförderung 

arbeitsloser Jugendlicher ohne Schulabschluss

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Mangelnde Personalressourcen behinderten länger eine Umsetzung. 2011 wurde die Personalsituation 

durch eine Neubesetzung verbessert und es entstand die Arbeitsgruppe „Perspektive Schulabgänger“.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Netzwerksarbeit im Rahmen der Arbeitsgruppe „Perspektive Schulabgänger“ wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Büch | OE  50.40 | Fachbereich Soziales | Telefon 168-47130

 2-6  Internationalisierung

2-6-1 

KURZFASSUNG Ausrichtung der Wirtschaftsförderung auf die Anforderung zunehmender Globalisierung / Stärker Ein-

bindung von Unternehmern mit Migrationshintergrund / Präsentation als internationale Messestadt

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Hannover Tourismus und Marketinggesellschaft (HTMG) hat Werbemaßnahmen für den arabischen 

Raum durchgeführt. Die Wirtschaftsföderung kooperiert ansonsten mit hannoverimpuls für eine weitere 

Ausrichtung auf internationale Aktivitäten.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der Gesundheitstourismus aus dem arabischen Raum könnte ein Handlungsansatz der kommunalen 

Wirtschaftsförderung sein.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Hansen | OE  23.31 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-45889

2-6-2 

KURZFASSUNG Steigerung der Beteiligung an internationalen Kooperationsprojekten mit Förderung der Europäischen 

Kommission oder europäischer Wissenschaftsprogramme

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Für die Beantragung und Durchführung von EU-Förderprogrammen wurde eine Beratung für die 

Fachbereiche angeboten. Das Mobilitätsprogramm „Leonardo“ konnte für die Auszubildenden der 

Landeshauptstadt Hannover angeboten werden. Die Beteiligung am Deutsch-Französischen Aus-

schuss des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) und die Durchführung des Pro-

jekt MARE (Interreg IVb) wurden fortgesetzt. Außerdem wurde die Vorbereitung und Durchfüh-

rung der Teilnahme der Landeshauptstadt Hannover an der EXPO 2010 in Shanghai aktiv betrieben.

 2.  Ein EU-Antrag „Agora Filosofi ca 2011“ (Internationales Festival der Philosophie) wurde gestellt, die 

Förderung wurde jedoch 2012 abgelehnt. Ein Erfahrungsaustausch mit den Organisatoren des Edinburgh 

Science Festivals 2011 hat stattgefunden.

HANDLUNGSANSÄTZE
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AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  Diese Aktivitäten werden fortgesetzt.

 2.  Für den November der Wissenschaften 2012 konnte der British Council als internationaler  

Kooperationspartner gewonnen werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN 1.  Herr Schneider | OE  15.24 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-45172

 2.  Frau Minthe | OE  15.22 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-46251

2-6-3 

KURZFASSUNG Stärkung der internationalen Ausrichtung der Landeshauptstadt Hannover im Rahmen der Metropolregion 

Hannover Braunschweig Göttingen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Metropolregion verfolgt wie geplant einen internationalen Ansatz, der sich in Kooperationen mit der 

französischen Botschaft oder etwa in einem chinesischen Forum ausdrückt. Auch werden die Themen 

Fachkräftemangel und Attraktivität des Standortes zentral bearbeitet.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Arbeit an der internationalen Ausrichtung wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Nowak | OE  15.2 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-46252

2-6-4 

KURZFASSUNG Lobbyarbeit im Rahmen der kommunalen Spitzenverbände für leichtere Anerkennung von im Ausland 

erworbenen berufl ichen Qualifi kationen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Koordinierung zu diesem Thema erfolgt durch die Industrie- und Handelskammer.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die gute Zusammenarbeit mit der IHK wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN  Herr Guttmann | OE  43.1 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44775
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3 SOZ I A L ES
 Projektberichte
 Handlungsansätze
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3-4  Ältere

3-5  Sexuelle Identität und Migration
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3-7  Sozialberatung

3-8  Illegale Migration

3-9  Gesundheit 

3-10  Kriminalprävention 



493     SOZIALES

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 

3-2-3

SAHLKAMP-CHARTA

Im Rahmen des im LIP festgelegten Ziels der Intensivierung der 

Kooperation der offenen Jugendarbeit mit den Schulen fand das 

Projekt der Sahlkamp-Charta statt. Die Entwicklung und Einigung 

für ein stadtteilbezogenes Regelwerk des Umgangs miteinander 

wurde hier als ein demokratischer Prozess (s. Schaubild) der po-

litischen Willensbildung gestaltet. Schüler/innen, Lehrer/innen, 

Eltern, Stadtteilbewohner/innen und auch Prominente wurden 

zum Miteinander im Stadtteil von Schüler/innen befragt. Ziel der 

Befragung war es, konkrete Inhalte für die Charta zu erfragen  

sowie auch denkbare Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen und 

Möglichkeiten der Verbreitung. Die Befragung wurde durchgeführt 

von Schüler/innen weiterführender und im Sahlkamp gelegener 

Schulen. Jeweils eine ganze Klasse wurde für die Aufgabe ausge-

wählt, um eine größere Verbindlichkeit zu erreichen sowie auch 

um Jugendliche zu integrieren, die sich nicht eigenständig für 

das Projekt melden würden. Durch eine Vielzahl weiterer Medi-

enprojekte zum Thema in Einrichtungen des Stadtteils konnten 

zum Beispiel auch die Meinungen der Kleinsten in der Kita be-

rücksichtigt werden. 

Das Sahlkamp-Charta-Parlament tagte dann am 10. Juli 2012 im 

Hodlersaal im Rathaus, um über die Drucksachen der Ausschüs-

se für Regeln, Vermittlung und Konsequenzen zu beschließen.  

Damit wurde der erste Schritt eines arbeitsintensiven Prozesses  

abgeschlossen. Die Bewährung der Charta im Alltag steht nun 

aus. Eine der zentralen Regeln, die in der Umfrage sowohl bei den 

Schüler/innen als auch bei den Erwachsenen deutlich hervortrat,  

war der Wunsch nach „Respekt“. Auch das Projekt selbst wurde 

vom Grundgedanken her dem Anspruch auf Respekt gerecht, da 

es die Probleme eines Stadtteils mittels Beteiligungsformaten auf-

griff und auf die Berücksichtigung breiter Zielgruppen achtete.
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JUGENDGRUPPENLEITERKURSE

Unter Partizipation von Jugendlichen wird im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit auch 

die Übernahme von Verantwortlichkeiten für Gruppen verstanden. Die in diesem Zusam-

menhang angebotenen Jugendgruppenleiterkurse, die Jugendliche auf diese Aufgabe 

vorbereiten sollen, sind im LIP fest verankert. Die Teilnehmer/innen der letzten Juleica-

Ausbildung kamen zum Teil aus bestimmten Jugendszenen (Musik, Tanz, Szenesportarten 

wie BMX und Parcour) und jede/r von ihnen hatte ihre/seine speziellen eigenen Erfah-

rungen. Es waren insgesamt 20 Teilnehmer/innen, davon hatten 14 Teilnehmer/innen 

einen Migrationshintergrund. Die vielfältigen kulturellen Hintergründe waren im Austausch 

eine Bereicherung für die Teamer und die Gruppe. Da in der offenen Jugendarbeit auch 

im Alltag viele Jugendliche mit Migrationshintergrund Angebote wahrnehmen, ist es hier 

keine „Besonderheit“ einen Migrationshintergrund zu haben.

Unter Anleitung von erfahrenen Pädagogen setzen sich die Jugendlichen im Rahmen 

der Ausbildung mit ihrer Rollenfi ndung als Jugendgruppenleiter/in auseinander, dem 

didaktischen Herangehen und Planen von Maßnahmen, dem Umgang mit Gruppen und 

schwierigen Teilnehmer/innen sowie dem projektorientierten Arbeiten.

Bemerkenswert ist, dass 19 Teilnehmer/innen die Juleica-Ausbildung auch abgeschlossen 

haben und zum größten Teil jetzt in den Jugendzentren oder bei anderen Trägern ihr Wis-

sen einbringen und aktiv mitarbeiten. So ist zum Beispiel ein Großteil in den städtischen 

Jugendzentren und in der Szenegruppenarbeit (s. oben) tätig. Die Teilnehmer/innen des 

Kurses betreuen zum Beispiel sportliche Veranstaltungen oder Sportfl ächen, wie die Skate 

und BMX Außenfl äche des Jugendsportzentrums Buchholz. Andere sind als Tanztrainer/

innen in die Jugendarbeit eingestiegen oder arbeiten mit Musikgruppen zusammen. Ein 

Teil nutzt die erworbene Qualifi kation, um gezielt in kleinen Gruppen Hausaufgabenhilfe 

anzubieten. Andere begleiten Tagesfahrten oder mehrtägige Fahrten mit hauptamtlichen 

Mitarbeiter/innen. Juleicainhaber/innen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, 

können auf die professionelle Unterstützung einer/eines Patin/en aus den Jugendzentren 

zurückgreifen. 

Himmet (18 J.), der die Ausbildung abgeschlossen hat, betont: „Ich habe nicht nur für 
jetzt, sondern auch viel für die Zukunft gelernt“. Genau wie Kevin (15 J.), ebenfalls Julei-

cainhaber, war auch er auf der Ferienfreizeit in Kirchheim als Betreuer eingesetzt. Kevin 

hat dort Volley- und Basketballangebote gemacht und beim Schwimmen auf die Kinder 

aufgepasst. Trotz der anstrengenden Arbeit steht für beide fest: Sie möchten Sozialar-

beiter werden.

3     SOZIALES

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 

3-2-12

JULEICA-AUSBILDUNG:
Die Juleica-Ausbildung umfasst 50 Un-
terrichtsstunden. Das übergeordnete Ziel 
ist es, Kompetenzen zu erwerben, die für 
eine Mitarbeit in die Jugendarbeit not-
wendig sind. Diese sogenannten Schlüs-
selkompetenzen (Soft skills) werden 
mit vielfältigen und praxisorientierten 
Übungen (s. Bild) vermittelt. Der Spaß 
an den gemeinsamen Gruppenübungen 
gehört zum Programm und setzt Erfah-
rungen von gemeinschaftlichem Handeln 
in den Fokus der Auseinandersetzung.
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„GEMEINSAM WACHSEN“

Vor dem Hintergrund des schwierigen Zugangs zu Familien mit Bildungsbenachteiligungen, 

die häufi g in prekären Situationen leben, wurde im LIP explizit das Ziel vereinbart:

„Familienförderung und Bildungsarbeit müssen Angebotsschwerpunkte insbesondere für 
diejenigen Familien, Frauen und Männer mit Migrationshintergrund bilden, die bislang wenig 
Zugang zum Leben der Mehrheitsgesellschaft gefunden haben.“

Das Projekt der GemeinsamWachsen-Gruppen bildet in diesem Kontext ein niederschwel-

liges Angebot, das offen für alle Eltern mit Kindern unter drei Jahren im Stadtteil ist. Es 

soll die frühkindliche Bildung und Entwicklung, sowie die Elternbildung gefördert werden. 

Insbesondere sollen Eltern mit diesem Angebot erreicht werden, deren Kinder nicht in 

institutioneller Betreuung sind. Für ältere Geschwisterkinder wird parallel eine Kinderbe-

treuung vor Ort angeboten. Die GemeinsamWachsen-Gruppen orientieren sich an den im 

Pen Green Centre in Corby entwickelten „Growing Together Groups“. 

Zusätzlich wird in den Gruppen professionelle therapeutische Beratung für junge Eltern 

angeboten. Das Angebot zur Beratung fi ndet auf der Grundlage des „Early-Excellence-

Ansatzes“ (EEC) statt.

Bis Juli 2012 wurde das Angebot von 156 Eltern genutzt, von denen je nach Standort 

40-95 Prozent einen Migrationshintergrund hatten. Der Lebensweltbezug des Gemeinsam-

Wachsen-Ansatzes hat somit eine gute Grundlage für den Zugang zu einer bisher schwer 

zu erreichenden Zielgruppe aufgetan. Aufgrund der guten Erfahrungen wurde der Ausbau 

dieses Programm für weitere acht Standorte in Stadtteile mit besonderem sozialen 

Handlungsbedarf vorgeschlagen. 

3     SOZIALES

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 

3-3-1

In der Pilotprojektphase wurden zunächst 
GemeinsamWachsen-Gruppen in acht Fa-
milienzentren (Stöcken, Oberricklingen, 
Mittelfeld, Nordstadt, Bemerode, Sahlkamp, 
Linden-Nord, Linden-Süd) eingerichtet.
Die Gruppen bieten:

 zielgerichtete Unterstützung
 anregende Umgebung
 Unterstützung von Eltern für Eltern
 therapeutische Unterstützung
 Wissen und Informationen 

 über kindliche Entwicklung
Das Hauptziel des Programms ist die Anre-
gung zu einer bewussteren Elternschaft. Die 
Gruppen werden von zwei pädagogischen 
Fachkräften, einer semiprofessionellen 
Honorarkraft und einer Erziehungsberate-
rin begleitet. 
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 3-1  Frauen

3-1-1 

KURZFASSUNG Mehr Unterstützung für Projekte zur Kompetenzerhöhung von Migrantinnen, soweit dadurch gleichbe-

rechtigte Teilhabe insgesamt gefördert wird

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In Zusammenarbeit mit dem „Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt“ (KDA) wurde erfolgreich ein Mentoring-

Projekt durchgeführt. Weiterhin gab es ein Projekt zur Förderung von Medienkompetenz von Mädchen 

mit und ohne Migrationshintergrund.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Mentoring-Projekt in Zusammenarbeit mit dem KDA wird weitergeführt. Weiterhin gibt es das Projekt 

„Achtung! Experimentierzone – Wissenschaft und Technik“, um Mädchen mit und ohne Migrationshin-

tergrund für Technik und Wissenschaft zu begeistern. 

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Dr. Vollmer-Schubert | OE  18 F | Referat für Frauen und Gleichstellung | Telefon 168-45301

3-1-2 

KURZFASSUNG Weiterentwicklung der lebensweltbezogenen mädchen-spezifi schen Arbeit durch Vernetzung der Träger 

und Initiierung von Angeboten zur Verbesserung der Teilhabe von Mädchen mit Migrationshintergrund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es fanden regelmäßige Sport- und Bewegungsangebote in Turnhallen sowie Mädchenschwimmangebote 

in der Reihe „Mädchen in Bewegung“/ Mitternachtssport statt mit einem hohen Anteil von Mädchen mit 

Migrationshintergrund. Eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung ist „Girls on Stage“ im Veranstaltungs-

zentrum Faust. Hier zeigen Mädchen und junge Frauen ihre unterschiedlichen Talente auf der Bühne vor 

Publikum. Mädchenfi tnessangebote in den Jugendzentren sind ein Regelangebot.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die genannten Maßnahmen werden fortgesetzt. Zudem werden im Rahmen der Neuorganisation in allen 

Stadtteilkonzepten entsprechende Angebote entwickelt. Darüber hinaus ist gemeinsam mit dem Mäd-

chenhaus e. V. ein zentrales Mädchenjugendzentrum in Planung.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Schepers | OE  51.5 J | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-45424

HANDLUNGSANSÄTZE
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3-1-3 

KURZFASSUNG Förderung eines kultursensiblen Umgangs mit Themen in Beratung und Sozialarbeit, die vorwiegend 

Frauen ansprechen / Verstärkung der Kooperation mit Selbsthilfeorganisationen von Migrantinnen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Gemeinsam mit Pro Familia wurde das Projekt „Interkulturelle Sexualpädagogik“ durchgeführt. Zudem 

wurde mit der Broschüre „Frauen, Migration, Behinderung“ eine Orientierungshilfe für Migrantinnen in 

Form einer Sammlung von Hinweisen zu Institutionen, Organisationen,Vereinen und Initiativen zum 

Thema Migration, Frauen und Behinderung erstellt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN In Zusammenarbeit mit der Ezidischen Akademie wird ein Projekt zum Thema Ehrenmorde durchgeführt. 

Für weitere Förderungen fehlen die Haushaltsmittel.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung. 

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Dr. Vollmer-Schubert | OE  18 F | Referat für Frauen und Gleichstellung | Telefon 168-45301

3-1-4 

KURZFASSUNG Unterstützung von Ansätze zur Verbesserung der Teilhabe von Mädchen/Frauen mit Migrationshintergrund 

/ Fortführung der Initiative „Frauen verbinden Welten“

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Projekt „Frauen verbinden Welten“ wurde fortgeführt. Frauen unterschiedlicher Kulturen, Religionen 

und sozialer Herkünfte trafen sich vier bis sechs Mal im Jahr (durchschnittlich 20 Frauen), um sich über 

frauenrelevante Themen auszutauschen und neue Netzwerke zu bilden. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Da die Frauen sich in eigenen Netzwerken verbunden bzw. Kooperationen geschlossen haben, hat sich 

„Frauen verbinden Welten“ in 2012 selbst aufgelöst.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Dr. Vollmer-Schubert | OE  18 F | Referat für Frauen und Gleichstellung | Telefon 168-45301

3     SOZIALES



54

3-1-5 

KURZFASSUNG Gezielte Information von Migrantinnen über ihre Schutzrechte vor häuslicher Gewalt / Förderung ihres 

Selbstbestimmungsrechts durch niedrigschwellige Unterstützungsangebote / Im Bedarfsfall mehrsprachige 

Opferberatungen / Kooperation mit Selbsthilfeorganisationen von Migrantinnen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der Runde Tisch HAIP arbeitet kontinuierlich zum Thema. Mehrsprachige Beratung wird bei der Bera-

tungsstelle SUANA angeboten. 2010 wurden eine Broschüre zum HAIP-Programm und und ein Flyer 

gegen Zwangsheirat erstellt. Weiter gab es Workshops und Veranstaltungen zum Thema Zwangsheirat. 

2011 erfolgte eine Beteiligung an einer Plakataktion in der Region und es gab weitere Veranstaltungen 

zum Thema Zwangsheirat.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es wird ein Flyer u.a. für Polizeieinsätze bei häuslicher Gewalt erstellt. Außerdem wird es eine weitere 

Veranstaltung zum Thema Zwangsheirat sowie eine Beteiligung am Ausstellungsprojekt „Rosenstraße 

76“ geben.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Kannenberg | OE  18 F | Referat für Frauen und Gleichstellung | Telefon 168-47989

3-1-6 

KURZFASSUNG Forderung nach Zufl uchts- und Beratungseinrichtungen gegen Zwangsheirat/-ehen für Mädchen und 

Frauen aus Migrantenfamilien über die vorhandene telefonische Erstberatung hinaus / Unterstützung 

von Selbsthilfegruppen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die niedersächsische Zufl uchtstätte ADA existiert seit 2008. Zur Zeit wird sie vom Land durch Fallab-

rechnung fi nanziert, erforderlich ist jedoch eine pauschale Finanzierung der Einrichtung, um abgesichert 

Plätze vorhalten zu können. Diese Forderung gegenüber der Landesregierung wurde bislang erfolglos 

vorgetragen. Die Beratungsstelle SUANA wird mit städtischen Mitteln gefördert.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es wird geprüft, ob für Hannover eine „Verfahrensabsprache“ ähnlich dem Stuttgarter Modell erarbeitet 

werden soll. Das Stuttgarter Modell ist eine von allen Beteiligten getroffene Vereinbarung, die es erlaubt, 

im jeweils akuten Fall eine schnelle Unterbringung, eine zügige Klärung der Anschlussmaßnahmen und 

ein Klärung der Übernahme von Kosten sowie eine Fallverantwortlichkeit zu gewährleisten.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Dr. Vollmer-Schubert | OE  18 F | Referat für Frauen und Gleichstellung | Telefon 168-45301

HANDLUNGSANSÄTZE
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3-1-7 

KURZFASSUNG Fortführung der Mitarbeit beim Aufbau einer landesweiten Vernetzung zur Umsetzung des Handlungs-

konzeptes „Zwangsheirat ächten – Zwangsehen vorbeugen“

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Aufgrund der Entwicklung und Erprobung der Neuorganisation der Kinder- und Jugendarbeit wurden 

nach den 2008/9 durchgeführten Veranstaltungen keine weiteren Maßnahmen entwickelt. Das für 2010 

geplante Projekt „Heros“ wurde aus Kostengründen verschoben.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Thema wird in einigen Stadtteilen im Rahmen der Entwicklung von Stadtteilkonzepten aufgegriffen 

werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung. 

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

 3-2  Kinder und Jugendliche

3-2-1 

KURZFASSUNG Gezielte Einbeziehung von kulturellen und anderen Initiativen aus anderen Kulturkreisen im Stadtteil bei 

Stadtteil- und Straßenfesten / Beteiligung von Jugendzentren und Spielparks hierbei möglichst interkul-

turell

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Neben verschiedenen Stadtteilfesten in den beiden Jahren, die von Stadtteilkultureinrichtungen 

(mit)organisiert wurden und viele Vereine sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen einbezogen, ist das 

Fest der Kulturen 2011 in Linden hervorzuheben, das gemeinsam mit Migrantenorganisationen geplant 

wurde und an dem sich mehr als 30 Gruppen, Vereine und Institutionen beteiligten. (Besucherzahl: 2.000) 

Weiterhin ist zu nennen die Mitorganisation des Festes der Kulturen des Integrationsbeirates Ricklingen 

am Marktplatz in Mühlenberg, an dem sich zehn Organisationen und 35 Künstler/innen beteiligten sowie 

das Internationale Fest im Jahr 2010 auf dem Sahlkampmarkt. Bei diesem Fest kam es zu Steinwürfen 

auf eine jüdische Tanzgruppe, was Anlass für eine Reihe von Beteiligungsprojekten unter der Überschrift 

„Würde und Respekt“ im Jahr 2011 wurde.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Beteiligung bei der Planung von Festen bleibt fester Bestandteil der Arbeit der Stadtteilkultureinrichtungen. 

Die in vielen Stadtbezirken erfolgreich begonnene Zusammenarbeit mit den Integrationsbeiräten wird 

ausgeweitet. Im Sahlkamp wurde mit mehreren Schulen und Kindertagesstätten zum Thema Würde und 

Respekt im ersten Halbjahr 2012 ein Regelwerk für den Stadtteil – die „Sahlkamp-Charta“ – erarbeitet 

und im Rahmen einer Charta-Parlamentssitzung im Rathaus von circa 70 Schüler/innen verabschiedet. 

Im 2. Halbjahr werden die Ergebnisse durch verschiedene von den Schüler/innen beschlossene Aktionen 

und unter Beteiligung der Einrichtungen im Stadtteil vermittelt und mit der Umsetzung begonnen. (siehe 

auch: www.sahlkamp-charta.de). 

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Ortmann | OE  43.2 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-41054

3     SOZIALES
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3-2-2 

KURZFASSUNG Werbung aller Spielparks dafür, ihre Außenanlagen als offene, interkulturelle Treffpunkte für Familienak-

tivitäten zu nutzen als Beispiel für alle Plätze im Stadtteil / Bewährung der „Regeln für alle im Stadtteil“ 

hierbei

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Außenanlagen der Spielparks werden von Erwachsenen und Kindern verschiedener kultureller Zuge-

hörigkeit in der Freizeit genutzt, zum Beispiel zum Grillen, Spielen und andere Qutdoor-Aktivitäten. Eine 

Statistik wird nicht geführt. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Dieses offene Konzept wird weiter geführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-3 

KURZFASSUNG Intensivierung der Kooperation zwischen offener Kinder- und Jugendarbeit und Schulen in Oberricklingen, 

Hainholz, Sahlkamp und Stöcken

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Kooperationen wurden in den benannten vier Stadtteilen mit der Peter-Ustinov-Schule, der Fichteschule, 

der Karl-Jatho-Schule, der Ada-Lessing-Schule und der Erich Kästner-Schule erfolgreich fortgesetzt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Kooperationen werden fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-4 

KURZFASSUNG Entwicklung ähnlicher Kooperationsmodelle an zwei weiteren Standorten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im JZ Mühlenberg wurden Spiel- und Lerngebote im Zuge der Ganztagsbeschulung fortgesetzt. Das Ju-

gendsportzentrum in Buchholz hat verschiedene Sportaktivitäten in Kooperation mit den benachbarten 

Schulen durchgeführt. Das Haus der Jugend kooperiert punktuell mit der benachbarten Wilhelm-Raabe-

Schule. Zudem ist der Bereich 51.5 Träger des Ganztagsschulprogramms an der Albert-Schweitzer-Schule 

in Linden Nord.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die genannten Maßnahmen werden fortgesetzt. Außerdem wird eine weitere Trägerschaft im Rahmen 

von Ganztagsbeschulung in der Friedjof-Nansen-Grundschule in Vahrenheide übernommen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227
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3-2-5 

KURZFASSUNG Prüfung auf Übertragbarkeit einzelner Maßnahmen für die weiteren Kinder- und Jugendeinrichtungen 

/ Ziel: Durchführung mindestens eines Kooperationsprojekts mit Schulen jährlich in allen geeigneten 

Einrichtungen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Soweit der Bedarf und das Interesse an Kooperationen besteht, fi nden an fast allen Standorten der Kin-

der- und Jugendarbeit Maßnahmen und Projekte statt. Dies gilt insbesondere auch für Träger der freien 

Jugendhilfe bzw. Träger im Stadtjugendring. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Weitere Kooperationen werden im Zuge der Neuorganisation der Kinder- und Jugendarbeit und durch 

die Jugendbildungskoordination im Zuge sozialräumlicher Bedarfsermittlungen entwickelt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-6 

KURZFASSUNG Entwicklung stadtteilübergreifender Kooperationsprojekte (Musik/Sport) z. B. mit Staatstheater oder 

Stadtsportbund zur Verbesserung der Entwicklungs- und Qualifi zierungschancen für benachteiligte 

Jugendliche

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Maßnahmen mit dem Jungen Schauspiel werden jährlich durch mindestens ein gemeinsames Projekt 

fortgesetzt. Durch das Jugendsportzentrum werden diverse Entwicklungs- und Qualifi zierungsmaßnahmen 

jährlich in Kooperation mit verschiedenen Partnern durchgeführt. Der Jugendschutz ist ein wesentlicher 

Partner im Qualifi zierungs- und Alkoholpräventionsprojekt „Made by self“. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die beiden Projekte mit dem Jungen Schauspiel „Wasser fi ndet seinen Weg“ und „Made by self“ laufen 

bis Juni 2012 bzw. bis Juli 2012. Darüber hinaus fi nden zahlreiche Sportaktivitäten im Zuge des Jugend-

sportzentrums statt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-7 

KURZFASSUNG Ausrichtung von Sport- und Spielfesten im Jugendsportzentrum als Ereignisse kultureller Begegnung zur 

Nutzung der Integrationsmöglichkeit über Sport

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es wurden Sportevents und Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen durch Mitmachsportveranstaltungen 

z. B.: Inliner, BMX auf dem Klagesmarkt ausgerichtet. Weiterhin gab es Parcourveranstaltungen am 

Raschplatz. Die Teilnehmerzahlen bei Einzelveranstaltungen lagen bei bis zu 200 Personen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Maßnahmen werden fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN  Herr Kemp | OE  51.55 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-41504
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3-2-8 

KURZFASSUNG Regelmäßige Veröffentlichung spezieller Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergrund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das jährliche Programm „Freiraum“ wurde fortgesetzt. Ferienmaßnahmen wurden in einigen Jugendzen-

tren und Spielparks gezielt angeboten.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Maßnahmen werden fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-9 

KURZFASSUNG Weiterentwicklung von Angeboten zu Rollenproblematiken (z. B. Geschlechterrolle, Rolle in der Familie)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Eine zweite Fachtagung „Gerechtigkeit – Genderperspektive als Haltung“ wurde durchgeführt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Gemeinsam mit dem Mädchenhaus e. V. ist ein zentrales Mädchenjugendzentrum in Planung.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-10 

KURZFASSUNG Einbettung von kompetent begleiteten Besuchen von Kirchen, Synagogen und Moscheen in Gesamtprojekte 

der Kinder- und Jugendarbeit

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit gab es punktuelle Angebote, ansonsten sind fachlich begleitete 

Exkursionen zu religiösen Einrichtungen Teil des Dauerangebotes des Haus der Religionen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der Kinder- und Jugendbereich kann auf eigene Angebote verzichten, da bei Bedarf auf das erprobte 

Angebot des Haus der Religionen zurückgegriffen werden kann. Das Haus der Religionen ist in die städ-

tische Dauerförderung übernommen worden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227
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3-2-11 

KURZFASSUNG Durchführung eines Foto- und Videoprojekts im Haus der Jugend in Zusammenarbeit mit dem Medienhaus 

Linden zur Vertrautmachung mit Lebensweisen anderer Kulturen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Projekt „Lomovideo Lebenswelt“ wurde in Kooperation mit dem Haus der Jugend im Jahr 2010 durch-

geführt. 15 Jugendliche fertigten ein Videotagebuch an, bearbeiteten ihr Rohmaterial und präsentierten 

darin ihre Kultur.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es handelte sich um ein einmaliges Projekt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-12 

KURZFASSUNG Angebot von Jugendgruppenleiterkursen für Teilnehmer/innen aus Jugendzentren zur Befähigung für 

die Wahrnehmung von Partizipationsaufgaben

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Jugendgruppenleiterkurse werden jährlich wiederkehrend durch den Jugend-Ferienservice angeboten. 

Auch für Jugendzentrums-Besucher/innen gibt es solche Kurse als Qualifi zierung. Der letzte Kurs hatte 

18 Teilnehmer/innen, davon zwölf mit Migrationshintergrund. Im Jugendzentrum Döhren fi nden Jugend-

gruppenleiterkurse nur für Mädchen und junge Frauen statt. Im letzten Kurs waren zwölf Teilnehmerinnen, 

davon neun mit Migrationshintergrund. Im JZ Sahlkamp fand 2011 ein Jugendgruppenleiterkurs mit 23 

Teilnehmern/innen statt. 80 Prozent der Teilnehmenden hatten Migrationshintergrund.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Maßnahmen werden fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN  Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-13 

KURZFASSUNG Stärkere Kooperation mit Jugendmigrationsdiensten im Schwerpunkt „Unterstützung beim Übergang 

Schule-Ausbildung-Beruf“ der Jugendzentren

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Aufgrund der Entwicklung und Erprobung der Neuorganisation der Kinder- und Jugendarbeit wurden 

keine weiteren Maßnahmen entwickelt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Thema wird in einigen Stadtteilen im Rahmen der Entwicklung von Stadtteilkonzepten aufgegriffen 

werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227
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3-2-14 

KURZFASSUNG Beteiligung aller Jugendzentren der Stadt an der Einrichtung einer computergestützten Praktikumsplatz-

börse

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Praktikumsbörse wurde im Jugendbereich nicht umgesetzt, da eine umfangreiche entsprechende 

Online-Börse bei den Kammern schon vorhanden ist. (siehe auch Handlungsansatz 1-3-12)

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Umsetzung des Handlungsansatzes erfolgt durch einen anderen Akteur der Stadtgesellschaft.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 |Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-15 

KURZFASSUNG Einrichtung eines modellhaften interkulturellen Erzählcafés zur Durchführung in Jugendzentrum und 

Spielpark

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im „Krokus“ werden mit der dort ansässigen Stadtbücherei Lese- und Erzählabende zweisprachig durch-

geführt. Daran nehmen Kinder mit ihren Familien aus verschiedenen Kulturen teil. Inzwischen fi ndet 

dieses Angebot zweimal im Jahr statt. Das Projekt „Heimat im Kopf“, eine Ko-Produktion mit dem Jungen 

Schauspiel Hannover“, ist dort zur Aufführung gekommen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Maßnahme wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 |Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-16 

KURZFASSUNG Mehrsprachige Wettbewerbsausschreibung zur Herstellung einer Jugendzentrumszeitung oder eines 

Podcast

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die schon in den Vorjahren erfolgte Schwerpunktverlagerung auf den Hörfunkbereich wurde fortgesetzt. 

Bei Bürgerradio Leinehertz arbeiten zehn bis 15 Jugendlichen regelmäßig an der monatlich produzierten 

Sendung „Was geht?“ mit. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Maßnahme wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227
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3-2-17 

KURZFASSUNG Nutzung von Jugendzentren für ortsnahe Sprachkurse verschiedener Bildungsträger

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben kooperiert mit Jugendeinrichtungen und führt in den dortigen 

Räumen Kurse zum Erwerb des Hauptschul-Abschlusses durch. Auf Anfrage können weitere Maßnahmen in 

den Jugendzentren durchgeführt werden. Zudem hat die Ferieneinrichtung „Günter Richta“ in Kirchheim 

Sprachförderfreizeiten (zweimal im Jahr) dauerhaft ins Programm aufgenommen. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Sprachförderfreizeiten in Kirchheim werden fortgesetzt. Im Zuge der Neuorganisation der Kinder- und 

Jugendarbeit können je nach sozialräumlicher Bedarfl age weitere Nutzungen entwickelt werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-18 

KURZFASSUNG Ausgabe von Zertifi katen über erworbene Kenntnisse an Jugendliche nach Teilnahme an Langfristpro-

jekten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es werden regelmäßig Zertifi kate über Kenntnisse ausgegeben, die Jugendliche z. B. bei den unter Hand-

lungsansatz 3-2-6 genannten Projekten wie „Wasser fi ndet seinen Weg“ und „Made by self“ sowie bei 

diversen Sportaktivitäten erworben haben, ausgegeben. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Maßnahme wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-2-19 

KURZFASSUNG Werbung um Vereine und Geschäftsleute mit Migrationshintergrund als Unterstützer von Kinder- und 

Jugendeinrichtungen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Resonanz auf entsprechende Initiativen des Jugendzentrums Döhren in 2008 war schwach. Auf eine 

Unterscheidung nach der kulturellen Herkunft wird bei der Sponsorenwerbung für Jugendeinrichtungen 

daher verzichtet. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es sind auch in Zukunft keine spezifi schen Initiativen vorgesehen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie| Telefon 168-44227
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 3-3  Familien

3-3-1 

KURZFASSUNG Angebotsstärkung an Familienförderung und Bildungsarbeit für Familien und Menschen mit 

Migrationshintergrund mit schwachem Zugang zum Leben der Mehrheitsgesellschaft

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In den Familienzentren werden offene Beratungsangebote gemacht. In Kooperation mit den 

Familienhebammen gibt es eine Frühpräventionsgruppe für Mütter mit Kleinstkindern. Mittlerweile gibt 

acht „GemeinsamWachsen“-Gruppen. Diese Gruppen werden für Eltern mit Kindern ohne Betreuungsplatz 

(vor allem Kinder unter drei Jahren und/oder mit Migrationhintergrund) angeboten. Zu diesem 

Kooperationsprojekt zwischen der städtischen Jugend- und Familienberatung siehe auch die Informations-

Drucksachen 0104/2011 und 1062/2011.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Geplant ist die Ausweitung offener Beratungsangebote in den Familienzentren und den Grundschulen im 

Sozialraum. Die Frühpräventionsgruppe wird fortgeführt. Das Projekt „GemeinsamWachsen“ soll verstetigt, 

wenn möglich auch ausgeweitet werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Kulczyk | OE  51.3 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-41549

3-3-2 

KURZFASSUNG Angebot zu Fragen der Erziehung, Gesundheit und Ernährung für Familien mit Migrationshintergrund in 

den Familienbildungsstätten / Parallele Unterstützung durch Familienzentren

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Herbst 2012 wurde ein Bericht zur Situation der Familienzentren veröffentlicht. (siehe Informations-

Drucksache 2065/2012) Angebote zu Erziehung, Gesundheit und Ernährung sind fester Bestandteil der 

dortigen Konzepte, auch in Zusammenarbeit mit Familienbildungsstätten, geworden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Zum 1.8.2012 wurden vier weitere Kitas zu Familienzentren entwickelt. Damit gibt es im gesamten 

Stadtgebiet 27 Familienzentren.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rauhaus | OE  51.4 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44266

3-3-3 

KURZFASSUNG Bereitstellung niederschwelliger Beratungs-, Bildungs- und Begegnungsangebote in den Quartieren in 

kommunaler wie nicht-kommunaler Trägerschaft / Effi zienz durch trägerübergreifende Zusammenarbeit

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In den Jahren 2010 und 2011 wurden jeweils zwei weitere Kitas zu Familienzentren entwickelt, die 

Gesamtzahl stieg damit von 19 auf 23 Einrichtungen. Folgende Elternbildungsprogramme sind aktiv: 50 

Rucksackmütter in Kitas, Einsatz von sechs Stadtteilmüttern, aufsuchende Elternarbeit, „Gemeinsam-

Wachsen“-Gruppen an acht Standorten in Familienzentren, „Griffbereit“ an 15 Standorten. (siehe auch 

Handlungsansatz 1-1-2)
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AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Alle genannten Programme werden fortgesetzt. Die Familienzentren und Elternbildungsprogramme gehen 

in die Daueraufgabe über.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rauhaus | OE  51.4 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44266

3-3-4 

KURZFASSUNG Fortsetzung des Programms zur Bildung nachbarschaftlicher Unterstützungssysteme und Ausweitung auf 

weitere Stadtteile

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Ein neues Förderkonzept zur Nachbarschaftsarbeit wurde erarbeitet und verabschiedet (Beschlussdruck-

sache 1847/2010). Der Nachbarschaftstreff Mittelfeld wurde neu eingerichtet und in die Förderung 

aufgenommen. Die Fachberatung „Nachbarschaftsarbeit“ im Fachbereich Soziales hat ihre Arbeit auf-

genommen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Förderung auf Grundlage des Förderkonzeptes 2011-2013 wird fortgeführt. Ein Konzept zur Beur-

teilung und Fortsetzung der Förderung ab 2014 wird unter Beteiligung verschiedener Akteure zurzeit 

erarbeitet.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Balzer | OE  50.P | Fachbereich Soziales | Telefon 168-42963

3-3-5 

KURZFASSUNG Bereitstellung kultursensibler Angebote zur Stärkung der allgemeinen Erziehungs- und Bildungskompetenz 

/ Einbeziehung von Eltern (einschließlich Väter) in die Arbeit von Kitas und Schulen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Angebotsstruktur wurde unter Beteiligung der im Sozialraum aktiven Einrichtungen und Personen 

weiterentwickelt und ergänzt. Beispiele hierfür sind entlastende Angebote für allein erziehende Eltern 

mit Kinderbetreuung am Abend oder am Wochenende (z. B. Vahrenheider Familiennachmittage am 

Wochenende). Weiterhin wurde die gezielte Koordination und Verknüpfung der Angebote im Sozialraum, 

Optimierung des Ressourceneinsatzes sowie eine Übersicht der Angebote im und über den Sozialraum 

hinaus (Mittelfeld, List Nord-Ost u.a.) betrieben. (siehe auch Informations-Drucksache 0104/2011)

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Angebot niederschwelliger situationsorientierter Elternbildungsansätze, die alltagstaugliche 

Situationen aufgreifen und Selbstbildungsprozesse initiieren, wird ebenso ausgebaut wie bestehende 

Elternnetzwerke. Darunter fällt auch die Einrichtung von Elterntreffs in Vahrenheide-Ost und List 

Nord-Ost. Die Begrüßungsbesuche im gesamten Stadtgebiet in Kooperation mit den hannoverschen 

Familienbildungsstätten werden fortgeführt. Konzepte, Kooperationen und Qualitätskriterien werden 

weiterentwickelt und in diesem Kontext spezifi sche Angebote für Väter im Stadtteil und Väter mit 

Migrationshintergrund geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Kulczyk | OE  51.3 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-41549
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3-3-6 

KURZFASSUNG Städtische Unterstützung von (Migranten-) Selbsthilfeeinrichtungen zur Förderung alltäglicher 

Integration

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Landeshauptstadt verfügt jährlich über Projektfördermittel zur Unterstützung von (Migranten-) 

Selbsthilfeorganisationen. Im Jahr 2010 wurden 23 Anträge mit einer Gesamtsumme von rund 252.000 

Euro bewilligt. 2011 wurden 27 Anträge mit einer Gesamtsumme von rund 290.000 Euro bewilligt. Dies 

schließt jeweils die Projekte, die institutionell gefördert werden, ein. Nicht enthalten sind die Mittel des 

Gesellschaftsfonds Zusammenleben. (siehe Handlungsansatz 5-1-4)

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Diese Förderpraxis wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Kempf | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-45272

3-3-7 

KURZFASSUNG Entwicklung niedrigschwelliger Angebote spezifi sch für Jungen und Väter zur Bearbeitung tradierter 

Rollenbilder/ Ausbau der geschlechtsspezifi sche Migrantenjungen-Sozialarbeit

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Aufgrund der Entwicklung und Erprobung der Neuorganisation der Kinder- und Jugendarbeit wurden in 

2010 und 2011 keine weiteren Maßnahmen zu geschlechtspezifi schen Rollen entwickelt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Thema wird in einigen Stadtteilen im Rahmen der Entwicklung von Stadtteilkonzepten aufgegrif-

fen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

 3-4  Ältere

3-4-1 

KURZFASSUNG Verstärkung des Angebotes für ältere Migrant/innen in Abstimmung mit Wohlfahrtsverbänden und freien 

Trägern/ Nutzung deren besonderen Zugangsmöglichkeiten zu einzelnen Einwanderungsgruppen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Mit den Mitgliedern des stadtweiten Netzwerks für Senioren ist erörtert worden, wie eine noch stärkere 

Einbindung älterer Migrant/innen erfolgen kann. In 2011 ist in einer Veranstaltung in Kooperation mit 

dem Deutschen Verein und der AWO ein Handlungskonzept zum Thema Multikulturalität im Bereich 

städtischer Seniorenarbeit vorgestellt und ergänzt worden. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN In 2012 ist das Netzwerk Migrant/innen-Selbstorganisation (MISO) als Mitglied in das stadtweite Netzwerk 

für Senioren aufgenommen worden. Es wird an den Projekten weitergearbeitet, die Zusammenarbeit mit 

MISO verstärkt und noch stärker als bisher geschehen auf die Bedarfe und Bedürfnisse älterer Migrant/

innen eingegangen werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Vogt-Janssen | OE  57.2 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-43679
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3-4-2 

KURZFASSUNG Intensivierung der Bemühungen zur Gewinn von Menschen mit Migrationshintergrund für die Mitarbeit 

in Gruppen und Senioren-Netzwerken

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Veränderungen im Bereich Mitarbeit in Gruppen werden unter Handlungsansatz 3-4-4 benannt. 

Die Teilnahme an den stadtbezirklichen Senioren-Netzwerken hat sich deutlich erhöht. Ein bis zwei 

Personen mit Migrationshintergrund nehmen regelmäßig teil, häufi g sind es Mitglieder der jeweiligen 

Integrationsbeiräte. Einzelne Netzwerke fi nden noch ohne diese Beteiligung statt. Hier wird weiter 

geworben werden müssen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Werbung für die Arbeit im Netzwerk bei Senior/innen mit Migrationshintergrund wird weiter 

vorangetrieben.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Mayen | OE  57.22 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-43410

3-4-3 

KURZFASSUNG Überprüfung der interkulturellen Erfahrungen im Seniorenbüro Roderbruch mit Ziel der Übertragung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Ein Abgleich der interkulturellen Erfahrungen aus dem Seniorenbüro Roderbruch mit den Erfahrungen in 

den sonstigen Einrichtungen hat stattgefunden. Als Ergebnis wird der Fokus zukünftig vor allem auf die 

Zusammenarbeit zwischen Senior/innen mit und ohne Migrationshintergrund gelegt werden. Unabhängig 

hiervon wurde eine Gesprächsgruppe für Menschen aus dem russischen Sprachraum initiiert.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der Aufbau weiterer muttersprachlichen Gruppen wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN  Frau Mayen | OE  57.22 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-43410

3-4-4 

KURZFASSUNG Nutzung gruppenspezifi scher Interessen bei Migrant/innen, um sie für Integrationsangebote zu interessieren

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Im Bereich Offene Seniorenarbeit wurden drei weitere russischssprachige Ehrenamtliche als Gruppen-

leiter gewonnen.

 2.  Im Stadtbezirk Vahrenwald-List ist die Initiierung von drei weiteren interkulturellen Seniorengruppen 

(PC Gruppe für türkischsprachige Senior/innen, Interkulturelle Kochgruppe und Deutsche Sprache im 

Alltag für türkischsprachige Senior/innen) gelungen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  Weiterer mehrsprachiger Ehrenamtliche im Bereich der begleitenden Dienste werden geworben und 

fachlich begleitet. Seit 1.9.2012 ist die russischsprachige Stelle im Seniorenservice wieder besetzt.

 2.  Ziel der Bemühungen ist die Initiierung von interkulturellen, gemischten Seniorengruppen in allen 

Stadtbezirken.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN 1.  Frau Hartfelder | OE  57.22.6 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-44280

 2.  Frau Mutlu | OE  57.22.02 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-41464

3     SOZIALES
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3-4-5 

KURZFASSUNG Ausweitung der Gesprächskreise in Herkunftssprachen zur Integration alter Migrant/innen / Prüfung des 

Bedarfs an weiteren Sprachen / Öffnung weiterer Begegnungsstätten für muttersprachliche Treffen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es haben sich seit 2010 weitere Begegnungsstätten für muttersprachliche Treffen geöffnet. Es wurden 

zwei neue muttersprachliche Gesprächskreise gegründet.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Eine weitere Gruppe beginnt mit ihren Treffen im Herbst 2012. Die muttersprachlichen Gesprächskreise 

werden ausgeweitet. Die Prüfung des Bedarfes an weiteren Sprachen ist für 2013 vorgesehen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Mayen | OE  57.22 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-43410

3-4-6 

KURZFASSUNG Überprüfung der Angebote in den Begegnungsstätten, inwieweit Migrant/innen erreicht werden oder 

könnten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es sind sowohl mehr interkulturelle Angebote geschaffen worden (siehe Handlungsansatz 3-4-4), als auch 

mehr Einwohner/innen mit Migrationshintergrund als Teilnehmende geworben worden, insbesondere 

auch im Angebot Gymnastik.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der kontinuierlicher Ausbau der Angebote ist geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Mayen | OE  57.22 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-43410

3-4-7 

KURZFASSUNG Ausbau der kultursensiblen Pfl ege / entsprechende Fortbildung des Personals der städtischen Alten- und 

Pfl egezentren / Daraufhinwirken, dass diese Fortbildung für alle Plfege-Anbieter Standard wird

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In 2010 hat eine betriebsinterne Fortbildung zur kultursensiblen Altenpfl ege mit elf Teilnehmer/innen 

stattgefunden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Aus Sicht des Betriebes existiert derzeit kein aktueller Handlungsbedarf.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung. 

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Potz | OE  57.30.1 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-41949

HANDLUNGSANSÄTZE
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3-4-8 

KURZFASSUNG Sachstandserhebung zur kultursensiblen Altenpfl ege durch Seniorenservice / Werbung bei Pfl egeheim-

Trägern zum Ausbau sprachlich/kultureller Kompetenzen / Gewinnung von Pfl egekräften mit Migrations-

hintergrund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Eine Befragung der Pfl egeheime in der Stadt wurde durchgeführt und der Ergebnisbericht mit der In-

formations-Drucksache 1451/2011 vorgelegt. Darin werden folgende Handlungsansätze empfohlen: 

Das Kommunizieren der Ergebnisse an Migrantenorganisationen und stationäre Pfl egeeinrichtungen; 

Informationsverbreitung über die Möglichkeit von Vorgesprächen mit Pfl egeeinrichtungen; Anregung 

zur verstärkten Biographiearbeit in den Einrichtungen; Förderung des Kontaktes zwischen Einrichtungen 

und Migrantenorganisationen. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es sind keine weiteren Schritte geplant. Auch wenn derzeit keine exakten Zahlen vorliegen, ist zu kon-

statieren, dass Bewerbungen um Ausbildungsplätze bzw. Stellen im Bereich der Altenpfl ege inzwischen 

in großer Zahl aus dem Kreis der Menschen mit Migrationshintergrund kommen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Gerth | OE  57.21 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-43680

3-4-9 

KURZFASSUNG Bewerbung von Projekten zur Integrationsförderung im Rahmen des freiwilligen Jahres für Senioren

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Rahmen des landesweiten Seniorenservice-Büro-Programms hat das Land Niedersachsen die Zeiten, 

die das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) umfassen muss, per Landtagsbeschluss gelockert, sodass nunmehr 

im hannoverschen Seniorenservice-Büro versucht wird, die Akquise nach den neuen Bestimmungen 

(kürzere Vereinbarungszeit und Wechsel schneller möglich) insbesondere auch für ältere Migrant/innen 

zu intensivieren.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Bemühungen, Senior/innen für das FSJ neuer Form zu gewinnen, laufen weiter. Das Projekt 

Seniorenservice-Büro läuft allerdings zum 30.6.2013 aus.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Budde | OE  57.2 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-42276

3-4-10 

KURZFASSUNG Berücksichtigung bei Zuwendungen an freie Träger, inwieweit diese sich Personengruppen (z. B. älteren 

Musliminnen) zuwenden, die für öffentliche Einrichtungen kaum erreichbar sind

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Zuwendungsanträge wurden daraufhin überprüft, ob sich eine besondere Förderungswürdigkeit aus 

dem angegebenen Grund ableiten ließ.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Förderung für die Arbeit in der interkulturellen Begegnungsstätte der AWO im Horst-Fitjer-Weg konnte 

ab 2011 um 25.000 Euro erhöht werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Strotmann | OE  57 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-42407

3     SOZIALES
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3-4-11 

KURZFASSUNG Entwicklung besondere Standards für pfl egebedürftige Migrant/innen in der ambulant/häuslichen Pfl ege 

und für die Unterbringung in Alten- und Pfl egeeinrichtungen auf Grundlage der Charta für kultursensible 

Altenpfl ege

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Modellprojekt „Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demenzerkrankte mit Migrationshinter-

grund“ konnte eingerichtet werden. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Mit der Informations-Drucksache 1110/2012 wurde ein Zwischenbericht über das Modellprojekt vorge-

legt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Potz | OE  57.30.1 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-41949

 3-5  Sexuelle Identität und Migration

3-5-1 

KURZFASSUNG Vermehrte Entwicklung interkultureller Angebote in Beratungsstellen wie Infoladen „Knackpunkt“ und 

„Beratungsstelle Osterstraße“

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der Infoladen „Knackpunkt“ hat die Arbeit Ende 2010 eingestellt. Neu hinzugekommen ist seit 2011 die 

Vielfaltzentrale e. V., die seit März 2012 das Projekt „Andersr(a)um“ betreibt. Alle Veranstaltungsangebote 

im „Andersr(a)um“ richten sich inklusive an Menschen mit Migrationshintergrund. Die Beratungsstelle 

Osterstraße hat 2011 insgesamt 786 Beratungen durchgeführt. Eine statistische Erhebung nach dem 

kulturellen Hintergrund wird in beiden Einrichtungen nicht durchgeführt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Angebote im „Andersr(a)um“ als auch in der Beratungsstelle Osterstraße richten sich weiterhin 

gleichermaßen an alle Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Kohrt | Herr Blumenthal | OE  18 LS |Fachbereich für Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

Telefon 168-41080

3-5-2 

KURZFASSUNG Stärkere Einbeziehung der Ansprechpersonen für Lesben und Schwule bei Konzeption interkultureller 

Angebote in der städtischen Jugendarbeit, Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Aufgrund des Feedbacks zum Fachtag „Bei uns doch nicht!?“ zum Thema Homosexualität in der Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen hat sich ein Netzwerk gegründet. Es besteht aus: dem/der Ansprechpartner/in 

für Lesben und Schwule, dem FB Jugend und Familie, pro familia und der Beratungsstelle Osterstraße. Das 

Netzwerk (aktuell 15 Personen) trifft sich drei Mal im Jahr. Die Vorbereitung für die Inhalte der Treffen wird 

mit allen Kooperationspartner/innen abgestimmt. Weiterhin wurde eine Gruppe türkischstämmiger Lesben 

gegründet und der Fachtag „Macht doch keinen Unterschied, oder?“ zum Pfl ege- und Unterstützungsbedarf 

bei älteren Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LSBT*) durchgeführt, letzterer vom Kommu-

nalen Seniorenservice in Kooperation mit dem AK gleichgeschlechtliche Lebensweisen im Alter organisiert.

 2.  Es gibt eine schwul-lesbische Seniorengruppe, die sich regelmäßig trifft und im AK „ältere LSBT“ über 

die AK-Leitung mitwirkt.

HANDLUNGSANSÄTZE
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UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 3.  Der Jugendbereich hat regelmäßig an Fachtagungen und AG-Treffen mitgewirkt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  Die Netzwerkarbeit wird fortgesetzt. Außerdem wird die Ausstellung „Verqueere Lebenswelten“ zu 

Biografi en verschiedener Lebensweisen junger Menschen, begleitet von einem inhaltlichem Rahmenan-

gebot, durchgeführt.

 2.  Diese Beteiligung wird fortgesetzt.

 3.  Die Gruppe wird ausgebaut und weitere Veranstaltungen werden organisiert. Sie trifft sich seit 1.10.2012 

im Andersr(a)um, Asternstraße 2. Durch den Umzug soll erreicht werden, dass mehr schwule und lesbische 

Senior/innen Zugang zu der Gruppe fi nden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN  1.  Frau Kohrt | Herr Blumenthal |OE  18 LS | 

      Fachbereich für Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | Telefon 168-41080

 2.  Herr Schönnagel | OE  51.53 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44393

 3.  Frau Schudrowitz | OE  57.22.13 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-43409

3-5-3 

KURZFASSUNG Berücksichtigung (LSBT*) von Gewalt und Diskriminierung gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 

transsexuellen Menschen bei der Kriminalpräventionsarbeit

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Weder in den Jahren 2010/2011 noch im Jahr 2012 sind der Verwaltung Gewaltvorfälle gegen Lesben/

Schwule in Hannover bekannt geworden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Sollte es zu einem konkreten Anlass kommen, könnte sich der Kommunale Kriminalpräventionsrat (KKP) 

unverzüglich mit der Problematik beschäftigen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Spremberg | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-40168

 Frau Kohrt | OE  18 LS | Fachbereich für Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-41080

 3-6  Flüchtlinge

3-6-1 

KURZFASSUNG Arbeiten auf der Grundlage des Konzepts zur Unterbringung von Flüchtlingen der Landeshauptstadt Han-

nover unter Berücksichtigung qualitativer Verbesserungen sowie von Genderaspekten und der Belange 

von behinderten Menschen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Wegen erhöhter Zuweisungszahlen vom Land erfolgt die Unterbringung in sechs Wohnheimen, einem 

Wohnprojekt und 42 Wohnungen (Stand 2012).

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es ist ein weiteres Wohnprojekt (49 Wohnungen) und ein weiteres Wohnheim (40 Plätze) geplant. Das 

Unterbringungskonzept der Landeshauptstadt Hannover bleibt weiterhin Grundlage der Arbeit.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Schalow | OE  61.4 | Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | Telefon 168-42802

3     SOZIALES



70 HANDLUNGSANSÄTZE

3-6-2 

KURZFASSUNG Bestmögliche Unterstützung minderjähriger Flüchtlinge bei Erfüllung ihrer Schulpfl icht

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Als schulpfl ichtig werden die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) der Altersgruppe 7-16 Jahre 

gezählt. Im Jahr 2010 waren 13 der insgesamt 36 betreuten minderjährigen Flüchtlinge schulplfl ichtig. 

2011 waren es 31 schulpfl ichtige minderjährige Flüchtlinge (43 UMF insgesamt). 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Auch weiterhin werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bei der Suche nach einer wohnortnahen 

Schulversorgung sowie bei der Vermittlung der erforderlichen Sprachkurse begleitet. Ihre Integration in 

die Regelschulen wird angestrebt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Kunze | OE  51.2 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-48856

3-6-3 

KURZFASSUNG Lobbyarbeit im Rahmen der kommunalen Spitzenverbänden zugunsten der Abschaffung von Gutscheinen 

für Asylbewerber/innen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es sind diverse erfolglose Vorstöße z. B. beim Deutschen Städtetag gemacht worden. Es müsste eine 

Gesetzesänderung erfolgen, die kommunalen Einfl ussmöglichkeiten sind ausgeschöpft.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es sind keine Aktivitäten geplant. Aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils zum Asylbewerberleistungs-

gesetz hat das Land Niedersachsen aktuell ausdrücklich noch einmal das Sachleistungsprinzip bekräftigt. 

Die aktualisierte endgültige Regelung, in welchem Verhältnis zukünftig Wertgutscheine und Barleistungen 

auszuzahlen sind, ist in Kürze zu erwarten.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird mangels Perspektiven nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Ruhrort | OE  50.0 | Fachbereich Soziales | Telefon 168-46315

 3-7  Sozialberatung

3-7-1 

KURZFASSUNG Evaluierung und Vernetzung des Informations- und Beratungsangebot für Menschen mit Migrationshin-

tergrund in Hannover

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Seit Anfang 2011 nimmt die Landeshauptstadt Hannover an einem bundesweiten Modelprojekt zum 

Thema Integrationsvereinbarungen teil. In diesem zweijährigen Modellprojekt wird mit Hilfe einer 

wissenschaftlichen Begleitung die Arbeit der Migrationsberatungsdienste weiterentwickelt und es erfolgt 

eine Evaluation der Vernetzung vor Ort.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es wird aktiv an einer weiteren Verbesserung der Vernetzung der verschiedenen Akteure wie z. B. Bera-

tungsdienste, Job Center und Verwaltung gearbeitet.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319
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3-7-2 

KURZFASSUNG Veröffentlichung eines interkulturellen Wegweisers zur Erhöhung der Erreichbarkeit von Informations- 

und Beratungsangeboten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Informationsangebot auf www.integration-hannover.de wurde in 2010 und 2011 stark ausgeweitet. 

Insbesondere wurde auch in Form von ausführlichen Reportagen über die Umsetzung einzelner 

Handlungsansätze aus dem Lokalen Integrationsplan berichtet. Die Zugriffszahlen auf das Online-Angebot 

haben sich in 2010 und 2011 mehr als verdoppelt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Beim 2012 erfolgten Relaunch von hannover.de und der damit verbundene Umstellung auf ein neues 

Redaktionssystem konnten etliche Teile des Online-Angebots im Bereich Integration aus technischen 

Gründen nicht übernommen werden. Diese Lücke wird nach und nach wieder aufgefüllt werden. Die 

Herausgabe eines Wegweisers in Papierform ist nicht geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

3-7-3 

KURZFASSUNG Auswertung und Verbesserung der Kooperation von Ausländerbehörde und Wohlfahrtverbänden in der 

Clearingstelle in Abstimmung mit dem Regionalverbund Hannover und dem Migrationsausschuss

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die beschriebenen Maßnahmen werden fortlaufend umgesetzt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Aus Anlass des fünfjährigen Bestehens der Migrationserstberatungsstelle wird es in 2012 einen Bericht 

im Internationalen Ausschuss geben.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Struchholz | OE  32.3 | Fachbereich Recht und Ordnung | Telefon 168-41943

3-7-4 

KURZFASSUNG Trägerübergreifende Konzeptentwicklung für zentrale Anlauf-, Informations- und Koordinierungsstelle für 

Migrationssozialberatung im Rahmen nachholender Integration / Einbezug ehrenamtlicher Migrant/in-

nen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Konzept wurde von den Sozialverbänden erarbeitet, eine Umsetzung konnte aus fi nanziellen Gründen 

bislang nicht erfolgen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Alternative Bemühungen der Sozialverbände um einen Ausbau der Clearingstelle in der Ausländerbehörde 

sind geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Wuttig | OE  43 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43944

3     SOZIALES
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3-7-5 

KURZFASSUNG Lobbyarbeit im Rahmen der kommunalen Spitzenverbänden zugunsten einer Ausweitung der 

bundesfi nanzierten Migrationserstberatung von drei auf fünf Jahre nach Einwanderung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Initiative auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages war leider nicht erfolgreich.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Im Mai 2012 wurde die Richtlinie Integration des Landes Niedersachsen erneuert, die eine fi nanzielle 

Unterstützung für die nachholende Integration zur Verfügung stellt. In der Landeshauptstadt Hannover 

bieten mehrere Beratungsdienste diese nachholende Integrationsberatung an.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319

3-7-6 

KURZFASSUNG Unterstützung für bundesfinanzierte Verbesserungen bei der Beratung der Migrant/innen und 

erforderlichenfalls eigene ergänzende Maßnahmen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In den letzten Jahren hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zahlreiche Projekte unterstützt, 

die u. a. ein verbessertes Beratungsangebot für Menschen mit Migrationshintergrund sicher stellen sollen. 

Die Landeshauptstadt Hannover beteiligt sich an einigen kommunalen Projekten als Kooperationspart-

nerin.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Eine weitere Unterstützung vor allem der Migrantenorganisationen bei einer möglichen Antragsstellung 

erfolgt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319

3-7-7 

KURZFASSUNG Lobbyarbeit im Rahmen der kommunalen Spitzenverbänden zugunsten einer Neuordnung der 

Finanzierungssystematik für mehr kommunale Steuerung bei der Migrationsberatung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es wurde eine Initiative auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages gestartet, die leider nicht 

erfolgreich war. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Möglichkeiten der lokalen Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Beratungseinrichtungen wird 

von der Landeshauptstadt Hannover wahrgenommen. Damit sind die Handlungsmöglichkeiten der 

Landeshauptstadt Hannover ausgeschöpft.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319
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 3-8  Illegale Migration

3-8-1 

KURZFASSUNG Öffentlichkeitsarbeit zu Problemen illegalen Aufenthalts und Lobbyarbeit zugunsten humanitärer 

Versorgung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Rahmen der Gremienarbeit in der Landeshauptstadt Hannover wird dieses Thema bearbeitet. Darüber 

hinaus schöpft die Landeshauptstadt Hannover alle Möglichkeiten aus, die Akteure in diesem Themenfeld 

zu unterstützen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Diese Praxis wird weiter fortgeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319

3-8-2 

KURZFASSUNG Lobbyarbeit zugunsten unmissverständlicher Freistellung humanitärer Hilfe von Strafverfolgung (§ 96 AufenthG) 

sowie Klarstellung in Anwendungshinweisen zum § 87 AufenthG (keine Mitteilungspfl icht für freie Träger)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Aus der Systematik des § 96 AufenthG ergibt sich, dass humanitäre Hilfe im Rahmen seelsorgerischer, 

sozialarbeiterischer, ehrenamtlicher usw. Tätigkeit nicht strafbar ist; darauf weisen die Allgemeinen 

Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz in den Vorbemerkungen zu § 95 (Ziffer Vor 95.1.4)  

ausdrücklich hin (GMBL 2009, 877). Die Mitteilungspfl icht in § 87 AufenthG betrifft nur öffentliche Stellen, 

nicht freie Träger; zudem sind nunmehr Schulen, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen ausdrücklich 

ausgenommen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der Handlungsansatz ist erfüllt, da eine Gesetzesänderung und eine Klarstellung in den Allgemeinen 

Verwaltungsvorschriften vorliegt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Rühmann | OE  32 | Fachbereich Recht und Ordnung | Telefon 168-43191

3-8-3 

KURZFASSUNG Unterstützung des niedrigschwelligen, legalen Versorgungsangebots der „Malteser Migranten Medizin“ 

und ihrer Kooperationspartner

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das seit 2007 bestehende nichtstädtische Projekt der „Malteser Migranten Medizin“ wird weiterhin 

von der Landeshauptstadt Hannover unterstützt. In 2011 gab es 886 Patientenkontakte – darunter 432 

Erstuntersuchungen. Die weitere Statistik weist 60 Prozent weibliche Hilfesuchende und 46 Prozent 

Hilfesuchende aus Nicht-EU-Ländern aus. Bei den Krankheitsbilder überwogen internistische (34 Prozent) 

und gynäkologische (33 Prozent) Problematiken.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Weiternutzung der bestehenden Räumlichkeiten war gefährdet, da der Eigentümer eine Eigenbedarfs-

kündigung erwog. Mittlerweile wurde ein neuer Standort gefunden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Laue | Dezernat III | Telefon 168-46250

3     SOZIALES
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3-8-4 

KURZFASSUNG Bemühung um ein trägerübergreifendes Arbeitsgremium zur Situation von Menschen ohne 

Aufenthaltsstatus

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Regionalgruppe Hannover innerhalb der Kooperativen Migrationsarbeit in Niedersachsen behandelt 

als wichtigstes trägerübergreifendes Gremium in der Migrationsarbeit auch die Situation von Menschen 

ohne Aufenthaltsstatus.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Gremien der Kooperativen Migrationsarbeit der Region Hannover, der Runde Tisch für Gleichberech-

tigung und gegen Rassismus sowie die entsprechenden Fachausschüsse des Rates werden sich weiterhin 

mit dieser Thematik beschäftigen und eine Vernetzung vorantreiben, z. B. durch Informationsgespräche 

mit Akteuren und Verwaltung.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319

3-8-5 

KURZFASSUNG Einsatz für Schaffung eines Hilfe- und Beratungsangebots für illegal sich aufhaltende Menschen durch 

Migrantenselbstorganisationen zwecks Aufzeigen von Wegen aus der Illegalität

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Nach einer zweijährigen Modellphase ist das Projekt der Beratungsstelle für Menschen ohne Papiere bei 

der Migrantenorganisation kargah e.V. in eine dauerhafte institutionelle Zuwendung übergegangen. Das 

Modellprojekt wurde evaluiert und als erfolgreich eingestuft. Circa 170 Menschen ohne Papiere haben in 

der Modellphase Beratung erhalten.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Eine dauerhafte institutionelle Zuwendung für die Beratungsstelle fi ndet statt. Darüber hinaus wird seit 

2012 auch das Beratungsangebot des Diakonischen Werkes für Menschen ohne Papiere fi nanziell durch 

die Landeshauptstadt Hannover unterstützt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319

3-8-6 

KURZFASSUNG Lobbyarbeit für Klarstellung im Niedersächsischen Schulgesetz, dass ein Schulbesuch einschließlich 

schulärztlicher Untersuchung unabhängig vom Aufenthaltsstatus ermöglicht wird

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die bislang in diesem Zusammenhang geführten Gespräche mit Entscheidungsträgern waren erfolglos.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN In 2013 werden die Gespräche mit Entscheidungsträgern weiter fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Drevermann | Dezernat IV | Telefon 168-45984

HANDLUNGSANSÄTZE
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3-8-7 

KURZFASSUNG Interpretation des § 1 Kinder- und Jugendgesetz dergestalt, dass Kinder- und Jugendeinrichtungen jungen 

Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus zur Verfügung stehen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Diese Interpretation ist im Rahmen des SGB VIII laufende Praxis in allen Einrichtungen.

GEPLANTE SCHRITTE  — — —

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Teschner | OE  51 P | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44545

 3-9  Gesundheit

3-9-1 

KURZFASSUNG Pfl ege guter Zusammenarbeit alle städtischen mit Migrationsfragen Befassten mit den in Gesundheitsfragen 

Zuständigen der Region Hannover

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover wurde Einigkeit in der Zielrichtung 

festgestellt, dass Informationsmaterial möglichst auch in anderen Sprachen verfügbar gemacht werden 

sollte.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Kontaktpfl ege zum Gesundheitsamt der Region wird intensiv fortgesetzt. Weitere konkrete Umset-

zungsschritte ergeben sich bei Bedarf.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Strotmann | OE  57 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-42407

3-9-2 

KURZFASSUNG Fortführung der Förderung des „Ethno-Medizinische Zentrum Hannover e.V.“ als Kompetenzzentrum

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das „Ethno-Medizinische Zentrum Hannover e.V.“ (EMZ) hat in 2010 26 mehrsprachige Suchtpräventi-

onsveranstaltungen mit 456 Teilnehmer/innen durchgeführt. In 2011 waren es 25 mehrsprachige Sucht-

präventionsveranstaltungen mit 388 Teilnehmer/innen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es werden wiederum 25 mehrsprachige Suchtpräventionsveranstaltungen durchgeführt. Die anonyme 

telefonische Beratung, das Angebot von Broschüren und Fortbildungen wird fortgeführt. Das EMZ wird 

auch weiterhin dauerhaft gefördert.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Proksch | OE  50.08.1 | Fachbereich Soziales | Telefon 168-47213

3     SOZIALES
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3-9-3 

KURZFASSUNG Erstellung eines Finanzierungskonzepts zwecks Ausweitung gesundheitsbezogener Dolmetscherdienste 

unter Einbezug des Projekts „MiMi“

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Qualifi zierung der Beschäftigten für die Verwaltungsdolmetscherdienste ist erfolgt. Seit April 2011 

ist der Dolmetscherdienst im Einsatz, externe Anbieter u. a. MiMi werden eingesetzt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Nachfrage ist hoch, die Akzeptanz steigt stetig.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-42720

3-9-4 

KURZFASSUNG Unterstützung für Schaffung eines niedrigschwelligen medizinischen Versorgungsangebotes für Menschen 

ohne gültigen Aufenthaltsstatus

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das seit 2007 bestehende, nichtstädtische Projekt der „Malteser Migranten Medizin“ wird weiterhin 

von der Landeshauptstadt Hannover unterstützt. In 2011 gab es 886 Patientenkontakte – darunter 432 

Erstuntersuchungen. Die weitere Statistik weist 60 Prozent weibliche Hilfesuchende und 46 Prozent 

Hilfesuchende aus Nicht-EU-Ländern aus. Bei den Krankheitsbildern überwogen internistische (34 Prozent) 

und gynäkologische (33 Prozent) Problematiken.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Weiternutzung der bestehenden Räumlichkeiten war gefährdet, da der Eigentümer eine Eigenbe-

darfskündigung erwog. Mittlerweile wurde ein neuer Standort gefunden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Laue |Dezernat III | Telefon 168-46250

3-9-5 

KURZFASSUNG Berücksichtigen des hohen Anteils Abhängiger mit Migrationshintergrund bei städtischer Drogenarbeit 

durch Einsatz fremdsprachiger Drogenberater/innen und migrantenspezifi scher Präventionskonzepte

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 2010 wurde die Fortbildung im Projekt „Interkulturelle Suchthilfe“ um eine Modul „HIV und AIDS“ erweitert. 

Insgesamt wurden im Projektrahmen über das Ethno-Medizinische Zentrum folgende Maßnahmen 

durchgeführt: 2010 wurden 20 Mediator/innen ausgebildet, die in 26 Veranstaltungen 456 Migrant/

innen erreicht haben (191 männlich und 265 weiblich). Im Jahr 2011 wurden weitere 20 Mediator/

innen ausgebildet, die in 25 Veranstaltungen 388 Migrant/innen erreicht haben (250 männlich und 138 

weiblich).

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es werden weitere Durchläufe der Ausbildung von Mediator/innen stattfi nden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Lessing |Dezernat III | Telefon 168-46441

HANDLUNGSANSÄTZE
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3-9-6 

KURZFASSUNG Gemeinsam mit Region Hannover Einsatz für gesonderte gesundheitliche Beratungsangebote für einzelne 

Einwanderungsgruppen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es wurde ein Rahmenkonzept zur Gesundheitsförderung in der Region Hannover erarbeitet, auch mit 

einem Fokus auf Personen mit Migrationshintergrund.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Rahmenkonzept wird den entsprechenden Gremien der Region zur Beschlussfassung vorgelegt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Strotmann | OE  57 | Fachbereich Senioren | Telefon 168-42407

3-9-7 

KURZFASSUNG Unterstützung der Einrichtung einer Anlaufstelle für behinderte Migrant/innen und Familien mit behin-

derten Angehörigen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Informationsbroschüre „Frauen – Migration – Behinderung“ wurde veröffentlicht. Der Migrantenverein 

UMUT e.V. wirkt am Runden Tisch für Menschen mit Behinderung seit dessen Gründung Anfang 2009 

mit.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Bemühungen um Einbezug weiterer Migrantenvereine werden fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Hammann |Dezernat III | Telefon 168-46940

 3-10 Kriminalprävention

3-10-1 

KURZFASSUNG Kriminalprävention durch bessere Bildung und verstärkte Hilfe beim Arbeitsmarkteinstieg / Konzentration 

auf männliche Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die gefährdet sind, Straftäter oder Tatopfer zu 

werden

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die laufende Praxis in allen Jugendhilfeeinrichtungen im Rahmen der Aufgabenstellung des SGB VIII 

wird fortgesetzt. Zum Thema Arbeitseinstieg ist die Abteilung „Schulplanung und Pädagogik“ im Rahmen 

des Programms „Hannoversches Übergangsmanagement“ aktiv.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der Handlungsansatz ist laufende Aufgabe.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Teschner | OE  51 P | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44545

3     SOZIALES
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3-10-2 

KURZFASSUNG Unterstützung für Projekte zur Vermittlung gewaltfreier Konfl iktlösungen sowie zur Veränderung der 

Akzeptanz innerfamiliärer Gewalt und traditioneller Rollenverständnisse

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Organisationen, die sich vorwiegend mit der Rolle von Vätern und mit ihrem stärkeren, partnerschaftlichen 

Einbezug in die Erziehung und Freizeitaktivitäten ihrer Kinder beschäftigen, haben auch in 2011 entspre-

chende Angebote gemacht. Einzelne Spielparks und der Krokus führen Väter-Kinderfreizeiten durch.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die bestehenden Ansätze, ergänzt durch das Ende 2011 für den Sahlkamp neuentwickelte Projekt „Ju:

An“ (Jugendarbeit und Antisemitismus, ein Projekt zum Abbau antisemitischer Tendenzen nicht nur im 

Sahlkamp) werden bis Ende 2013 fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

3-10-3 

KURZFASSUNG Förderung der Einrichtung weiterer Bezirkspräventionsräte über die drei bestehenden in Linden-Limmer, 

Döhren-Wülfel sowie Mitte hinaus

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Einrichtung eines weiteren Präventionsrates im Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld wurde mit Unterstützung 

des Stadtbezirksmanagements beschlossen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Initiative zur Einrichtung weiterer Präventionsräte geht in der Regel von der Bezirkspolitik aus, das 

Stadtbezirksmanagement unterstützt solche Bestrebungen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Raab | OE  18.63.03 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste  |  

 Telefon 168-42614

 Herr Wescher | OE  18.63.10 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste |  

 Telefon 168-45155

3-10-4 

KURZFASSUNG Entwicklung einer Kampagne für Zivilcourage und individuelles Engagement gegen Gewalt und Rassismus 

im Rahmen der Arbeit des Kommunalen Kriminalpräventionsrates

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Anfang 2011 ist auf Initiative der Landeshauptstadt Hannover das Netzwerk Zivilcourage mit Beteiligung 

von Polizei, Bundespolizei, freien Trägern und der Stadtgesellschaft gegründet worden. Im Oktober 2011 

wurde ein Fachtag veranstaltet, woraus sich die Zielsetzung entwickelte, eine Öffentlichkeitskampagne zu 

initiieren sowie einen Internetauftritt mit Verhaltenshinweisen und Schulungsangeboten einzurichten.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Zivilcourage-Kampage „Ich bin ein Held – Was ist mit dir?“ wurde 2012 umgesetzt und veröffentlicht. 

Produkte sind der Internetauftritt www.zivilcourage-hannover.de (mit ZC-Schulungsangeboten), sowie 

sechs Plakatemotive mit ZC-Regeln und QR-Codes, die auf eine Internetseite mit Kurzfi lmen führen. Die 

Plakate wurden an Schulen, Polizeidienststellen und öffentlichen Einrichtungen ausgehängt und stießen 

auf ein positives Echo in der örtlichen Presse. Außerdem wurden City-Cards mit den Plakatmotiven verteilt. 

Die Kampagne wird insbesondere durch den Internetauftritt längerfristig wirken, darüber hinaus können 

zukünftig weitere Maßnahmen unter diesem Titel initiiert werden.

HANDLUNGSANSÄTZE
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ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Spremberg | OE  15.21 |Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-40168

3-10-5 

KURZFASSUNG Zusammenarbeit zwischen Stadt, Polizeidirektion Hannover und Migrantenselbstorganisationen bei Pro-

jekten zur Vertrauensbildung und Verbesserung des wechselseitigen Verständnisses

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Am Fußballturnier „Kicken gegen Vorurteile“ 2011 nahmen circa 150 aktive Teilnehmer/innen (Sport-, 

Kultur-, Kinderprogramm) teil und es kamen circa 500 Besucher/innen aus Migrantenorganisationen, 

Polizei, Sportvereinen und Stadtverwaltung. Am „Internationalen Hannover Cup 2011“ nahmen fast 250 

aktive Teilnehmer/innen aus Sportvereinen, Migrantenorganisationen, der Stadtverwaltung und Moscheen 

teil. Es kamen ungefähr 700 Besucher/innen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Im Jahr 2012 fanden die folgenden drei Projekte statt: „Kicken gegen Vorurteile 2012“, „Afrika Cup 

2012“ und „Internationaler Hannover Cup 2012“. Der „Afrika Cup“ fi ndet in Kooperation mit Banjul e.V. 

statt und wurde in 2012 zum dritten Mal veranstaltet. Es wird angestrebt, die beiden Veranstaltungen 

„Afrika Cup“ und „Kicken gegen Vorurteile“ (in Kooperation mit Polizei und Afrikanischem Dachverband 

ADV) zukünftig zusammenzuführen. Insgesamt handelt es sich hierbei um langfristige Prozesse, daher 

ist auch eine Weiterführung in den nächsten Jahren geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Yilmaz | OE  52.03 | Fachbereich Sport und Eventmanagement | Telefon 168-44768

3-10-6 

KURZFASSUNG Einrichtung einer interkulturellen Beratung und Mediation zur stadtteilbezogenen Konfl iktbewältigung 

und Kriminalprävention in Kooperation mit Migrantenselbstorganisationen und Konfl iktschlichtungs-

Vereinen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der Konfl iktschlichtungsverein Waage Hannover e.V. bildet regelmäßig Konfl iktschlichter aus. Aufgrund von 

Stipendien der Klosterkammer Hannover werden zurzeit jährlich zwei Ausbildungsgänge für Interessierte 

mit Migrationshintergrund kostenlos angeboten. Interessenten mit guten Sprachkenntnissen (Deutsch 

und Muttersprache) sowie weltanschaulicher Toleranz können sich dafür bewerben.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Dieses Angebot wird fortgeführt. Eine interkulturelle Konfl iktschlichtung ist somit mittels Vermittlung durch 

die Waage Hannover e.V. möglich. Die Einrichtung einer speziellen Beratungsstelle ist nicht geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Spremberg | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-40168

3     SOZIALES
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814     STADTLEBEN

INTERNATIONALE STADTTEILGÄRTEN 

Zur Initiierung der im LIP vorgesehenen Gemeinschafts- und Nachbarschaftsprojekte 

gehören auch die vier von der Landeshauptstadt Hannover geförderten interkulturellen 

Gärten des Vereins Internationale StadtteilGärten Hannover e.V. (ISG). Sie befi nden sich 

in den „Soziale Stadt“-Gebieten Sahlkamp und Hainholz. Diese Quartiere zeichnen sich 

durch einen hohen Anteil an Migrant/innen, Transferleistungsempfänger/innen sowie 

überdurchschnittlich kinderreiche Familien aus. Da die Familien häufi g auf engem Raum 

leben und keinen Zugang zu privatem Grün haben, hat der Außenraum eine besondere 

Bedeutung für sie.

 

In den Gärten selbst ist, neben der Lebensmittelproduktion, die Gemeinschaftsbildung 

das wichtigste Element. Es sind Orte, an denen man gemeinsam gärtnern, vor allem aber 

sich treffen, austauschen und feiern kann. Sie bieten den Menschen die Möglichkeit über 

klassische Gartenthemen wie Pfl anzen, Pfl ege und Verwendung ins Gespräch zu kommen. 

So können Vorurteile abgebaut, Wissen von Gärten und Kulturen ausgetauscht werden, und 

es entstehen Nachbarschaften im eigentlichen Sinne. Durch die überschaubare Größe der 

Parzellen ist die Bewirtschaftung mit niedrigem Kraft- und Zeitaufwand zu leisten. Durch 

die Erhebung von geringen symbolischen Beiträgen werden Verbindlichkeiten geschaffen 

und ein Bewusstsein gebildet, dass sich die Gruppe gemeinsam das Land „für ein Jahr 

gekauft“ hat. Dieses Land nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, verbindet die 

Menschen mit ihrem Viertel, ihrer Stadt, ihrem Land. Es wird Identifi kation und ein Stück 

„Heimat“ geschaffen. 

So wächst im sympathischen Umfeld des Gartens meist mehr als Blumen und Gemüse. 

Er dient als Kommunikations- und Begegnungsort und bereichert das Zusammenleben in 

Städten und bietet eine große Chance für das interkulturelle Zusammenleben. 

„Die interkulturellen Gemeinschaftsgärten der ISG sind auf 
brach liegenden, vermüllten Un-Orten errichtet worden. 
Durch die Umnutzung dieser Flächen wurde ein Beitrag 
zur optischen Aufwertung der Quartiere geleistet, von 
dem alle im Stadtteil profi tieren.“

Herr Irion, Geschäftsführer der ISG

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 
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SPORTFÖRDERUNG VON FRAUEN UND MÄDCHEN

Im Lokalen Integrationsplan erfährt das Integrationspotenzial des Sports – auf Frauen 

und Mädchen mit Migrationshintergrund bezogen – eine besondere Hervorhebung. Inte-

gration durch Sport zielt auf die Heranführung von bislang im Sport unterrepräsentierten 

Gruppen an den vereinsorganisierten Sport. Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt 

„Sportförderung von Mädchen“ initiiert. Durchgeführt vom Mädchenarbeitskreis der städ-

tischen und freien Kinder- und Jugendeinrichtungen und dem Mädchenhaus Hannover 

fand eine Veranstaltung zum Thema „Stark, Fit und Bewegend“ sowie ein Schwimmkurs 

für Mädchen statt. 

Die Förderung von Spaß am Sport und an der Bewegung, die Motivation zu unterschied-

lichen und neuen Bewegungsformen und damit die Stärkung von Mädchen im Alter von 

6-16 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund war die Zielsetzung der Angebote und 

wurde erfolgreich umgesetzt.

Insgesamt haben 135 Mädchen verschiedene Sportarten ausprobiert, kennengelernt und 

für sich entdeckt. In diesem Jahr haben erfahrene Übungsleiterinnen die Bewegungs-

formen Tischtennis, Geo-Caching, Hochseilgarten, Niedrigseilgarten, Yoga, Spiel ohne 

Grenzen und Staffelspiele in dem Jugendzentrum Lister Turm, im Freizeitheim Lister Turm 

und im Stadtwald Eilenriede angeboten. Auf einem „Markt der Möglichkeiten“ gab es 

zusätzlich die Möglichkeit, an Workshops zum Thema Holzarbeiten, Kochen, Kreatives, 

Naturkosmetik und Entspannung teilzunehmen.

Der Schwimmkurs richtete sich an dieselbe Zielgruppe und beinhaltete die Wasserge-

wöhnung und das Erlernen des Schwimmens mit abschließender Abzeichenabnahme. 

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit konnten interessierte Mädchen an einem fünftägigen 

Schwimmtraining teilnehmen. Es haben 16 Mädchen im Alter von 6-10 Jahren an dem 

Kurs teilgenommen. Zehn der teilnehmenden Mädchen hatten einen Migrationshinter-

grund. 14 Mädchen haben als Abschluss der Veranstaltung das „Seepferdchen“-Abzeichen 

erhalten.

In Anbetracht der großen Zahl an Schulkindern, die auch bei Eintritt in die Sekundarstufe I 

noch nicht schwimmen können, und der Zunahme an Übergewichtigkeit bei Kindern wäre 

eine Ausweitung dieser Bewegungsprogramme sehr wünschenswert. 

4     STADTLEBEN
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Im Rahmen der Frauensportförderung konnte über einen Zeitraum von sechs Monaten in 

Kooperation mit sozialen Einrichtungen und Migrantenorganisationen ein offenes Sport- 

und Bewegungsangebot an zwei Standorten organisiert werden. Diese Angebote wendeten 

sich explizit an Migrant/innen. Über 100 Frauen nahmen an den Angeboten teil, die Hip-

Hop, Streetdance, Bauchtanz, Pilates, Aerobic und T’ai Chi umfassten.

Ein besonderer Ansatz der Förderung des Zugangs von Mädchen und Frauen mit Migrati-

onshintergrund in die Sportvereine stellt der Bereich des Mädchen- und Frauenfußballs dar. 

Da es bislang oft an Übungsleiterinnen fehlte, die sich neben der fachlichen Befähigung 

auch durch interkulturelle Kompetenz im Umgang mit der Zielgruppe auszeichnen, wurde 

ein Projekt zur zielgruppenspezifi schen Lizenzausbildung „Trainerin C Breitenfußball“ 

gestartet. Zu diesem Kooperationsvorhaben taten sich der Niedersächsische Fußballver-

band (NFV), der NFV-Kreis Hannover und die Landeshauptstadt Hannover zusammen, 

um einen neuen Impuls zu geben.

Zusätzlich zu der Standardausbildung zur/zum Fußball-Trainer/in wurden in dem Pilot-

projekt die Themenfelder Mädchen- und Frauenfußball sowie interkulturelle Kompetenz 

intensiv behandelt. Die Absolventinnen sollen so befähigt werden, die Kompetenzlücke 

zu schließen, die bislang eine Berücksichtigung der Zielgruppe Frauen mit Migrations-

hintergrund im Vereinssport erschwerte. 

Auch die Berücksichtigung besonderer Bedarfe bei der Ausrichtung des Trainerinnen-

lehrgangs stellt nach Einschätzung von Herrn Yılmaz (Projektleiter und städtischer Mit-

arbeiter im Bereich Sport und Eventmanagement) einen zentralen Aspekt dar, um neue 

Trainerinnen als Multiplikatorinnen für den Fußball zu gewinnen: 

„Die Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt zeigen ganz deutlich auf, dass neben den zentra-

len und dezentralen Lizenzlehrgängen des NFV eine Nachfrage an alternativen Lehrgängen 

besteht, die sich in der Ansprache der Zielgruppe, in der inhaltlichen Ausrichtung und 

von der terminlichen Gestaltung unterscheiden.“ 

Der Vereinsport mit all seiner Tradition kann – wie die genannten Projekte verdeutlichen 

– in vielerlei Hinsicht auch als Türöffner zu Zielgruppen mit Migrationshintergrund fun-

gieren, sofern das gewählte Format der realen Vielfalt in einer Einwanderungsgesellschaft 

gerecht wird.

15 Teilnehmerinnen der Ausbildung 
zur „Trainerin C Breitenfußball“ 
– darunter fünf Frauen mit 
Migrationshintergrund – erwarben im 
Juni 2011 das Trainerinnenzertifi kat.

4     STADTLEBEN
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INTERNATIONALE BIBLIOTHEK HANNOVER

Die Idee, mit Hilfe eines Online-Kataloges die muttersprachlichen Dokumenten- und 

Buchbestände von Migrantenselbstorganisationen zu erschließen und einer breiten Öf-

fentlichkeit zur Verfügung zu stellen, stammt aus dem Erarbeitungsprozess des LIP. In 

dessen Endfassung wurde daher ein Auftrag aufgenommen, ein Konzept zu erarbeiten, wie 

die Idee zu realisieren ist. Unter dem Arbeitstitel „Internationale Bibliothek Hannover“ 

haben sich die Hannah-Ahrendt-Bibliothek, die Israel Jacobson Gesellschaft (Jüdische 

Bibliothek), die Iranische Bibliothek, die Chinesische Bibliothek (Versandbibliothek) und 

das Ethno-Medizinische Zentrum zusammengeschlossen und arbeiten seit Herbst 2008 

an der Umsetzung. Hierfür wurde eigens ein „Runder Tisch für fremdsprachige Biblio-

theken in Hannover“ eingerichtet, der von der Stadtbibliothek der Landeshauptstadt 

Hannover unterstützt wird. Auf den Sitzungen wurde zunächst eine Konzeption eines 

gemeinsamen Verbundkataloges erarbeitet. Seit Anfang 2010 wurde begonnen, dieses 

Konzept in einer „Aufbau- und Anschubphase“ umzusetzen. Die Konzeption sah vor, einen 

Verbundkatalog der Internationalen Bibliothek Hannover zu erstellen. Hierzu sollten die 

gesamten Bestände in Originalschriftzeichen (siehe Bild links) über den Gemeinsamen 

Bibliothekenverbund (GBV) erfasst werden. Die Stadtbibliothek hat in diesem Prozess die 

koordinierende, beratende und steuernde Funktion übernommen. Alle beteiligten Biblio-

theken befi nden sich aktuell in der Phase der Dateneingabe in den GBV-Verbundkatalog, 

die bis Ende 2012 abgeschlossen sein soll. 

Die Angebote der beteiligten Bibliotheken gehen weit über den Verleih der Bestände 

hinaus. Die Iranische Bibliothek etwa hat sich auch zu einem Treffpunkt für Senior/innen 

aus dem Nahen und Mittlerem Osten entwickelt. Dr. Faridzadeh betont die Bedeutung 

dieser Einrichtung für die eigene Identität: „Wir sind mit Büchern groß geworden …“ und 

sieht in ihrem Bestehen auch einen Teil einer Willkommenskultur. Insgesamt ein Projekt, 

dessen inhaltliche Bedeutung weit über Hannover hinausreicht und für Hannover als 

gutes Beispiel einer auf Wertschätzung aufbauenden gelungenen Zusammenarbeit von 

Stadtverwaltung und Migrantenorganisationen dienen kann.

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 
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Bei der Katalogisierung eines Titels in 
nicht-lateinischer Schrift werden die 
Originalschrift und die Transliteration 
gleichermaßen eingeben. Damit wird 
technisch ermöglicht, später im virtuellen 
Katalog jede Suche nach einem Autor 
bzw. einem Titel in Originalsprache mit 
Originalschriftzeichen durchzuführen. So-
mit wird die fehlerbehaftete Suche über 
Transkriptionen vermieden.
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 4-1  Wohnen und Stadtteilentwicklung

4-1-1 

KURZFASSUNG Ausbalancierung der Wohnungsbelegung im Einzelfall bezogenen Dialog mit allen Akteuren (1) sowie 

Monitoring des Wohnungsmarktes und der Bewohnerstruktur (2) 

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Die Ausbalancierung der Wohnungsbelegung im Einzelfall bezogenen Dialog mit allen Akteuren ist 

Bestandteil und Leitziel der täglichen Arbeit.

 2.  Die Anteile von Menschen mit Migrationshintergrund sind jährlich und in der Entwicklung Bestandteil 

der Wohnungsmarktbeobachtung. Ergebnisse sind nachzulesen in den Schriften zur Stadtentwicklung. 

(Online unter: www.hannover.de/szs)

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Beide Praxisansätze werden fortgeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN 1.  Herr Schalow | OE  61.4 | Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | Telefon 168-42802

 2.  Frau Kaiser | OE  61.5 | Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | Telefon 168-46249

4-1-2 

KURZFASSUNG Wechselseitige Abstimmung aller Akteure in der Stadterneuerungsplanung zur Hebung von Qualität und 

Image der Quartiere, um aufkommender Polarisierung entgegenzuwirken

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Abstimmung aller Akteure fi ndet im Rahmen des Quartiersmanagements in den beteiligten Stadtteilen 

statt. Zur fi nanziellen Unterstützung der bearbeiteten Themen werden die bestehenden Quartiersfonds 

herangezogen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Quartiersmanagement in den „Soziale Stadt“-Gebieten und in Nichtfördergebieten wird fortge-

setzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Schonauer | OE  61.41 | Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | Telefon 168-42796

HANDLUNGSANSÄTZE 4     STADTLEBEN
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4-1-3 

KURZFASSUNG Mehr Beteiligung von Migrant/innen an der Gestaltung des öffentlichen Raumes mit dem Ziel einer 

Qualitätssteigerung der Stadtquartiere

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es hat mehrere Veranstaltungen zu Stadtplatzgestaltungen mit lebhafter Beteiligung und unterschiedlichen 

Teilnehmer/innenzahlen gegeben. Die Beteiligung der Integrationsbeiräte ist bislang nicht erfolgt. In den 

bisherigen Projekten waren Menschen mit Migrationshintergrund aufgrund der ausgewählten Stadtteile 

keine Schwerpunktzielgruppe.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Stadtplatzprogramm „Hannover schafft Platz“ wird fortgeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Göbel-Groß | OE  61.1 STG | Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | Telefon 168-44723

4-1-4 

KURZFASSUNG Berücksichtigung der Spezifi ka von Eingewanderten und ihren Kinder bei Modernisierungen und Neubau 

durch Dialog mit der Wohnungswirtschaft, bei Nutzung von „Sozialer Stadt“ und Quartiersmanage-

ment

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In Stöcken konnte das Projekt „Familienwohnungen“ mit zwölf Wohneinheiten im wesentlichen für Familien 

mit Migrationshintergrund fertiggestellt werden. Außerdem wurde ein Freiraumentwicklungskonzept unter 

Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen (Alt und Jung / unterschiedliche Nationalitäten) erarbeitet. Im 

Sahlkamp stellt das Projekt „Wohnzufriedenheit“ seit 2011 einen verlässlichen Kontakt zwischen Vermieter/

innen und Mieter/innen sicher. Bei Einzelfallberatungen und durch eine mit 80 Haushalten durchgeführte 

qualitative Befragung werden Kommunikations- und Informationshemmnisse ermittelt und soweit möglich 

aufgelöst. Die angesprochenen Haushalte haben in der Mehrheit einen Migrationshintergrund. Das Projekt 

Wohnzufriedenheit fördert das gegenseitige Verständnis der Akteure untereinander.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Freiraum-Entwicklungskonzeptes Stöcken mit Modernisierung eines Spielplatzes, Erstellung eines 

Mehrgenerationenparks und Umsetzung eines Jugendprojektes wird unter Beteiligung der Einwohner/innen 

umgesetzt. Außerdem wird es eine Verbesserung der Wohnverhältnisse durch energetische Modernisierung 

für Bewohner/innen in den Gebieten Hainholz, Sahlkamp und Stöcken geben.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Schalow | OE  61.4 | Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | Telefon 168-42802

HANDLUNGSANSÄTZE
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4-1-5 

KURZFASSUNG Angebot mehrsprachiger/n Beratungen und Informationsmaterials im Ein-Familien-Haus-Büro zur Erhö-

hung der Nutzung des Hannover-Kinder-Bauland-Bonus durch Menschen mit Migrationshintergrund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Mehrsprachiges Informationsmaterial liegt seit 2009 vor. Eine Erhöhung der Nutzung des Bonus durch 

Menschen mit Migrationshintergrund ist nicht feststellbar.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es sind keine weiteren Aktivitäten geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Deiterding | OE  23.13 | Fachbereich Wirtschaft | Telefon 168-42587

4-1-6 

KURZFASSUNG Verstärkte Berücksichtigung von Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei Qualifi zierungsmaßnahmen 

als auch Einstellungen zur Förderung der Kultursensibilität in öffentlichen Verwaltungen und 

Einrichtungen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Priorität hatten in diesem Aufgabenfeld zunächst stadtverwaltungsinterne Wirkungsmöglichkeiten.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Längerfristig sollen auch externe Einrichtungen mit dem Qualifi zierungskonzept bekannt gemacht 

werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-42720
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4-1-7 

KURZFASSUNG Förderung von Aktivitäten für eine zielgruppengerechte Information zu wohnnahen Umweltthemen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Die Broschüre „Ökologisches Bauen in Hannover“ wurde in fünf Sprachen übersetzt (Englisch, 

Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch) und wird im Rahmen von Beratungen verteilt.

 2.  In Hainholz und Stöcken hat eine Energieberatung einkommensschwacher Haushalte stattgefunden. 

Es wurden Vor-Ort- und Gruppenberatungen durchgeführt. Insgesamt wurden 1.212 Haushalte erreicht, 

davon 512 Haushalte durch eine Haushaltsberatung vor Ort, die restlichen 700 über Gruppenberatungen. 

Etwa die Hälfte der beratenden Personen hatten einen Migrationshintergrund.

 3.  Das Agenda21-Büro konnten in Zusamenarbeit mit den Integrationslots/innen Umwelt (ILU) und  

Umweltorganisationen zielgruppenorientierte Veranstaltungen durchführen.

 4.  In den Jahren vor 2010 wurden bereits Flyer zu den Themen Rest- und Bioabfälle, Sperrabfälle,  

Wertstoffhöfe, Glas und Verkaufsverpackungen sowie Papier in fünf Sprachen (Englisch, Türkisch, Serbisch, 

Polnisch und Russisch) erstellt. Außerdem erfolgt die persönliche Haushaltsberatung seit geraumer Zeit 

bei Bedarf mehrsprachig (Deutsch, Russisch oder Türkisch).

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  Das Infomaterial wird bei Bedarf auch weiterhin in die gängigen Einwanderungssprachen übersetzt.

 2.  Seitens der Stadt werden keine weiteren Beratungen durchgeführt. Das Projekt wird nunmehr von der 

Klimaschutzagentur zusammen mit der AWO weitergeführt.

 3.  Die Aktivitäten werden fortgesetzt.

 4.  Der Flyer über Papier wurde neu aufgelegt. Die anderen Flyer werden nach und nach ebenfalls überar-

beitet, wenn die Altaufl age aufgebraucht ist. Außerdem wurde eine Neuaufl age und Verteilung des zur 

EXPO 2000 erstmals erstellten fünfsprachigen Hausfl urplakates zur Mülltrennung beschlossen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN 1.  Frau Czorny | OE  67.1 | Fachbereich Umwelt und Stadtgrün | Telefon 168-45028

 2.  Frau Hesse |Dezernat V LA 21| Telefon 168-45078

 3.  Frau Heda | OE  67.11 | Fachbereich Umwelt und Stadtgrün | Telefon 168-40683

 4.  Frau Voigt | aha Region Hannover | Telefon 9911-47991  

      Frau Veenker | aha Region Hannover | Telefon 9911-46751

HANDLUNGSANSÄTZE
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4-1-8 

KURZFASSUNG Initiierung von Gemeinschafts- und Nachbarschaftsprojekten zur Nutzung von Freifl ächen (Internationale 

Gärten) sowie Förderung der Nutzung von Kleingärten durch Menschen mit Migrationshintergrund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Projekt „Internationale StadtteilGärten“ wird mit städtischer Förderung fortgesetzt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Im Jahr 2012 wurde ein Geschaftsführer mit einer Teilzeitstelle (19 ¼ Wochenstunden) eingestellt. Das 

Projekt wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Arnds | OE  43.23.4 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-48051

4-1-9 

KURZFASSUNG Gezielte Ansprache und weitere Bemühungen um Menschen mit Migrationshintergrund für ein Engagement 

für den Stadtteil z. B. im Rahmen von Integrativer Stadtteilarbeit und Quartiersimagekampagnen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Rahmen des Projektes „Integrative Stadtteilarbeit“ sind im Jahr 2010 im Bereich Goethestraße gezielt 

Gewerbetreibende mit Migrationshintergund eingebunden worden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Projekt „Integrative Stadtteilarbeit“ ist abgeschlossen. Es wird durch das neue Projekt „Mein Kiez“ 

konzeptionell abgelöst.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Kaiser | OE  61.5 | Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | Telefon 168-46249

4-1-10 

KURZFASSUNG Förderung der Mitarbeit von Menschen mit Migrationshintergrund in formellen Stadtteilgremien, Vorstän-

den und informellen Netzwerken / Mitwirkung an interkultureller Öffnung der etablierten Institutionen 

und Netzwerke

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In einigen Stadtbezirksräten hat die Zahl der Mitglieder mit Migrationshintergrund zugenommen. Teilweise 

erfolgte hier der Einstieg zunächst über die Rolle als Integrationsbeiratsmitglied.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Über die Mitgliedschaft in Bezirksrat und Integrationsbeirat werden die Mitglieder mit Migrationshinter-

grund häufi ger in Stadtteilgremien, informelle Netzwerke u.ä. eingeladen und haben hier eine weitere 

Vernetzungsfunktion.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Raab | OE  18.63.03 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-42614

 Herr Wescher | OE  18.63.10 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-45155

4     STADTLEBEN
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4-1-11 

KURZFASSUNG Berücksichtigung der Vielsprachigkeit durch mehrsprachige Mietverträge, Anliegerbeteiligungen, 

Repräsentativerhebungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Ankündigungen in fremdsprachigen Zeitungen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  In den „Soziale Stadt“-Gebieten (Hainholz, Sahlkamp und Stöcken) wurden in 2011 jeweils zwei  bis 

drei Sanierungszeitungen zur Bewohnerbeteiligung kostenlos zur Verfügung gestellt, bei denen die wesent-

lichen Artikel mehrsprachig abgedruckt wurden. Es wurden zwei Bewohnerversammlungen im Sahlkamp 

in 2010, vier Foren zum Freiraumkonzept Stöcken in 2011 sowie eine hohe Anzahl von  Arbeitsgruppen 

in den „Soziale Stadt“-Gebieten durchgeführt. Alle Einladungen wurden mehrsprachig (entsprechend der 

Bevölkerungsstruktur der Gebiete) ausgesprochen.

 2.  In 2010 und 2011 wurden die Erhebung „Wohnen in Hannover“ und die „Repräsentativerhebung 

2011“ durchgeführt. Für beide wurde eine zusätzliche Migrantenstichprobe gezogen, um die Rückläufe 

von Migrant/innen zu verbessern. Im Vorfeld der Befragungen wurden Migrantenorganisationen um 

Unterstützung gebeten, zudem erfolgten Ankündigungen in fremdsprachigen Zeitungen. Hotlines wurden 

eingerichtet, die u.a. Hilfestellung durch Muttersprachler/innen in der Verwaltung für das Ausfüllen des 

Fragebogens anboten.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  Die Erstellung eines Freiraumkonzeptes Sahlkamp unter breiter Beteiligung der Bewohner/innen ist  

vorgesehen. Weiterhin wird es eine Bewohnerbeteiligung zum Modernisierungskonzept der Wohnungs- und 

Gewerbebestände „Prelios“ (circa 820 Wohneinheiten) geben. Im Zuge der Umsetzung des Freiraument-

wicklungskonzepts Stöcken werden Foren und Arbeitsgruppen durchgeführt. Die Erstellung mehrsprachiger 

Sanierungszeitungen in allen Gebieten des Programms „Soziale Stadt“ wird fortgesetzt.

 2.  Die nächste Repräsentativerhebung ist für 2013 geplant. Die Maßnahmen zur besseren Einbindung  

von Migrant/innen werden fortgeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN 1.  Herr Schalow | OE  61.4 | Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | Telefon 168-42802

 2.  Frau Kaiser | OE  61.5 | Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | Telefon 168-46249

HANDLUNGSANSÄTZE
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 4-2  Kultur

4-2-1 

KURZFASSUNG Förderung interkultureller Initiativen und Vereinigungen von Migrant/innen sowie von Kulturaustausch 

mit den Herkunftsländern zwecks Austausch innerhalb der jeweiligen Diaspora

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Im Rahmen der Integrationsprojektförderung werden im Durchschnitt jährlich 20-25 Projekte vor  

allem von Migrantenorganisationen unterstützt.

 2.  In der Reihe „Europa in Hannover“ fanden folgende Veranstaltungen statt.

 22.1.2010 Jour de France | 1.3.2010 España, bien venida! | 25.9.2010 Russisch in Hannover

 22.1.2011 Jour de France | 25.6.2011 Deutsch-türkische Begegnungen

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  Auch in 2012 stehen die Projektmittel zum Thema Integration für Gruppen, Initiativen und Vereine 

der Stadtgesellschaft zur Verfügung.

 2.  2012 erfolgte eine Neuausrichtung der Veranstaltungsreihe auf jeweils eine Migrantengruppe (weltweit) 

in Hannover mit neuem Titel: „In Hannover zuhause“. Es werden zudem Maßnahmen zur stärkeren 

Vernetzung der Migrant/innen in der Stadtgesellschaft berücksichtigt. In 2012 haben stattgefunden: Jour 

de France (20.1.2012) und Deutsch-chinesische Begegnungen (20.4.2012). Für 2013 sind in Planung: 

Jour de France und Deutsch-polnische Begegnungen.

 

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN 1.  Frau Kempf | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-45272

 2.  Frau Seth | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44996

 

4-2-2 

KURZFASSUNG Ausweitung von Auftritts-/Ausstellungsmöglichkeiten in Stadtteilkultureinrichtungen zwecks 

Künstlerförderung / Intensivierung der Stadtteilzusammenarbeit mit kulturell aktiven 

Migrantenselbstorganisationen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In beiden Jahren wurden die „Deutsch-Türkischen Kültürtage“ im Stadtbezirk Ricklingen/Mühlenberg 

gemeinsam mit drei türkischen Vereinen durchgeführt. 2010 gab es zehn Veranstaltungen mit circa 800 

Besucher/innen; 2011 waren es elf Veranstaltungen mit circa 1.200 Besucher/innen. In verschiedenen 

Stadtteilkultureinrichtungen fanden regelmäßig Veranstaltungen mit internationalen Künstler/innen aus 

den Stadtteilen statt. Im Kulturtreff Badenstedt und im Stadtteilzentrum KroKus fanden (motiviert über 

Sprachförderangebote) Frauenmalkurse unter künstlerischer Anleitung statt, die erstaunliche Potenziale der 

Teilnehmerinnen freisetzten. Die Werke zum Thema „Heimat“ und „Familie“ wurden in den Einrichtungen 

ausgestellt. In Badenstedt wurde im Anschluss ein Bildband mit den Werken der Frauen veröffentlicht.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Im Jahr 2012 fi nden die „Kültürtage“ mit circa zehn Veranstaltungen statt. Das Internationale Fest im 

Sahlkamp wird gemeinsam mit dem Integrationsbeirat geplant und durchgeführt. In Vahrenwald wird von 

einer internationalen Planungsgruppe eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Musik verbindet – Literatur 

auch“ geplant und durchgeführt, bei der es an unterschiedlichen Veranstaltungsorten um Musik und Literatur 

verschiedener Länder und Kontinente geht. Im Sahlkamp werden verschiedene Veranstaltungsformate, 

wie Theater, Musik, Zirkus und Feste zusammen mit Künstler/innen mit Migrationshintergrund, dem 

Verein Internationale Stadtteilgärten e.V. oder dem Integrationsbeirat geplant und durchgeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Ortmann | OE  43.2 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-41054

4     STADTLEBEN
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4-2-3 

KURZFASSUNG Angebot von Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter/innen und Externe zwecks Förderung der 

interkulturellen Öffnung der Stadtteileinrichtungen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 — — —

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN In Zusammenarbeit mit dem Stadtbezirksmanagement wird der Bedarf an Unterstützung bei interkultu-

rellen Schulungen in den Stadtteilen ermittelt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 |Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste |   

 Telefon 168-42720

4-2-4 

KURZFASSUNG Verbesserung der Partizipation von Migrant/innen bei Projekt- und Programmplanung in Kultureinrich-

tungen, Aufbau von Stadtteilnetzwerken mit Migrant/innen und Entwicklung von Kultur- und Bildung-

sangeboten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In den Stadtteilen Mühlenberg und Linden wurden im Rahmen der Netzwerkarbeit im Stadtteil über die 

Stadtteilkultureinrichtungen Fortbildungen zum Thema „Interkulturelle Kompetenz (in der Stadtteilar-

beit)“ auch für Ehrenamtliche durchgeführt. In Linden etablierte sich eine Programmplanungsgruppe 

im FZH Linden, die kreative/kulturelle Angebote im FZH entwickelte. Im FZH Vahrenwald erarbeitete 

eine Programmgruppe bürgerschaftlich engagierter Migranten/innen zum Thema „Kulturelle Vielfalt in 

Vahrenwald“ monatliche Veranstaltungen im Rahmen des „Tisch der Kulturen“. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Beteiligung bei der Planung von Festen, aber auch Kursen und Veranstaltungen wird erweitert und 

fortgeführt bzw. ist fester Bestandteil der Arbeit der Stadtteilkultureinrichtungen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Ortmann | OE  43.2 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-41054

4-2-5 

KURZFASSUNG Ausweitung des integrativ wirksamen Projekts „Musik in Hainholz“ auf den Stadtteil Sahlkamp

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Als zweiter Stadtteil für das Projekt „Musik in ...“ wurde nicht der Sahlkamp, sondern Stöcken gewählt, 

weil hier im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ für Stöcken sehr viel Potenzial, aber auch auch 

Entwicklungsmöglichkeiten gesehen wurden. Das Projekt ging im April 2011 erfolgreich an den Start. Für 

verschiedene Altersgruppen wurden bereits Angebote entwickelt und durchgeführt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN „Musik in Stöcken“ wird unter der Projektleitung des MusikZentrums fortgeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Ortmann | OE  43.2 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-41054

HANDLUNGSANSÄTZE
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4-2-6 

KURZFASSUNG Ausbau der Zusammenarbeit von Kulturinstitutionen mit Stadtteil- und Jugendeinrichtungen nach Beispiel 

des Projektes Rap-Oper „Culture Clash – die Entführung“

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Als Nachfolgeprojekt der Rap-Oper wurde die Beggar’s Opera im Rahmen einer Kooperation zwischen 

Staatsoper, JZ Mühlenberg, FBZ Weiße Rose Mühlenberg und MusikZentrum Hannover inszeniert und Ende 

2010 bis Anfang 2011 mehrmals im Ballhof aufgeführt. Beteiligt waren neben professionellen Sängern 

und Musikern, 21 Jugendliche aus dem Stadtteil Mühlenberg und eine Jugendband aus dem MusikZen-

trum.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 2012 fi ndet ein vergleichbares Projekt nicht statt. Geplant ist jedoch u.a. das Projekt „Kulturscanner“, in 

dem Jugendliche aus unterschiedlichen Stadtteilen als „Kulturscouts“ Kultureinrichtungen in Hannover 

besuchen und ihre Erlebnisse im Rahmen von Medienprojekten Gleichaltrigen vorstellen. 

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Ortmann | OE  43.2 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-41054

4-2-7 

KURZFASSUNG Stärkung durch Zusammenarbeit mit der Stadt für die Bedeutung des „Masala“-Festes im Kultur- und Kom-

munikationszentrum Pavillon einschließlich der „Kinder-Karawane“ und des „Masala-Weltmarktes“

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Fest der Kulturen vor dem Rathaus in Zusammenarbeit mit dem „Masala“-Team des Pavillons hat 

sich erfolgreich etabliert. Rund 30.000 Besucher/innen kommen zu dieser Veranstaltung.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Fest der Kulturen 2012 wurde erfolgreich durchgeführt. Im Jahr 2013 erfolgt eine Einbettung in „100 

Jahre Neues Rathaus“.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Sonnenberg | OE  52.0 | Fachbereich Sport und Eventmanagement | Telefon 168-42530

4     STADTLEBEN
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4-2-8 

KURZFASSUNG Gemeinsame Erarbeitung eines Konzepts mit den Migrantenorganisationen, die eigene Bibliotheken mit 

mutterspachlichen Buchbeständen betreiben, zur Realisierung eines gemeinsamen virtuellen Katalogs

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Seit Herbst 2008 tagt der „Runde Tisch der internationalen Bibliotheken in Hannover“. Teilnehmer 

sind folgende Träger fremdsprachiger Bibliotheken in Hannover: die „Jüdische Bibliothek Hannover“, 

die „Hannah-Arendt-Bibliothek Hannover“, die „Iranische Bibliothek Hannover“ und die „Chinesische 

Leihbücherei“. Erarbeitet wurde ein Konzept für die organisatorische und technische Umsetzung zur 

Einrichtung eines gemeinsamen elektronischen Nachweises der originalsprachlichen Medienbestände 

der Teilnehmerbibliotheken. Alle teilnehmenden Bibliotheken erfassen bereits ihre Bestände. Die 

Stadtbibliothek Hannover leistet Unterstützung.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Datenerfassung in den teilnehmenden Bibliotheken geht weiter. Es werden Maßnahmen zur 

Öffentlichkeitsarbeit folgen. Mit ersten Vorarbeiten zur Bereitstellung der Bestandsnachweise in einem 

gemeinsamen Katalog im Internet wird begonnen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Nietiedt | OE  42.1 | Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro |   

 Telefon 168-42878

4-2-9 

KURZFASSUNG Längerfristige Hinarbeit auf Partnerschaft mit vergleichbarer türkischer Großstadt durch Pilotprojekte in 

Wirtschaft, Wissenschaft, Sport, Kultur, Kunst und Jugendbildung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im November 2011 fand eine umfangreiche Anhörung zum Thema Städtepartnerschaft mit der Türkei 

statt. Bei der Anhörung waren neben Politik und Verwaltung auch Wirtschaft, Wissenschaft und die 

Stadtgesellschaft beteiligt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Ein Kriterienkatalog für potenzielle Partnerstädte wird erarbeitet.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Schneider | OE  15.23 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-45172

4-2-10 

KURZFASSUNG Weiterarbeit an der Idee eines „Haus der Kulturen“ (interkultureller Begegnungsort für Menschen aus 

aller Welt)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Idee des „Haus der Kulturen“ wurde wegen nicht vorhandener Realisierungschancen dauerhaft 

zurückgestellt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Vorhaben wird storniert.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Wuttig | OE 43 |Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44412 

HANDLUNGSANSÄTZE
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4-2-11 

KURZFASSUNG Realisierung einer „Langen Nacht der Kulturen“ mit Hilfe von Jugendorganisationen und ortskundigen 

Kontaktlotsen zwecks begleiteter Erkundung von Diskotheken, Freizeitorten und Jugendtreffs

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In 2010 und 2011 waren keine Ressourcen vorhanden, um diese aufwändige Projektarbeit zu konzipie-

ren.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Vorhaben wird storniert.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

 4-3  Religionen

4-3-1 

KURZFASSUNG Unterstützung religiöser Gemeinschaften bei Erlangung angemessener, würdevoller baulicher Präsenz 

im Stadtbild bei Respektierung und Achtung des Wertekanons der Verfassung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Wie in den Vorjahren fanden in 2010 und 2011 fallbezogene Beratungen einzelner Gemeinden statt, die 

Veränderungen planten oder sich mit schwierigen Situationen konfrontiert sahen. Grundsätzlich wird die 

Stabsstelle Integration bei allen planungsrechtlichen Verfahren, die religiöse Gemeinschaften betreffen, 

einbezogen. In mehreren Fällen nahm die Stabsstelle Integration auch an Bezirksratsitzungen teil, in 

denen Bauprojekte religiöser Gemeinschaften beraten wurden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Diese Praxis wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

 Herr Heesch | OE  61 | Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | Telefon 168-43168

4-3-2 

KURZFASSUNG Werbung aller Religionsgemeinschaften zur aktiven Unterstützung von Integration und demokratischer 

politischer Bildung von Migrant/innen sowie Öffnung zum Umfeld durch deutschsprachige Öffentlich-

keitsarbeit

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Rahmen der Besuchsreihe des OB in allen Moscheen werden alle Themen der Integration intensiv 

angesprochen, in gleicher Weise wurde im Jahr 2010 auch ein buddhistischer Tempel besucht. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Für das Jahr 2013 wird versucht, eine Förderung für das Projekt „muslimische Gemeinden als kommunale 

Akteure“ in Kooperation mit dem Goethe-Institut zu erhalten.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

4     STADTLEBEN
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4-3-3 

KURZFASSUNG Ermöglichung der unterschiedlichen Bestattungsritualen und -kulturen für Christen, Juden, Muslime, 

Buddhisten und weitere Religionen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Leinentuchbestattung für Muslime ist seit Juni 2010 möglich und wurde bis Ende 2011 63 Mal prakti-

ziert. Ebenfalls im Jahr 2010 wurde für die griechisch-orthodoxe Gemeinde auf dem Friedhof Stöcken eine 

eigene Abteilung eröffnet. Damit wurde die schon seit 20 Jahren geübte Praxis, spezifi sche Bestattungs-

formen für Angehörige des Islams, des Yezidentums, des Buddhismus und des Judentums anzubieten, 

auf eine weitere Religionsgruppe ausgedehnt. Weitere Angebote sind nicht ausgeschlossen. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die sargfreie Bestattung (Leinentuchbestattung) wird in das vorhandene Ortsrecht (Friedhofssatzung und 

Gebührensatzung) aufgenommen. In 2012 fanden 44 sargfreie Bestattungen statt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

 Frau Wächtler | OE 67.4 | Fachbereich  Umwelt und Stadtgrün | Telefon 168-43834

4-3-4 

KURZFASSUNG Grundsätzliche Unterstützung von Kindergärten, Horten und Jugendangeboten in konfessioneller Träger-

schaft, soweit die Arbeit transparent und offen stattfi ndet

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Diese bereits laufenden Praxis in allen Einrichtungen (im Rahmen SGB VIII) wurde fortgesetzt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Diese Praxis wird in allen Einrichtungen fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Teschner | OE  51 P | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44545

4-3-5 

KURZFASSUNG Fortsetzung der Unterstützung des Dialogs zwischen den Religionsgemeinschaften z. B. in Form positiver 

Initiativen wie das „Haus der Religionen“

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die fi nanzielle Unterstützung des Hauses der Religionen ist jährlich verlängert worden. Im Jahr 2011 

wurde die Veranstaltungsreihe „Migration & Religion“ in Zusammenarbeit mit der VHS, der Evangelischen 

Akademie Loccum und dem Haus der Religionen gestartet. In jedem Semester werden die hiesigen Ge-

meinschaften einer Weltreligion vorgestellt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die fi nanzielle Förderung des Haus der Religionen und die Veranstaltungsreihe „Migration & Religion“ 

werden fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

HANDLUNGSANSÄTZE
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4-3-6 

KURZFASSUNG Aktives informatives Zugehen auf Migrationsreligionsgruppen durch die Stadtverwaltung zwecks Abbau 

wechselseitiger Berührungsängste

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Moschee-Besuchsreise des OB wurden 2010/2011 fortgesetzt und führte ihn in sechs Moscheen. 

Außerdem besuchte der Oberbürgermeister zwei buddhistische Tempel, die vorwiegend von vietnamesischen 

und thailändischen Gläubigen besucht werden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN In 2012 wurden zwei Moscheen besucht, eine davon war die Moschee der Umma-Gemeinde im Paki-

stanzentrum, welche kurz zuvor Opfer einer versuchten Brandstiftung geworden war. Der Besuch des OB 

wurde von der Gemeinde als wichtiges Signal der Solidarität gewertet.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

 4-4  Sport

4-4-1 

KURZFASSUNG Lobbyarbeit für Aufl age weiterer Sportförderprogramme durch Politik und Sportverbände zwecks stärkerer 

Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund in die Sportvereine

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Frage der Einbindung ist ein laufendes Thema in Gesprächen mit Vereinen und Funktionären.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Arbeit wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Herbert | OE  15 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-45523 

 Herr Sonnenberg | OE  15.5 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-42530

4-4-2 

KURZFASSUNG Fortsetzung und stärkere Bewerbung der städtischen Frauenförderung im Sport insbesondere für 

Projekte, die Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund zu sportlicher Betätigung und Vereinsarbeit 

motivieren

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Die Bewerbung der Frauenförderung im Sport ist ein laufendes Thema in Gesprächen mit Vereinen und 

Funktionären. 2.  Projekte speziell für Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund, z. B. Schwimmkurse, 

Fahrradkurse, Fußball, Selbstverteidigung, Aquajogging etc. wurden gefördert.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  Die Realisierung eines Imagefi lmes für Mädchen mit Migrationshintergrund: „Trau Dich!“ ist vorgesehen. 

2.  Die weitere Förderung von entsprechenden Projekten ist vorgesehen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN 1.  Herr Dr. Herbert | OE  15 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-45523

      Herr Sonnenberg | OE  15.5 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-42530

 2.  Frau Dr. Vollmer-Schubert | OE  18 F |Referat für Frauen und Gleichstellung | 168-45301
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4-4-3 

KURZFASSUNG Einrichtung einer Stelle gegen Rassismus im Sport im Fachbereich Sport und Eventmanagement

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Team „Integration durch Sport“ hat sich als Ansprechpartner bei rassistischen Vorfällen im Sport, 

insbesondere im Fußball, etabliert. Sportvereine, die von rassistischen Vorfällen betroffen sind, wen-

den sich vermehrt an den Bereich „Integration durch Sport“. Dabei handelt es sich vordergründig um 

Vorkommnisse im Amateurfußball. Die Instanzen des Fußballverbandes, die mit der Landeshauptstadt 

Hannover zusammenarbeiten sind der NFV Kreis Hannover und die NFV Kommission Integration. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Ausstellung Tatort Stadion 2 ist ein Kooperationsprojekt mit DGB und DGB-Jugend. Sie war an den 

Standorten SC Damla Genç, IGS Linden und Freizeitheim Linden zu sehen. Sie thematisiert Rassismus, 

Antisemitismus, Sexismus und Homophobie im Breitensport-Fußball.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Yilmaz | OE  15.52.1 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44768

4-4-4 

KURZFASSUNG Verstärkung der Aktivitäten gegen Rassismus im Fanprojekt Hannover 96 (Turnier gegen Rassismus).

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die offene Jugendarbeit der Landeshauptstadt Hannover und das Team „Integration durch Sport“ (in 

beratender Funktion für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund) nahmen an der interdiszi-

plinären Arbeitsgruppe zur Bekämpfung rechtradikaler Umtriebe im Fußball teil. Vertreten sind weiterhin 

die wissenschaftliche Leitung, die Fan-Projekte, die Polizei und Hannover 96.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Rolle als beratendes Mitglied der genannten Arbeitsgruppe wird fortgeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Yilmaz | OE  15.52.1 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44768

4-4-5 

KURZFASSUNG Erweiterung des integrativen Angebots von Mitternachtssportveranstaltungen durch „Mitternachtsschwim-

men“

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Vier Mal jährlich fi ndet im Stöckener Bad eine Veranstaltung statt, an der sich zwischen 70 und 110 

Mädchen und Frauen beteiligen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Maßnahmen werden fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN  Frau Schepers | OE  51.5 J | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-45424

HANDLUNGSANSÄTZE
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4-4-6 

KURZFASSUNG Förderung längerfristiger Bindung an Sportvereine durch Einsatz von interkulturell kompetenten 

Sozialarbeiter/innen in den Quartieren sowie Einbezug der Eltern bei der Integration der Kinder

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Bei fast allen Maßnahmen und Projekten werden Sozialarbeiter/innen einbezogen. Gleiches gilt für die 

Elternarbeit. Bei der Erreichung der Zielgruppe von Mädchen mit Migrationshintergrund ist der Einsatz 

von Sozialarbeiter/innen aus den Quartieren eine unabdingbare Voraussetzung. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Beispiele für Maßnahmen und Projekte, bei denen der Einsatz von interkulturell kompetenten Sozialar-

beiter/innen in den Quartieren sowie der Einbezug der Eltern bei der Integration der Kinder gelungen 

ist, sind: das Projekt „GloBall“, das Sport- und Bewegungsangebot für Mädchen und Frauen „Dein Tag. 

Zeig‘ die Sportlerin in Dir!“, das Integrationsprojekt „Spielend Mittendrin“, das BBS 6 Projekt: Fußball 

als Medium der schulischen und berufl ichen Qualifi kation und die Qualifi zierungsmaßnahmen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Yilmaz | OE  15.52.1 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44768

4-4-7 

KURZFASSUNG Verstärkte Werbung für Nutzung von Projektmittel nach den „Richtlinien zur Jugendförderung“ zur För-

derung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund unter Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der Stadtsportbund weist regelmäßig in seinen Publikationen auf die Möglichkeit zur Förderung von Pro-

jekten mit jugendlichen Migrant/innen hin. In den Jahren 2010 und 2011 wurden jeweils vier Projekte, die 

ausdrücklich auf Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund abzielten, gefördert. Darüber hinaus 

wurden weitere Projekte gefördert, durch die auch Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 

angesprochen werden sollten.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Auch im Jahr 2012 wurden vier Projekte, die ausdrücklich auf Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 

abzielen, gefördert. 

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Schaefer | OE  15.52.2 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-34161
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4-4-8 

KURZFASSUNG Verstärkung der Kooperationen von Sportvereinen mit Organisationen, die schon Kontakt mit Migrant/

innen haben / Prüfung des Ausbaus von „Schnupperangeboten“ und Nachmittagsangeboten der Vereine 

in Schulen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Projekt „GloBall 2011“, ein Kooperationsprojekt zwischen Sportvereinen, Kinder- und Jugendeinrich-

tungen, NFV und Landeshauptstadt Hannover, wurde durchgeführt. Zielgruppe waren Mädchen zwischen 

sieben bis 15 Jahren. Angeboten wurden: Schnuppertraining, Fußballcamp, Ausfl üge und Trainingslager 

in Barsinghausen. Das Projekt hatte circa 130 Teilnehmerinnen. Darüber hinaus fand ein Fußball-Nach-

mittagsangebot für Mädchen in der Gebrüder-Körting-Schule in Kooperation mit Arkadaş e. V. und der 

Landeshauptstadt Hannover mit 16 Teilnehmerinnen statt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Durchgeführt werden das Integrationsprojekt „Spielend Mittendrin“ in Kooperation mit der GS Gebrüder-

Körting, dem Badenstedter SC und dem NFV sowie das Sport- und Bewegungsangebot „Dein Tag. Zeig‘ 

die Sportlerin in Dir!“ für Mädchen und Frauen, ein Kooperationsprojekt mit Migrantenorganisationen und 

dem Projekt „Rucksack-Mütter“. Die Spiel- und Sport Feriencamps 2012 (drei Camps in den Schulferien) 

wurden in Kooperation mit dem Institut IcanDo durchgeführt. Während beim Projekt „Spielend Mittendrin“ 

die Sportvereine von Beginn an beteiligt sind, werden beim Projekt „Dein Tag. Zeig‘ die Sportlerin in Dir!“ 

erst in der nächsten Phase Sportvereine gezielt angesprochen. Es wird eine Befragung der Teilnehmerinnen 

erfolgen, die Ergebnisse der Befragungen sollen in die weitere Planung einfl ießen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Yilmaz (vorübergehend) | OE  15.52.1 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44768

4-4-9 

KURZFASSUNG Verstärktes Angebot von Sport in Verbindung mit Bildungsangeboten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das BBS 6 Projekt: Fußball als Medium der schulischen und berufl ichen Qualifi kation wurde durchgeführt. 

Sportveranstaltungen fanden in Sportvereinen, Schulen und bei 96 Heimspielen statt. BBS 6 Schüler wur-

den auch bei städtischen Veranstaltungen eingesetzt. Die Schüler sind an der Planung und Umsetzung 

der Sportveranstaltungen konkret beteiligt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Eine Fortführung des Projektes ist, vorbehaltlich entsprechender personeller Ressourcen, zum Jahresbeginn 

2013 geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Yilmaz (vorübergehend) | OE  15.52.1 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44768

HANDLUNGSANSÄTZE
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4-4-10 

KURZFASSUNG Ausbau von Schulungen für die Besetzung von Schlüsselpositionen im Sport mit Menschen mit Migrati-

onshintergrund unter Berücksichtigung der Ansätze von interkultureller Kompetenz und Öffnung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Qualifi zierungsmaßnahme „Trainerlizenz C Breitenfußball“ für Frauen und Männer wurde durchgeführt. 

2011 wurden 16 Frauen ausgebildet (120 Lerneinheiten), die inzwischen als Trainerinnen in Sportvereinen 

arbeiten oder als AG-Leiterinnen in Schulen fungieren. Ein besonderes Merkmal dieser  Lizenzierung ist 

der Ausbildungsbaustein „Interkulturelle Kompetenz“.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Eine Fortführung des Projektes ist, vorbehaltlich entsprechender personeller Ressourcen, zum Jahresbeginn 

2013 geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Yilmaz | OE  15.52.1 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44768

4-4-11 

KURZFASSUNG Öffnung weiterer Grünfl ächen für vereinsungebundenen Sport

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Jahr 2011 wurde die GRUPPE PLANWERK aus Berlin mit der Erstellung eines Sportraumentwicklungs-

plans für die Landeshauptstadt Hannover beauftragt. In diesem Rahmen werden auch die öffentlichen 

Grünfl ächen auf ihre Sporteignung untersucht.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Sportraumentwicklungsplanung wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Schaefer | OE  15.52.2 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-34154

4-4-12 

KURZFASSUNG Berücksichtigung der wachsenden Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund bei der Erarbeitung des 

Sportentwicklungsplans

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In den Leitlinien der Sportentwicklungsplanung in der Landeshauptstadt Hannover (Informations-Druck-

sache 0443/2010) wurde unter dem Punkt 4.4.3. als eines der ersten Handlungsfelder die Steigerung des 

Sportengagements der Hannoveraner/innen, insbesondere jener mit Migrationshintergrund festgelegt. In 

Erfüllung dieser Aufgabe wurden diverse Aktivitäten durch das Team „Integration durch Sport“ gestartet 

(Einzelheiten siehe Handlungsansatz 4-4-3).

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Weitere Aktivitäten durch das Team „Integration durch Sport“ sind geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Schaefer | OE  15.52.2 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-34154
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5 D E M O K R AT I E
 Projektberichte
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5-1  Beteiligung

5-2  Einbürgerung

5-3  Antirassismus und Antidiskriminierung

5-4  Bürgerschaftliches Engagement

5-5  Monitoring
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GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN (GFZ)

Der Gesellschaftsfonds Zusammenleben wurde durch einen Handlungsansatz im Lokalen 

Integrationsplan 2008 ins Leben gerufen wurde:

„Die Landeshauptstadt Hannover wird einen Fonds zur Förderung bürgerschaftlicher Aktivitäten 
im Feld der lokalen Integrationspolitik aufl egen. Aus den Mitteln des Fonds, der den Titel 
„Gesellschaftsfonds Zusammenleben“ tragen soll, können integrationsfördernde Projekte aus 
den unterschiedlichen stadtpolitischen Bereichen gefördert werden“.

Ziel des Gesellschaftsfonds ist es, bürgerschaftliche Aktivitäten der lokalen Integrations-

arbeit zu fördern. Bisher hat es fünf Ausschreibungsrunden gegeben. Themenschwer-

punkte waren in diesem Kontext die „Förderung der internationalen Seniorenarbeit“, 

„Stärkung der Vermittlerrolle von Migrantenselbstorganisationen“, „Stärkung der Rechte 

von Kindern mit Migrationshintergrund durch die Eltern-Kind-Arbeit“, „Möglichkeiten 

politischer Beteiligung und Mitbestimmungsrechte für Menschen mit Migrationshinter-

grund“. Aktuell läuft die Auswahl der Projekte zum Themenfeld „Hannover mein Zuhause 

– Was verbirgt sich hinter einer Willkommenskultur“. Eine Vielzahl von Projekten konnten 

fi nanziell unterstützt werden, grundsätzlich jedoch immer lediglich im Rahmen einer 

Anschubfi nanzierung. Wie zielführend jedoch auch eine reine Anschubfi nanzierung für 

die gesamtstädtische Integrationsarbeit sein kann, wird am Beispiel der Konstituierung 

des Netzwerkes von hannoverschen Migrantenselbstorganisationen MiSO im Frühjahr 

2010 deutlich. Auf Anregung der GFZ-Jury beteiligten sich 24 Migrantenorganisationen 

und Institutionen an der zweiten Ausschreibung durch einen gemeinsamen Antrag zum 

Thema „Stärkung der Vermittlerrolle von Migrantenselbstorganisationen“.

Frau Dr. Sekler, Kuratorin des GFZ, hebt die Bedeutung dieses Netzwerkes für die han-

noversche Stadtgesellschaft wie folgt hervor: „Das MiSO-Netzwerk mischt sich konstruktiv 
in die Integrationspolitik der Stadt ein, tritt professionell bei Veranstaltungen zur Förderung der 
Integration auf und ist einmalig in Niedersachsen.“ 

Insgesamt wurden bis 2011 in den Ausschreibungsrunden 120 Anträge eingereicht, 41 

Projekte wurden zur Förderung ausgewählt; und im Rahmen des GFZ wurde 2011 der 

1. kommunale Integrationspreis in der Landeshauptstadt Hannover vergeben. 

5     DEMOKRATIE

„MiSO  ist eine starke Stimme bei der Gestaltung 
einer zukunftsfähigen Wir-Stadtgesellschaft. …

Durch die Vernetzung untereinander, die Interes-
senvertretung gegenüber politischen Instanzen 
und das außergewöhnliche Engagement für die 
Gestaltung einer authentischen pluralistischen 
Gesellschaft wird MiSO ein Markenzeichen und 
(bundesweites) Vorbild.“

 – MiSO-Leitbild –
Frau Mirabadi und Herr Lam 

(Vorstellung des MiSO-Netzwerkes)

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 

5-1-4
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PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 

5-1-5

EINRICHTUNG VON INTEGRATIONSBEIRÄTEN IN DEN 
STADTBEZIRKEN

Auf Grundlage des Lokalen Integrationsplanes wurden mit der Drucksache 2545/2008 die 

Rahmenbedingungen für die Einrichtung von Integrationsbeiräten in den 13 Stadtbezirken 

beschlossen. Ziel der Integrationsbeiräte sollte eine stärke Partizipation und Einbindung 

der sozialräumlichen Akteure in die Integrationspolitik vor Ort sein. 

Die Integrationsbeiräte sind als beratendes Gremium dem jeweiligen Bezirksrat zuge-

ordnet. So ergibt sich die Zusammensetzung auch aus 1/3 Bezirksratsmitgliedern und 

2/3 Mitgliedern aus dem Stadtbezirk, wobei insgesamt die Hälfte der Mitglieder einen 

Migrationshintergrund haben sollte. Die Integrationsbeiräte haben eine eigene fi nanzielle 

Ausstattung, für die sie dem Bezirksrat Vorschläge unterbreiten können. Fachlich werden 

die Integrationsbeiräte vom Stadtbezirksmanagement betreut.

Seit der Kommunalwahl 2011 sind in allen 13 Stadtbezirken Integrationsbeiräte eingerich-

tet und aktiv. Dabei ergeben sich sehr unterschiedliche Zielsetzungen der Arbeit vor Ort. 

Einige Beiräte fördern vor allem die Integrationsarbeit durch fi nanzielle Zuwendung von 

Projekten, andere entwickeln neben der Förderung auch eigene Projektideen, die mit den 

eigenen Mitteln fi nanziert werden. So ist z. B. eine Broschüre zum interreligiösen Dialog 

entstanden; und es wurden zahlreiche interkulturelle Stadtteilfeste durchgeführt. Einige 

der Integrationsbeiräte vergeben in ihrem Stadtbezirk auch einen Integrationspreis für 

herausragende ehrenamtliche Arbeit. 

 

Eine Umfrage unter den Mitgliedern der Integrationsbeiräte im Frühjahr 2012 (Beteiligung 

circa 25 Prozent) hat eine hohe Zufriedenheit der Beiräte mit der Zusammenarbeit der 

Bezirksräte (circa 70%) und mit der Verwaltung (circa 75 Prozent) ergeben. Auch die 

eigene Arbeit wird von knapp 50 Prozent sehr positiv bewertet. Allerdings ergibt sich hier 

noch Verbesserungspotenzial, da 37 Prozent die eigene Arbeit mit teils/teils bewerten. 

Für die Zukunft ist eine noch intensivere Begleitung der Beiräte in Form von Weiterbildung 

und Qualifi zierung geplant. Auch bisher hat es Angebote zur Qualifi zierung gegeben, die 

noch weiter entwickelt werden sollen. 

Insgesamt ist besonders die Aktivierung zum Thema Integration durch die Integrations-

beiräte in den Stadtbezirken hervorzuheben. Dort ist eine deutliche Anerkennung und 

Wahrnehmung der Integrationsarbeit durch die Integrationsbeiräte erfolgt.
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SCHULE OHNE RASSISMUS – SCHULE MIT COURAGE

Seit 1999 unterstützt die Landeshauptstadt Hannover die Kampagne „Schule ohne Ras-

sismus – Schule mit Courage“. Die Arbeit der kommunalen SOR-SMC-Servicestation im 

Büro Oberbürgermeister ist durch den LIP festgeschrieben und steht den Schulen mit 

Rat und Tat zur Seite. Mittlerweile ist die Anzahl der Schulen im Stadtgebiet Hannovers, 

die sich als SOR-SMC bekennen, auf zwölf Schulen angestiegen. Besonders erfreulich ist, 

dass die ganze Spannweite der Schultypen einschließlich der Berufsbildenden Schulen 

und der Schulen mit besonderem pädagogischen Profi l sowie der Haupt- und Realschulen 

vom Antirassismus-Projekt SOR-SMC erreicht werden.

Grundvoraussetzung für die Verleihung des Titels „Schule ohne Rassismus – Schule mit 

Courage“ ist das schriftlich fi xierte Bekenntnis von mindestens 70 Prozent aller Angehö-

rigen einer Schule zu den Regeln der Kampagne. Üblicherweise erfolgt dies in Form einer 

Unterschriftensammlung. Da aber „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ eine 

Kampagne ist, die vom Engagement der Betroffenen lebt und keine starre Institution ist, 

werden nicht nur die Regeln an jeder Schule neu diskutiert und bei Bedarf angepasst, 

sondern auch die Form der Zustimmungseinholung kann verändert werden.

Insbesondere für die durchzuführenden Projekte sind die Schüler/innen auf die aktive 

Unterstützung durch die Lehrerschaft angewiesen. Trotzdem wird sehr viel Wert darauf 

gelegt, dass das Projekt eine Eigeninitiative der Schüler/innen bleibt und bleiben kann. 

Denn eines der wichtigsten Ziele der Kampagne kann nur so erreicht werden: nämlich 

dass die Schüler/innen sich selbst und aus eigener Motivation für die Auseinandersetzung 

mit dem schwierigen Thema Rassismus entscheiden. Sie diskutieren miteinander darüber 

„Was ist Rassismus denn eigentlich?“ nicht weil es auf dem Lehrplan steht, sondern weil 

sie für sich selbst Klarheit gewinnen wollen. Die Sammlung der Unterschriften wird in 

aller Regel zu einem Diskussionsmarathon, der sich auch über Monate ziehen kann. Für 

den hierfür gewiss nötigen langen Atem brauchen die engagierten Schüler/innen nicht 

nur die professionelle Unterstützung aus der Lehrerschaft, sondern auch persönlichen 

Rückhalt bei Lehrerinnen und Lehrern ihres Vertrauens. 

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes wurde von acht Courage-Schulen im Jahr 2010 

eine CD gegen Rassismus unter dem Titel „Wir mucken auf“ (siehe linkes Bild) produziert. 

Im Jahr 2011 realisierten die Courage-Schulen gleich zwei Gemeinschaftsprojekte: Das 

Konzert „Stars rocken für Vielfalt“ und die Videoproduktionen zum Thema „Vielfalt statt 

Einfalt“, in der Videobeiträge aus vier Schulen zu sehen sind.

Kurz gefasst: „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein ausgezeichnetes und 

chancenreiches Projekt mit einer langfristigen Perspektive. 

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 

5-3-5

DIE DREI REGELN VON 
„SCHULE OHNE RASSISMUS – 
SCHULE MIT COURAGE“:

1 Ich werde mich dafür einsetzen, 
dass es zu einer zentralen Aufgabe 
meiner Schule wird, nachhaltige und 
langfristige Projekte, Aktivitäten und 
Initiativen zu entwickeln, um Diskri-
minierungen, insbesondere Rassis-
mus zu überwinden.

2 Wenn an meiner Schule Gewalt oder 
diskriminierende Äußerungen oder 
Handlungen ausgeübt werden, wen-
de ich mich dagegen und setze mich 
dafür ein, dass wir in einer offenen 
Auseinandersetzung mit diesem 
Problem gemeinsam Wege fi nden, 
zukünftig einander zu achten.

3 Ich setze mich dafür ein, dass an 
meiner Schule einmal pro Jahr 
ein Projekt zum Thema Diskrimi-
nierungen durchgeführt wird, um 
langfristig gegen jegliche Form von 
Diskriminierung, insbesondere Ras-
sismus vorzugehen.

CD-Release-Party, Juni 2010

DVD-Cover des Gemeinschaftsprojektes „Vielfalt statt Einfalt“, 2011

5     DEMOKRATIE
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 5-1  Beteiligung

5-1-2 

KURZFASSUNG Weiterentwicklung des Fachausschusses mit Federführung bei Integrationsthemen zu einem „Ausschuss 

für Integration, Europa und internationale Kooperation“ / Durchführung einer Anhörung / Lobbyarbeit 

für Änderung der NGO zwecks Umwandlung des neuen Ausschuss in einen „Ausschuss besonderen 

Rechts“

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Anhörung hat im Januar 2009 stattgefunden. Die Umbenennung in den Ausschuss für Integration, 

Europa und internationale Kooperation (Internationalen Ausschuss) sowie die inhaltliche Neuausrichtung 

ist im November 2011 erfolgt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das neue Besetzungsverfahren mittels einer Findungskommission wurde im Mai 2012 gestartet. Im 

Herbst 2012 wurden die beratenden Mitglieder benannt. Der Handlungsansatz ist erfüllt, da der rechtliche 

Rahmen ausgeschöpft wurde.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319

5-1-3 

KURZFASSUNG Fortführung der Arbeit des Lokalen Integrationsrats und Umbenennung zum „Integrationsrat Hannover“ 

/ Jährliche gemeinsame Sitzungen mit den Integrationsbeiräten der Stadtbezirke

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Umbenennung erfolgte bereits im Jahr 2009, die erste gemeinsame Sitzung mit den Integrationsbei-

räten im Oktober 2010. Der Integrationsrat mit 55 aktiven Mitgliedern tagte dreimal jährlich. Regelmäßig 

fanden gemeinsame Netzwerktreffen mit dem Integrationsrat und den Integrationsbeiräten statt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das gemeinsame Netzwerktreffen 2012 mit den Integrationsbeiräten fand im April 2012 statt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

5-1-4 

KURZFASSUNG Schaffung eines Fonds zur Förderung bürgerschaftlicher Aktivitäten im Feld der lokalen Integrationspolitik 

mit dem Titel „Gesellschaftsfonds Zusammenleben“ in Verbindung mit der Region Hannover

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Nach der Kommunalwahl 2011 ist der Gesellschaftsfonds Zusammenleben für die gesamte Ratsperiode 

(bis 2016) eingerichtet worden und hat seine Arbeit erneut aufgenommen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Im Jahr 2012 hat eine Ausschreibung zur Förderung von Projekten zum Thema Willkommenskultur/Hei-

mat stattgefunden. Ein Zusammengehen mit der Region ist nicht mehr möglich, da diese einen eigenen 

Fonds eingerichtet hat.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319
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5-1-5 

KURZFASSUNG Bildung von Integrationsbeiräte in möglichst vielen der 13 Stadtbezirke durch Beschluss der jeweiligen 

Bezirksräte

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In den 13 Stadtbezirken sind örtliche Integrationsbeiräte gebildet bzw. dazu in den Bezirksräten Grund-

satzbeschlüsse gefasst worden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Integrationsbeiräte tagen regelmäßig.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Raab| OE  18.63.03 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-42614

 Herr Wescher| OE  18.63.10 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste |

 Telefon 168-45155

5-1-6 

KURZFASSUNG Fortführung des „Runden Tisches für Gleichberechtigung – gegen Rassismus“ als ein Forum des fachlichen 

Austausches und der praxisbezogene Zusammenarbeit von Institutionen, Vereinen und Verbänden

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der Runde Tisch hat 2011 einen neuen Lenkungskreis gewählt und setzt seine Arbeit fort. Insgesamt 

gibt es zur Zeit vier aktive Arbeitsgruppen des Runden Tisches zu folgenden Themen: Unterbringung, 

Menschen ohne Papiere, Öffentlichkeitsarbeit und 10-Punkte-Plan. Das Plenum des Runden Tisches trifft 

sich vierteljährlich.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der Runde Tisch hat 2012 seine Öffentlichkeitsarbeit verstärkt und mehrere Stellungnahmen zu einem 

Unterbringungskonzept für Flüchtlinge veröffentlicht.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN  Frau Steckelberg | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41232

5-1-7 

KURZFASSUNG Fortführung der Interkulturellen Arbeitsgruppe für Beteiligung und Engagement im Rahmen des Netzwerks 

Bürgermitwirkung durch Veranstaltung von Gesprächsforen und Fachdiskussionen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In 2010 fand unter Federführung der Interkulturellen Arbeitsgruppe für Beteiligung und Engagement ein 

Fachgespräch statt und in 2011 folgten zwei weitere mit je 40 bis 50 Teilnehmer/innen. Ziel war jedesmal 

Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Arbeit wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN  Frau Altuğ | OE  43.14 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-43944

5     DEMOKRATIE
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5-1-8 

KURZFASSUNG Durchführung des Aktionsprogramms Agenda 21 als stadtweiter Beteiligungsprozess / gezielte Beteiligung 

von Menschen mit Migrantionshintergrund am Dialog

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In diesem Bereich wurden Angebote in Zusammenarbeit mit dem Verein „Migranten für Agenda21“ 

durchgeführt. Auch das Thema fairer Handel wurde verstärkt aufgegriffen. Darüber hinaus konnte mit 

Unterstützung des BMU eine Umfrage bei Migrant/innen zum Thema Umwelt und zur Aktivierung vor-

genommen werden. Hieraus wurde anschließend das Projekt „Genuss“ entwickelt. Die Projektleitung hat 

der Verein „Migranten für Agenda21“.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Projekt „Genuss“ befi ndet sich in der Umsetzungsphase. Die Ergebnisse werden dazu dienen, Rück-

schlüsse auf zielgruppenangepasste Projektideen zu ziehen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung. 

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Hesse |Dezernat V LA 21 | Telefon 168-45078

5-1-9 

KURZFASSUNG Durchführung eines regelmäßigen Medientreffs mit fremdsprachlichen Journalisten/innen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 2010 hatte das Thema geringe Priorität. 2011 hat ein Pressegespräch mit dem OB stattgefunden: Nachdem 

die Vorankündigung und Terminkoordination bei den in Hannover vertretenen ausländischen Medien auf 

ein ausgesprochen positives Echo gestoßen war, war die Teilnahme durch Vertreter/innen allein von zwei 

türkischen Redaktionen sehr ernüchternd. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Trotz der bisher schwachen Resonanz sollen weitere Versuche gestartet werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Kalmus | OE  15.3 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-45023

5-1-10 

KURZFASSUNG Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Bürgermedien Radio Flora und h1, die ihrerseits eng 

mit Migrantengruppen zusammenarbeiten, zur Gestaltung der lokalen Integrationspolitik

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Zusammenarbeit mit Radio Leinehertz (Nachfolger von Radio Flora) läuft täglich, mit h1 werden 

besondere Kooperationsprojekte durchgeführt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Zusammenarbeit wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Kalmus | OE  15.3 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-45023

HANDLUNGSANSÄTZE
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5-1-11 

KURZFASSUNG Fortbildung von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund als Multiplikator/innen zur Förderung der 

städtischen Integrationspolitik / Förderung des Jugenddemokratieprojektes „Integral“ von Profondo e.V. 

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Projekt „Integral“ wird mit dem neuen Schwerpunkt „Internationaler Jugendaustausch“ weiterge-

führt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Projekt wird weitergeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319

5-1-12 

KURZFASSUNG Fortführung der Veranstaltungsreihe „Europa in Hannover“ unter Berücksichtigung einzelner Nicht-EU-

Länder

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Folgende Veranstaltungen fanden statt: 22.1.2010 Jour de France | 1.3.2010 España, bien venida!

 25.9.2010 Russisch in Hannover | 22.1.2011 Jour de France  

 25.6.2011 Deutsch-türkische Begegnungen

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 2012 erfolgte eine Neuausrichtung der Veranstaltungsreihe, sie wurde durch den Schwerpunkt Integra-

tion erweitert und heißt nun: „In Hannover zuhause“. Es werden nun auch Maßnahmen zur stärkeren 

Vernetzung der Migranten/innen in der Stadtgesellschaft berücksichtigt. In diesem Zusammenhang 

wurde erstmalig ein deutsch-chinesischer Tag durchgeführt. In Planung ist ein Tag der deutsch-polnischen 

Begegungen und der 10. Jour de France.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319

 Frau Seth | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44996

5-1-13 

KURZFASSUNG Werbung für die Wahrnehmung des kommunalen sowie des Europawahlrechts für nichtdeutsche 

Unionsbürger/innen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Vor der Kommunalwahl 2011 wurden Flyer „Hannover geht wählen, Mach dein Kreuz“ an die Haushalte 

der 398.500 Wahlberechtigten geschickt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Für 2012 sind keine weiteren Aktivitäten geplant, da weder eine Kommunalwahl noch eine Europawahl in 

2012 bzw. Anfang 2013 ansteht. Zur Oberbürgermeisterwahl im Herbst 2013 wird die gezielte Werbung 

neu aufgelegt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt. 

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Kusz | OE  18.64 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | Telefon 168-42422

 Herr Vistorin | OE  18.64 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste |

 Telefon 168-42365

5     DEMOKRATIE
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5-1-14 

KURZFASSUNG Lobbyarbeit im Rahmen der kommunalen Spitzenverbänden zugunsten eines kommunalen Wahlrechts 

für langfristig in Deutschland lebende Ausländerinnen und Ausländer

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der Antrag hat in den Gremien des Niedersächsischen Städtetags leider keine Mehrheit gefunden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Auf Landesebene wird weiterhin für dieses Thema geworben.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319

 5-2  Einbürgerung

5-2-1 

KURZFASSUNG Aktive Werbung für Einbürgerungsoption / Umfassende Beratung von Ausländer/innen mit Interesse 

für Eingebürgerung / Fortlaufende Schulung beteiligter Mitarbeiter/innen (fachlich und interkulturelle 

Kompetenz)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Eine Einbürgerungskampagne (Podcast OB, Plakate, Werbefi lm, Flyer, Infostände, garantierte Bearbeitung 

binnen  sechs Monaten u.a.) wurde durchgeführt und abgeschlossen. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die im Handlungsansatz beschriebenen Maßnahmen erfolgen fortlaufend. Die Anschreiben des OB werden 

fortlaufend versandt und ausgegeben.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Struchholz | OE  32.3 | Fachbereich Recht und Ordnung | Telefon 168-41943

5-2-2 

KURZFASSUNG Überprüfung der Einbürgerungsformulare auf weitere sprachliche Vereinfachung / Hierzu Prüfung eines 

Beitritts zum Projekt „IDEMA – Internet-Dienst für eine moderne Amtssprache“ (Uni Bochum)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Prüfung, ob eine Teilnahme der Landeshauptstadt Hannover an dem Projekt IDEMA sinnvoll ist, hat 

ergeben, dass das Projekt IDEMA zwischenzeitlich abgeschlossen wurde. Die Dienste werden nunmehr 

von einer Firma gegen Entgelt angeboten, eine Inanspruchnahme dieses Dienstes ist nicht geplant. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Überprüfung der Einbürgerungsformulare auf Vereinfachung  und Kundenfreundlichkeit erfolgt fort-

laufend in eigener Regie durch den Fachbereich Recht und Ordnung.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Struchholz | OE  32.3 | Fachbereich Recht und Ordnung | Telefon 168-41943

HANDLUNGSANSÄTZE
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 5-3  Antirassismus und Antidiskriminierung

5-3-1 

KURZFASSUNG Umsetzung des „10-Punkte-Aktionsplans“ der Europäischen Koalition Städte gegen Rassismus durch Aus-

schöpfung rechtsstaatlicher Mittel und Stärkung der Zivilgesellschaft im Kampf gegen Diskriminierung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Verankerung der meisten Punkte des 10-Punkte-Plans im LIP erfolgte bereits 2008. 2010 ist 

die Landeshauptstadt Hannover dem Verein Europäische Städtekoalition gegen Rassismus e.V. 

beigetreten.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Es ist geplant eine Informations-Drucksache mit dem Sachstand der Umsetzung des 10-Punkte-Planes 

ins Verfahren zu geben. 

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319

5-3-2 

KURZFASSUNG Stärkung der Arbeit der Antidiskriminierungsstelle der Landeshauptstadt Hannover auch als Teil des 

obigen Zehn-Punkte-Aktionsplans

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Seit dem Jahr 2010 gibt es eine gute Zusammenarbeit mit der Ausländervertretung im AStA der Leibniz 

Universität zu Diskriminierungsfragen. Es fi ndet auch eine Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 

Hannover statt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 2012 wurde eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die ebenfalls Aufgaben in der Antidiskriminierungsarbeit 

übernimmt. Die Anti-Diskriminierungsberatung fi ndet nun im Team statt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

5-3-3 

KURZFASSUNG Schaffung eines breiten Bündnisses in der Stadt gegen Diskriminierung / Prüfung der Option eines 

Netzwerkes von kommunalen und NGO-Antidiskriminierungsstellen zusammen mit Migrantenselbstor-

ganisationen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die in 2009 und 2010 betriebene Unterstützung des AStA der Leibniz-Universität zur Schaffung einer 

ADS der Universität hat nicht zum Erfolg geführt. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Gegenwärtig wird versucht, in Kooperation mit Partnern an der Fachhochschule Hannover die Idee einer 

gemeinsamen ADS aller Hochschulen in Hannover voranzubringen. Mit der „Anlaufstelle für Opfer und 

Fragen sexuellen Missbrauchs und Diskriminierung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder“ im 

niedersächsischen Kultusministerium wurde eine Zusammenarbeit vereinbart.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235
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5-3-4 

KURZFASSUNG Offensives Angehen des Themas Einlasskontrollen in Diskotheken / Darlegung der Unzulässigkeit rassi-

stisch-ausgrenzender Praktiken / Mobilisierung der Wachsamkeit der Stadtgesellschaft

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es wurden in mehreren Fällen Beratungen zur Vorbereitung von Testings durchgeführt. In drei Fällen 

wurden individuelle Schlichtungen mit Diskotheken und Betroffenen erreicht.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN In Kooperation mit dem Büro zur Umsetzung der Gleichbehandlung (BUG e.V.) in Berlin wird ein Projekt 

für 2013 geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

5-3-5 

KURZFASSUNG Unterstützung weiterer Schulen in Hannover bei der Teilnahme an der Kampagne „Schule ohne Rassismus 

– Schule mit Courage“ durch die kommunale SOR-SMC-Servicestation im Büro Oberbürgermeister

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In den Jahren 2010 und 2011 haben in den Regionsangehörigen Gemeinden drei neue Schulen den 

SOR-SMC-Titel erhalten. Die Erich-Kästner-Oberschule Laatzen nimmt seither regelmäßig an den Regio-

naltreffen teil. Über diese Regionaltreffen wurden Gemeinschaftsprojekte entwickelt und durchgeführt, z. 

B. in 2010 einen gemeinsame CD gegen Rechts und in 2011/12 eine DVD mit selbst gedrehten Videoclips 

zum Thema „Vielfalt statt Einfalt“.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Im Juni 2012 erhielt mit der Realschule Misburg die zwölfte Schule in Hannover den SOR-SMC-Titel. Es 

wird ein neues Gemeinschaftsprojekt zum 75. Jahrestag der Zerstörung der Neuen Synagoge in Hannover 

geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

5-3-6 

KURZFASSUNG Durchführung von Informationsveranstaltungen für junge Menschen mit Migrationshintergrund und 

Erstellung von Informationsmaterialien zur Aufklärung über Diskriminierung und Handlungsstrategien 

hiergegen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Antidiskriminierungsstelle hat in Kooperation mit verschiedenen Trägern (Jugendverbänden, Studiense-

minaren, VHS-Kursen, informellen Gruppen) in Workshops über das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 

informiert. Für diese Workshops wurden eigene Arbeitsblätter entwickelt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtete Aufklärungsarbeit wird vor allem im Zusammenhang mit 

der Kampagne „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ geleistet.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

HANDLUNGSANSÄTZE
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5-3-7 

KURZFASSUNG Intensivierung der Informationsarbeit zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auch innerhalb der 

Stadtverwaltung / Abschluss einer städtischen Dienstvereinbarung gegen Diskriminierung.

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Umsetzung der 2008 abgeschlossenen Dienstvereinbarung zur Antidiskriminierung wird von der 

paritätisch besetzten Beschwerdekommission kontinuierlich betrieben.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Eine AGG-Fortbildung mittels E-Learning wurde konzipiert und Anfang 2012 als Pfl ichtmaßnahme für 

Führungskräfte eingeführt. Die Auswertung steht noch aus.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Kallenberg | OE  18.2 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-43213

 5-4  Bürgerschaftliches Engagement

5-4-1 

KURZFASSUNG Einrichtung neuer Kontaktstellen und Weiterentwicklung der städtischen Förderung des bürgerschaft-

lichen Engagements, um mehr Menschen mit Migrationshintergrund einzubinden / Unterstützung der 

interkulturellen Öffnung bei anderen Trägern

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Einrichtung von Integrationsbeiräten als dezentrale Ansprechpartner hat stattgefunden.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Ein Workshop zur Hebung der Attraktivität der deutschen Vereinskultur für Migrant/innen wird 

durchgeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Heye | OE  50.50.1 | Fachbereich Soziales | Telefon 168-43789

5-4-2 

KURZFASSUNG Ausweitung der Projekte mit migrantischen „interkulturellen Lotsen“ zur Beratung und Kontaktvermitt-

lung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 In 2010 und 2011 wurden jeweils 20 weitere Integrationslots/innen ausgebildet, insgesamt haben bislang 

120 Person aus 29 Ländern die Ausbildung durchlaufen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN In 2012 wurden für diesen Personenkreis eine vertiefende Qualifi kationen angeboten.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung. 

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Busse | OE  43.14.1 | Fachbereich Bildung und Qualifi zierung | Telefon 168-44566
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5-4-3 

KURZFASSUNG Erstellung einer Bestandsaufnahme von Aktivitäten in den Stadtteilen zur Erkennung von Handlungsbedarfen 

und -möglichkeiten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Von 2010 bis 2012 hatte das Vorhaben eine geringe Priorität.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Das Vorhaben kann zurzeit aus Mangel an Ressourcen nicht umgesetzt werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz wird zur Zeit nicht weiter verfolgt.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Heye | OE  50.50.1 | Fachbereich Soziales | Telefon 168-43789

5-4-4 

KURZFASSUNG Stärkung der Zusammenarbeit von Stadteileinrichtungen und Initiativen zur Förderung des Engagements 

von Eingewanderten und ihrer Kinder

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Gründung eines Netzwerks von Migrantenselbsthilfeorganisationen (MiSO) hat stattgefunden. Die 

fi nanzielle und ideelle Engagementförderung in den Gebieten „Soziale Stadt“: Stadtteilladen Stöcken, 

Nachbarschaftsdienstladen Sahlkamp, Nachbarschaftsarbeit Hainholz und Internationale Stadtteilgärten 

wurde umgesetzt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Engagementförderung in den Stadtteilen wird fortgesetzt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Heye | OE  50.50.1 | Fachbereich Soziales | Telefon 168-43789

5-4-5 

KURZFASSUNG Durchführung auch mehrsprachiger PR-Aktionen zwecks Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements 

von Menschen mit Migrationshintergrund / Verbesserung der Zielgruppenerreichung durch neue Anspra-

cheformen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Von 2010 bis 2012 hatte das Vorhaben eine geringe Priorität.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Ein Workshop der Interkulturellen Arbeitsgruppe für Beteiligung und Engagement zum Thema wurde 

durchgeführt.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Dr. Heye | OE  50.50.1 | Fachbereich Soziales | Telefon 168-43789

HANDLUNGSANSÄTZE



1155     DEMOKRATIE

5-4-6 

KURZFASSUNG Werbung junger Menschen mit Migrationshintergrund für Ausbildung zu Jugendgruppenleiter/innen 

durch außerschulische Bildungsarbeit

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im JZ Sahlkamp fand 2011 ein Jugendgruppenleiterkurs mit 23 Teilnehmern/innen statt. 80 Prozent 

dieser Teilnehmenden hatte einen Migrationshintergrund.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Für den Herbst 2012 ist ein neuer Kurs geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Rohde | OE  51.5 | Fachbereich Jugend und Familie | Telefon 168-44227

 5-5  Monitoring

5-5-1 

KURZFASSUNG Aufbau eines Integrationsmonitorings auf Grundlage des KGSt-Standards/Anpassung an Bundesvorgaben, 

sobald diese vorliegen /Jährliche Vorstellung der Integrationskennzahlen im Rat und der Öffentlichkeit

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Eine interne Arbeitsgruppe aus Statistikstelle, Büro Oberbürgermeister und Stadtplanung erarbeitet 

jährlich einen Integrationsmonitoring-Bericht. 2010 erfolgte die Veröffentlichung des zweiten Berichts 

mit den Daten für 2009 (siehe Informationsdrucksache 2006/2010).

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 2012 erfolgte die Veröffentlichung des dritten Berichts mit den Daten für 2010. 2012 wurde auch ein 

erstes Integrationsmonitoring für Niedersachsen vorgelegt. Vor Erstellung des vierten städtischen Berichts 

ist eine Überprüfung der Indikatoren entsprechend der Vorgaben des Landes vorgesehen.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Herr Martin | OE  18.64 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste  

 Telefon 168-43300

 Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

5-5-2 

KURZFASSUNG Einrichtung eines Controllings für die LIP-Umsetzung / Zweijährlicher Bericht zum Umsetzungsstand im 

Rat

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der erste Controllingbericht zur Umsetzung des Lokalen Integrationsplans wurde 2010 als Informations-

Drucksache 2006/2010 veröffentlicht.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Ergebnisse der dritten Befragung im Sommer/Herbst 2012 werden in Form des 2. Controllingberichtes 

veröffentlicht.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Walter | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-44319 

 Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235 
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AUSBILDUNGSKAMPAGNE – AUSZUBILDENDE MIT 
MIGRATIONSHINTERGRUND

Der Lokale Integrationsplan misst der gezielten Personalgewinnung in der Ausbildung 

eine hohe Relevanz für den Gesamtbereich der interkulturellen Personalentwicklung 

und der interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung bei. Vor diesem Hintergrund 

wurde festgelegt, die Zahl der Auszubildenden mit Migrationshintergrund für alle 

Ausbildungsberufe bis zum Jahr 2015 auf 20 Prozent zu steigern. Um dieses Ziel zu 

erreichen, fanden im Rahmen einer Ausbildungskampagne Informationsveranstaltungen in 

Migrantenorganisationen, Sportvereinen, Begegnungsstätten für Migrant/innen, Messen, 

Jugendzentren, Glaubenseinrichtungen und für Integrationsbeiräte statt.

Die Bedeutung dieser Veranstaltungen vor Ort bzw. der Präsenz auf Ausbildungsmessen 

sieht Herr Rensch (Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste) insbesondere 

in der dort vorhandenen Möglichkeit der direkten Ansprache von Jugendlichen. Die öf-

fentlichen Auftritte des Fachbereichs sind deshalb deutlich verstärkt worden. So ist die 

Landeshauptstadt Hannover jährlich auf 10-15 Messen präsent. Neben dem persönlichen 

Gespräch mit Jugendlichen wurden zusätzlich Informationen über Ausbildungsmöglich-

keiten bei der Stadtverwaltung auf unterschiedlichen Wegen weit gestreut. Es wurden 

alle Schulen angeschrieben und eine Werbeplakataktion durchgeführt. Die Dienstbespre-

chungen der Sozialarbeiter/innen der hannoverschen Jugendzentren dienten ebenso 

als Forum zur Informationsvermittlung wie die Netzwerkarbeit mit Akteuren im Bereich 

Übergangsmanagement. Auch mehrsprachige Anzeigen (siehe nächste Seite) zur Anspra-

che von Jugendlichen mit Migrationshintergrund wurden geschaltet.

 

Der Erfolg dieses Einsatzes drückt sich in der Statistik wie folgt aus:

 Im Februar 2012 hatten von allen 392 Auszubildenden (182 weiblich, 210 männlich) 

62 einen Migrationshintergrund. Das entspricht 15,8 Prozent. 

 In den Verwaltungsberufen hatten von insgesamt 58 Auszubildenden 16 einen 

Migrationshintergrund. Dies entspricht 27,6 Prozent. 

 Bei den Neueinstellungen 2012 für die allgemeine Verwaltung haben von 54 

Auszubildenden bzw. Studierenden zehn einen Migrationshintergrund. Dies entspricht 

18,5 Prozent.

Verlässliche Zahlen für die gewerblich-technischen Ausbildungsberufe liegen aktuell 

noch nicht vor.

PROJEKTBERICHT
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Die Vielfalt der Bereiche, in denen die 
Landeshauptstadt Hannover ausbildet, 
ist den meisten Jugendlichen nicht 
bekannt. Die breite Palette von Aus-
bildungsberufen wird auf der Seite: 
www.hannover-bildet-aus.de 
vorgestellt. Explizit werden auch hier 
Jugendliche mit interkulturellem Hin-
tergrund angesprochen.

Interkulturelle Kompetenz ist mittlerweile als Schlüsselqualifi kation bei der Besetzung von 

Ausbildungsplätzen im Verwaltungsbereich verankert worden. Darüber hinaus sind inter-

kulturelles Wissen und Fragestellungen zur interkulturellen Kompetenz im schriftlichen 

und persönlichen Teil der Eignungsuntersuchungen als fester Bestandteil aufgenommen 

worden. Die Beschäftigungsstruktur der Stadtverwaltung soll langfristig den Anteil der 

Menschen mit Migrationshintergrund der Landeshauptstadt Hannover widerspiegeln. Die 

Betonung der Relevanz von interkulturellen Kompetenzen und eigener interkultureller 

Erfahrung werden dann nicht nur ein Gewinn für die Stadtverwaltung sein, sondern die 

beschlossene Zielmarke ist auch ein Ausdruck von Teilhabegerechtigkeit. Dieses Bild wird 

in die Stadtgesellschaft hineinwirken.

6     STADTVERWALTUNG
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FORTBILDUNGSMODELL ZUR INTERKULTURELLEN 
KOMPETENZ

Im Bereich Fort- und Weiterbildung der Stadtverwaltung Hannover wurde ein maß-

geschneidertes Fortbildungsprogramm – als integraler Bestandteil des Personalent-

wicklungskonzeptes – zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ erarbeitet. Die Struktur 

des Fortbildungsmodells sieht mehrere Bausteine vor, die hier schematisch dargestellt 

sind:

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 
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Mit den auf dem Bild dargestellten Requisiten ver-
deutlicht Frau Gundlach in den von ihr geleiteten 
Fortbildungen unterschiedliche Kulturmodelle, die 
in diesem Kontext als Grundlage dienen:

„Das Eisberg- und das Zwiebelmodell sind eher starre 
Modelle, die eine konkrete, homogene kulturelle 
Gruppe beschreiben … das Rucksackmodell spiegelt 
den Ansatz der Transkulturalität wider.“

Interkulturelle Kompetenz 
Arbeitsmaterial, H.B. Gundlach 

Die Fortbildungen basieren auf dem Konzept „Xpert Interkultureller Kompetenz“ (CCS). 

Dieses Konzept ist speziell auf die Bedürfnisse von Verwaltung zugeschnitten und wurde 

vom Bayerischen Landesverband der Volkshochschulen in Kooperation mit der Ludwig 

Maximilians Universität München, sowie vom Nordrheinwestfälischen Landesverband 

der Volkshochschulen und des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) ent-

wickelt.

SCHEMATISCHE ÜBERSICHT DER FORTBILDUNG ZUR INTERKULTURELLEN 

KOMPETENZ

Basisschulung

4 (3+1) Tage

Vertiefende Seminare 

für bestimmte 

Funktionsgruppen

(z. B. Führungskräfte,

Ausbilder/innen, MA mit 

Kundenorientierung)

Vertiefende 

thematische Seminare 

(z. B. Umgang 

mit interkulturellen 

Konfl ikten)

Interkulturelles Forum

Darüber hinaus werden 

bedarfsgerecht|fachspezifi sch|zielgruppenspezifi sch

Informationsveranstaltungen angeboten
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Das hierbei zu Grunde gelegte Handlungskonzept defi niert Interkulturelle Kompetenz 

wie folgt:

„Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit zum beidseitig zufrieden stellenden Umgang mit 
Menschen aus anderen Kulturen und Kontexten. Die Basis für erfolgreiche interkulturelle Kom-
munikation ist emotionale Kompetenz und Sensibilität für die wechselseitige Verschiedenheit. 
Interkulturell kompetent ist eine Person, die bei der Interaktion mit Menschen aus ihr unbekannten 
Kulturen deren spezifi sche Konzepte der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens und Handelns 
erfassen und begreifen kann. Grundvoraussetzungen sind Sensibilität für Fremdwahrnehmung 
und Selbstvertrauen sowie die Fähigkeit, das eigene Weltverständnis als relativ und nicht selbst-
verständlich zu begreifen.“

Einen Rahmen für den über die Fortbildung hinausgehenden Informationsbedarf und 

den kollegialen Austausch bietet das jährlich stattfi ndende „Interkulturelle Forum“, an 

dem alle teilnehmen können, die zumindest ein Modul der Interkulturellen Kompetenz-

Fortbildung durchlaufen haben.

Hier besteht die Möglichkeit, Fälle aus dem jeweiligen berufl ichen Kontext zu besprechen, 

sich zu weiteren Arbeitsgruppen oder kollegialen Beratungsgruppen zusammen zu fi nden, 

Theorie zu vertiefen oder insbesondere auch stadtinterne Entwicklungen zum Thema zu 

verfolgen. Das Forum versteht sich als regelmäßige „Dauereinrichtung“, das den Absol-

vent/innen auch nach den Schulungen Impulse und Unterstützung bieten soll. 

Das Handlungsfeld „Interkulturelle Kompetenz“ wurde somit für die ganze Stadtverwal-

tung implementiert. Als durchaus ehrgeiziges Ziel des umfangreichen Fortbildungspro-

gramms wurde festgelegt, bis zum Jahr 2015 insgesamt 2.000 Beschäftigte mit einer 

Schulung zur Interkulturellen Kompetenz zu erreichen – schwerpunktmäßig Beschäftigte 

in Arbeitsgebieten, die einen hohen Anteil an Kundinnen und Kunden mit Migrationshin-

tergrund haben. Bisher wurden 607 Beschäftigte geschult.  

Der Themenkomplex „Interkulturelle Kompetenz“ wurde außerdem in das Fachkonzept 

für die Fortbildung der Führungskräfte und besonderer Funktionsgruppen, z. B. Ausbil-

der/innen sowie allgemein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter integriert. Ein wichtiger 

Grundbaustein für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung ist durch dieses Fort-

bildungsprogramm gelegt worden.

Impressionen vom 
Interkulturellen Forum 

2011

6     STADTVERWALTUNG
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DOLMETSCHERPOOL

Auf Grundlage des Lokalen Integrationsplans wurde in der Verwaltung der Landeshaupt-

stadt Hannover ein Dolmetscherpool eingerichtet. Während viele Migrant/innen sich 

bei alltäglichen Dingen ohne große Probleme verständigen können – auch wenn sie 

Deutsch nur als Zweit- oder Drittsprache sprechen –, so verläuft die Kommunikation 

bei komplexeren Themen wie Verwaltungs- und Gesundheitsangelegenheiten oftmals 

deutlich schwieriger. Häufi g werden dann Verwandte oder auch die eigenen Kinder zur 

Unterstützung herangezogen. Durch das Angebot dieser Serviceleistung soll daher nicht 

nur die Nutzung der Verwaltung effi zienter gestaltet werden, sondern vor allem die indi-

viduelle Handlungskompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund gestärkt werden. 

Dabei wird darauf geachtet, dass die Dolmetscherdienste gewisse Qualitätsstandards, wie 

Anonymität und Neutralität, erfüllen. Eine Dolmetscherin bzw. ein Dolmetscher fungiert 

lediglich als neutrales „Sprachrohr“ der Beteiligten, ist weder Anwalt der Klientin bzw. 

des Klienten noch Vertretung der Institution.

 

Die Hauptziele, die der Dolmetscherdienst verfolgt, sind u.a. die 

 Verständigung über sensible kulturelle, rechtliche und soziale Sachverhalte zu ver-

bessern

 Unterstützung von Fachdiensten, die in Krisensituationen in der Wahl von angemes-

senen, kultursensiblen Interventionen beraten

Der Dolmetscherpool wurde gebildet von Mitarbeitern aus dem Kreis der Beschäftigten 

der Landeshauptstadt Hannover, die zwei- oder mehrsprachig sind und Grundkenntnisse 

oder Erfahrungen mit der Tätigkeit des Dolmetschens mitbringen. Dieser Verwaltungsdol-

metscherdienst kommt intern zum Einsatz und wird als Nebentätigkeit der Beschäftigten 

ausgeübt. Durch diese Form soll verhindert werden, dass die Dolmetschertätigkeit als 

zusätzliche Belastung wahrgenommen wird und einem Personenkreis aufgrund seiner 

Mehrsprachigkeit Mehrarbeit abverlangt wird. Sie stellt eine vom Arbeitsalltag klar ab-

gegrenzte Auftragsanfrage dar, die extra honoriert wird. Darüber hinaus sind für alle 

externen Anfragen externe Dozentinnen und Dozenten der Volkshochschule Hannover 

als auch Dolmetscher/innen des Ethno-Medizinischen Zentrums und von kargah, die dem 

Anforderungsprofi l entsprachen, mit einbezogen worden. Durch eine Qualifi zierungsmaß-

nahme wurde der Personenkreis, der grundsätzlich für den Pool der Dolmetscherdienste 

geeignet war, in vorhandenen Kompetenzen gefestigt und professionalisiert. 

 

Zugriff auf den Dolmetscherpool haben alle Fachbereiche. Durch eine zentrale Vermitt-

lungsstelle im Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste wird das Netz der 

Dolmetscherdienste systematisch ausgebaut. Die Stelle achtet auf die Einhaltung der 

verabredeten Verfahrensregeln, übernimmt die Qualitätssicherung und bewirtschaftet 

die erforderlichen Finanzmittel. Für den Erfolg und die Notwendigkeit dieses Modells 

sprechen über 40 angefragte Einsätze pro Monat.

PROJEKTBERICHT

HANDLUNGSANSATZ 

6-4-3

In 140 Unterrichtsstunden wurden 
von den Teilnehmer/innen folgende 
Module bearbeitet: Einführung in 
das Verwaltungsdolmetschen, In-
stitutionswissen; Refl exion über 
Migration – Integration – Dis-
kriminierung; persönliche Kom-
petenzen; Dolmetschtechniken; 
Praxisübungen
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 6-1  Ausbildung

6-1-1 

KURZFASSUNG Steigerung des Anteils der Auszubildenden mit Migrationshintergrund bis 2015 in allen Ausbildungsberufen 

auf 20 Prozent durch Übertragung der guten Erfahrungen im Pilotbereich (Verwaltungsfachwirt/innen)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Durch gezielte Ansprache und Durchführung einer Ausbildungskampagne konnte für den Verwaltungsbereich 

der Anteil bereits auf weit über 20 Prozent gesteigert werden. Bei den übrigen Berufen zeichnet sich 

ebenfalls eine leicht steigende Tendenz ab. Hier wurde ein Anteil von über 15 Prozent erreicht.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Maßnahmen zur direkten Ansprache von Jugendlichen mit Migrationshintergrund werden ausgeweitet. 

Die Kontakte zu den Migrantenorganisationen werden intensiviert.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | Telefon 168-42720

 Herr Rensch | OE  18.1 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | Telefon 168-46619

6-1-2 

KURZFASSUNG Interkulturelle Qualifi zierung der Ausbildungsverantwortlichen für alle Berufe / Verstärkung der Zusam-

menarbeit mit Job-Center und Bundesagentur zwecks Ansprache junger Menschen mit Migrationshin-

tergrund

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Teilnahme von Ausbildungsverantwortlichen an den Basisschulungen zur interkulturellen Kompetenz 

ist gängige Praxis. Eine Sensibilisierung der Ausbilder/innen für das Thema fi ndet statt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der Handlungsansatz ist in laufender Umsetzung.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | Telefon 168-42720

 Herr Rensch | OE  18.1 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | Telefon 168-46619

6-1-3 

KURZFASSUNG Erfahrungsaustausch zum Thema Eignungstest mit anderen Kommunen wie Berlin und Bremen die gezielte 

Qualifi zierung für potentielle Bewerber/innen mit Migrationshintergrund dem Eignungstest vorzuschal-

ten

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Im Rahmen der Neukonzeption der Auswahlverfahren für die allgemeine Verwaltungstätigkeit werden 

Erfahrungen anderer Kommunen einbezogen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Eine mögliche Übertragung der Erkenntnisse auf andere Berufe in der Verwaltung muss geprüft werden.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | Telefon 168-42720

 Herr Rensch | OE  18.1 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | Telefon 168-46619

HANDLUNGSANSÄTZE
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6-1-4 

KURZFASSUNG Aufnahme des Komplex „Interkulturelle Kompetenz“ in die Ausbildungslehrpläne zwecks Sensibilisierung 

der Nachwuchskräfte für Migrationsfragen / Entwicklung solcher Ausbildungsmodule mit Ausbildungs-

trägern

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Ausbildungspläne sind um den Workshop „Interkulturelle Kompetenz“ erweitert worden. Basisschu-

lungen haben auch für gewerbliche Auszubildende stattgefunden. Insgesamt haben 2010 und 2011 circa 

80 Auszubildende teilgenommen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Weitere Schulungen von Auszubildenden werden durchgeführt. Das Thema wird auch mit Ausbildungs-

trägern weiter erörtert und z. B. im Curriculum des Bachelor-Studiengangs abgebildet.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | Telefon 168-42720

 Herr Rensch | OE  18.1 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | Telefon 168-46619

 6-2  Fort- und Weiterbildung

6-2-1 

KURZFASSUNG Entwicklung einer Defi nition von interkultureller Kompetenz und entsprechender verpfl ichtender Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen in einem systematischen Qualifi zierungskonzept / Prüfung eines Einbezugs 

von Besuchen in Migrantenselbstorganisationen

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Defi nition wurde erstellt. Ein Rahmen- und Handlungskonzept zur interkulturellen Kompetenz liegt 

vor. Besuche bei Migrantenorganisationen sind ein Bestandteil der Schulungsmaßnahmen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Bis Ende 2012 werden circa 800 Beschäftigte geschult sein.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-42720

6-2-2 

KURZFASSUNG Fortentwicklung der Angebote zur Führungskräfteentwicklung im FB 18 auch durch Hinzuziehung weiterer 

Kompetenzen durch erfahrene Kooperationspartner innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung 

 (VHS u.a.)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Interkulturelle Kompetenz wird in der Führungskräfteentwicklung thematisiert. Zusätzliche Fachkräfte 

werden bei Bedarf eingesetzt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der Handlungsansatz befi ndet sich in laufender Umsetzung.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-42720
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 6-3  Personalwirtschaft

6-3-1 

KURZFASSUNG Verankerung interkultureller Kompetenz als einer Schlüsselqualifi kation bei der Personalauswahl durch 

Erweiterung der Anforderungsprofi le und Anpassung der Personalauswahlinstrumente

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Der Leitfaden zur Stellenbesetzung wurde bereits 2008 durch geeignete Kriterien und Instrumente 

ergänzt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN — — —

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste  |

 Telefon 168-42720

6-3-2 

KURZFASSUNG Ermittlung und Berücksichtigung des Bedarfs an Fachkräften mit Migrationshintergrund für Bereiche, wo 

dieser Hintergrund die Aufgabenerfüllung verbessert, als Teil der interkulturellen Öffnung in der Perso-

nalwirtschaft

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Es fanden Gespräche mit den Fachbereichen Gebäudemanagement, Wirtschaft, Bibliothek, Schule, Museen 

und Kulturbüro, Soziales sowie Sport und Eventmanagement statt. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der Handlungsansatz befi ndet sich in laufender Umsetzung.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-42720

6-3-3 

KURZFASSUNG Erhöhung der Zahl der Sachbearbeiter/innen mit Migrationshintergrund insgesamt und in der Auslän-

derbehörde insbesondere / Prüfung einer noch weiteren Optimierung und Verkürzung der Antragsbear-

beitung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Anzahl der Beschäftigen mit Migrationshintergrund liegt in der Stadtverwaltung gesamt bei 12,2 

Prozent und in der Ausländerbehörde bei 15 Prozent.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Der Handlungsansatz befi ndet sich in laufender Umsetzung.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-42720

HANDLUNGSANSÄTZE



1256     STADTVERWALTUNG

 6-4  Interkulturelle Organisationsentwicklung

6-4-1 

KURZFASSUNG Einarbeitung des interkulturellen Gesamtkonzepts in bereits vorhandene Leitbilder und strategische 

Konzepte zwecks dessen Verdeutlichung als integrativer Bestandteil der Leitorientierung der Verwal-

tungsführung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das gesamtstädtische Leitbild, in dem das interkulturelle Gesamtkonzept eingefl ossen ist, wurde er-

stellt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN — — —

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist erfüllt.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-42720

6-4-2 

KURZFASSUNG Begleitung des Prozesses der Integrationsförderung durch Controlling zwecks Steuerungsunterstützung 

der Verwaltungsführung (1) / Festlegung notwendiger Organisationsentwicklungsprozesse im Zuge der 

LIP-Umsetzung (2)

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 1.  Der erste Controllingbericht zur Umsetzung des Lokalen Integrationsplans wurde 2010 als 

  Informations-Drucksache 2006/2010 veröffentlicht.

 2.  Welche Organisationsentwicklungsprozesse in den Fachbereichen notwendig sind, legen diese in 

  Eigenverantwortung im Rahmen der Fachplanung fest. Der Fachbereich Organisation und Personal 

unterstützt diese Prozesse auf Anforderung.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 1.  Die Ergebnisse der dritten Befragung Sommer/Herbst 2012 werden in Form des 2. Controllingberichtes 

veröffentlicht.

 2.  Von zentraler Seite sind keine aktiven Schritte geplant.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN 1.  Herr Dr. Behrendt | OE  15.21 | Büro Oberbürgermeister | Telefon 168-41235

 2.  Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

     Telefon 168-42720
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6-4-3 

KURZFASSUNG Festlegung der konkreten Maßnahmen zur Umsetzung interkultureller Belange im Zuge der Vereinbarung 

differenzierter Fachplanungen pro Fachbereich / Prüfung einer Anlaufstelle für Beschwerden und Fragen 

zu Integration

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Die Fachbereiche haben den Handlungsansatz in eigener Verantwortung umgesetzt. (siehe beispielsweise 

die Einführung des Dolmetscherpools) Eine Unterstützung des Prozesses wurde angeboten, von einer 

zentralen Steuerung wurde jedoch abgesehen. Der Teil-Ansatz „Anlaufstelle“ wird nicht weiter verfolgt.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Entwicklung eines Instrumentes zur Selbstevaluation ist in Planung.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist in Bearbeitung.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-42720

6-4-4 

KURZFASSUNG Angebot an die Fachbereichsleitungen zur Weiterentwicklung der eigenen interkulturellen Kompetenz 

zwecks Unterstützung in ihrer Führungs- und Fachverantwortung

UMSETZUNGSSCHRITTE  2010-11 Das Fortbildungsangebot wurde intensiv beworben. Einzelne Fachbereiche haben das Angebot in Anspruch 

genommen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN Die Werbung für das Angebot wird intensiviert.

ANMERKUNG   Der Handlungsansatz ist Teil des laufenden Geschäfts geworden.

ANSPRECHPARTNER/IN Frau Çelik | OE  18.10.32 | Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 

 Telefon 168-42720

HANDLUNGSANSÄTZE
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Landeshauptstadt

Informations-
drucksache i

In den Stadtbezirksrat Mitte
In den Stadtbezirksrat Vahrenwald-List
In den Stadtbezirksrat  Bothfeld-Vahrenheide
In den Stadtbezirksrat Buchholz-Kleefeld
In den Stadtbezirksrat Misburg-Anderten
In den Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode
In den Stadtbezirksrat Südstadt-Bult
In den Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel 
In den Stadtbezirksrat Ricklingen
In den Stadtbezirksrat Linden-Limmer 
In den Stadtbezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt
In den Stadtbezirksrat Herrenhausen Stöcken
In den Stadtbezirksrat Nord
In den  Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und 
Liegenschaftsangelegenheiten
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Gleichstellungsausschuss
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und 
Rechnungsprüfung
In den Ausschuss für Integration, Europa und 
Internationale Kooperation (Internationaler Ausschuss)
In den Jugendhilfeausschuss
In den Kulturausschuss
In den Organisations- und Personalausschuss
In den Schulausschuss
In den Sozialausschuss
In den Sportausschuss
In den Verwaltungsausschuss
An die Ratsversammlung (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

0553/2013

7

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
"Auf dem Weg zur inklusiven Stadt" - Jahresbericht für das Jahr 2012

Die Landeshauptstadt Hannover hat sich dafür entschieden, zu der von der Bundesrepublik 
Deutschland unterzeichneten UN-Behindertenrechtskonvention im Rahmen des Nationalen 
Aktionsplans der Bundesregierung einen eigenen, kommunalen Beitrag zur Verwirklichung 
des Ziels der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen auch mit einer Behinderung an 



- 2 -

allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu leisten.

Auf Grundlage eines Ratsauftrages (Drucksache Nr. 0299/2011) hat sie mit ihrer 
Konzeption "Auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt" (Drucksache Nr. 1967/2011) daher 
Voraussetzung, Rahmenbedingungen und ein eindeutiges Zielverständnis dieses Prozesses 
beschrieben. Gem. dem Auftrag des Rates ist dieser Bericht jährlich fortzuschreiben.

Den Gremien des Rates - und den Bezirksräten - wird nunmehr mit dieser 
Informationsdrucksache der erste, in diesem Rahmen entstandene Bericht "zur 
Kenntnisnahme" zugeleitet.

Die Fachverwaltungen haben dem Bericht im Rahmen ihrer Zuständigkeit themenbezogen 
zugeliefert und zeichnen für den entsprechenden Inhalt sachlich und fachlich verantwortlich.

Die erbetene "Kenntnisnahme" der Ratsgremien und Bezirksräte soll jedoch - entsprechend 
dem umfassenden Charakter des Inklusionsprozesses - die Beschäftigung nicht auf eine 
bloße Informationsnahme reduzieren. Vielmehr ist beabsichtigt und erwünscht, in den 
jeweiligen Fachausschüssen (und Fachpolitiken) (mindestens) diese Gelegenheit zu nutzen, 
um die jeweilige Zuständigkeit im Hinblick auf ihre "Inklusionskompabilität" zu reflektieren. 
Das kann ggf. auch bedeuten, Gegebenheiten und Umstände jenseits der in der 
Drucksache aufgeführten zu thematisieren, sofern sie Bestandteile des Inklusionsprozesses 
sind oder werden können.

Es ist ausdrückliche Absicht des Berichtes, auch weitergehende Diskussionen mit dem Ziel, 
den Inklusionsprozess voranzutreiben, im sozialen, politischen und gesellschaftlichen 
Kontext zu initiieren und ggf. auch zu Beschlüssen in dieser Hinsicht anzuregen.

Der vorliegende Bericht wurde - entsprechend der Konzeption in der Drucksache Nr. 
1967/2011 - mit dem Runden Tisch für Menschen mit Behinderungen der Landeshauptstadt 
Hannover abgestimmt.

Eine gemeinsame Stellungnahme des Runden Tisches plus ergänzender Stellungnahmen 
einzelner Verbände und Organisationen des Rundes Tisches sind  als Anlage
beigefügt.

Dadurch soll gewährleistet sein, die Anregungen des Runden Tisches in die Beratungen der 
Fachgremien und Bezirksräte einfließen zu lassen und deren mögliche Behandlung ggf. 
zum Gegenstand der nächsten Fortschreibung zu machen. Ebenso ist vorgesehen, 
mögliche weitergehende gesellschaftliche Aktivitäten mit dem Ziel der Förderung der 
Inklusion in Bereichen außerhalb der Stadtverwaltung, wie auch in der Stellungnahme des 
Runden Tisches angesprochen, zum Gegenstand der Darstellung zu machen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten und von Mensch en mit Behinderungen

Die Umsetzung der Inklusion nach der UN-Behindertenrechtskonvention hat die 
gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit und ohne Behinderung am gesellschaftlichen 
Leben, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Nationalität zum Ziel; der hier vorgestellte 
Bericht entspricht dieser Vorstellung.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

Dez. III
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0. Vorwort 

 

Die Landeshauptstadt Hannover hat beschlossen, sich „Auf den Weg zur inklusiven Stadt“ zu machen. 

Dies ist in einem Beschluss des Rates unserer Stadt (0299/2011) sowie einer Konzept-Drucksache der 

Stadtverwaltung (1967/2011) dokumentiert. 

Trotz aller Klärungen und Bemühungen der Vergangenheit, die auch schon bisher Ausdruck davon sind, 

dass sich gerade Hannover um ein möglichst gleichberechtigtes Miteinander von Menschen mit und 

ohne Behinderung gekümmert hat, ist dabei allen Beteiligten deutlich vor Augen, dass dieser Weg ein 

langer und ein schwieriger sein wird. Aber das – neue – Ziel steht klar vor Augen: 

Nicht mehr Menschen, die mit einer Behinderung leben, sollen sich einfügen, anpassen und 

„integrieren“, sondern ihre Umwelt, wir alle müssen und wollen das Leben in seinen vielfältigen Facetten 

so gestalten, dass gleiche Chancen und Mitwirkungsmöglichkeiten – unabhängig davon, ob eine 

Behinderung vorliegt oder nicht – für alle Menschen bestehen. 

Das ist eigentlich ein ganz einfaches Ziel – es ist nichts weiter als Ausfluss des selbstverständlichen 

Bekenntnisses zur unveräußerlichen Würde aller Menschen. Aber zugleich ist es dennoch ein 

schwieriges, anspruchsvolles und komplexes Programm, dessen Bewältigung erhebliche Ansprüche 

und Anforderungen an alle Akteure eines Gemeinwesens stellt. 

Die Stadtverwaltung möchte den Gremien des Rates ab jetzt einmal jährlich darüber berichten, welche 

Fortschritte auf dem Weg zum Ziel einer inklusiven Stadt in Hannover erreicht werden konnten. Dabei 

ist auch dieser Bericht als ein „lernendes System“ zu verstehen: Sein Inhalt, seine Struktur und seine 

Schwerpunktsetzung werden sich verändern, je nachdem, welche Fortschritte auf mehreren Gebieten 

bei Verwirklichung inklusiver Schritte erreicht werden können.  

Die Dezernate und Fachbereiche der Stadtverwaltung sind im Rahmen einer dezernatsübergreifenden 

Lenkungsgruppe aufgefordert worden, zu diesem Bericht aus ihrer jeweiligen Fachlichkeit 

Stellungnahmen über das Fortschreiten der Inklusion in ihrem Zuständigkeitsbereich zu geben. Für die 

Gestaltung sind sie weitgehend selbst verantwortlich; auch die Frage einer eher flächendeckenden oder 

an Schwerpunkten oder an Novitäten orientierten Berichterstattung steht – wie die Umsetzung der 

Inklusion selbst! – in der Verantwortung der jeweiligen Fachverwaltungen. 

Weil das Leben in der Stadt aber bei weitem nicht nur von einer Verwaltung geprägt wird, sollen in die 

Inklusionsberichte auch Darstellungen aufgenommen werden, wie sich in Teilbereichen der 

Stadtgesellschaft Fortschritte im inklusiven Handeln ergeben. Auch hier ist die „Koordinationsstelle“ 

Inklusion, die für die Zusammenstellung des Berichtes verantwortlich ist, für Anregungen, Hinweise und 

Ergänzungen im Hinblick auf künftige Berichterstattungen besonders dankbar. 

Selbstverständlich wird Struktur, Auswahl und Inhalt dieses ersten Berichtes auch Kritik auf sich ziehen. 

Dies ist beabsichtigt. Der Bericht soll auch dazu beitragen, zukünftige Forderungen und Wünsche im 

Hinblick auf die Umsetzung der Inklusion zu artikulieren, zu diskutieren und ggf. politischer oder 

gesellschaftlicher Beschlussfassung zuzuführen. Insofern sollen die zukünftigen Berichte auch den 
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Stand der Diskussion über die Umsetzung der Forderung nach Inklusion in der Stadt Hannover wieder 

spiegeln. 

Die Erstellung und Erarbeitung des Berichtes konnte nur zeitverzögert erfolgen, da eine 

schwerwiegende und nachhaltige Erkrankung eine planmäßige Erarbeitung verhinderte. – Auch das 

gehört zum Leben! 

Dem Bericht beigefügt ist die Stellungnahme des von der Landeshauptstadt Hannover eingerichteten 

Runden Tisches für die Belange behinderter Menschen. Insbesondere diese Stellungnahme – aber 

auch mögliche weitere von Interessierten, Verbänden und Öffentlichkeit, mögen den 

Verantwortungsträgern in Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft wichtige Hinweise für ihre 

Beratungen und Beschlüsse zur weiteren Förderung des Ziels einer inklusiven Stadt sein! 

Allen Beteiligten an der Diskussion, dem Runden Tisch für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen und der Koordinationsstelle mit den Mitarbeiterinnen Frau Hammann, Frau Gehrmann 

und Frau Hansmann-Clemens ist an dieser Stelle besonders zu danken! 

 

(Thomas Walter) 

Jugend- und Sozialdezernent 

der Landeshauptstadt Hannover 
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1.  Einleitung 

 

Eine inklusive Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die niemanden, egal welchen Geschlechts, welcher 

Hautfarbe, welcher Nationalität, welcher Religionszugehörigkeit und welcher Leistungsfähigkeit 

ausschließt. Aber wie sieht so eine Gesellschaft aus? Wie kann Ausgrenzung vermieden werden? Wie 

können unterschiedliche Interessen berücksichtigt werden? Welche Maßnahmen müssen ergriffen 

werden? Welche Fragen müssen gestellt werden? 

Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention „Übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (UN-BRK) wurden erstmals die Menschenrechte für 

Menschen mit Behinderungen in einem völkerrechtlichen Vertrag konkretisiert und geregelt. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit der Ratifizierung dieser Konvention im Februar 2009 zur 

Umsetzung verpflichtet. In einem Nationalen Aktionsplan wurden Handlungsschwerpunkte und 

Maßnahmen formuliert, alle gesellschaftlichen Bereiche zur Mitwirkung aufgerufen. 

Mit der Unterzeichnung der Erklärung von Barcelona „Die Stadt und die behinderten Menschen“ im 

März 2005 hatte sich die Stadt Hannover bereits zu entsprechenden Maßnahmen verpflichtet. 

So ist es nur folgerichtig, dass die Umsetzung der Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention ein 

Anliegen der Stadt Hannover ist, bedeutet dies doch eine konsequente Weiterentwicklung der 

Bemühungen in Hannover zur gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben 

in unserer Stadt. 

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 wurde die Verwaltung Ende 2011 beauftragt, 

entsprechend den Zielsetzungen der UN-BRK, ein fachübergreifendes kommunales 

Handlungsprogramm zu entwickeln. Damit folgt sie dem Aufruf im Nationalen Aktionsplan der 

Bundesregierung. Mit der Info-DS Nr. 1967/2011 hat die Verwaltung den Ratsgremien den Sachstand 

zur Erstellung des kommunalen Handlungsprogramms vorgelegt 

Verbunden damit war der Auftrag, jährlich über den Fortgang des Prozesses zu berichten. Mit dem 

vorliegenden Bericht wird diesem Auftrag erstmalig entsprochen. 

Umfasst der inklusive Gedanke in der Konsequenz alle Menschen in ihrer Individualität, so soll an 

dieser Stelle auf der Grundlage der o.g. UN-BRK der Blick vor allem auf die Situation der Menschen mit 

Behinderungen gerichtet werden. Im Ergebnis werden jedoch alle Menschen von den Maßnahmen und 

Veränderungen profitieren. 
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1.1 Ausgangslage 

 

Die Nachkriegszeit war in Deutschland von einer ambivalenten Haltung gegenüber Menschen mit 

Behinderungen geprägt. Zentral waren sozialpolitische Aktivitäten um das Thema der Eingliederung von 

Kriegsversehrten in die Arbeitswelt. Daraus entstanden gemeinsam mit unterschiedlichen 

Sozialleistungsträgern und Leistungserbringern die verschiedenen Bereiche der Förderung zur Teilhabe 

am Arbeitsleben. Es wurden Werkstätten für Menschen mit Behinderungen eingerichtet, die sowohl 

Menschen mit körperlichen als auch später mit geistigen Behinderungen an diesen Maßnahmen 

teilhaben ließen. Zuvor wurden Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung überwiegend in 

kirchlichen Einrichtungen oder in Familien betreut, ohne dass sie dort eine Chance auf eine 

angemessene Förderung erhielten bzw. für eine Erwerbstätigkeit vorbereitet wurden. 

Verändert wurde diese Sichtweise mit Gründung der „Lebenshilfe“ Ende der fünfziger Jahre. Eltern 

behinderter Kinder setzten über diese Einrichtung ein Bildungsrecht und die Schulpflicht für Menschen 

mit geistiger Behinderung durch. 

In den siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Werkstätten, 

Förderschulen, stationäre Wohn- und Betreuungseinrichtungen sowie andere Infrastrukturen mit 

Sondereinrichtungscharakter. Mit dem Jahr der Behinderten (1983) wurde erstmalig mehr Selbst-

bestimmung für Menschen mit Behinderungen eingefordert. Auf einer Veranstaltung im Jahr der 

Behinderten mit dem damaligen Bundespräsidenten Carstens haben sich Menschen mit körperlichen 

Einschränkungen an die Bühne gekettet um für mehr Selbstbestimmung und Teilhabe zu protestieren. 

Daraus entstand die sogenannte „Krüppelbewegung“, die wiederum zahlreiche Initiativen zum 

selbstbestimmten Leben hervorrief. 

Semantisch erfolgte der Paradigmenwechsel weg von der Fürsorge hin zur Teilhabe mit dem 

Inkrafttreten des SGB IX  in 2001. Nach dem Bundesgleichstellungsgesetz folgten die 

Gleichstellungsgesetze in den einzelnen Bundesländern, die als zentralen Begriff der Teilhabe die 

Integration von Menschen mit Behinderungen in die Alltagsstrukturen der jeweiligen Lebensumfelder 

definierten. 

Sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch innerhalb der Fachwelt, werden die Begriffe „Integration“ 

und „Inklusion“ synonym verwendet. Hier ist ein erneuter Perspektivenwechsel notwendig, denn 

Inklusion bedeutet, dass sich sämtliche Strukturen – Infrastrukturen, Dienstleistungen und Angebote – 

am Bedarf und an den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen orientieren müssen. Die 

Inklusion sorgt für eine bessere Qualität innerhalb der Strukturen und zwar sowohl für Menschen mit 

und ohne Behinderung. Es geht darum, den pluralistischen Gesellschaftsstrukturen Rechnung zu tragen 

und Menschen mit und ohne Behinderungen (aber auch allen anderen wegen irgendeiner 

Differenzierung benachteiligten Menschen) eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Eine 

Einbeziehung aller setzt einen wertschätzenden Umgang miteinander voraus, um die unterschiedlichen 

Meinungen in einen Gestaltungsprozess vor Ort einfließen zu lassen. Auf dem Weg zu einer inklusiven 

Stadt muss daran gearbeitet werden, teilhabefreundlichere Strukturen zu schaffen, um Fragestellungen, 

Planungen und Konzepte vor Ort gemeinsamen Lösungen zuzuführen.  
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Die Gruppe der Menschen mit Behinderungen umfasst weit mehr als diejenigen Personen, die einen 

Schwerbehindertenausweis besitzen (allein diese Gruppe macht schon ca. 9% der Einwohnerinnen und 

Einwohner in Hannover aus).  

Menschen in Deutschland gelten als behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das 

Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

beeinträchtigt ist (§ 2 Abs. 2 SGB IX). Eine Schwerbehinderung liegt demgegenüber aber erst ab einem 

Grad der Behinderung von 50 % vor (§ 2 Abs. 2 SGB IX). 

Legt man diese gesetzlichen Definitionen der Behinderung zugrunde, leben in Hannover über 53.000 

Menschen, die behindert im Sinne der UN-BRK sind (vgl. hierzu näher Ziffer 2). Etwa jede zehnte 

Einwohnerin/jeder zehnte Einwohner in Hannover gilt insoweit als behindert. 

Die Formen der Behinderungen sind höchst unterschiedlich. Ebenso sind auch die Interessenlagen 

bezogen auf die Anforderungen an gesellschaftliche Bedingungen unterschiedlich. Teilhabefreundliche 

Strukturen sind somit Grundvoraussetzung für den Weg in eine inklusive Zukunft. 

Die Stadt Hannover engagiert sich bereits seit Jahren dafür, die Lebensbedingungen der Menschen mit 

Behinderungen in Hannover zu verbessern.  Um die Beteiligung der Betroffenen zu gewährleisten, hat 

sie bereits 2000 die Stelle einer Behindertenbeauftragten eingerichtet und  2009 den Runden Tisch für 

Menschen mit Behinderungen gegründet. 

 

1.2 Ziele und Inhalte des Konzeptes „Auf dem Weg zur inklusiven Stadt“ 
 

 

 

 

Diese Zielsetzung wird die Stadt Hannover pro aktiv verfolgen. 

Die Positionen und Handlungsstrategien, von der Verwaltung dem Rat der Stadt Hannover mit der 

Informationsdrucksache Nr. 1967/2011 vorgelegt, beschreiben die Zielsetzungen, die mit einem 

Handlungsprogramm verfolgt werden sollen.  

Aufgabe des Konzeptes für Hannover ist: 

 

 die Verbesserung der Information über die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen 

in Hannover 

 das Erkennen von Stärken und Entwicklungspotentialen der hannoverschen Behindertenpolitik  

 die Überprüfung bestehender Hilfesysteme  

 die Entwicklung von kurz- und mittelfristigen Zielen  

In der Verantwortung der gesamten Gesellschaft soll es liegen, den „vollen und gleichberechtigten 

Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu 

fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu 

fördern.“ (Artikel 1 der UN-BRK) 
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Eine inklusive Stadt setzt einen differenzierten und umfassenden Prozess  in enger Abstimmung mit 

allen Akteuren aller gesellschaftlichen Bereiche voraus. Der Nationale Aktionsplan geht dabei von 

einem Zeitraum von etwa 10 Jahren aus. Mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt“ wird der 

prozessuale Charakter auch  für Hannover unterstrichen. 

Inklusives Handeln in Hannover erfordert zugleich die inklusive Ausrichtung der Kommunalverwaltung. 

Ziel ist, Inklusion als Querschnittaufgabe zu verstehen und kommunales Handeln darauf abzustimmen. 

Für den Prozess „Auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt“ ist es erforderlich, konkrete Schritte zu 

benennen.  

Zunächst wird mit diesem Bericht das Augenmerk auf das Handeln der städtischen Verwaltung gerichtet 

und der derzeitige Stand in Bezug auf die Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit 

Behinderungen dokumentiert.  

In den kommenden Jahren ist eine sukzessive Ausweitung auf weitere gesellschaftliche Bereiche 

geplant, um das Konzept kontinuierlich weiter zu entwickeln. 

„In der Behindertenpolitik des 21. Jahrhunderts in Deutschland geht es nicht nur um ein gut 

ausgebautes Leistungssystem, es muss vielmehr um die Verwirklichung von Menschenrechten durch 

gleichberechtigte Teilhabe am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben 

gehen, um Chancengleichheit in der Bildung, um berufliche Integration und um die 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, allen Bürgerinnen und Bürgern einen selbstbestimmten Platz in einer 

barrierefreien Gesellschaft zu geben und Diskriminierung abzubauen.“1 „An der Verwirklichung dieser 

Ziele arbeiten Bund. Länder und Kommunen gemeinsam.“2 

Dabei kann in der Stadtverwaltung Hannover an die vielfältigen Prozesse zur Berücksichtigung der 

Bedarfe und Belange von Menschen mit Behinderungen angeknüpft werden. Unter dem Begriff 

Integration wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, die den 

Inklusionsgedanken bereits in sich trugen. Beispielhaft genannt werden soll an dieser Stelle das 

„Behindertenbauprogramm“ (Drucksache 4/77 aus Dezember 1976), die konsequente Umsetzung 

barrierefreien Zugangs öffentlicher Gebäude bei städtischen Neubauten, die Einrichtung integrativer 

Kinderbetreuungseinrichtungen, integrative Beschulung von Kindern mit Behinderungen in 

Regelschulen, aber auch die Einführung zahlreicher Formulare und Informationsschriften in leicht 

verständlicher Sprache.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Übereinkommen der Vereinten Nationen über Rechte von Menschen mit Behinderungen – Erster  

   Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland (vom 03.08.2011, Seite 8, Absatz 4) 
2 Ebenda, Artikel 1 (vom 03.08.2011, Seite 7, Absatz 1) 
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1.3 Prozessgestaltung und Beteiligung von Menschen mit Behinderungen 

 

Mit diesem Konzept wird dem besonderen Gedanken der Inklusion der UN-BRK für Menschen mit 

Behinderungen Rechnung getragen. Es werden kommunale Handlungsfelder benannt, auf die in den 

kommenden Jahren besonderes Augenmerk zu richten sein wird, in denen sich der inklusive Gedanke 

zu einer Grundhaltung entwickeln und die Fortschritte und Entwicklungen besonders überprüft werden 

sollen. 

Die Verwaltung der Stadt Hannover hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet, der auch die Beauftragte 

für Menschen mit Behinderungen der Landeshauptstadt Hannover angehört. Aufgabe der 

Koordinierungsstelle ist es, den Prozess zu koordinieren und Ansprechpartner zum Thema Inklusion zu 

sein. Hier werden Informationen und Berichte über Entwicklungen in Hannover, anderer Kommunen und 

der auf Länder- und Bundesebene zusammengetragen und den entsprechenden Stellen oder 

Interessenten zur Verfügung gestellt. 

Zudem ist eine zentrale dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe unter Federführung des Jugend- und 

Sozialdezernats eingerichtet, der jeweils eine Beauftragte oder ein Beauftragter jedes Dezernates sowie 

die Koordinierungsstelle angehören. Diese Arbeitsgruppe soll Entwicklungen und Projekte im Bereich 

der Stadtverwaltung zusammentragen oder initiieren, die den Inklusionsgedanken weiter entwickeln 

helfen. Darüber ist dem Rat der Stadt Hannover einmal jährlich zu berichten. 

Regelmäßig wird der „Runde Tisch für Menschen mit Behinderungen“ in Hannover von der 

Koordinierungsstelle an den Entwicklungen beteiligt und hat dadurch die Möglichkeit, Einfluss auf die 

weiteren Entwicklungen zu nehmen. Der jährliche Bericht an den Rat der Stadt wird durch eine 

Stellungnahme des Runden Tisches ergänzt. 

Im Zuge des Prozesses ist es erwünscht, auch neue Formen der Zusammenarbeit und Beteiligung zu 

entwickeln. 

 

 

2.  Grunddaten 

 

Mit der „Erklärung von Barcelona“ haben sich die unterzeichnenden Städte auf  folgendes Verständnis 

von „Behinderung“ verständigt: 

- „Behinderung ist ein dynamischer Begriff, der sich aus der Interaktion zwischen individuellen 

Begabungen und den Lebensbedingungen der Umgebung ergibt, in der sich auch die 

Begabungen manifestieren.“3 

Daraus folgt, dass größere Barrieren der Umgebung eine größere Zahl von Menschen mit 

Behinderungen hervorruft. 

                                                           
3 „Die Stadt und die behinderten Menschen“ Erklärung von Barcelona (1995, Seite 1, Punkt 2.) 
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Der Behindertenbegriff wurde in Deutschland mit Einführung  des SGB IX neu definiert und 

gleichlautend in das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behinderten-

gleichstellungsgesetz/BGG) übernommen (§ 3 BGG). Der deutsche Begriff der Behinderung 

berücksichtigt sowohl die Inhalte der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 

und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation als auch die Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen am gesellschaftlichen Leben.“4 

 

Ein umfassendes Bild über Menschen mit Behinderung in der Bedeutung der Definition des SGB IX 

lässt sich schwer herstellen, da es keine regelmäßigen Datenerhebungen gibt. 

Umfassende verlässliche Daten werden nur für die Personengruppe der Schwerbehinderten erhoben, 

die einen Behinderungsgrad ab 50% zuerkannt bekommen haben und einen Schwerbehin-

dertenausweis besitzen. 

 

Um sich der tatsächlichen Zahl der Menschen mit Behinderungen zu nähern, sind in diesem Bericht 

zusätzlich die Zahlen der Empfängerinnen und Empfänger der Leistungen nach dem SGB XII  

• Eingliederungshilfe (§§ 53 ff SGB XII) 

• Hilfe zur Pflege (§§ 61 ff SGB XII) und 

• Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) 

dargestellt. Obwohl nicht evaluiert, ist davon auszugehen, dass der größte Teil dieser Personengruppe 

nicht schwerbehindert ist.  

 

2.1 Zahl und Struktur der Menschen mit Schwerbehinderung mit einem

 Behindertengrad ab 50 % 

 

Die Landeshauptstadt Hannover erhebt selbst keine Daten über Art und Ausmaß von Behinderungen; 

auch eine Weiterleitung von solchen personenbezogenen Daten durch die Kranken-/ bzw. 

Pflegeversicherungen ist in der Regel unzulässig. Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher auf 

Daten des Niedersächsischen Landesbetriebes für Statistik, denen Material des Landes-

versorgungsamtes zu Grunde liegt. Dabei ist von grundsätzlicher Bedeutung, dass auf diese Weise 

nicht alle Behinderungen bzw. ihre Ausprägungen erfasst werden können, sondern nur diejenigen, die 

einem Versorgungsbescheid zu Grunde liegen (mehr als 50 %). 

2011 lebten danach in Hannover 48.399 Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung.  

Davon waren 91,2 % Deutsche und 8,9 % ausländischer Herkunft.  

Bei der Verteilung der Geschlechter lag der Anteil der Frauen bei 54 %.   

Die Menschen mit einem Behinderungsgrad von 50 % waren mit 13.769 am stärksten vertreten, dicht 

gefolgt von der Gruppe der Menschen mit einem Behindertengrad von 100 % mit 12.136. 

 

                                                           
4 UN-BRK über Rechte von Menschen mit Behinderungen, Erster Staatenbericht der Bundesrepublik  

   Deutschland (03.08.2011,  Artikel 1, 3. Absatz) 
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Schwerbehinderte in der Landeshauptstadt Hannover 

Insgesamt:

Anzahl 50 60 70 80 90 100

48.399 13.769 8.059 5.754 6.076 2.605 12.136

Grad der Behinderung

Stand 31.12.2011

 

Zur besseren Übersichtlichkeit ist in der anliegenden Grafik die prozentuale Verteilung der 

Behinderungsgrade dargestellt. 
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Der zahlenmäßig größte Anteil der Menschen mit Schwerbehinderungen ist in einem Alter ab 65 

Jahren. Aufgrund des demographischen Wandels und der steigenden durchschnittlichen 

Lebenserwartung ist davon auszugehen, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren weiter steigen 

wird. 

 

2.2 Zahl und Struktur der Menschen mit Behinderungen in Hannover die 

Leistungen nach dem SGB XII beziehen 

 

Ausgehend von der gesetzlichen Definition des Begriffs der Behinderung in § 2 Abs.1 Satz 1 SGB IX 

gelten als behindert auch die Personen, die folgende Leistungen nach dem SGB XII beziehen: 

Eingliederungshilfe (außerhalb von Einrichtungen):  2.975 Personen 

Ambulante Hilfe zur Pflege:      1.425 Personen   

Blindenhilfe/Landesblindengeld:                   990 Personen                                  

      Gesamt:  5.390 Personen 

Aktuell werden diese Leistungen von über 5.000 hannoverschen Einwohnerinnen/Einwohnern bezogen. 

Davon haben 88,5 % eine deutsche und 11.5 % eine ausländische Staatsangehörigkeit. 

57 % dieses Personenkreises sind Männer.  

 

Verteilung nach Alter  
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Ein Vergleich der Altersstruktur der schwerbehinderten Menschen in Hannover zeigt, dass dieser 

Personenkreis wesentlich jünger ist. Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass ältere Menschen andere 

Hilfen erhalten, wie z. B. im Rahmen stationärer Pflege. Hilfe zur stationären Pflege nach dem SGB XII 

erhalten über den Fachbereich Senioren derzeit ca. 2.500 Menschen, davon sind 81,7 % über 65 Jahre 

alt. 
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2.3 Formen von Behinderung 
 

der Menschen mit Schwerbehinderung 

 

der Menschen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen 

 
Bei Betrachtung dieses Personenkreises wird deutlich, dass vor allem Menschen mit geistiger, 

psychischer oder seelischer Behinderung auf Leistungen nach dem SGB XII angewiesen sind. 

Menschen mit einer Körperbehinderung nehmen offensichtlich eher Leistungen anderer Leistungsträger 

in Anspruch.  
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2.4 Ursachen von Behinderung 
 

Die folgende Statistik bezieht sich wieder auf die Gruppe der schwerbehinderten Menschen. Da sie sich 

aber auf den größten Teil der Menschen mit Behinderungen in Hannover bezieht, können die Zahlen als 

repräsentativ angesehen werden. 

 

Ursachen von Behinderungen sind: 

Allgemeine Krankheiten (einschließlich Impfschäden)    ca.  91    % 

Anerkannte Kriegs-, Wehrdienst- oder Zivildienstbeschädigung   ca.      3,5 % 

Angeborene Behinderungen       ca.      3    % 

Arbeitsunfall (einschl. Wege- und Betriebsunfall), Berufskrankheit  ca.     1    % 

Verkehrsunfall         ca.    0,4  % 

Häuslicher Unfall        ca.   0,1  % 

Sonstiger oder ein nicht näher bezeichneter Unfall    ca.   0,5  % 

Sonstige, mehrere oder ungenügend bezeichnete Ursachen   ca.   0,5  % 

 

Mit 91 % ist die Hauptursache von Behinderungen eine Folge von Erkrankungen im Laufe des Lebens. 

 

2.5 Finanzielle Lebenssituation von Menschen mit Behinderung 

 

Eine abschließende Beschreibung der finanziellen Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen 

ist an dieser Stelle nicht beabsichtigt. Anliegende Zahlen beziehen sich auf die Menschen mit 

Behinderungen, die öffentliche Alimentierung zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes beziehen. 

Aktuelle Zahlen des Bezuges von Leistungen des Arbeitslosengeldes nach dem SGB III liegen nicht vor. 

Bei den unten genannten Zahlen des SGB II sind auch die sog. Aufstocker mit aufgeführt, die neben 

dem Arbeitslosengeld zusätzlich Arbeitslosengeld II erhalten. 

Leistungen nach dem SGB II 

Lt. Statistik der Bundesagentur für Arbeit bezogen im Juni 2012 1.900 schwerbehinderte  

erwerbsfähige Menschen zwischen 18 und 65 Jahren Leistungen nach dem SGB II.  

Davon hatten 41 als sogenannte Aufstocker zusätzlich Anspruch auf Leistungen nach  

dem SGB III.  

davon:         Aufstocker: 

Männer      1.113    20 

Frauen         787    21 
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davon:                    Aufstocker 

unter 25 Jahre          84      5    

25 bis unter 50 Jahre       960    25 

50 Jahre und älter       856    11 

darunter: 

mit abgeschlossener Berufsausbildung     747    23 

ohne abgeschlossener Berufsausbildung 1.120    18 

darunter: 

Deutsche     1.514    36 

Ausländer        375      5 

Von den insgesamt ca. 24.000 schwerbehinderten Menschen in Hannover zwischen 18 und 64 Jahren 

erhalten somit 8% Leistungen nach dem SGB II. 

Leistungen der Grundsicherung und der HLU  

Aktuell benötigen 2.241 Menschen, neben Eingliederungshilfen oder Hilfen zur Pflege, auch Leistungen 

zur Sicherung des Lebensunterhaltes als Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung nach dem 

SGB XII, sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). 

 

3.  Kommunale Themenfelder  
 

3.1 Wohnen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen 

Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für 

Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, ….zu 

gewährleisten. Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen 

und -barrieren einschließen, gelten unter anderem für 

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, 

einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten;…“        

         (Artikel 9 der UN-BRK) 

 

„Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit 

Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, 

und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss 

dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu 

erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass 

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen 

und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen 

Wohnformen zu leben;…“ (Artikel 19 der UN-BRK) 
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Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben ist die Möglichkeit, angemessenen Wohnraum 

bewohnen zu können. Dabei ist Barrierefreiheit und die Wahlmöglichkeit des Aufenthaltsortes und der 

Wohnform wesentliches Merkmal.  

Barrierefreiheit ist in § 4 BGG wie folgt definiert: „Barrierefrei sind Lebensbereiche, wenn sie für 

Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 

grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“  

Dabei ist unerlässlich, dass dieser Wohnraum auch für die Betroffenen  bezahlbar ist.  

Zuvorderst steht dabei die Entscheidung, welche Wohnform individuell in Betracht kommt. Die meisten 

Menschen mit Behinderungen ziehen, je nach Grad und Schwere der Behinderung, eine eigene 

Wohnung institutionellen Wohnformen vor. 

Neben dem Leben in einer Einzelwohnung allein, mit Partnerin, Partner oder Familie bekommen 

Wohnformen zunehmend an Bedeutung die bei aller Verschiedenheit in Angebotsdetails mit den 

Begriffen „betreutes Wohnen“ oder „Service-Wohnen“ zusammengefasst werden. Ältere oder Menschen 

mit Behinderungen, die lediglich in gewissen Alltagssituationen Unterstützung benötigen und für den 

Pflegefall bestimmte Dienstleistungen möchten, schließen mit einem Anbieter einen Mietvertrag über 

eine Wohnung einschließlich einiger Dienstleistungen ab. Eine der Mindestdienstleistungen sollte 

insoweit sein, bei der Organisation der gewünschten Dienstleistungen zu unterstützen, wenn sie denn 

nicht selbst vom Anbieter des betreuten Wohnens vorgehalten und „zugebucht“ werden können.  

Um insoweit ein Qualitätszeichen zu setzen, hat der Fachbereich Senioren die von ihm geführten 

Wohnanlagen des betreuten Wohnens (Luise-Blume-Stiftung und im Margot-Engelke-Zentrum) nach 

DIN 77800 zertifizieren lassen. 

Pflegewohngemeinschaften gelten als neue Wohnform. Menschen ohne oder mit Behinderungen leben 

und organisieren ihren Alltag allein. Auch hier werden gemeinsam oder auch einzeln im Bedarfsfall 

Unterstützungsleistungen bei Pflegediensten eingekauft. 

Welche Wohnform auch immer die geeignete ist, im Grundsatz muss die Möglichkeit der Wahl 

vorhanden sein. 

Im Rahmen der Eingliederungsleistungen nach dem SGB XII können die Kosten für eine stationäre 

Wohnform übernommen werden. Das SGB XII gibt ambulanten Wohnformen den grundsätzlichen 

Vorrang vor stationären Hilfen (Wohnen im Heim). 

An dieser Stelle sollen zwei Beispiele privater Träger die Angebote alternativer selbstbestimmter 

Wohnformen entwickelt haben: 

So bietet z.B. das Servicehaus Gisela Richter der Pestalozzistiftung in einem Wohnhaus  eigenständige 

Wohnungen an, die nur an Menschen mit Körperbehinderungen (teilweise mit ihren Angehörigen) 

vermietet werden, welche aufgrund ihrer Behinderungen einen Grundservice an 

Unterstützungsleistungen benötigen. Dieser Grundservice kann, je nach Bedarf und Notfall, rund um die 

Uhr gebucht werden. 

Serviceleistungen können sein:  
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• Ambulante Pflege nach SGB V und XI  

• Häusliche Krankenpflege  

• Hauswirtschaftliche Hilfen  

• Unterstützung und Begleitung  

• Beratung bei Behördenangelegenheiten 

 

Erwähnt werden soll auch das Angebot von Fokus Hannover e.V., auf dem Kronsberg 1- bis 2-Zimmer-

Wohnungen gemietet werden können, die behindertengerecht ausgestattet sind.  

In einer zentralen Pflegedienststelle werden die individuell erforderlichen Hilfen angeboten. 

In dieser oder ähnlicher Form wird selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderungen möglich. 

Die Stadt Hannover unterstützt ausdrücklich diese Initiativen und hat sie zum Teil auch initiiert. 

Auf Initiative der Behindertenbeauftragten der Stadt Hannover hat auch die GBH im Rahmen des 

Projektes „Wohnen+“ an unterschiedlichen Standorten in Hannover möblierte barrierefreie Wohnungen, 

unter anderen für die Möglichkeit eines Probewohnens bei Veränderungswunsch der Wohnform, zur 

Verfügung gestellt. 

Ebenfalls auf Initiative der Behindertenbeauftragten ist zur Unterstützung bei der Wohnungssuche in 

Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Planen und Stadtentwicklung und der ArGeWo, ein 

Zusammenschluss von Wohnungsunternehmen in Stadt/Region unter der Internetadresse 

www.barrierefrei-wohnen.de, eine Internetbörse mit behindertengerechten oder rollstuhlgerechten 

Wohnungen eingerichtet worden. 

Des Weiteren vermittelt der Fachbereich Planen und Stadtentwicklung im Sachgebiet Wohnraum-

versorgung rollstuhlgerechte Wohnungen im Rahmen vorhandener Belegrechte der Stadt. In diesen 

Fällen ist in der Regel ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. 

 

3.1.1 Wohnen im Alter 

Der hohe Anteil der über 65 jährigen Menschen mit Behinderungen und der zu erwartende 

demographische Wandel erfordern eine Anpassung der Angebotsstruktur für ältere Menschen 

insgesamt.  

Auch für eine gelungene Inklusion älterer Menschen wird es in Zukunft notwendig sein, neue Modelle 

des Zusammenlebens - neue Wohnformen im Alter - zu finden. Selbstbestimmtes Wohnen im Alter ist 

Teil gesellschaftlicher Inklusion. Selbstbestimmung auch für kommende Situationen mit Behinderung 

oder Pflegebedarf spielen bei dem Interesse nach neuen Wohnformen eine zentrale Rolle. 

 

Gesellschaftliche Inklusion gelingt nur durch Vernetzung unterschiedlicher Inklusionsprojekte in der 

Fläche – z. B. selbstbestimmtes Wohnen im Alter und barrierefreies Wohnen.      

Entsprechend der Vielfalt im Alter gibt es auch vielfältige Lebensentwürfe im Alter. Dafür sollten sowohl 

gemeinschaftliche Wohnformen mit und ohne Pflegebedarf für ältere Menschen mit und ohne 

körperliche, seelische und geistige Einschränkungen vorgehalten werden. Im städtischen Bereich ist die 

Anzahl der Menschen ab 60 Jahren, die sich für gemeinschaftliche Wohnprojekte interessieren und sich  

http://www.barrierefrei-wohnen.de/
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zusammenschließen, um solche Projekte zu initiieren und umzusetzen in den letzten Jahren gestiegen 

und die Tendenz ist weiter  ansteigend. Der Fachbereich Senioren begleitet diese Wohnprojekte mit 

Informationen und Beratung und vermittelt an die zuständigen Stellen, wie z. B. an das Forum für 

Gemeinschaftliches Wohnen, ein bundesweit tätiger Verein, der seine Geschäftsstelle in Hannover hat.  

Parallel zu diesen Entwicklungen wird jedoch dem demografischen Wandel mit seiner steigenden 

Singularisierung Rechnung getragen und der Ausbau von kleinen Ein- und Zweizimmerwohnungen mit 

unterstützenden Infrastrukturen vorangebracht. Stärker als bisher geschehen, richten 

Wohnungsunternehmen selbst oder aber Dritte, wie auch die Kommune mit dem Fachbereich Senioren, 

Informations-, Beratungs- und Vermittlungsangebote in der Wohnumgebung, im lokalen Nahraum, ein, 

um eine schnelle und gute Unterstützung für ältere Menschen zu gewährleisten. 

Ambulant betreute Pflegewohngemeinschaften gibt es bereits seit einigen Jahren; weitere sind im 

Entstehen. Soweit hier ein Heimcharakter nach dem NHeimG auszuschließen ist, sind 

Pflegewohngemeinschaften mit Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Mietergemeinschaft zu fördern. 

Kritisch sind solche Pflegewohngemeinschaften zu sehen, wenn lediglich Rechtskonstruktionen gewählt 

werden, um das NHeimG zu umgehen, ohne dass Selbstbestimmung wirklich möglich wäre 

Als weitere Wohnform, die zukünftig noch stärker als bisher nachgefragt wird, sind die Jung/Alt-

Wohngemeinschaften als Form des Generationenwohnens zu nennen. Bei dieser Wohnform wird ein 

Austausch zwischen Alt und Jung angeregt, der Verantwortungsgemeinschaften entstehen lässt, die mit 

Anstieg von altersbedingten Neuerkrankungen und Einschränkungen der Mobilität eine 

Unterstützungsstruktur in nächster Nähe, als Nachbarschaftshilfe entwickelt. Auch zu diesen 

Wohngemeinschaften berät der Fachbereich Senioren im Rahmen seiner Wohnberatung. 

In eine ähnliche Richtung zielt das neue Projekt „Wohnen für Hilfe“, das vom Fachbereich Senioren mit 

dem Studentenwerk Hannover ins Leben gerufen wurde. Hier werden junge und ältere Menschen 

zusammengebracht, um sich gegenseitig zu unterstützen. Die einen bieten Wohnraum an, die anderen 

zahlen anstelle von Miete in Unterstützungsleistungen. Das Projekt wird intensiv vom Fachbereich 

Senioren begleitet.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass sämtliche Wohnangebote für ältere Menschen/der Generation 60 + 

vom Fachbereich Senioren durch Information, Beratung und Vermittlung unterstützt werden, die das 

Miteinander im Sozialraum sowie Selbstbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten fördern. 

So sind in Hannover zwei sog. Pflegestützpunkte mit jeweils drei Anlaufstellen zur intensiven Beratung 

und Unterstützung von Seniorinnen und Senioren eingerichtet worden. Ergänzt werden diese 

Beratungsstellen von stadtbezirklichen Büros in allen 13 Stadtbezirken der Stadt Hannover. 
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3.1.2 Barrierefreies Wohnen 

Zur Modernisierung privater Wohngebäude sind immer wieder Maßnahmen verwirklicht worden, die 

wahrscheinlich nicht zustande gekommen wären, wenn es keine Förderung (Zuschuss aus 

Städtebaufördermitteln oder zinslose Darlehen/Zuschüsse aus Wohnraumfördemitteln) gegeben hätte. 

Von den als gefördert geltenden Wohnungen sind derzeit: 

- Wohnungen für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer: 

  Belegung durch die LHH  118 Wohnungen 
  Belegungen durch Eigentümer    54 Wohnungen 

    Gesamt:  172 Wohnungen 

 

 

- Wohnungen für Menschen mit sonstigen Behinderungen: 

 Belegung durch die LHH    56 Wohnungen 

  Belegung durch die Eigentümer    43 Wohnungen 

    Gesamt:    99 Wohnungen  

 

- Behindertenfreundliche Wohnungen  

(behindertenfrei zu erreichen, innen aber nur teilweise barrierefrei) 

meist Belegung durch LHH  730 Wohnungen 

 

- Wohnungen für ältere Menschen  

(meist barrierefrei zu erreichen, innen können Barrieren vorhanden sein, nicht immer auf dem 

neuesten Stand) 

Belegung überwiegend durch die LHH            2.223 Wohnungen 

 

Insgesamt ergibt sich hieraus ein Bestand an 3.224 barrierefreien bzw. behindertenfreundlichen noch 

geförderten Wohnungen. 

Davon auszugehen ist, dass es in Hannover darüber hinaus am freien Wohnungsmarkt noch weitere 

barrierefreie Wohnungen in nennenswertem Umfang gibt. 

Die ZVK Hannover prüft bei jeder Modernisierungsmaßnahme für ihre Wohnungen die Möglichkeit der 

Barrierefreiheit. Wo immer technisch möglich, wird dies auch umgesetzt. Aufgrund des Alters der 

Häuser/Wohnungen und der daraus resultierenden baulichen Gegebenheiten ist ein barrierefreier 

Zugang oft nicht so zu realisieren, wie es gewollt wäre. Wenn für Mieterinnen und Mieter im Einzelfall 

benötigt, werden individuelle Lösungen gefunden. 
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Das Angebot an barrierefreiem Wohnraum insgesamt kann allerdings zzt. nicht als bedarfsdeckend 

angesehen werden.  

 

3.1.3  Behindertengerechter Umbau von Wohnungen 

Gem. § 55 SGB IX werden „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ erbracht, die den 

Menschen mit Behinderungen ein Leben in ihrem Stadtteil ermöglichen und sichern oder sie so weit wie 

möglich unabhängig von Pflege machen … 

Je nach individuellem Bedarf aufgrund der jeweiligen Behinderung können Umbaumaßnahmen der 

Wohnungen oder Ausstattung mit Hilfsmitteln erfolgen. 

Kostenträger ist das Land Niedersachsen, soweit nicht nach dem SGB IX der Rehabilitationsträger 

aufkommt. 

Das Land Niedersachsen hat den Sozialhilfeträger, die Region Hannover zur Ausführung dieser 

Leistungen herangezogen, die wiederum die Stadt Hannover beauftragt hat.  

Im Fachbereich Soziales werden diese Leistungen in enger Kooperation mit dem Fachbereich 

Gebäudemanagement erbracht. 

 

Als einer der wichtigsten Informations-, Beratungs- und Handlungsfelder im Bereich inklusives Wohnen 

im Alter ist die Wohnberatung und Wohnraumanpassungsberatung im Wohnungsbestand zu nennen. 

Hier werden ältere Menschen von den Wohn-und Pflegeberaterinnen/-berater des Fachbereichs 

Senioren hinsichtlich möglicher Umbaumaßnahmen einschließlich etwaiger Kosten und möglicher  

Finanzierungen von dritter Seite informiert. Die häufigsten Nachfragen sind jene nach Umbau des 

Bades und Absenkung des Einstiegs der Duschwanne. Bei dieser Beratung geht es vor allem darum, 

Menschen solange es geht, ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben im Alter in den eigenen 

vier Wänden zu ermöglichen. 

 

Umbau- und Anpassungsmaßnahmen bei selbst genutzten Eigenheimen und Eigentumswohnungen 

können unter bestimmten Voraussetzungen auch über zinslose Darlehen aus dem 

Wohnraumförderprogramm des Landes gefördert werden. 

Beim Bau von Mietwohnungen für Menschen mit Behinderungen werden erhöhte Fördermittel gewährt 

und für den nachträglichen Einbau eines Aufzuges können im Rahmen der Modernisierungsförderung 

Zuschüsse vom Land gewährt werden. 

 

3.2 Barrierefreies Umfeld 

 

Barrierefreier Wohnraum allein reicht nicht aus, um Menschen mit Behinderungen eine Teilhabe im 

sozialen Umfeld zu ermöglichen. Dies erfordert eine bedarfsgerechte Gestaltung des gesamten 

Umfeldes, des sog. Sozialraumes.  

„Inklusive Sozialräume sind gleichermaßen individuelle Lebensräume und strategische 

Handlungsräume mit einer inklusiven Zielrichtung. Diese inklusive Zielrichtung zeichnet sich dadurch 

aus, dass das selbstbestimmte und gemeinschaftliche Leben aller Menschen ermöglicht werden soll. 

Das bedeutet, alle Menschen sollen alleine oder mit anderen in der eigenen Wohnung leben können, 



21 

 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt sein können, Regelbildungssysteme nutzen können 

u.s.w. Hierfür braucht es ein inklusives Umfeld, eine Nachbarschaft, ein Quartier im umfassenden 

Sinne, das dies ermöglicht. Es braucht Kultursensibilität in allen Lebensbereichen. Es braucht 

Barrierefreiheit der Wohnung, des Hauses, der Wege, des öffentlichen Personennahverkehrs, der 

Geschäfte, der Banken, der Post, der Arztpraxen und anderer Gesundheitsdienste, des Arbeitsplatzes, 

des Bildungsbereichs (Kita, Schulen, Hochschulen etc.) der Freizeitangebote, der Kirchen, der 

kulturellen Einrichtungen, des Sports, der Politik etc.. Es braucht aber auch Beratungs- und 

Unterstützungsleistungen, Treffpunkte und Netzwerke, damit Menschen Sicherheit und Geborgenheit 

erleben, und es braucht – vielleicht am aller Wichtigsten – eine gegenseitige Wertschätzung aller 

Menschen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Einschränkungen.“5 

Die Strukturen vor Ort sollen entsprechend vielfältig eingerichtet / aufgebaut werden. Dazu erforderlich 

sind eine Haltung und ein Handeln bei allen Akteuren, das alle einbezieht und niemanden ausschließt. 

Wertschätzung von Vielfalt und umfassende Teilhabe, so wie der inklusive Sozialraum auch u. a. vom 

Deutschen Verein in seinem Eckpunktepapier beschrieben wird, fließen seit vielen Jahren insbesondere 

bereits in die Arbeit mit und für die Menschen ab 60 Jahren in Hannover ein und prägen die Politik für 

Menschen mit einer Behinderung insofern, als sie sich grundsätzlich an allen Formen einer 

Beeinträchtigung ausrichtet.    

„Die Kommunen sind federführend bei der inklusiven Gestaltung ihrer Sozialräume.“6 Mit dieser 

Beschreibung wird eine Zielvorstellung formuliert, an der sich zukünftige Maßnahmen und Prozesse 

ausrichten und messen lassen können. Aufgrund der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der 

Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover kommen besondere Anforderungen an die 

Kooperation beider Verwaltungen hinzu. 

Barrierefreies Bauen in öffentlichen Gebäuden und Flächen gehört dabei in der Stadt Hannover bereits 

seit Langem zum Standard. Es ist Leitmotiv der Stadterneuerung und als Ziel in sämtlichen „integrierten 

Handlungskonzepten“ der Sozialen Stadt benannt. Auch im Bereich der Sanierung von Altbauten 

werden, wann immer möglich, Maßnahmen ergriffen, um Zugänge und Nutzung zu erleichtern. Bei den 

Einrichtungen der sozialen und kulturellen Infrastruktur, sowie bei den Straßen, Plätzen und 

Grünanlagen, die in den Sanierungsgebieten mit Fördermitteln erneuert oder neu gebaut werden, gelten 

die Maßstäbe, die die Stadt sich für eine Umsetzung der Barrierefreiheit vorgenommen hat. Der Einsatz 

der Förderung hilft hier, diesen Anspruch umzusetzen. 

„Zur Integration von Menschen mit Behinderungen gehört aber heute weitaus mehr als barrierefrei 

planen und bauen. Heute wollen wir inklusiv planen, d.h. unsere gebaute und nicht gebaute Umwelt von 

Anfang an so zu gestalten, dass jeder Mensch gleichberechtigt am öffentlichen Leben teilhaben kann. 

Chancengleichheit, Dazugehörigkeit und Selbstständigkeit sind hierbei zentrale Ziele.“ 7 

 

                                                           
5 Eckpunkte des Deutschen Vereins für einen inklusiven Sozialraum (Dezember 2077, Seite 3, Absatz 2) 
6 Ebenda (Seite 5, 1. Satz) 
7
 Städt. Broschüre „Barrierefreies Bauen in Hannover, Planungs- und Ausführungshinweise für öffentliche  

   Gebäude (Vorwort des Oberbürgermeisters Stephan Weil, Absatz 2) 
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3.2.1  Gebäude 

Die barrierefreie Gestaltung öffentlicher Einrichtungen wird bisher auf Grundlage der Niedersächsischen 

Bauordnung, den entsprechenden DIN-Normen und insbesondere bei der LHH durch Anwendung 

eigener Standards in Form der "Planungs- und Ausführungshinweise zum barrierefreien Bauen" erfüllt. 

Für bauliche Anforderungen zu einer inklusiven Nutzung liegen allerdings noch keine bundes-/oder 

landeseinheitlichen Standards vor. Durch die konsequente Umsetzung der aktuellen städtischen 

Standards werden günstige bauliche Voraussetzungen zur Inklusion geschaffen.  

Seit vielen Jahren wird auf der Grundlage der Broschüre: „Barrierefreies Bauen in Hannover, Planungs- 

und Ausführungshinweise für öffentliche Gebäude“ geplant und gebaut. Allen Bauschaffenden - Planern 

und Architekten - wird diese Broschüre als Grundlage für den Bau und die Einrichtung öffentlicher 

Einrichtungen verpflichtend an die Hand gegeben. 

Ziel ist es, alle öffentlichen Gebäude für alle Besucher barrierefrei erreichbar zu gestalten, um sie 

zweckentsprechend und ohne fremde Hilfe nutzen zu können. 
 
Schulen – Barrierefreiheit, Inklusion 

Im Zusammenhang mit Schulsanierungen, Neubauten und in den letzten Jahren mit dem 

Ganztagsausbau wurden die Gesichtspunkte der Barrierefreiheit berücksichtigt und damit die Zahl der 

barrierefreien Gebäude und Gebäudeteile deutlich erhöht.   

Die Herstellung der Barrierefreiheit stößt auf umfangreiche Probleme aufgrund der vorhandenen 

Bausubstanz. Dazu gehören denkmalgeschützte Gebäude mit Hochparterre, aber auch Gebäude aus 

den 1950er und 60er Jahren mit unterschiedlichen Niveaus, mit Zwischenpodesten und 

unterschiedlichen Gebäudetrakten und Geschosshöhen, um nur einige Beispiele zu nennen. Nicht in 

allen Fällen ist eine komplette Barrierefreiheit herzustellen.  

- Seit 2001 wurde im Rahmen der Jahresprogramme „Nachhaltige Gebäudesanierung“ 

Barrierefreiheit in Schulen in möglichst großem Umfang umgesetzt.  

- Seit 2008 werden im Rahmen der Schulsanierungen alle Gebäude auch in den 

Obergeschossen weitgehend barrierefrei erschlossen durch den Einbau von Aufzügen. 

Zusätzlich werden verstärkt Akustikmaßnahmen durchgeführt. 

Die Ausweitung des Ganztagsunterrichts an Schulen führt zu zusätzlichen Neubau- und 

Sanierungsmaßnahmen. Da auch hierbei die Gesichtspunkte der Barrierefreiheit zu berücksichtigen 

sind, erhöht sich damit die Zahl der barrierefreien Gebäude und Gebäudeteile.  

 

Die zur Schaffung von Barrierefreiheit erforderlichen Maßnahmen bedürfen Investitionen, sie können  

nur im Rahmen zur Verfügung stehender Mittel umgesetzt werden.  

Neubauten und Anbauten werden grundsätzlich und standardmäßig barrierefrei erstellt. 

Zwei Beispiele bereits umgesetzter Maßnahmen:  

- Grundschule In der Steinbreite  



23 

 

Neubau einer Grundschule 

Sehr gute Erreichbarkeit mit Rampen und Aufzügen,  Barrierefreiheit umfassend umgesetzt 

einschließlich der Bühne und Außenbühne 

 

- Gymnasium Humboldtschule 

Sanierung, (Teil-) Anbau einer Mensa sowie Maßnahmen zur Barrierefreiheit (S.a. DS 0919/2010) 

Das Gymnasium ist Kooperationspartner des Olympiastützpunktes Hannover mit einem 

angeschlossenen Sportinternat. Mit dem Ausbau des Internates durch den Landessportbund sollte auch 

Platz für 15 behinderte Jugendliche geschaffen werden. U.a. sollen diese Jugendlichen in der 

Humboldtschule beschult werden. Auch aus diesem Grund wurden umfangreiche Maßnahmen zur 

Barrierefreiheit durchgeführt. Die Schulanlage aus den Jahren 1960-62 wurde an die vorhandene 

Topografie angelegt. Daraus resultieren unterschiedliche Nutzungsebenen – Höhendifferenz 

Haupteingang zu Hofeingang ein Geschoss, zusätzlich Höhenunterschiede von bis zu drei Stufen 

innerhalb der Gebäudeteile. 

Durch den Einbau eines Aufzuges sowie der Errichtung mehrerer Rampen wurden acht Klassenräume 

barrierefrei erreichbar. Des Weiteren wurde ein ungehinderter Zugang zu den NTW-Bereichen, der 

Aula, den Musikräumen, dem Freizeitbereich und der neuen Schulmensa ermöglicht. 

Maßnahmen: 

Aufzug, Rampen, anheben des gesamten Verbindungsganges im Klassentrakt um eine Stufenhöhe um 

die Rampenlänge realisierbar herzustellen, Pflasteranhebung im Außenbereich. 

In Planung befindliche Projekte: 

- IGS Mühlenberg 

Für die IGS ist ein Neubau geplant, der komplett barrierefreie Erschließung aller Aufenthaltsräume 

einschließlich Empore und Tribüne der Aula erhalten wird. 8 Aufzüge in jedem Gebäudekörper werden 

für optimale Erreichbarkeit sorgen. Geplant ist zudem eine gute Versorgung mit barrierefreien 

Sanitärbereichen sowie Ruheräumen mit Liege. Für eine gute Akustik werden durch die 

Berücksichtigung  erhöhter Anforderung nach DIN in vielen Teilen reduzierte Nachhallzeiten erreicht 

werden. Eine schräge Rampe als Zugang für alle, ein Behindertenstellplatz und Außenanlagen in 

entsprechender Ausführung sind geplant. 

 

Kindertagesstätten -  Barrierefreiheit, Inklusion und Integration 

Alle neuen Kindertagesstätten werden mit einem erweiterten Raumprogramm umgesetzt, das 
ermöglicht, dass eine Integrationsgruppe eingerichtet werden kann. D.h. es können Kinder mit jeder 
Behinderungsart betreut werden. 
Alle neuen Kindertagesstätten sind barrierefrei eingerichtet und ausgestattet. Auch bei der Gestaltung  

von Außenbereichen  wird Barrierefreiheit umgesetzt. 

Im Rahmen der Gebäudesanierungsprogramme seit 2001 wurde die Barrierefreiheit in Kindertages-

stätten weitgehend umgesetzt. Anders als bei Schulen sind die älteren Kindertagesstätten aus den 

1950er bis 70 Jahren weitgehend eingeschossig. 

Beispiel: 
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- Kita Ruth-Bahlsen-Zentrum (s.a.3.5) 

Diese Einrichtung ist eingeschossig. Die Zugänge sind stufenlos, großzügig und hell. Durch eine 

kammartige Baustruktur ist eine Verzahnung der Innenräume mit dem Außenbereich erreicht worden. 

Ein leicht verständliches Ordnungsprinzip wird zusätzlich durch die unterschiedliche Farbgestaltung 

(Identifikation) unterstützt. Es entstehen behütete bergende Außenräume, die  unterschiedlichen 

Gruppen/Aktivitäten zugeordnet werden können. 

 

Jugendeinrichtungen 

Jugendeinrichtungen sind in Gebäuden mit sehr unterschiedlicher Qualität untergebracht. Oft, da 

historisch gewachsen, als Kinder- und Jugendtreffs umgebaut, sind die Gebäuden oftmals nicht 

barrierefrei. 

Bei Neubauten, Sanierungen oder neuen Anmietungen werden selbstverständlich die Vorschriften des 

barrierefreien Bauens berücksichtigt. 

Durch ein Sonderprogramm des Rates (100.000,- € p.a.) können gezielt Jugendeinrichtungen barriere-

frei hergerichtet werden. 

Ein Beispiel gelungener barrierefreier Ausstattung ist das Kinder- und Jugendhaus Hainholz. 

Errichtet wurde dieses Haus 2006. Es ist barrierefrei. 

Alle Räume sind ebenerdig und ohne Schwellen erreichbar. Türen und Flure sind breit und bieten  

ausreichende Bewegungsfläche für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer. Auch der Außenspielbereich ist 

barrierefrei zu erreichen. Ein barrierefreies WC ist vorhanden 

 
Verwaltungen  

Die Dienststellen der LHH sind in Gebäuden ganz unterschiedlicher Qualität aus unterschiedlichen 

Baualtern und Einrichtungszeiten untergebracht. Im Rahmen der Arrondierung konnten bereits einige 

Gebäude aufgegeben werden, die nicht mehr auf dem Stand der aktuellen Nutzungsbedingungen 

waren. Mit der Zusammenlegung der betroffenen Dienststellen an zentralen Standorten stehen der LHH 

zwei barrierefreie Verwaltungsgebäude für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie Besucherinnen und 

Besucher zur Verfügung (Hamburger Allee und Johannssenstraße). Weitere Verbesserungen, gerade 

auch im Hinblick auf Barrierefreiheit, ergeben sich in den nächsten Arrondierungsschritten. Alle neu 

eingerichteten Dienststellen werden entsprechend der Anforderungen an Barrierefreiheit ausgestattet 

und ermöglichen allen Besuchern und Mitarbeitern eine selbständige Nutzung der Gebäude.  

- Aktuell ist der Umbau des Ostfahrstuhls im Neuen Rathaus geplant mit dem Ziel, die 

Erdgeschossebene des Westflügels für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, sowie 

Gehbehinderte zugänglich zu machen. Auf diese Weise sind dann auch die Konferenzräume 

des Gartensaals barrierefrei erreichbar. 

- Für die Konferenzräume des Gartensaals wird zudem eine behindertengerechte Toilettenanlage 

auf Erdgeschossniveau eingebaut. 
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- Auf der Wache I der städtischen Feuerwehr wird aktuell noch für 2012 ein barrierefreier Zugang 

zu einem Arbeitsplatz für einen Beschäftigten mit Behinderung geplant. 

- Derzeit wird das Dienstgebäude der ZVK in der Teichstraße barrierefrei umgebaut. 

 

 

In Planung befindliches Projekt: 

Volkshochschule 

Zur Unterbringung der Volkshochschule wird ein Umbau und Sanierung der ehem. Schule am Hohen 

Ufer erfolgen. 

Eine beispielhafte Umsetzung der städtischen Standards ist geplant: 

Trotz schwieriger Topographie kann der gesamte Komplex barrierefrei erschlossen werden und er-

möglicht die Anbindung an den öffentlichen Raum (Stadtraum, Parkplätze, ÖPNV). Einfache 

Orientierung und sinnvolle bzw. kurze, barrierefreie Wegebeziehungen im Gebäude und im Außen-

gelände sind geplant (Plattform- und Hublift, Rampen, Aufzüge). 

Beispielhafte Details zur Innenausstattung der neuen VHS, die auch individuelle Bedürfnisse besonders 

schwer behinderter Teilnehmerinnen berücksichtigen: 

- Großer Personenaufzug, der alle Unterrichts- und Büroräume erreicht mit akustischer 

Information und Beschilderung für Menschen mit Sehschädigung. Eine barrierefreie Toilette auf 

allen Etagen und auf besonderen Wunsch von Nutzerinnen je eine getrennte barrierefreie WC-

Anlage für Männer und Frauen im Erdgeschoß  

- Mobile Höranlage, die in allen Unterrichtsräumen genutzt werden kann 

- Beschilderung aller Räume in großer Reliefschrift für Menschen mit Sehschädigung Anmeldung 

mit barrierefreiem Platz für Rollstuhlnutzerinnen / Höranlage /Wegführung für Menschen mit 

Sehschädigung (Reliefplan zur Orientierung, Leitsysteme) 

- Barrierefreie Erschließung der Bühne im großen Saal 

- Höhenverstellbarer Herd und Spüle in der VHS Lehrküche 

- Höhenverstellbare Tische in EDV-Räumen 

- Barrierefreie Umkleidekabine beim Bewegungs- /Körperarbeitsraum 

- Sanitätsraum mit Ruhe/Windelwechselmöglichkeit für erwachsene Personen 

- Information zum VHS-Haus in Leichter Sprache 

 

Hannoversches Congress-Centrum (HCC) 

Im Bereich Barrierefreiheit setzt das HCC schon lange auf moderne Standards. 

Für Menschen mit Behinderung stehen insgesamt 9 kostenfreie Parkplätze an den Haupteingängen zur 

Verfügung. Der Empfang, sowie alle Hallen, Säle und Konferenzräume sind barrierefrei zu erreichen. 

Für außergewöhnliche Vorkommnisse ist außerdem eine Sprechanlage installiert. Automatiktüren 

erleichtern den Durchgang. 

Eine ausreichende Anzahl an barrierefreien Toilettenräumen ist ebenfalls vorhanden. 

Zusätzlich ermöglichen mehrere barrierefreie Nebeneingänge einen barrierefreien Zugang zum 

Stadtpark und flache Rampen erleichtern den Weg durch den Park. 

Rollstühle werden Besuchern für die Dauer Ihres Aufenthalts zur Verfügung gestellt.  
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Während der Sommerzeit 2010 wurden die Zugänge vom Stadtpark auf die Sommerterrasse zum 

Parkrestaurant und zu den Veranstaltungsräumen renoviert und noch komfortabler gestaltet. 

 

3.2.2 Freiraum Verkehrs- und Grünflächen 

Bei der Planung und Gestaltung von öffentlichen Räumen ist die Stadtgestaltung darauf bedacht, 

möglichst allen Bevölkerungsgruppen eine gleichberechtigte und selbstverständliche Teilnahme am 

Leben in der Stadt zu ermöglichen. 

 

Öffentliche Plätze 

Öffentliche Räume sind zunächst  immer für alle Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner da und sollen 

als Treffpunkte, als Orte der Identifikation und Kommunikation und als Verkehrsräume möglichst viele 

verschiedene Nutzungsmöglichkeiten bieten. Straßen, Wege und öffentliche Plätze sollen sowohl 

funktional und ansprechend gestaltet, als auch im Sinne der allgemeinen Barrierefreiheit gut erreichbar 

und zugänglich sein. Durch Übersichtlichkeit soll zudem das Sicherheitsgefühl verstärkt werden. 

Im Vordergrund stehen gute Raumgestaltungen, die dabei vielfältige und örtliche Ansprüche 

gestalterisch einbeziehen. Hierfür ist kreatives Gestalten im dialogischen Prozess erforderlich. 

Rein funktionale Lösungen zur Erfüllung entsprechender Richtlinien mit technischen Hilfsmitteln und 

Ausstattungsdetails der Barrierefreiheit sind dabei immer nur die zweitbeste Lösung, denn sie 

stigmatisieren zu guter Letzt Menschen mit Beeinträchtigungen. 

Als gelungene Beispiele von stadtgestalterischen Planungen im Sinne der Inklusion ist das 

Stadtplatzprogramm in Hannover zu nennen, bei denen die allgemeine Zugänglichkeit, Sicherheit und 

Aufenthaltsangebote für alle Nutzer in gute Raumgestaltung eingeflossen sind. 

Beispielhaft genannt werden sollen hier: 

- Im Bereich der Innenstadt    

-      der Opernplatz 

- der Platz der Weltausstellung 

- die Goseriede, die sich noch im Bau befindet 

            -           im Rahmen des Stadtplatzprogramms  

-       der Liliencronplatz 

- der Jahnplatz 

- der Fiedelerplatz 

- der Stephansplatz 

- als Straßenbauprojekte    

-      die Fiedelerstraße 

- die Lange Laube 

- die Karmarschstraße 

 

Grünflächen und Spielplätze 
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Um die gemeinsame Nutzung  öffentlicher Grünflächen und Spielplätze von Menschen mit und ohne 

Behinderung zu erreichen, müssen diese Flächen nicht immer mit zusätzlichen Einrichtungen 

ausgestattet werden, sondern sehr einfühlsam und sensibel geplant und gebaut werden. 

So können z. B. durch entsprechend gestaltete Zugänge und Beläge, Möglichkeiten geschaffen werden, 

Barrieren ab zu bauen. Spielgeräte können Elemente enthalten, die z. B. Hangelmöglichkeiten in der 

richtigen Höhe für Kinder bieten, die im Rollstuhl sitzen.  

Da es in den seltensten Fällen möglich ist, für alle behinderten und nichtbehinderten Kinder unter 

Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Bedürfnisse Spielmöglichkeiten auf einer einzigen Spielfläche 

zu errichten, ist es notwendig, Schwerpunkte und Spielthemenbereiche für bestimmte Gruppen zu 

realisieren.  

Bei der Spielplatzgestaltung wird aber nicht nur das Miteinander der Kinder berücksichtigt. Auch Eltern, 

Großeltern oder andere Betreuungspersonen mit einer Behinderung sollen ihre Kinder begleiten und 

möglichst am Spiel teilnehmen können. 

Ein Beispiel für besondere Ausstattungselemente ist der Spielplatz Käuzchenweg in Anderten. Hier 

wurden mehrere rollstuhltaugliche Spielgeräte eingebaut und durchgängig ein befahrbarer Belag 

gewählt.  

Auf dem Spielplatz Herzlaker Straße in Bemerode sind verschiedene Spielmöglichkeiten für Kinder mit 

Mobilitätseinschränkungen eingebaut worden.  

Auf dem Spielplatz Laukerthof in Stöcken, der Anfang 2013 gebaut wird, wurde bei der Planung 

besonders auf die Zugänglichkeit der einzubauenden Spielgeräte geachtet. Die Beläge sind so gewählt, 

dass alle Geräte mit dem Rollstuhl gut erreichbar sind. Besonderes Augenmerk wurde auf die 

Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Tischtennisplatte gerichtet. 

Bei den Neu- und Umplanungen von Grünanlagen und Spielflächen wird darauf geachtet, dass die 

Zugänglichkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gegeben ist. Z. B. wurden im Stadtpark und 

im Grünzug Brackebuschgarten in Linden-Nord Treppen in schräge Ebenen umgewandelt.  

Bei der integrativen Kita am Rut-Bahlsen-Zentrum in Groß-Buchholz wurden auch beim Bau der 

Außenanlagen die Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Menschen besonders berücksichtigt.  

Aber gerade beim Spielplatzbau wird es Konflikte geben, da auch die Bedürfnisse  nicht- behinderter 

Kinder nach vielfältigen Sinnesreizen und anspruchsvollen Bewegungsmöglichkeiten erfüllt werden 

müssen. Gelungen, aber auch am schwierigsten, sind deshalb Plätze, die ein unkompliziertes 

Miteinander ermöglichen.   

Deshalb wird jeder integrative Spielplatz ein Kompromiss der Möglichkeiten sein, der nach vorhandenen 

Bedingungen, wie Grundstückslage, Größe, Etat, Umfeld, Anwohnerinnen/Anwohner und Bedürfnisse 

der Kinder, realisiert werden muss.  

Für Menschen mit Sehbehinderungen bietet die Ausstattung der öffentlichen Grün- und Spielflächen oft 

gute Orientierungsmöglichkeiten, da ein Belagswechsel (Rasen, Fallschutzflächen u. a.)  z. B. die 

unterschiedlichen Spielbereiche signalisiert.   
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Die Fitnessangebote für alle Generationen auf öffentlichen Flächen, die seit einigen Jahren an 

verschiedenen Orten im Stadtgebiet gebaut worden sind, sind so geplant, dass sie für 

mobilitätseingeschränkte Menschen zugänglich und nutzbar sind. Es wird zukünftig darauf geachtet, 

dass vermehrt Fitnessgeräte für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer eingebaut werden.  

 

Verkehrsflächen 

Im Bereich der generellen Erneuerung von Verkehrsflächen können beispielhaft folgende Elemente in 

den Straßen und Verkehrsräumen genannt werden: 

- Absenkung in Querungsbereichen 

- Einrichtung von Querungshilfen in Form von Fahrbahnteilern im Bereich von  

 Fußgängerlichtsignalanlagen (Ampeln) 

- Einsatz von taktilen Elementen zur Verbesserung der Orientierung vor allem in  

 Knotenpunktbereichen, etwa durch besondere Bepflasterungen als „Auffangflächen“ 

- Barrierefreie Übergänge in öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus und Bahn  

- Ausbildung angemessener Breiten von Verkehrsflächen u.a. für Begegnungsfälle 

- Behindertengerechte Gestaltung von Parkplätzen (insbesondere bei dafür vorgesehenen  

Behindertenparkplätzen (s.a. Abschnitt 3.3) 

- Besonders hervorzuheben ist der Umbau von Bushaltestellen im Rahmen des jährlichen 

Bushaltestellenprogramms (mit Förderung im Rahmen des Konjunkturprogramms bis 2014). 

Bei allen Neubaumaßnahmen von Lichtsignalanlagen (LSA) erfolgt eine blindengerechte Ausstattung. 

Vorhandene LSA werden sukzessive nach Notwendigkeit in Abstimmung mit dem Blindenverband 

nachgerüstet. Pro Jahr werden ca. 5 Anlagen nachgerüstet. Von insgesamt 474 Lichtsignalen in 

Hannover sind bereits 167 mit Blindensignalen ausgestattet. 

 

Öffentliche Toilettenanlagen 

Die Stadtentwässerung unterhält im Stadtgebiet Hannover derzeit 50 öffentliche Toilettenanlagen. 

Davon sind 37 behindertengerecht und 30 mit dem Euro-WC-Schlüssel begehbar. 

Diese Anlagen werden derzeit auf der Internetseite der Stadtentwässerung Hannover veröffentlicht und 

dargestellt.  

Die Stadtentwässerung ist derzeit dabei, alle öffentlichen Toilettenanlage auf einer eigenen Stadtkarte 

des Geoinformationssystems (GIS) darzustellen. Auf einer interaktiven Stadtkarte werden dem Nutzer 

zukünftig u.a. Informationen zu Standorten behindertengerechter Einrichtungen angezeigt: 

Neben einer neuen Internetpräsentation für die öffentlichen Toilettenanlagen wird parallel dazu auch ein 

Flyer entwickelt, aus dem ebenfalls die o.g. Einzelinformationen entnommen werden können. Zusätzlich 

ist beabsichtigt, die öffentlichen Toilettenanlagen im Innenstadtbereich mit einem größeren 

Kartenausschnitt darzustellen und somit leichter auffindbar zu machen.  

Eine Präsentation der öffentlichen Toilettenanlagen mittels einer interaktiven Stadtkarte und zusätzlich 

ein Flyer mit einer großen Verbreitungsdichte wären derzeit einzigartig in Deutschland. Die neue 

Internetpräsentation sowie der neue Flyer sollen Mitte dieses Jahres veröffentlicht bzw. verteilt werden. 
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In den Bürgerämtern werden schon seit vielen Jahren EURO-WC Schlüssel verkauft. Die Nachfrage hat 

sich in den letzten Jahren stetig erhöht: 

 

Jahr Verkaufte Schlüssel 

2008 60 

2009 71 

2010 83 

2011 99 

 

Mit diesem Schlüssel können behindertengerechte Toiletten an Autobahnen und in vielen Städten in der 

Bundesrepublik, in Österreich, in der Schweiz und einigen weiteren europäischen Ländern genutzt 

werden.  

Gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises (Schwerbehindertenausweis, ärztlicher Nachweis) 

kann dieser Schlüssel erworben werden. Dies ist eine besondere Dienstleistung der Stadt Hannover, 

die in dieser Form bundesweit einmalig ist. Vorher musste er in Darmstadt bestellt. 

 

Behindertengerechte Klärwerksführungen  

Die Stadtentwässerung Hannover bietet seit 1995 Jahren für interessierte Bürgerinnen und Bürger 

Klärwerksführungen über das Klärwerksgelände in Hannover-Herrenhausen an. Jährlich besuchen so 

rund 2.000 Personen die Kläranlage. Der Schwerpunkt der Klärwerksführungen liegt auf dem 

Personenkreis der Schülerinnen und Schüler.  

Für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer ist derzeit eine Klärwerksführung zwar möglich, allerdings 

nicht an allen Stationen.  

Es ist beabsichtigt, durch kleinere bauliche Maßnahmen auf dem Klärwerksgelände Rollstuhlfahrerinnen 

und Rollstuhlfahrern eine verbesserte Möglichkeit der Besichtigung von einzelnen Stationen zu 

ermöglichen.  

Friedhöfe 

Die Anlagen und Einrichtungen der städtischen Friedhöfe sind über Rampen und Wegebeläge gut für 

Menschen mit und ohne Behinderungen zugänglich. Zahlreiche Wege wurden in den letzten Jahren so 

ausgebaut, dass sie von Belag und Breite mit  Rollstühlen befahrbar sind. Es werden 

Ausnahmegenehmigungen zum Befahren mit dem PKW tageweise (Beerdigung) oder auch längerfristig 

(Pflege) erteilt.  Rollstühle und Rollatoren können auf den größeren Friedhöfen ausgeliehen werden. Die 

Kapellen und die Friedhofsverwaltung sind über feste oder mobile Rampen erreichbar. In den Kapellen 

der großen Friedhöfe wurden  Audiosysteme  für Menschen mit Hörschädigung eingebaut. 

 

Wochenmärkte 

Der Bereich Marktwesen, zuständig für die Bewirtschaftung von Wochenmärkten und sonstigen 

Marktveranstaltungen, achtet bei der Neugestaltung von Plätzen für die Ausrichtung von 
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Wochenmärkten darauf, dass die Installation und Aufstellung von Stromkästen so gestaltet wird, dass 

Kabel nicht unnötig über Gänge und Wege führen und somit zu unüberwindbaren Hürden für 

Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollator und gehbehinderte Menschen werden. 

Bei den alljährlich in Hannover stattfindenden Weihnachtsmärkten, wird von Seiten des Bereiches 

Marktwesen versucht die Stände barrierefrei aufzubauen. Auch hier wird nach Möglichkeit das 

Versorgungsnetz für Strom, Wasser und Abwasser, fernab von den Gängen und Wegen, verlegt. An 

Stellen, wo sich dieses aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht vermeiden lässt, wird eine 

Überfahrtmöglichkeit geschaffen. Die Standbetreiber haben bereits seit mehreren Jahren die Stände so 

aufgebaut, dass auch Menschen im Rollstuhl den Großteil des Sortiments gut einsehen können bzw. 

die Verkaufsflächen gut erreichbar sind.  

 

3.3 Mobilität 

 

 

 

Je nach individueller Voraussetzung ist das größtmögliche Maß an Mobilität Voraussetzung für eine 

gesellschaftliche Teilhabe, um z.B. einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, einen Bildungsabschluss zu 

erreichen oder kulturelle Interessen zu verfolgen.  

Wirksame Maßnahmen zur Erreichung größtmöglicher Mobilität betreffen zum einen grundsätzlich die 

Gestaltung der Verkehrsflächen, wie Straßen, Wege und Plätze oder auch die Zugänge zum 

öffentlichen Personen- und Personennahverkehr.  Zum anderen umfassen sie aber auch individuelle 

Mobilitätshilfen, je nach Einschränkung. 

Für die Stadtverwaltung Hannover ergeben sich daraus Konsequenzen für den Baubereich in Bezug auf 

die Gestaltung der Gebäude, Wege und Flächen oder auch für den Bereich der Stadtentwicklung 

bezogen z.B. auf besondere akustische und visuelle Markierungen von Verkehrswegen. 

 

Behindertenparkplätze 

Im gesamten Stadtgebiet von Hannover sind derzeit 490 allgemeine Behindertenparkplätze (ohne 

personenbezogene Behindertenparkplätze und Stellplätze auf Privatflächen z.B. Supermärkte) im 

öffentlichen Straßenraum eingerichtet.  

Die Parkplätze sind gut ausgelastet, aber nach derzeitiger Einschätzung ist die Zahl der eingerichteten 

Plätze ausreichend. Eine Ausweitung der Flächen erfolgt natürlich, wenn entsprechender Bedarf 

festgestellt wird.  

Die Zahl der erteilten Parkausweise für Menschen mit Behinderung ist in den letzten Jahren (seit 2007) 

weitgehend konstant und liegt bei derzeit 615 ausgegebenen Ausweisen.  

Ein besonderes Problem stellt leider noch immer die missbräuchliche Nutzung der 

Behindertenparkplätze durch Nichtberechtigte dar. Trotz intensiver Überwachung kann eine 

Fehlnutzung nicht umfassend ausgeschlossen werden. 

 

„Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit Behinderungen 

persönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzustellen….“1 (Artikel 20, UN-BRK 
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Blindenführhunde/Behindertenbegleithunde 

Bei der letzten Änderung der Hannoverschen Hundeverordnung wurden, in Abstimmung mit der 

Behindertenbeauftragten der Stadt Hannover, zusätzliche Ausnahmeregelungen für blinde Menschen 

mit Blindenführhunden und Menschen mit Behinderungen, die einen Behindertenbegleithund 

(Assistenzhund) mit sich führen, aufgenommen. 

Zur Unterstützung dieser Menschen mit einem Blindenbegleithund oder einem Behindertenbegleithund  

(Assistenzhund) sendet die Stadtverwaltung, der Fachbereich Recht und Ordnung ihnen zudem 

kostenfrei ein Informationsschreiben zu, in dem die rechtlichen Rahmenbedingungen und eine 

Einschätzung zur Begleitung durch diese Hunde bei verschiedenen Veranstaltungen, an bestimmten 

Orten in Hannover, beim Betreten von Lebensmittelgeschäften oder anderen Gelegenheiten erläutern. 

Bei individuellen Anliegen wird im Rahmen der Möglichkeiten nach individuellen Hilfen gesucht. 

 

3.3.1  Öffentliche Verkehrsmittel 

Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt Hannover ist die Region 

Hannover. Beim Ausbau des ÖPNV ist die barrierefreie Zugänglichkeit oberster Planungsgrundsatz. Die 

Stadt Hannover ist als Straßenbaulastträger und Eigentümerin der von der Stadtbahn genutzten 

Flächen beteiligt.  

Die Stadt Hannover arbeitet aktiv mit der Region Hannover und der infra als Eigentümerin der 

Stadtbahnanlagen sowie den zuständigen Verkehrsbetrieben am barrierefreien Ausbau des ÖPNV 

zusammen. Langfristiges Ziel ist es, dass an allen Stationen und Haltestellen der Stadtbahn wie auch 

des Buslinienverkehrs ein barrierefreier Einstieg in die Fahrzeuge des ÖPNV möglich ist. Seit Anfang 

der 90er Jahre haben der Anteil an Hochbahnsteigen an allen Bahnsteigen und der Anteil an Aufzügen 

in den Tunnelstationen kontinuierlich und deutlich zugenommen. Bis Ende 2012 werden von den 

insgesamt 201 oberirdischen und unterirdischen Stadtbahnhaltestellen 143 barrierefrei ausgebaut sein. 

Im Jahr 2013 wird die letzte der Tunnelstationen mit einem Aufzug ausgerüstet. 

In Zusammenarbeit mit der infra werden auch bei schwierigen Rahmenbedingungen möglichst optimale 

Lösungen entwickelt. Außer einer stufenlosen Zuwegung in Form von Aufzügen oder Rampen, werden 

für sehbehinderte Personen taktile Leitstreifen hergestellt und erhalten Lichtsignalanlagen die 

notwendigen Zusatzeinrichtungen eingebaut. Bei der Grunderneuerung oder bei einem größeren 

Umbau einer städtischen Straße werden Bushaltestellen von der Stadt so umgebaut, dass beim Einsatz 

geeigneter Niederflurbusse ein barrierefreier Zugang gegeben ist. 

 

3.3.2 Mobilitätshilfe für Menschen mit Behinderung 

Die Mobilitätshilfe wird im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß § 53 SGB XII als persönliches 

Budget zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  gewährt. Sie soll Menschen mit einer 
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außergewöhnlichen Gehbehinderung dazu dienen, sich selbst Fahrten zu Besuchen, Veranstaltungen 

oder Freizeitaktivitäten zu organisieren und diese zu vergüten. 

Je nach Schwere der Gehbehinderung wird unter Berücksichtigung der Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse grundsätzlich ein jährlicher Betrag in Höhe von 450 € oder 1.500 € gewährt.  

Zum Stichtag 30.6.2012 haben im Stadtgebiet Hannover 299 berechtigte Personen ein entsprechendes 

Budget erhalten. 

 

3.4 Beratung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

 

 

 

Barrierefreiheit auch bei der Information und Kommunikation vor allem von Politik und öffentlicher 

Verwaltung ist eine wichtige und grundsätzliche Voraussetzung für Transparenz in Bezug auf 

Verwaltungshandeln und -entscheidungen. Nur so ist Wahrnehmung eigener Rechte und die 

persönliche Teilhabe gewährleistet 

Die Verwendung von einfacher und damit verständlicher Sprache, etwa in Informationsbroschüren, im 

Internet oder in Formularen und Bescheiden ist ein wichtiges Instrument zum Abbau von Barrieren.  

Die Nutzung von Gebärdendolmetschern z.B. bei Informationsveranstaltungen, aber auch in der 

persönlichen Beratung ist auszuweiten. Die elektronische Kommunikation spielt hierbei eine wichtige 

Rolle und ist daher laufend anzupassen. 

Die Stadt Hannover hat hierzu in den letzten Jahren eine Reihe von Strukturanpassungen 

unternommen: 

Bürgerämter der Stadt Hannover  

• Alle acht Bürgerämter sind barrierefrei zu erreichen. 

• Im Bürgeramt Mitte gibt es einen Hörverstärker für Menschen mit Hörschädigung und ein 

schreibmaschinenartiges Gerät, auf dem die Kolleginnen und Kollegen Text eingeben können, 

der elektronisch in Blindenschrift umgewandelt wird  

• Im Gebäude der Leinstraße und im Bürgeramt Bemerode gibt es einen Orientierungsplan für 

das Gebäude und Informationen über Öffnungszeiten in Blindenschrift 

• Die Aushänge werden in möglichst einfacher Sprache gehalten, um auch für Kundinnen und 

Kunden verständlich zu sein, die eingeschränkt lesen können oder die Schwierigkeiten mit der 

deutschen Sprache haben. 

• Die Bürgerämter sind über verschiedene Kommunikationsmittel (persönlich, telefonisch,  

schriftlich, elektronisch) zu erreichen, um allen Kundinnen und Kunden einen für sie gängigen 

Kommunikationsweg zur Verfügung zu stellen. 

• Für Kundinnen und Kunden wird unabhängig von Stand, Herkunft und Auftreten im rechtlichen 

Rahmen nach einer sachgerechten und kundenfreundlichen Lösung für das Anliegen gesucht 

Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit Anderen 

Zugang zu Informationen einschließlich der dazugehörenden Technologien haben und dass die 

barrierefreien Mittel, Formen und Formate der Kommunikation akzeptiert und gefördert werden.  
(Verpflichtung aus der UN-BRK, Artikel 9 und 21) 
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(siehe Leitbild der Stadt Hannover und Leitbild „Umgang mit Kundinnen und Kunden in den 

Bürgerämtern“). 

 

 

Informationen 

Zur Verbesserung der Kommunikation und Bündelung von Informationen zu Familienleistungen im 

Stadtgebiet hat die Landeshauptstadt Hannover  verschiedene neue Informationswege entwickelt: 

• Die Kinderbetreuungsbörse www.betreungsboerse-hannover.de - Hier finden alle Eltern einen 

Überblick über die Betreuungsangebote im Stadtgebiet, inkl. der heilpädagogischen 

Einrichtungen (2010). 

• Die Internetseite www.hannover.de > Hannover für Familien - als barrierefreie 

Informationsquelle für alle Familien im Internet (2011). 

• Im Familienkompass (2010) sind die barrierefreien Angebote und Anbieter mit einem Symbol 

gezeichnet. Ab Jan. 2011 wird der Familienkompass auch in leichter Sprache erhältlich sein. 

Die Entwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe hannoverscher Stadtteilmütter und 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Qualifizierungsmaßnahme (Testleserinnen/Testleser). 

• Eine persönliche Beratung rund um die Familie erhalten Mütter und Väter im  

Familienservicebüro der Landeshauptstadt Hannover. Dieses ist zentral und ebenerdig gelegen. 

Ein barrierefreier Zugang ist möglich. (2009) 

Weitere Broschüren, Merkblätter etc. wurden  in einer leichten und verständlichen Sprache 

veröffentlicht: 

- Unser Hannover – Tipps für Touristen mit Behinderung  

(Unser Hannover ist auch als Hör-CD zu erhalten) 

- Merkblatt zur Eingliederungshilfe  

- Wahlhilfebroschüren 

- Wechselnde  Kursangebote der Volkshochschule 

- Der rechtswirksame Bescheid der LHH zum Persönlichen Budget ist in Leichter Sprache – 

damit ist Hannover die erste Stadt, die einen Bescheid in Leichter Sprache verwendet. 

 

Für 2013 hat der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün folgende Maßnahmen geplant: 

• Audio-Klimalehrpfad Nordstadt, ab März/April 2013: An 5 gekennzeichneten Stationen werden 

Interessenten über die (praktischen) Möglichkeiten des Klimaschutzes in Hannover informiert. Die 

Audioinformationen können per QR-Code auf ein Smartphone geladen oder über www.hannover.de 

heruntergeladen werden. Es gibt einen Stadtplan  mit schriftlichen Informationen. 

• Tonspur Stadtlandschaft, ab 2013 mit Uni Hannover: Ebenfalls über „Hörspiele“ sollen 

Interessierten die verschiedenen Stadtlandschaften Hannovers sinnlich und Unterhaltsam 

nahegebracht werden.  

• Beschilderung Gärten: Die aktuell aufgestellten Beschilderungen (Gartenfriedhof und Hermann-

Löns-Park/Bockwindmühle) werden in einer Größe von DIN A1 quer hergestellt und in einer Höhe 
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von ca. 75 cm schräggestellt montiert; sie sind mit einem verständlichen, optisch gut lesbaren Text 

versehen. 

• Schilderkonzept: In den kommenden Jahren werden v. a. die Parks und Gärten einheitlich mit 

einem neuen Schildersystem ausgestattet. Auch bei der Entwicklung neuer Schilder auf öffentlichen 

Spielflächen sollen in Zukunft Piktogramme und einfache Worte zu einem leichteren Verständnis für 

alle beitragen. Bei der Konzeption/Auftragserteilung wird mit beachtet werden, dass bei der 

Herstellung/Aufstellung der neuen Schilder auch das Thema Inklusion  berücksichtigt wird. 

3.5 Bildung 

 

 

 

 

 

Inklusion in der Bildung bedeutet gemeinsames Lernen von Anfang an. Gemeinsame Kinderbetreuung 

und  bedarfsgerechte Frühförderung sind Voraussetzungen, die Entwicklung von Kindern mit 

Behinderungen zu fördern, um einen Zugang in das gemeinsame Bildungssystem zu ermöglichen. 

Inklusion betont die Notwendigkeit, ein Kind so anzunehmen, wie es ist.  

 

3.5.1 Frühförderung 

Bei körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen kommt es auf eine frühzeitige Diagnose 

an, um schnell und gezielt Hilfen einzuleiten und Schäden zu vermeiden oder zu lindern. Gerade in den 

ersten Lebensjahren bestehen gute Aussichten auf Heilung oder Besserung. 

Maßnahmen der Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit drohender oder bestehender 

Behinderung werden im Rahmen der Eingliederungshilfe von Geburt an bis zum Erreichen der 

Förderziele, längstens aber bis zur Gewährung von Eingliederungshilfen in einer geeigneten 

Kindertagesstätte gewährt. Sie umfassen medizinische, medizinisch-therapeutische und pädagogische 

Versorgung. Nur in Ausnahmefällen kann eine Verlängerung dieser Hilfen in ambulanter Form 

begleitend zum Besuch einer Regelkindertagesstätte gewährt werden.  

Bis Oktober 2012 ist in 216 Fällen eine Frühförderung bewilligt worden. 

 

3.5.2  Kindertagesstätte 

Die Landeshauptstadt Hannover hat bereits seit 1993 ein Regionalkonzept "Gemeinsame Erziehung 

von Kindern mit und ohne Behinderung in Tageseinrichtungen in Hannover" verabschiedet, DS Nr. 

1346/19993. Mit der letzten Neufassung des Konzeptes (DS 1138/2010) wurde die Verwaltung 

beauftragt, bei der Fortschreibung des Regionalkonzeptes einen flexiblen, fall- und 

einrichtungsbezogenen Übergang von der Integrations- in die Inklusionsbetreuung einzubeziehen.  

Die Fach-AG nach § 78 SGB VIII „Regionale Vereinbarung“ (Planungsabstimmung mit freien Trägern 

der Jugendhilfe) begleitet diesen Auftrag. Themenschwerpunkte die zunächst ein gemeinsames 

Verständnis von Inklusion im vorschulischen Bereich beinhalten, werden in der AG erarbeitet sowie 

Fachtagungen zum Thema durchgeführt. Die Fach-AG hat sich zum Ziel gesetzt, die bestehenden 

„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses 

Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, 

gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges 

Lernen ist das Ziel.“ (Artikel 24 der UN-BRK) 
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gesetzlichen wie auch länderspezifischen Vorgaben und Regelungen dahingehend zu überprüfen, ob 

und wie im vorschulischen Bereich eine “inklusive Teilhabe“ erreicht werden kann. 

Inklusion in Kindertagesstätten setzt voraus, dass Einrichtungen für Kinder den Bedürfnissen in ihrer 

Gesamtheit gewachsen sein müssen. Ziel sollte sein, dass kein Kind ausgesondert werden sollte, weil 

es den Anforderungen der Einrichtung nicht entsprechen kann. 

Um das Recht auf eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu sichern, müssen in 

diesem Zusammenhang Rahmenbedingungen für eine Chancengleichheit zwischen Kindern mit und 

ohne Behinderungen geschaffen werden. Wesentliche Voraussetzungen sind die räumlichen 

Bedingungen sowie die Ausstattung von Kindertageseinrichtungen. In der Landeshauptstadt Hannover 

werden diese Ziele in die Planungen von Kindertagesstätten seit Jahren eingebracht, so dass heute 

barrierefrei gebaut wird.   

Des Weiteren setzt die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit und ohne Behinderungen 

Strukturen voraus, hier insbesondere landesrechtliche Rahmenbedingungen. Das Gesetz über 

Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen (KiTaG) sieht im § 3 Abs. 6 vor: „Kinder, die nicht nur 

vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind, sollen nach Möglichkeit in 

einer ortsnahen Kindertagesstätte gemeinsam mit nicht behinderten Kindern in einer Gruppe betreut 

werden“. 

Im Bereich der integrativen Angebotsformen im Stadtgebiet der LHH überwiegt deutlich der 

Kindergartenbereich, da nur dieser bisher umfassend gesetzlich geregelt ist.  

In diesem Jahr stehen 142 Plätze für Kinder mit Behinderungen in hannoverschen Kindertagesstätten 

für diese Altersgruppe zur Verfügung. Davon sind derzeit 122 Plätze belegt, inklusive der 

Einzelintegrationsmaßnahmen. Dadurch kann es zu Schwankungen bei den Platzzahlen der betreuten 

Kinder kommen. In integrativen Gruppen können 2-4 Kinder mit Behinderungen betreut werden. Dies 

führt ebenfalls zu unterschiedlichen Auslastungen der Plätze. Erstmalig konnten alle Kinder mit 

Behinderungen einen integrativen Platz erhalten, deren Eltern eine solche Betreuung für ihr Kind 

wünschten. Ab 2013 kommen noch weitere Plätze dieser Angebotsform hinzu.  

Der am 01.08.2013 in Kraft tretende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 

Vollendung des ersten Lebensjahres gilt selbstverständlich auch für Kinder mit Behinderungen.  

Mit dem Inkrafttreten der Änderung der 2. Durchführungsverordnung (DVO) zum Nds. KiTaG wird es in 

Niedersachsen die Betriebsform „integrative Krippe“ geben (Entwurf liegt bereits vor). Das Land trifft 

damit eine wichtige Entscheidung zu der zukünftigen Situation von Kindern mit Behinderungen in Kitas 

und ihren Teilhabemöglichkeiten.  

Die LHH hat bereits seit Jahren Regelungen des Landes zur Betreuung von Krippenkindern mit 

Behinderungen gefordert und sich in diesem Zusammenhang zum Ziel gesetzt, bis zur Einführung des 

Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz, 20 Plätze für unter drei-jährige Kinder vorzuhalten. 19 Plätze 

sind derzeit von Kindern dieser Altersgruppe belegt. Auch für Kleinstkinder konnten alle integrativen 

Betreuungswünsche in diesem Kindergartenjahr erfüllt werden.     
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Mit dem zukünftigen Rechtsanspruch geht die Stadt von einem weiteren Bedarf von integrativen 

Krippenplätzen aus. In der Kitaplanung wird mit einer Anzahl von bis zu 40 unter drei-jährigen Kindern 

mit Behinderung gerechnet. Es ist davon auszugehen, dass nach Umsetzung des Ratsauftrages aus 

HH 2012 (DS 1896/2011) – 12 weitere integrative Krippenplätze zu schaffen - jedem integrativen 

Betreuungswunsch nachgekommen werden kann.  

Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet Bund und Land zur Umsetzung der Inklusion in allen 

Bildungseinrichtungen. Die geplanten Ergänzungen der 2. DVO (KiTaG) zur Integration in Krippen sind 

ein weiterer Schritt zu einem verbindlichen Handlungsrahmen. 

Der Ausbau der bedarfsgerechten Kinderbetreuung mit differenzierten Bildungsangeboten insbesondere 

für Kinder unter drei Jahren besitzt derzeit politische Priorität. Die Landeshauptstadt Hannover sieht 

durch den Ausbau der integrativen Plätze die Möglichkeit, ein weiteres Zeichen „auf dem Weg zur 

inklusiven Stadt“ zu setzen, um das Recht auf eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft zu sichern. 

Mit der Einrichtung der Kindertagesstätte Rut-Bahlsen-Zentrum ist in der Landeshauptstadt Hannover 

bereits ein Lebensraum geschaffen worden, der Wege zur Inklusion aufzeigt und Kindern mit und ohne 

Behinderungen eine Bildung und Gleichstellung in allen Betreuungsformen ermöglicht. 

Wir schaffen Lebensräume – Wege zur Inklusion – ein Beispiel 

Kindertagesstätte Rut-Bahlsen-Zentrum 

Die 2012 eröffnete Einrichtung bietet erstmals im Bundesgebiet eine durchgängig integrative Erziehung 

behinderter und nicht behinderter Kinder vom Krippen- bis zum Schulkindalter. Damit kann eine 

möglichst frühzeitige und anhaltende Förderung sowie eine gemeinsame Betreuung und Erziehung 

ermöglicht werden. Sie verfügt außerdem über ein Beratungszentrum für Fachkräfte und Eltern. 

Letztere erhalten dort Unterstützung und Begleitung bei ihrem Wunsch, eine integrative Betreuung für 

ihr Kind zu realisieren.  

24 Kinder im Krippen-, 36 Kinder im Kindergarten- und 18 Kinder im Grundschulalter werden in der 5-

Gruppen Einrichtung mit insgesamt 78 Plätzen betreut, davon sind 16 Plätze für Kinder mit 

Behinderungen vorgesehen. 

Mit dem ’Rut-Bahlsen-Zentrum’ wird ein Ausrufezeichen für die Förderung und Gleichstellung von 

Menschen mit einer Behinderung ausgehen – nicht nur für die dort betreuten Kinder, sondern durch das 

Beratungszentrum und die Elternarbeit weit über diesen Kreis hinaus.  

 

3.5.3 Schule 

Schulische Bildung ist Aufgabe der Länder. Das Land Niedersachsen steht damit in der Verantwortung, 

die Voraussetzungen für eine bestmögliche Förderung der Schülerinnen und Schüler zu schaffen und 

auch die Zugänge für Menschen mit Behinderungen zu Fachhochschulen und Hochschulen zu 

verbessern. 

Der Hauptausschuss des Deutschen Städtetages hat am 09.02.2012 folgenden Beschluss gefasst: 
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Die Länder sind nach der bundesrechtlichen Kompetenzordnung zur Transformation der UN-BRK im 

Schulbereich verpflichtet. Hierfür müssen die Länder Inklusionspläne aufstellen, die die schrittweise 

Gestaltung eines inklusiven Elementar- und Schulsystems, die zeitliche Abfolge und die Schaffung der 

finanziellen und normativen Rahmenbedingungen vorsehen. Aufgrund der Betroffenheit der Städte als 

Schulträger, aber auch als Jugendhilfe- und Sozialhilfeträger ist dabei eine umfassende Einbindung und 

Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände unverzichtbar. 

Die Sicherstellung der Inklusion im Schulbereich ist durch die Länder voll umfänglich zu gewährleisten. 

Hierzu gehört insbesondere die Zuständigkeit und Finanzierungsverantwortung für das erforderliche 

Personal wie Integrationshelfer, Therapeuten, Sozialpädagogen etc., die eine unverzichtbare 

Voraussetzung für inklusive Bildung sind. Für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen im Bereich 

der Schulträgeraufgaben sind die Konnexitätsprinzipien in den Landesverfassungen zu beachten. Sollte 

es nicht zu einer entsprechenden Neuregelung der Zuständigkeiten und Finanzierungsverantwortung für 

das notwendige Ergänzungspersonal kommen, ist nach den länderverfassungsrechtlichen 

Konnexitätsprinzipien ein Belastungsausgleich für zusätzliche Aufwendungen in diesem Bereich zu 

leisten. 

Die Stadt Hannover als Schulträger beteiligt sich aktiv an der Umsetzung. 

Die Verwaltungen von Stadt Hannover und Region Hannover wurden in 2010 durch Beschluss ihrer 

politischen Gremien beauftragt, für das Gebiet der Stadt Hannover unter externer wissenschaftlicher 

Begleitung gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, wie eine inklusive Unterrichtsversorgung im Gebiet 

der Landeshauptstadt realisiert werden kann. Siehe dazu die jeweiligen Drucksachen der Stadt 

Hannover Nr. 0856/2010 und der Region Hannover Nr. II 188/2010. 

Erste Teilergebnisse und das von der Arbeitsgruppe Inklusion entwickelte „Eckpunktepapier“ zur 

Einführung der Beschulung in Hannover wurde beiden Schulausschüssen von Region und Stadt 

Hannover im März 2011 in einer nicht öffentlichen gemeinsamen Sondersitzung vorgestellt. Weiterhin 

wurde das Eckpunktepapier im Rahmen einer Anhörung von Vereinen und Verbänden vorgestellt und 

erörtert (Mai 2011). Die Zusammenfassung der bisherigen Arbeitsergebnisse einschließlich der 

eingegangenen Stellungnahmen der Vereine und Verbände haben beide Verwaltungen ihren politischen 

Gremien aktuell im Juni 2011 mit gleichlautenden Informationsdrucksachen zur Kenntnis gegeben (Info-

Drucksache der Stadt Hannover Nr. 1202/2011 mit 3 Anlagen und der Region Hannover Nr. 0218/2011 

II mit 3 Anlagen). 

Zum 23.3.2012 hat der Niedersächsische Landtag  dann das Gesetz zur Einführung der inklusiven 

Schule verabschiedet, mit dessen Artikel 1 das Niedersächsische Schulgesetz (NSchG) geändert wird. 

Wichtige Eckpunkte sind dabei: 

• Elternwahlrecht (es müssen Förderschulen und allgemeine Schulen vorgehalten werden). 

• Einführung der inklusiven Schule ab Schuljahr 2012/2013 auf freiwilliger Basis und ab 

Schuljahr 2013/2014 verpflichtend. 
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• Es entfällt die Aufnahme neuer Klassen im ersten Schuljahrgang in den Förderschulen, 

Schwerpunkt Lernen. 

• Ab dem Schuljahr 2013/2014 können die Schulträger übergangsweise ihrer Verpflichtung, 

inklusive Schulen vorzuhalten, dadurch nachkommen, dass sie der Niedersächsischen 

Landesschulbehörde bis zum 1.2.2013 in einer ersten Ausbaustufe sog. 

„Schwerpunktschulen“ benennen. 

• Im Schuljahr 2018 muss die inklusive Beschulung an allen Schulformen eingeführt sein. 

Ausführungsbestimmungen des Landes dazu liegen bis heute nicht vor.  

Die Stadt Hannover hat sich entschieden, zunächst in einer ersten Ausbaustufe sogenannte 

„Schwerpunktschulen“ zu benennen; derzeit wird hierzu eine entsprechende Ratsvorlage erarbeitet. 

Unabhängig davon wird zurzeit unter wissenschaftlicher Begleitung und in Zusammenarbeit mit der 

Region Hannover ein Konzept erarbeitet, wie die inklusive Unterrichtsversorgung insbesondere unter 

Beachtung der räumlichen Ressourcen sowie vorhandener pädagogischer Vorerfahrungen realisiert 

werden kann. Eine entsprechende Vorlage hierzu soll im Frühjahr 2013 ins Verfahren gegeben und den 

Ratsgremien vorgestellt werden. 

 

3.5.4 Weiterbildung/Lebenslanges Lernen 

Der Anspruch des lebenslangen Lernens ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Fort- und 

Weiterbildungsangebote barrierefrei zu gestalten, um den Zugang für alle, je nach Neigung zu 

gestalten, ist dabei grundlegendes Ziel. 

Kultur- und Bildungseinrichtungen haben  

seit Jahren das Selbstverständnis entwickelt,  

aktive und passive Teilhabe am kulturellen  

Leben zum integralen Bestandteil der  

Angebote zu etablieren. Dies gilt auch für  

Menschen mit Handicap.  

In Veranstaltungen, Seminaren, Kursen und  

sonstigen Formaten wird informiert und  

diskutiert.  

Aktuelle Themen werden mit verschiedenen  

kulturellen Medien bearbeitet und präsentiert.  

Es werden Erkenntnisse vermittelt und selbst- 

gesteuerte Bewusstseinsbildung initiiert. 

Im aktiven Mitmachen findet gegenseitiges  

Erleben und Erfahren statt. 

Durch besondere technische Komponenten  

oder Kommunikationsformen wird das Wahr- 

nehmen von Angeboten ermöglicht und Teilhabe  

      

VHS Hannover: Erwachsenenbildung ist 

Vorbild für inklusive Bildung 

 

Unterricht in Volkshochschulen ist geprägt durch 

Voraussetzungen, die inklusive Bildung ermöglichen: 

 

 freiwillige Teilnahme und selbst gewählte Inhalte 

 kleinere und oft heterogene Lerngruppen 

(altersgemischt, Migration und Religion, 

Behinderung, Gender, Lebenssituation) 

 teilweise andere Lernformen (moderner 

Sprachenunterricht, Differenzierung, 

Teamteaching usw.) 

 ein Spektrum von Kursen mit mehr oder weniger 

ausgeprägter Leistungsorientierung 

 eine Programmplanung angepasst an Nachfrage 

von TeilnehmerInnen und gesellschaftliche 

Trends 

 aufgeschlossene Kursleitungen mit vielen 
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unterstützt. 

Die Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule  

unterbreitet seit vielen Jahren Angebote für  

Menschen mit und ohne Behinderung. 

Dabei sind Format, Inhalt und Ort auf die  

Bedürfnisse der jeweiligen Teilnehmerinnen  

und Teilnehmer abgestellt. In verschiedenen 

Angebotsformen werden spezielle Fertigkeiten  

und Kenntnisse vermittelt. 

Das Ziel, unabhängig vom Handicap gemeinsames Lernen und Erfahren zu ermöglichen,  

kann nicht immer im Mittelpunkt des Angebotes stehen, weil individuelle Ausgangs- 

lagen nicht unberücksichtigt bleiben können. Es ist nicht immer möglich, gemeinsames  

Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten zu realisieren. Gleichwohl hat sich die  

Philosophie der Inklusion in der Ada-und-Theodor -Lessing Volkshochschule schon seit Jahren  

gut herausgebildet. 

Dies ist eine gute Voraussetzung dafür, Inklusion als bildungspolitische Gemeinschaftsaufgabe weiter 

zu entwickeln und entsprechende Angebotsprofile zu kreieren.  

Dabei wird mehr als bisher die Information und Qualifikation über bzw. für eine gelungene  

Inklusion in den Mittelpunkt rücken. 

 

Lernen Im Alter 

Teilnahme an Bildungsprozessen führt zu sozialer Inklusion im Alter und ist gleichzeitig eine 

Voraussetzung für eine nachfolgende soziale Teilhabe. 

Soziale Teilhabe im Alter kann nur dort stattfinden, wo der Boden dafür schon bereitet wurde. Ohne 

entsprechende Kenntnisse und Bildung über demokratische Partizipationsmöglichkeiten, über das 

Engagement vor Ort, über Mitwirkungsmöglichkeiten bei Planungsvorhaben, über Gestaltung von 

Wohnraum und Sozialraum für Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Einschränkungen, 

über neue Informationsmöglichkeiten, wie z. B. Internet u. v. a. m. kann keine Teilhabe und keine 

ehrenamtliches / bürgerschaftliches Engagement stattfinden. Im Fachbereich Senioren finden 

regelmäßige Schulungen, Qualifizierungen und Weiterbildungen für Ehrenamtliche sowie Begleitungen 

bei besonderen Fragestellungen durch Hauptamtliche statt. Es wird u. a. mit Schulungen von 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erreicht, dass Informationen schneller weiter gegeben werden. 

Neben diesen Schulungsangeboten und den klassischen Veranstaltungen von Bildungseinrichtungen 

werden wir zukünftig noch stärker informelle Bildungsstrukturen einbeziehen müssen. Viele 

Ehrenamtliche z. B. aus dem Bereich der Alltagsbegleitung und dem der Partnerbesuchsdienste haben  

 

solche informellen Bildungsstrukturen bereits angelegt.   

Ein weiteres Segment denen sich der Fachbereich Senioren in den nächsten Jahren noch stärker 

widmen wird, ist der Bereich des „social networking“ sowie des „e-learning“. Beides sind geeignete 

Instrumente, um Bildungsprozesse zu verbessern und mehr Personen – auch diejenigen, die an 

Häuslichkeit gebunden sind, einzubeziehen und darüber Teilhabe zu ermöglichen. 
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Umweltbildung 

Seit 2012 gibt es in der außerschulischen Umweltbildungseinrichtung Waldstation einen Audioguide. Er 

wurde zusammen mit der Universität Hannover entwickelt und ermöglicht Kindern mit und ohne 

Behinderungen, die einzelnen Stationen  per Kopfhörer zu erleben.   

 

 

3.6 Berufliche Ausbildung und Arbeit sowie Qualifizierung 

 

 

 

 

 

Voraussetzung für eine angemessene Arbeit ist eine angemessene berufliche Ausbildung.  

Berufsorientierung, Berufsberatung und Beschäftigungsförderung ist vornehmlich Aufgabe der 

Bundesagentur für Arbeit. 

Dennoch sieht sich die Stadt Hannover grundsätzlich auch in der Verpflichtung, im kommunalen 

Rahmen Ausbildungs- und Arbeitsplätze auch für Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schaffen 

und anzubieten. 

Die Stadt Hannover möchte Unternehmen und Betriebe ausdrücklich ermuntern, ihre Anstrengungen 

zur Förderung der vollen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben zu steigern. 

Aus diesem Grund vergibt sie Anfang Februar 2013 zum zweiten Mal den Förderpreis für Inklusion in 

der Wirtschaft. 

Hierdurch sollen Betriebe, Geschäfte und Unternehmen ausgezeichnet werden, die mit innovativen 

Konzepten barrierefreie Arbeits- oder Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen oder 

erhalten. Kriterien sind zum Beispiel: 

- Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderung 

- dauerhafte Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung 

- besondere Serviceangebote 

- sonstige innovative Handlungsansätze für Inklusion im Erwerbsleben. 

Die Stadtverwaltung Hannover selbst bildet in unterschiedlichen Bereichen, sowohl gewerblich, als auch 

in der Verwaltung aus. In 2011 waren 9 und 2012 sind 11 junge Menschen mit Behinderungen in 

Ausbildung.  

Die Schwerbehindertenquote der Landeshauptstadt Hannover betrug für das Jahr 2011 7,37 %. Das 

sind im Durchschnitt 619 Beschäftigte mit Schwerbehinderung.  

Damit übererfüllt die Stadt die mit 5 % gesetzlich vorgegebene Quote. 

Bei der Einrichtung von behindertengerechten Arbeitsplätzen, sowie dem Bestreben, 

behindertengerechte Arbeitsplätze zu erhalten, arbeitet die Landeshauptstadt Hannover eng mit dem 

Integrationsamt sowie den verschiedenen Integrationsfachdiensten, der Agentur für Arbeit und dem 

Rentenversicherungsträger zusammen. 

„Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; 

dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in 

einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und 

Arbeitsumfeld  frei gewählt und angenommen wird..“ (Artikel 27, Satz 1, UN-BRK) 
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Des Weiteren vergab die Landeshauptstadt Hannover 2011 Aufträge in Höhe von rund 23.000,- € an 

anerkannte Werkstätten für Menschen mit Behinderungen bzw. Blindenwerkstätten. 

Auch der Stützpunkt Hölderlinstraße bietet seit Mitte 2012 Arbeitsplätze für Menschen mit 

Behinderungen an. (s. Informationsdrucksache 1771/2012) Im September 2012 waren bereits 12 

Beschäftigte mit Behinderungen eingestellt. 

 

3.7 Einkommen und finanzielle Hilfen 

 

 

 

 

 

 

3.7.1  Eingliederungshilfe 

Ziel der Eingliederungshilfen nach dem SGB IX ist, Beeinträchtigungen, die Menschen aufgrund ihrer 

Behinderung erleiden, mit geeigneten Maßnahmen möglichst auszugleichen. 

Geregelt sind die konkreten Leistungen z.Zt.  in den Leistungsgesetzen  

- SGB III für die Hilfen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am 

Arbeitsleben, die die Bundesagentur für Arbeit erbringt, dem 

- SGB V, das die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung regelt, dem 

- SGB VI, den Leistungen der medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben der 

gesetzlichen Rentenversicherung, dem 

- SGB VIII für die Leistungen für Kinder mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer 

Behinderung und dem 

- SGB XII für Leistungen zur Teilhabe, soweit sie nicht nach den anderen Leistungsgesetzen 

gewährt werden kann.  

Die unterschiedlichen Zuständigkeiten führen nicht selten zu Problemen für Menschen mit 

Behinderungen, den jeweils richtigen Leistungsträger zu ermitteln und die Leistungsträger selbst, die 

konkreten Leistungen in der Zuständigkeit eindeutig zuzuordnen. Hier besteht dringender 

Handlungsbedarf. 

Seit längerem beabsichtigt die Bundesregierung, die Eingliederungshilfen zu überarbeiten und in einem 

einheitlichen Bundesleistungsgesetz neu zu fassen. Damit ist geplant, die derzeit noch bestehenden 

unterschiedlichen Zuständigkeiten für diese Hilfen zusammenzufassen. 

Von der Stadtverwaltung werden die Leistungen des SGB XIII im Fachbereich Jugend und Familie und 

dem SGB XII im Auftrag des Sozialhilfeträgers, der Region Hannover, vom Fachbereich Soziales 

erbracht. 

 

SGB XII 

„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf einen angemessenen 

Lebensstandard für sich selbst und ihre Familien, einschließlich angemessener Ernährung, Bekleidung 

und Wohnung, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen und unternehmen 

geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirklichung dieses Rechts ohne 

Diskriminierung aufgrund von Behinderungen.“ (Artikel 28 der UN-BRK) 
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Leistungsträger der Eingliederungshilfe gem. SGB XII sind die Länder. Mit der Umsetzung beauftragen 

sie die örtlichen Sozialhilfeträger. In Hannover hat die Region Hannover als Sozialhilfeträger die Stadt 

Hannover, den Fachbereich Soziales, für die Umsetzung im Stadtgebiet Hannover herangezogen. 

Die Länder erlassen Ausführungsverordnungen und Durchführungsbestimmungen, die örtlichen 

Sozialhilfeträger Regelungen zu Verfahrensregelungen.  

Damit ist der Gestaltungsspielraum für die Stadt Hannover eng. Der Fachbereich Soziales pflegt eine 

enge Kooperation zur Region Hannover, beteiligt sich auch an den Austauschen auf Länderebene und 

nimmt so Einfluss auf die Gestaltung der Hilfen. In einem Prozess der Region unter Beteiligung des 

Fachbereichs Soziales werden z.Zt. die Verfahrensweisen überprüft. 

Da die Zielgruppe der Eingliederungshilfen Menschen mit Behinderungen sind, ist das Bemühen des 

Fachbereichs Soziales um Barrierefreiheit/Zugänglichkeit noch einmal besonders. 

Folgende Schwerpunkte bei der Überprüfung und Weiterentwicklung werden gesetzt: 

- barrierefreier Zugang zu den Verwaltungsgebäuden und zu Information und Kommunikation 

- Verbesserung und Anpassung elektronischer Medien 

- enge Kooperation und Mitfinanzierung von Maßnahmen des städtischen 

Gebäudemanagements, etwa beim Umbau schulischer Infrastruktur 

- Mitfinanzierung kultureller Veranstaltungen 

 

Bezogen auf die Hilfen zum Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen stehen im 

Vordergrund: 

 die Gestaltung – Absprachen mit Anbietern und Schulen – und Finanzierung von Systemen der 

Schulassistenz 

 der Ausbau ambulanter Hilfen – zur Vermeidung stationärer Aufenthalte als grundsätzliches Ziel 

zur Gestaltung des Lebens in der Mitte der Gesellschaft 

 Beratung, Begleitung und Aktivierung zur Nutzung des Persönlichen Budgets als 

selbstbestimmtes Gestaltungselement. 

In 2012 wurde in 22 Fällen eine Schulassistenz/Schulhelfer bewilligt. Umbau und Gestaltung der 

Schulen s. 3.2.1. 

 

3.7.2  Persönliches Budget 

Seit dem 01.08.2008 haben Menschen mit Behinderungen gem. § 17 Abs. 2 bis 4 SGB IX einen 

Rechtsanspruch auf ein Persönliches Budget. Seit dem 01.01.2008 zunächst als Kann-Leistung 

eingeführt, hat die Einführung des Persönlichen Budgets zum Ziel, die Selbstbestimmung für Menschen 

mit Behinderungen zu unterstützen. Leistungen der Eingliederungshilfe werden als Geldbetrag gewährt 

und nicht, wie bisher, als direkte Sach- oder Dienstleistung. Damit können Menschen mit 

Behinderungen ihren individuellen Bedarf an Hilfeleistungen selbstbestimmt und eigenverantwortlich 

organisieren. 

Typische budgetfähige Leistungen sind: 

- Hilfe zur Mobilität 

- Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
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- Hilfe zur häuslichen Pflege 

- Hilfe zur häuslichen Krankenpflege 

- Regelmäßig benötigte Hilfs- und Heilmittel 

- Hilfe zum Erreichen des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes (Fahrtkosten). 

Mit der Drucksache 0688/2012 hatte die Verwaltung bereits im März 2012 über ihre Verfahren und  

Erfahrungen mit dieser neuen Leistungsform berichtet. 

Obwohl der Fachbereich Soziales diese Möglichkeit offensiv bewirbt, hat sich die Zahl der 

Budgetbewilligungen bis einschließlich September 2012 lediglich um 19 Fälle erhöht.  

Von insgesamt 42 beantragten Hilfen in 2012 mussten 7 abgelehnt, 6 wurden an andere 

Leistungsträger weitergeleitet werden. 8 Anträge wurden zurückgezogen und 2 Anträge befinden sich 

noch in der Bearbeitung. 

 

Stationäre Pflegeleistungen 

Inklusion in der stationären Altenpflege heißt: konzeptionelle Weiterentwicklung der Pflegeheime in 

Richtung Durchlässigkeit der Hilfen, Öffnung ins Quartier und Ermöglichung von selbstbestimmtem 

Leben im Heim. 

Die Zielsetzungen der Inklusion lassen sich auf Menschen mit Pflegebedürftigkeit, insbesondere auf 

pflegebedürftige Menschen, die in stationären Pflegeeinrichtungen leben, übertragen. Behinderung und 

Pflegebedürftigkeit unterliegen zwar verschiedenen Definitionen (Behinderung kann zu 

Pflegebedürftigkeit führen) und sind nicht deckungsgleich, beiden gemeinsam ist aber, dass die 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.  

Zielsetzung der Pflege und Betreuung in einer stationären Altenpflegeeinrichtung ist es, die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben so weit wie möglich trotz Pflegebedürftigkeit zu ermöglichen. Im Vordergrund 

steht die Selbstbestimmung der pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Das Pflegeversicherungsgesetz definiert in § 2 die Selbstbestimmung als obersten Wert für die 

Leistungen der Pflegeversicherung: 

§ 2 SGB XI: Selbstbestimmung 

(1) Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen den Pflegebedürftigen helfen, trotz ihres 

Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der Würde des 

Menschen entspricht. Die Hilfen sind darauf auszurichten, die körperlichen, geistigen und seelischen 

Kräfte der Pflegebedürftigen wiederzugewinnen oder zu erhalten. 

Das Ausleben von gesellschaftlicher Teilhabe und Selbstbestimmung steht in einem Pflegeheim 

zunächst einmal vor besonderen Herausforderungen; zum einen durch die Pflegebedürftigkeit, die 

selbstbestimmte Teilhabe erschwert, zum anderen durch den institutionellen Charakter eines 

Pflegeheims. 

Gerade deshalb kann das Konzept der Inklusion genutzt werden, um auch für pflegebedürftige 

Menschen, die in stationären Einrichtungen leben, die Ziele der Selbstbestimmung und 

gesellschaftlichen Teilhabe zu verfolgen. 

Das Pflegeheim ist eine Sondereinrichtung, ähnlich einer Behinderteneinrichtung, und steht als solche 

im Widerspruch zum Konzept der Inklusion. Das Leben in einem Pflegeheim widerstreitet dem 

Kernprinzip der Inklusion, ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben mitten in der Gesellschaft 

führen zu können. 
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Andererseits aber ist das Pflegeheim, mit allen Einschränkungen als Sonderwohnform, ein inklusiver 

Sozialraum par excellence, da es speziell dafür gestaltet ist, pflegebedürftigen Menschen einen Ort des 

Lebens, ein Zuhause, zu bieten: die Merkmale Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung, 

Barrierefreiheit, Kultursensibilität, Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Treffpunkt und 

Netzwerkknoten, Wertschätzung, werden im Pflegeheim konzeptionell erfüllt. 

Bedeutet Inklusion also, die Infrastruktur, die Dienstleistungen und die Angebote am Bedarf und den 

Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen zu orientieren, so erfüllt das Pflegeheim diese Kriterien. 

Oft macht das Leben in einem solchen geschützten Raum es den behinderten Menschen erst möglich, 

auch wieder am gesellschaftlichen Leben außerhalb einer solchen Einrichtung teilzuhaben. 

Zielsetzung muss daher sein, die Grenzen von stationären und ambulanten Hilfen in der Altenpflege 

durchlässiger zu machen, den Verbleib in der eigenen Wohnung zu fördern, die Pflegeheime nach 

außen in das Quartier zu öffnen und das Maß der Selbstbestimmung in der stationären Einrichtung zu 

erhöhen (durch konzeptionelle Weiterentwicklung der Pflegeheime, zum Beispiel in Form von 

Hausgemeinschaften, die sich am Leitbild des gemeinschaftlichen und selbstbestimmten Lebens 

orientieren). 

Das städtische Pflegezentrum Heinemanhof bietet hierfür ein Beispiel. Pflegebedürftige Bewohnerinnen 

und Bewohner mit geistiger oder körperlicher Behinderung leben integriert in den Wohngruppen mit 

Pflegebedürftigen ohne Behinderung zusammen. Bewohnerzimmer, sanitäre Einrichtungen und 

Gemeinschaftsräume sind behinderten- und rollstuhlgerecht ausgestattet. Durch die kleinen Gruppen 

entsteht eine Wohnatmosphäre, Gemeinsame Aufenthaltsbereiche und die gemeinsamen Mahlzeiten 

fördern das Miteinander. Vielfältige Freizeitangebote und Begegnungsmöglichkeiten innerhalb und 

außerhalb des Heinemanhofs geben Anregungen und schaffen soziale Kontakte. Regelmäßig machen 

die Bewohnerinnen und Bewohner „Urlaub vom Heim“ und fahren für mehrere Tage in eine geeignete 

Ferieneinrichtung. 

Alltag ist, dass behinderte Menschen, die im Heinemanhof leben, werktäglich in eine 

Behindertenwerkstatt fahren. 

Zu den weiteren tagesstrukturierenden Angeboten zählen kreatives Arbeiten und Gestalten, Kochen, 

Werken, Malen, Garten- und Balkonarbeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Heinemanhof 

unterstützen die behinderten Menschen in ihrer Selbstbestimmung und Alltagsgestaltung und stehen 

ihnen beratend zur Seite. Dazu gehört auch die Begleitung zum Einkaufen, zum Friseur oder zum Arzt.  

Die Städtischen Alten- und Pflegezentren der Landeshauptstadt Hannover pflegen bereits vielfältige 

Kontakte in den jeweiligen Stadtteil und das Quartier, die es den Bewohnerinnen und Bewohnern 

ermöglichen, auch bei eingeschränkter Mobilität soziale Kontakte aufrecht zu erhalten.  

Die ambulanten Angebote der Heime bilden eine Möglichkeit, die fließenden Übergänge im 

Pflegeverlauf mitzugestalten und aus der Perspektive der stationären Bedingungen und Bedarfe weiter 

zu entwickeln. Sie bieten Unterstützung für Menschen, die noch zu Hause leben, z.B. in Form von 

Tagesbetreuung oder Kurzzeitpflege, und ermöglichen die Rückkehr aus dem Pflegeheim in die eigene 

Häuslichkeit. So konnten bereits 2011 insgesamt 28 Bewohnerinnen und Bewohner aus der 

vollstationären Pflege wieder in die eigene Häuslichkeit zurückkehren. 

In Zukunft werden sich die Städtischen Alten- und Pflegezentren noch weiter in das unmittelbare Umfeld 

des Quartiers öffnen und mit den übrigen Anbietern der pflegerischen, medizinischen und sozialen 

Versorgungs- und Unterstützungsinfrastruktur vernetzen. 
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Derzeit bietet die Stadt Hannover in eigenen Alten- und Pflegeheimen 640 Plätze von insgesamt über 

6000 Plätzen aller Alten- und Pflegeheimen im Stadtgebiet Hannover an. 

 

 

SGB VIII 

Anspruchsberechtigt für Leistungen der Hilfen zur Erziehung (§§ 27ff SGB VIII) sind die 

Personensorgeberechtigten, die bei der Erziehung eines Kindes oder eine Jugendlichen Anspruch auf 

Hilfe (Hilfe zur Erziehung) haben, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 

entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und 

notwendig ist. 

Die Jugendhilfe erbringt zum jetzigen Zeitpunkt Integrationsleistungen im Bereich  der seelisch 

behinderten jungen Menschen in Form von Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 

Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII sowie Leistungen im Rahmen von Eingliederungshilfe für junge 

Volljährige entsprechend §§ 41/35a SGB VIII.  

Zur Klärung, ob eine seelische Behinderung vorliegt oder ob der junge Mensch von einer solchen 

Behinderung bedroht ist und dadurch ein spezieller Eingliederungsbedarf vorliegt, ist grundsätzlich 

bezogen auf den jeweiligen Einzelfall eine multidisziplinäre8 und mehrdimensionale9 Diagnostik 

erforderlich.  Anzustrebendes Ziel der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu 

verhüten und / oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen bzw. zu mildern. 

Assistenzleistungen für den Bereich Schule 

Aktuell werden über Eingliederungshilfe im Rahmen der (Schul-) Bildung Assistenzleistungen der 

Jugendhilfe für den Bereich Schule erbracht (Schulbegleitungen / Systematische Übungsbehandlungen 

für LRS + Dyskalkulie).  

Assistenzleistungen der Jugendhilfe für den Bereich Schule für das Jahr 2011 

Rechtsgrundlage 

§ 35a 

Ausprägung: 

In Ambulanter Form 

Fallzahlen 

(Mittelwert 2011) 

Kosten 

 

 
Systematische 

Übungsbehandlung 

651 830.528 € 

                                                           
8 Einbeziehen mehrerer Fachdisziplinen, z. B. Medizin, Psychologie, Sozialpädagogik, Schule, Berufsberatung  
9 Familie, strukturelle Situation, Beziehungsgefüge, systemische Belastungsfaktoren, näheres Umfeld,      

   Freundschaften, Interessenbereiche, institutionelle Beziehungsfelder (z. B. Kindergarten, Schule,    

   Berufstätigkeit 
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Schulbegleitung 59 1.452.000 € 

Gesamtergebnis: 
 

710 2.282.528 € 

 

 

Erläuterung: 

• Systematische Übungsbehandlungen erhalten Jungen und Mädchen mit umschriebenen 
Entwicklungsstörungen in den Bereichen Lesen und Schreiben sowie Dyskalkulie, um diese alters- 
und lerngerecht zu fördern und so ihre Bildungs- und damit Lebenschancen zu verbessern.  

• Schulbegleitung wird durch eine Person geleistet, die während eines Teils oder auch während der 
gesamten Schulzeit (einschließlich des Schulweges) bei einer Schülerin /einem Schüler ist, um 
dessen/deren behinderungsbedingte Defizite zu kompensieren und Hilfestellungen zu geben.  

 

3.8 Gleichstellung für Menschen mit Behinderungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexuelle Gewalt und Behinderung 

Neue Studien belegen, dass Menschen mit Behinderungen einem erhöhten Risiko unterliegen, Opfer 

sexueller Gewalt zu werden. So legt die aktuelle Studie „Lebenssituation und Belastungen von Frauen 

mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland“ (Bielefeld, März 2012) gezielte 

Präventionsmaßnahmen nahe. Besonders diesbezüglich gefährdet sind danach die Lebenssituationen 

in Wohn- und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. 

Das Referat für Frauen und Gleichstellung der Landeshauptstadt Hannover und die Beauftragte für 

Menschen mit Behinderungen der Landeshauptstadt Hannover unterstützen deshalb das Projekt 

„Sexuelle Gewalt und Behinderung“ des Frauennotrufs Hannover (2010 – 2013) durch: 

- Förderung von Informationsveranstaltungen 

„1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Bildungs- und 

sonstige Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der 

Wohnung vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, einschließlich ihrer 

geschlechtsspezifischen Aspekte, zu schützen. 

2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um jede Form von Ausbeutung, Gewalt 

und Missbrauch zu verhindern, indem sie unter anderem geeignete Formen von das Geschlecht und 

das Alter berücksichtigender Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen und ihre 

Familien und Betreuungspersonen gewährleisten, einschließlich durch die Bereitstellung von 

Informationen und Aufklärung darüber, wie Fälle von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch verhindert, 

erkannt und angezeigt werden können. Die Vertragsstaaten sorgen dafür, dass Schutzdienste das 

Alter, das Geschlecht und die Behinderung der betroffenen Personen berücksichtigen. 
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- Förderung einer barrierefreien Homepage 

(Audioversion für sehbehinderte und blinde Frauen und Mädchen) 

- Förderung einer Broschüre in leichter Sprache 

 

 

 

Informationen die vom Referat bisher hierzu erstellt wurden sind: 

- Die DVD „Mädchenwelten“ 

Eine Videoproduktion aus Hannover in Kooperation mit dem Referat für interkulturelle 

Angelegenheiten der Landeshauptstadt Hannover und der Behindertenbeauftragten der 

Landeshauptstadt Hannover (2005) 

- Broschüre „Frauen, Migration, Behinderungen“ 

 

Lesben und Schwule und Behinderung 

Die Ansprechpartnerin für Lesben und der Ansprechpartner für Schwule in der 

Landeshauptstadt Hannover richten ihre Veranstaltungen und Projekte an Menschen 

mit Behinderungen ebenso wie an Menschen ohne Behinderungen aus. 

Der Runde Tisch ,,Emanzipation und Akzeptanz von Transidenten, Lesben und Schwulen in 

der Landeshauptstadt Hannover" widmete sich am 03. März 2010 gezielt dem Schwerpunktthema 

„Homosexualität und Behinderung". 

Eine Lesung mit der Autorin Dorit David wird in Kooperation mit der Beauftragten für Menschen mit  

Behinderungen der Landeshauptstadt Hannover wurde am 04. Dezember 2012 veranstaltet. Die 

Lesung wird mit Gebärdendolmetscherinnen übersetzt. 

Die Ansprechpartnerin für Lesben und der Ansprechpartners für Schwule planen, in Kooperation mit der 

Behindertenbeauftragten der LHH, dem Nds. Sozialministerium und dem Behindertenbeauftragten der 

Region Hannover eine Tagung zu Queerhandicaps durchzuführen. 

Die Ansprechpartnerin für Lesben  nimmt am Arbeitskreis des Frauennotruf ,,mit dem Schwerpunkt 

behinderte Mädchen und Frauen - sexuelle Gewalt" teil. 

Die Beratung für Lesben und Schwule in der Beratungsstelle Osterstraße ist barrierefrei zugänglich. 

Der queere Veranstaltungsort „,Andersr(a)um" ist barrierefrei zugänglich. 
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3.9 Sport und Events 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1 Sport 

 

Sportentwicklungsplanung  

Der Rat der Stadt hat die Verwaltung beauftragt, einen Sportentwicklungsplan zu erstellen. In 

Zusammenarbeit mit der Universität Osnabrück wurde die Bevölkerung in einer Repräsentativumfrage 

zu ihrem Sportverhalten befragt, eine Bestandsaufnahme der Sportstätten und eine Befragung der 

Sportanbieter durchgeführt. Anschließend wurden die Ergebnisse ausgewertet und die sich daraus 

ergebenden  Handlungsfelder erarbeitet. 

„Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs- Freizeit- und 

Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen, 

a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an 

breitensportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern; 

b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, 

behinderungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und an 

solchen teilzunehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstellung eines geeigneten Angebots an 

Anleitung, Training und Ressourcen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen zu 

fördern; 

c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Sport, Erholungs- und 

Tourismusstätten haben; 

d)  um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an 

Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, einschließlich im 

schulischen Bereich; 

e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleistungen der 

Organisatoren von Erholungs-,  Tourismus-, Freizeit- und Sportaktivitäten haben.“  
(Artikel 30 der UN-BRK) 
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Die Verwaltung hat daraus 2010 die 'Leitlinien der Sportentwicklungsplanung in der Landeshauptstadt 

Hannover' erarbeitet und dem Rat zur Kenntnis gegeben.  

Zielgruppen der Sportentwicklung sind dabei u. a. auf der Nachfrageseite Menschen mit 

Behinderungen. Im Laufe des weiteren Prozesses der Sportentwicklungsplanung sollen die Ansprüche 

der Behinderten größere Beachtung finden. Diese sollen regelmäßig mit den vorhandenen Angeboten 

abgeglichen werden.  

Weiterhin fördert der Fachbereich Sport- und Eventmanagement im Rahmen der Sportförderung 

(Integration / Inklusion im Sport) einzelne Projekte.  

Ein Beispiel hierzu ist die 'Rollstuhlsportgemeinschaft 94 Hannover e.V. am Maschsee in Hannover‘. 

Hier wurde eine attraktive Anlaufstelle für Gehandicapte und Nicht-Gehandicapte Menschen 

geschaffen. Dies erfolgt u.a. durch Zentralisierung eines eigenen Vereinsdomizil und der Gewinnung 

neuer Mitglieder als Multiplikatoren zur Inklusion und den RSG-Vereinszahlen.  

Die Erweiterungen des Sportangebots durch Wassersport und die Vermietung von Rollstühlen, 

Scootern, etc. gehören ebenso zum Angebot, wie auch die Schulung / Fortbildungsmaßnahmen und 

Angebote für die ehrenamtlichen Helfer. 

Bäderkonzept 

Die städtischen Bäder sind barrierefrei ausgebaut. 

Das Stöckener Bad führt darüber hinaus die Bezeichnung 'Schwimmen ohne Barrieren', d.h., dass die 

einzelnen Einrichtungen im Bad ohne fremde Hilfe durch Menschen mit Behinderungen genutzt werden 

können. 

 

Sportleistungszentrum 

Das Sportleistungszentrum im Sportpark Hannover wird sowohl von Leistungssportlern als auch von 

verschiedenen Sportvereinen und Schulen  genutzt. 

Im Zuge verschiedener Sanierungsabschnitte wird in 2012 eine Aufzugsanlage eingebaut, um die 

zukünftige generelle barrierefreie  Erschließung für die sportliche Nutzung sicherzustellen. Dadurch 

werden alle vier Ebenen und damit sowohl die Umkleiden und Sporthallen als auch die Sportmedizin 

barrierefrei erschlossen. Im nächsten Schritt wird 2013 im sportmedizinischen Bereich der vorhandene 

WC-Bereich umfassend barrierefreie um- und Behinderten-WCs eingebaut. 

Zielsetzung ist u. a., ein nachhaltiges Konzept mit einer ganzheitlichen Lösung umzusetzen, um den 

Behindertensport in Hannover zu fördern.  

 

Erika-Fisch-Stadion 

Die Sporteinrichtungen dieses Stadions einschließlich der Tribüne sind barrierefrei zu erreichen. 

Darüber hinaus sind die Toiletten und Umkleideräume barrierefrei ausgebaut. 

 

AWD-Arena 

Die AWD-Arena hat spezielle Bereiche für Menschen mit Behinderung eingerichtet. 

Diese sind wie folgt: 

In der AWD-Arena gibt es sowohl Stehplätze, als auch Sitzplätze für Menschen mit Behinderungen. 
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Außerdem sind 10 Sitzplätze für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen mit Live-Spielkommentar 

vorhanden.  

80 überdachte Plätze sind für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer vorgesehen. Dort kann ebenso 

eine Begleitperson Platz nehmen.  

Weiterhin sind Behindertenparkplätze in unmittelbarer Nähe des Stadions vorhanden. Diese sind ca. 20 

bis 50 Meter vom barrierefreien Eingang entfernt. Der Zugang zu den  Plätzen für Rollstuhlfahrerinnen 

und Rollstuhlfahrer ist asphaltiert und hat eine Steigung unter 6 Prozent.  

In den Sanitäranlagen sind fünf Behindertentoiletten vorhanden. In unmittelbarer Nähe der Plätze für 

Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer  befinden sich drei weitere barrierefreie Toiletten.  

 

Genehmigungen / Veranstaltungen 

Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten bemüht sich der Veranstaltungsservice (OE 15.5) im 

Genehmigungsverfahren um die Berücksichtigung von Veranstaltungsbesucherinnen und -besuchern 

mit Handicap. Dazu gehören zum Beispiel das Hinwirken auf den Einsatz von mobilen Behinderten-

WCs oder die Planung von barrierefreien Zugängen. 

 

Special Olympics  

Special Olympics ist mit rund 3,1 Millionen aktiven Sportlerinnen und Sportlern in 175 Ländern die 

weltweit größte Sportbewegung für geistig behinderte Menschen.  Special Olympics ist vom IOC offiziell 

anerkannt. 

Special Olympics richtet nicht nur Wettbewerbe aus, sondern veranstaltet auch Trainingsseminare und 

Freizeitsportveranstaltungen. Durch regelmäßiges Sporttraining und Wettbewerbe in vielen olympischen 

Sportarten können die Sportlerinnen und Sportler körperliche Fitness entwickeln, Mut beweisen und 

Freude erfahren. Freundschaft mit anderen Familien, anderen Sportlerinnen und Sportlern, freiwilligen 

Helferinnen und Helfern können entstehen.   

Am 20. September 2012 (in 2013 vom 05. – 07.06.2013) fand nach 2010 in Hannover die 2. Special 

Olympics Niedersachsen statt. Etwa 500 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher 

Beeinträchtigung haben an dieser Sportveranstaltung teilgenommen. Ca. 80 Schwimmerinnen und 

Schwimmer, 70 Leichtathletinnen und Leichtathleten, 50 Fußballerinnen und Fußballer, 300 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei wettbewerbsfreien Angeboten waren beteiligt. Wettkampforte 

waren das EFS, das Sportleistungszentrum, das Stöckener Bad, das Stadionbad und der DSV 

Hannover 78. 

 

Blindenfußball-Bundesliga 

Am Samstag, 02. Juli 2011 wurde unter dem Motto „Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft“ von der 

BLINDENFUSSBALL-Bundesliga (DBFL) am Neuen Rathaus in Hannover der Abschlussspieltag der 

Saison 2011 ausgetragen. Auf einem extra aufgebauten Kunstrasenfeld spielten neun Mannschaften 

den letzten Spieltag der Liga aus. 

Das Leitbild der Special Olympics wird durch den folgenden Eid untermauert: "Lasst mich gewinnen! 

Doch wenn ich nicht gewinnen kann, lasst mich mutig mein Bestes geben".  
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3.9.2 Freizeit 

 

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche werden in insgesamt 43 Einrichtungen der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit angeboten. 14 Einrichtungen davon werden in nichtstädtischer Trägerschaft 

betrieben. 

Von den 43 Einrichtungen verfügen 33 über einen barrierefreien Zugang, z.T. sind Behindertentoiletten  

 

vorhanden. In etwa 10 Einrichtungen besteht kein barrierefreier Zugang. 

Für drei Einrichtungen sind umfangreiche Baumaßnahmen angemeldet, zu denen auch ein 

behindertengerechter Standard zählt. Kleinere und kurzfristige bauliche Maßnahmen aus dem in diesem 

Jahr erstmals zur Verfügung gestellten zusätzlichen Mitteln sind zur Zeit in zwei bis drei Einrichtungen 

in der Vorplanung. 

Grundsätzlich sind alle fachlichen Angebote und Maßnahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

offen für alle Bevölkerungsgruppen im Sinne inklusiver Angebote. Allerdings werden die Einrichtungen 

von körperlich behinderten Kindern und Jugendlichen unterdurchschnittlich besucht. Eine Ursache 

hierfür liegt sicherlich auch in dem Fehlen spezieller Angebote zur Heranführung gehandicapter Kinder 

und Jugendlicher an die offene Kinder- und Jugendarbeit.  

Im Rahmen der Entwicklung von Stadtteilkonzepten im Zuge der Neuorganisation wird auch dieser 

Aspekt im Sinne bedarfsgerechter Angebote und Maßnahmen stärker berücksichtigt werden 

Ein  Beispiel für das Engagement des Kinder- und Jugendfreizeitbereichs ist: 

 

Das Haus der Jugend 

Das Haus der Jugend ist barrierefrei. 

Durch Rampen und Fahrstuhl und, noch wichtiger, durch Respekt im Miteinander, ist es ein Haus für 

alle. 

Seit einigen Jahren  zählen die Förderschule Franz Mersi, die Bürgerstiftung Hannover und das 

Landesbildungszentrum für Blinde (LBZB) zu den Kooperationspartnern des Hauses der Jugend. 

Gemeinsam werden Trommel-Workshops und Auftritte der gemischten Gruppen aus jungen Menschen 

mit und ohne Behinderung organisiert. 

Regelmäßig kommen Kinder und Jugendliche mit Handicap ins Haus der Jugend, um hier in sicherer 

Umgebung und mit pädagogischer Betreuung ihr Erfahrungsspektrum mit Nichtbehinderten zu 

erweitern.  

In der Holzwerkstatt entstehen angepasste Trommelinstrumente, die auch von Rollstuhlfahrern gespielt 

werden können.  

Gemischte Fahrten mit Behinderten und Nichtbehinderten zu Musikveranstaltungen, Festivals und 

Messen werden organisiert. 

Ziel ist die Erweiterung der Beteiligung von Behinderten in allen Angeboten des Hauses der Jugend. 

 

Barrierefreier Tourismus 
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Die Hannoversche Marketing und Tourismus HMTG schafft in den folgenden Bereichen Möglichkeiten 

zu barrierefreiem Tourismus:  

• Printmedien/Touristische Angebote:  

In unseren Printprodukten, wie z.B. der Quartalsbeilage, wird angegeben, ob körperlich eingeschränkte 

Personen die touristischen Angebote (Übernachtungsangebote, Pauschalen, Hotelzimmer etc.) nutzen 

können. Hier wird explizit seit fünf Jahren mit dem Symbol „behindertengerecht“ auf eine entsprechende 

Möglichkeit hingewiesen.  

• Roter Faden/Tourist Information:  

 - Bei Übernahme der touristischen Aktivitäten durch die HMTG wurde in Zusammenarbeit mit der 

    Beauftragten für Menschen mit Behinderungen der LHH der „Rote Faden“ auf Barrierefreiheit geprüft   

    und darauf aufbauend  komplett neu gestaltet. Dies beinhaltet die rollstuhl- und Rollator-gerechte  

    Gestaltung, neue zusätzlich eingebrachte Symbole sowie Hinweise auf Bänke, Toiletten oder  

    entsprechend barrierefreie gastronomische Betriebe.  

  - Die Tourist Information ist ebenfalls barrierefrei (über einen Fahrstuhl) zugänglich.  

• Internet/Infostellen:  

- Bei der Erneuerung des Internetauftritts www.hannover.de zum 26. September 2012 wurden die  

    Anforderungen an die Barrierefreiheit berücksichtigt. .Aktuell ist in Vorbereitung, alle auf vielen  

     Seiten verstreuten Service-Informationen für Menschen mit Behinderungen – wie auch für andere  

    Anspruchsgruppen - in dem Kommunalportal zu bündeln und mit wenigen Klicks verfügbar zu   

    machen. 

  -  Einmalig bundesweit wurde bei Einführung der digitalen Informationsstelen durch die HMTG eine  

     barrierefreie Gestaltung eingeführt und finanziert. Mit einem innovativen Aufklappmenü waren von  

    Beginn an  die deutsch- und englischsprachigen Inhalte auch für Rollstuhlfahrerinnen und Roll- 

    Stuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer navigierbar. Zeitgleich mit der Erneuerung von     

     www.hannover.de  haben die Infostelen nun eine zusätzliche Navigationseigenschaft erhalten, die  

    eine Auswahl von Inhalten nunmehr ohne Umschaltung auch sitzend durch Wischbewegungen 

    möglich macht. 

• Veranstaltungen:  

  - Bei allen Veranstaltungen, die durch die HMTG/HVG durchgeführt werden, wird auf die strikte 

     Einbindung von Besucherinnen und Besuchern mit Handicap  geachtet und Jahr für Jahr verbessert.  

 

3.10 Kultur 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit 

anderen am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 

a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben; 

b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturellen 

Aktivitäten in zugänglichen Formaten haben; 

c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theater, Museen, 

Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, soweit wie zu Denkmälern und Stätten 

von nationaler kultureller Bedeutung haben.“ (Artikel 30, Absatz 1 der UN-BRK) 

 

http://www.hannover.de/
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Die UN-Konvention fordert damit einen barrierefreien Zugang zu kulturellen Angeboten jeder Art. 

Kulturelle Einrichtungen der Stadt Hannover sind u.a. Bibliotheken, das Stadtarchiv, das Museum 

August Kestner, das historische Museum, das Sprengel Museum, das Kulturbüro, das Koki 

(Kommunales Kino im) im Künstlerhaus. Darüber hinaus stellt die Stadt Hannover eine Reihe von 

Gebäuden für kulturelle Angebote zur Verfügung, so das Theater am Aegi, dem Figurentheater, dem 

Kleckstheater, dem Kulturzentrum Pavillon.  

In erster Linie ist bei der Frage der Zugänglichkeit die Barrierefreiheit der Gebäude entscheidend. 

 

Bibliotheken: 

An 16 von 18 Standorten der Stadtbibliothek ist ein barrierefreier Zugang vorhanden. An 17 Standorten 

existiert zudem eine Behindertentoilette. 

Bei den Gebäuden mit Barrieren handelt es sich zum einen um das Lindener Rathaus, das sich zurzeit 

im Umbau befindet und nach Eröffnung ebenfalls barrierefrei und mit Behindertentoilette ausgestattet 

sein wird. Zum andern ist es die IGS Mühlenberg. Hier ist ein kompletter Neubau geplant. Bei 

Neubauten sind die Vorgaben der Barrierefreiheit ohnehin einzuhalten. 

Bei der Einführung von Selbstverbuchungs-, Selbstrückgabegeräten und Kassenautomaten, die bis 

2013 in fast allen 18 Standorten der Stadtbibliothek Hannover (Ausnahme IGS Mühlenberg wegen 

Neubau) abgeschlossen sein wird, werden die besonderen Belange von Menschen mit Behinderungen 

berücksichtigt. 

In Planung ist die Verbesserung der Bibliothek-Homepage, hier vor allem das Portal zur 

Bibliothekssoftware Concerto. Darüber hinaus ist geplant, in der Zentralbibliothek in der Hildesheimer 

Str. eine Braille-Station (Einrichtung eines Schreib-PC mit Braille-Tastatur und/oder Kopfhörern für 

Programme, die „vorlesen“) einzurichten.  

Das Medienangebot beschränkt sich nicht nur auf Bücher, sondern umfasst zahlreiche Hörbücher 

(attraktiv z.B. für Menschen mit Sehbehinderungen oder Leseschwäche oder Behinderungen, die kein 

Halten bzw. Blättern von Büchern erlauben), sowie Filme auf DVD und Musik-CDs. 

Spezielle Führungen durch die Bibliotheken werden auch von behindertenspezifischen Einrichtungen, 

wie den Hannoverschen Werkstätten nachgefragt und wegen der Lage besonders in der 

Zentralbibliothek und der Nordstadtbibliothek durchgeführt. 

 

Stadtarchiv 

Das Stadtarchiv ist barrierefrei zugänglich. 

 

Museen 

Die hannoverschen Museen August Kestner, Sprengel und Historisches zeichnen sich durch 

kompetente pädagogische und kulturelle Fachlichkeit aus, vorhandene Sammlungen attraktiv zu 

vermitteln und aktuelle Themen in Sonderausstellungen zu präsentieren. 
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In themenbezogenen Veranstaltungen und Ausstellungen werden bisweilen als separat eingeordnete 

Zielgruppen ganzheitlich angesprochen und motiviert, diese Einrichtungen als Lern– und 

Kommunikationsort mit dem Prädikat einer kulturellen und bildungsorientierten Servicekompetenz für 

alle Menschen anzunehmen. 

Dabei werden nicht nur technische Hilfsmittel für gehörlose Besucher, sondern in besonderen Projekten 

auch Gebärdensprache als Kommunikationsform eingesetzt. 

 

 

 

Sprengel Museum Hannover 

Das Sprengel Museum Hannover ist innerhalb des Hauses nahezu barrierefrei. Es verfügt über Aufzüge 

zwischen den Sammlungsebenen, außerdem sind 3 Behindertentoiletten vorhanden (2 im 

Zwischengeschoss, 1 im Obergeschoss) 

Für den voraussichtlich Ende 2014 fertiggestellten Erweiterungsbau sind entsprechende Maßnahmen 

zur Erreichung der Barrierefreiheit eingeplant. 

Der Haupteingang ist derzeit nur über eine Rampe (Rufanlage) erreichbar, da der bisherige Aufzug vom 

Parkplatz auf die Terrasse des Gebäudes wegen Bauarbeiten nicht erreichbar ist. 

Voraussichtlich ab Mitte Dezember 2012 ist ein neuer Aufzug von der Fußwegebene zur Terrasse in 

Betrieb. 

Spezielle Programme für behinderte Menschen gibt es derzeit nicht, das Sprengel Museum Hannover 

hat aber seit ca. 12 Jahren eine Kooperation mit der AuE Kreativschule (künstlerisches Arbeiten mit 

Langzeit-Psychiatrie-Patienten), die regelmäßig einmal wöchentlich hier im Haus zu Gast ist. 

Zudem bemüht es sich um die Entwicklung barrierefreier Vermittlungsprogramme für verschiedene 

Zielgruppen: 

- Seit  der Ausstellung „ Skulptur begreifen I und II“ 1981 und 1989 - Angebote für 

Besucherinnen und Besucher, vor  allem für Kinder und Jugendliche im Rahmen von 

Schule, zu ausgewählten Kunstwerke und in Sonderausstellungen. 

- Im Bereich Museum und Schule Angebote für Schüler mit körperlicher und/oder geistiger 

Behinderung. 

Vorhaben für die Zukunft (mit Eröffnung des Erweiterungsbaus): 

- Verstärkte Kooperation mit entsprechenden Interessengruppen und -verbänden. 

- Erhalt und Erweiterung der obengenannten Angebote. 

- Entwicklung eines Angebotes für Gehörlose und schwerhörige Besucher/innen: 

             Führungsprogramme in Gebärdensprache 

              Anschaffung einer funkgesteuerten Kommunikationsanlage für scherhörige 

             Besucher/innen. 

 

Museum August Kestner 



55 

 

Das Gebäude des Museums August Kestner ist barrierefrei. 

Das Museum bemüht sich seit vielen Jahren um barrierefreie Vermittlungsangebote für verschiedene 

Zielgruppen: 

In 2003  Im Rahmen der Sonderausstellung „Setz Dich – Sit down: 

Eine Kooperation des Kestner-Museums mit dem Medienpädagogischen Zentrum und 

der Volkshochschule Hannover als Beitrag zum „europäischen Jahr der Menschen mit 

Behinderungen“: Dreh eines Kurzfilmes mit einer Gruppe von Rollstuhlfahrern (Fünf Uhr 

Club für Menschen mit und ohne Behinderungen) zum Thema: „Sitzend in Bewegung“  

Seit 2005 Angebote für blinde und sehbehinderte Besucher/innen in der Dauerausstellung und in  

  ausgewählten Sonderausstellungen 

Seit 2008 gedolmetschte Führungen in DGS (Deutsche Gebärdensprache) 

Seit 2010 Anschaffung einer funkgesteuerten Kommunikationsanlage (FM- Anlage) für schwer- 

hörige Besucher/innen und für Träger von CI-Geräten. Somit ist die Möglichkeit der 

Teilhabe dieser Zielgruppe an allen Veranstaltungen (Führungen, Vorträge, Seminare 

etc.) des Museums gegeben. 

Seit 2012 In Kooperation mit dem HMH: Thematisches Führungsprogramm in beiden Häusern in 

Gebärdensprache. Die Führungen übernimmt eine gehörlose Kollegin aus Hamburg. 

Alle Angebote werden per Flyer, Infokarten, ggf. Plakaten und auf der Internetseite des Museums 

veröffentlicht. Es gibt einen gesonderten Flyer für die o.g. Angebote. 

 

Zukünftige Planungen: 

- Erhalt und Erweiterung der o.g. Angebote 

- Verstärkte Kooperation mit den entsprechenden Zielgruppen und deren 

Interessenverbänden  

- Stärkere Einbindung junger Menschen mit Behinderungen über Schulen und  

Interessenverbände 

 

Historisches Museum Hannover 

Das Gebäude des Historischen Museums Hannover ist barrierefrei.  

Es verfügt über ein Behinderten-WC, eine Rampe am Eingang und einen Fahrstuhl. Das WC für 

Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer befindet sich zwar im 2.OG, ist aber mit dem Fahrstuhl zu erreichen 

2011 wurde die „Besucherwerkstatt“ des Museums August Kestner mit einem barrierefreien Zugang 

mittels einer Rampe versehen. 

 
Weitere Bemühungen um Inklusion unterschiedlicher Gruppen bestehen vor allem in der Entwicklung 

entsprechender Vermittlungsangebote. Die Angebote werden stets mit Beteiligung von Betroffenen 

(Interessenvertreter und Privatpersonen) entwickelt. 
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Seit 2010  

• Anschaffung einer funkgesteuerten Kommunikationsanlage (FM-Anlage) für Hörgeräte- und CI-
Träger 

• Regelmäßige Führungen in Gebärdensprache in der Dauerausstellung und zu 
Sonderausstellungen (geführt durch gehörlose Museumsführinnen/-führer) 

• Regelmäßige Führungen mit FM-Anlagen für Hörgeschädigte in der Dauerausstellung und zu 
Sonderausstellungen 
 

• Verschiedene Ausstellungseröffnungen, Lesungen und Vorträge werden in Gebärdensprache 
gedolmetscht, FM-Anlagen werden zur Verfügung gestellt. 

• Die Maßnahmen umfassen auch die Schulung der pädagogischen Mitarbeiter und der 
Aufsichten des Kassenpersonals gegenüber den besonderen kommunikativen Bedürfnissen der 
gehörlosen und hörgeschädigten Besucherinnen und Besucher. 

• Die Veranstaltungen werden in die regulären Werbemedien des Museums und in die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit integriert, zudem werden die Zielgruppen direkt angesprochen 
(Verbände, Vereine, Internetplattformen, Emailverteiler etc.) 

• Seit dem September 2012 gibt es ein Kooperationsprojekt mit dem Museum August Kestner: in 
beiden Häusern werden thematisch aufeinander abgestimmte Führungen in Gebärdensprache 
angeboten. 

 
Geplant sind: 

- Die Verlegung des WC in das Erdgeschoss (Foyer) ist in Planung. 
- Erhalt und Erweiterung der Angebote 
- Ausdehnung erfolgreicher Vermittlungsprogramme auf andere Zielgruppen, in naher Zukunft auf  

 Blinde und Sehbehinderte 
- Für das Museum im Schloss Herrenhausen ist ein Videoguide in Gebärdensprache angedacht    

 
Kulturbüro 

a) Kubus:  

2007 ist in das Gebäude des Kubus ein behindertengerechter Fahrstuhl eingebaut worden. 

b) Künstlerhaus: 

Barrierefreie Erschließung des Künstlerhauses im Jahr 2000/2001, EG, 1.OG, 2. OG; Maßnahmen: 

Einbau Fahrstuhl, barrierefreier Zugang zum Kinosaal, herausnehmbare Kinosessel, Einrichtung von 2 

Behinderten-WCs. 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie "Gastronomie" = Vorplanung für eine barrierefreie Erschließung der 

Gastronomie im Untergeschoss. Das Treppenhaus Ost ist bereits barrierefrei erreichbar bis ins 

Untergeschoss. 

Eine Anbindung der für die Gastronomie genutzten Flächen soll im Zusammenhang mit den 2012/2013 

angestrebten Umbaumaßnahmen hergestellt werden 

 

Stadtteilkulturarbeit 

Die Stadtteilkultureinrichtungen verstehen sich aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte als Anbieterinnen 

kultureller und bildungsorientierter Aktivitäten für alle Menschen. 
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Unabhängig vom Alter, der sozialen Stellung, mit oder ohne Behinderung und der ethnischen Herkunft 

der Adressaten, aber vor dem Hintergrund des stadtteilorientierten Umfeldes, werden unterschiedliche 

Inhalte und Themen aufgenommen und vielfältige Angebotsformen entwickelt, die drauf abzielen, 

möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner teilhaben zu lassen. 

Ausgewählte thematische Angebote verfolgen das Ziel, zur aktiven Teilhabe aufzufordern, durch 

Information und Aufklärung für Toleranz und Respekt zu werben und somit bewusstseinsbedingte 

Barrieren abzubauen oder zumindest zu minimieren. In besonderen Projekten wird die aktive 

Zusammenarbeit mit Behindertenorganisationen mit dem Ziel praktiziert, Menschen mit Handicap in 

besonderer Weise aktiv einbeziehen zu können.  

 

So z. B. mit dem Taubblindenzentrum oder Förderschulen zur beruflichen Orientierung.  

Die Stadtteilkultureinrichtungen kooperieren mir anderen kulturellen und bildungsorientierten Akteuren. 

Sie initiieren vernetzte Strukturen mit dem Ziel, einen Beitrag zu einer wirkungsvolleren Infrastruktur zu 

leisten und dadurch den Blick auf sog. gesellschaftliche Randgruppen zu lenken. 

Mit der Vermietung von Räumen an Dritte sind die Stadtteilkultureinrichtungen Ort für selbst organisierte 

Aktivitäten der unterschiedlichen sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Organisationen und damit 

offen für Begegnungen in Verschiedenheit.  

Das Theaterpädagogische Zentrum im Bereich Stadtteilkulturarbeit wirkt durch das Medium  

„Theater/darstellendes Spiel“ im besonderen Maße inklusiv, weil mögliche Handicaps keine Barrieren 

bedeuten. Theaterarbeit wirkt integrativ und lässt sehr viel Raum für gemeinsames Erleben in 

gegenseitigem Respekt.  

Als herausragendes Profil ist das Festival „Klatschmohn“ zum traditionellen und unverzichtbaren 

Bestandteil der Zielgruppen- und Themenarbeit des Theater Pädagogischen Zentrums geworden. 

Im Netzwerk „CircO“ vereinigen sich über 24 Zirkusse in der Region Hannover. Kinder und Jugendliche 

im Alter von vier bis 18 „arbeiten Manege“. Ein vorhandenes Handicap hindert nicht daran, dass Kinder 

oder Jugendliche ihre Rolle, ihren Platz, ihre Aufgabe finden. Die Manege ist der Ort des 

gleichberechtigten und respektvollen Erlebens. 

 

Musikschule 

Mit der kommunalen Musikschule wirkt die Landeshauptstadt Hannover per se inklusiv, weil Musik und 

musizieren als verbindendes Medium Menschen jeglicher Herkunft zusammenführt. 

Frühe musikalische Bildung im Elementarbereich führt dazu, dass sich Kinder in ihren Sinnen schulen 

und ihre Wahrnehmungsfähigkeit erhöhen.  

Das Musizieren in Klassen fördert das Gemeinschaftserlebnis und schult den Blick für Vielfalt. 

Das Regelangebot im Instrumentalbereich beinhaltet neben dem gewünschten Einzelunterricht auch 

einen breit angelegten Gruppenunterricht einschließlich Ensembleformation. 

In besonderen Projekten werden Kinder mit Handicaps musikalisch geschult, dadurch mit ihren 

Fähigkeiten wahrgenommen und in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt. 
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Das Musizieren schließt keinen Menschen aus, es führt zusammen, erfordert Üben und verlangt Fleiß 

und Disziplin. 

Mit dem kompetenten und sehr breit angelegten Angebot der Musikschule wird der Ansatz der aktiven 

Teilhabe unterstützt.  

Eine moderate Gebührenordnung sieht auch Ermäßigungen für finanziell Schwächere vor, sodass auch 

unter diesem Aspekt einer gelungenen Inklusion entsprochen werden kann. 

 

 

 

 

Kommunales Kino (Koki) im Künstlerhaus 

Das Kino im Künstlerhaus ist seit 1974 Spielstätte für das Kommunale Kino Hannover, einer Initiative, 

die nationale und internationale Filmkunst vorstellt und fördert. Das Kino selbst hat einen Saal und Platz 

für 160 Besucher. Im Foyer befinden sich nochmals 40 Sitzplätze, die für Konferenzen gemietet oder 

fürs gemütliche Zusammensitzen nach dem Film genutzt werden können. Das Künstlerhaus ist mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem PKW gut zu erreichen. 

Seit Februar 1983 hat das Kommunale Kino seine zentrale Spielstelle im Künstlerhaus, das Kino im 

Künstlerhaus. Mit dem Umbau des Künstlerhauses 1999 bis 2001 konnte die ursprüngliche Architektur 

in wesentlichen Bereichen wieder sichtbar und erlebbar gemacht werden. 

Das Kino ist barrierefrei erreichbar, neben einer modernen Toilettenanlage (mit Behinderten-WC) 

stehen im Saal mehrere Rollstuhlplätze zur Verfügung.  

Der Saal verfügt über eine komplette Theaterbühne, sodass Veranstaltungen in Kombination mit Bühne 

und Leinwand möglich sind. 

Das Kinofoyer mit 40 Sitzplätzen, weitere Räume sowie die großen Lichthöfe bieten die Möglichkeiten 

für Diskussionen, Vorträge und Filmseminare.  

Im Koki werden im Rahmen der laufenden Programmarbeit auch Filme gezeigt, die das Thema „ 

Handicaps. Behinderung, Ausgrenzung“ inhaltlich bearbeiten. Dadurch wird ein Beitrag zur  

Auseinandersetzung auch unter jugendlichen Besuchern geleistet. 

 

Die Herrenhäuser Gärten mit Orangerie und Berggarten  

sind besondere historische und kulturelle Einrichtungen in Hannover, die allen Menschen zugänglich 

sein müssen. 

Die Herrenhäuser Gärten haben die Barrierefreiheit der historischen, denkmalgeschützten 

Gartenanlagen und Gebäude in den letzten Jahren permanent ausgebaut und den Service auf diesem 

Gebiet verbessert, zum Beispiel durch Angebote wie Leih-Rollstühle und E-Scooter. Bei allen 

Baumaßnahmen werden die Belange von Menschen mit Geh- oder Sehbehinderten selbstverständlich 

berücksichtigt. So wurde zum Beispiel in den Berggarten-Schauhäusern beim Neubau eines 

Durchgangs in den Garten auch eine neue Rampe für den barrierefreien Zugang in das 

Kakteenschauhaus gebaut. Beim Umbau der Orangerie als Veranstaltungsstätte wurde ein 

Behinderten-WC eingebaut. In der Umsetzungsphase befindet sich das Schloss Herrenhausen, das 
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2013 eröffnen wird. Auch hier wird ein barrierefreier Zugang gewährleistet, Behinderten-WCs sind 

ebenso im Bau wie behindertengerechte Arbeitsplätze mit absenkbaren Theken im Bereich 

Kasse/Shop. Auch in Zukunft setzen die Herrenhäuser Gärten auf eine Verbesserung der 

Barrierefreiheit, wo immer das möglich ist, und freuen sich über entsprechende Anregungen und 

Kooperationen. 

 

Großer Garten 

Plan für Menschen mit Sehbehinderung zum kostenlosen Ausleihen 

3 E-Scooter zum kostenpflichtigen Ausleihen 

Kostenlose Leih-Rollstühle 

Gartenlotsen: Freiwillige Ansprechpartner im Garten, Projekt mit dem Freiwilligenzentrum Hannover 

Behinderten-WC an der Trauerbuche und am Parkplatz 

Orientierungsplan mit Behinderten-Parkplätzen und -WCs 

Besucherleitsystem mit Ausschilderung der Behinderten-WCs 

 

Historische Gebäude 

Behinderten-WC in der Orangerie 

Rampen für den barrierefreien Zugang zum Glasfoyer bzw. in die Galerie und in die Orangerie 

 

Berggarten 

Barrierefreier Durchgang durch die Schauhäuser in den Garten 

Neue Rampe für Menschen mit Rollstühlen/Rollatoren/Kinderwagen im Kakteenschauhaus 

Breite Wege durch den Staudengrund, Erschließung eines Weges am östlichen Bachlauf entlang und 

weiterer Teilbereiche durch Wegnahme einzelner Stufen 

Behinderten-WC 

Angedachte weitere Maßnahmen: 

- Neuauflage des Plans inkl. Schloss 

- Führungen für Menschen mit Sehbehinderung 

 

3.11 Partizipation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die politischen Rechte sowie die 

Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen zu genießen, und verpflichten sich, 

a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen wirksam und 

umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können, sei es unmittelbar oder 

durch frei gewählte Vertreter oder Vertreterinnen, was auch das Recht und die Möglichkeit 

einschließt, zu wählen und gewählt zu werden; …: 

b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und 

gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung der öffentlichen 

Angelegenheiten mitwirken können, und ihre Mitwirkung an den öffentlichen Angelegenheiten 

zu begünstigen, …“ (Artikel 29 der UN-BRK) 

 



60 

 

 

 

Die Stadt Hannover ist in ihrem Engagement um Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen seit 

vielen Jahren aktiv.  

Mit der Einrichtung der Stelle der Behindertenbeauftragten der Stadt Hannover 2000 und dem Runden 

Tisch für Menschen mit Behinderungen 2009 hat die Stadt Hannover die Möglichkeit der Einflussnahme 

auf städtisches Handeln für Menschen mit Behinderungen deutlich verbessert. 

 

3.11.1  Beteiligung 

„Die/Der Behindertenbeauftragte (Anm. jetzt „Beauftragte für Menschen mit Behinderungen) soll die 

Interessen der körperlich, geistig und seelisch Behinderten innerhalb der Stadtverwaltung sowie in der 

Öffentlichkeit gegenüber allen Institutionen vertreten, die mit Angelegenheiten von Behinderten befasst 

sind mit dem Ziel, die Stärkung der Selbstbestimmung und der Eigenständigkeit der Behinderten bei der 

Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu erreichen“10 

Ziel der Arbeit ist es, auf der kommunalen Ebene dafür einzutreten, dass die Benachteiligung von 

Menschen mit Behinderung beseitigt und verhindert wird, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung in der Gesellschaft gewährleistet und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung 

ermöglicht wird. Das Arbeitsfeld der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der LHH ist eine 

Querschnittsaufgabe, in deren Rahmen die Interessen der körper-, sinnes-, geistig- und seelisch 

behinderten Menschen innerhalb der Stadtverwaltung, gegenüber Politik und Öffentlichkeit vertreten 

werden. 

Dabei ist es wichtig, daran mitzuwirken, das sich ein Bewusstsein dafür zu entwickelt, dass es nicht 

darum geht, „Sondermaßnahmen und Hilfen für Behinderte“ zu schaffen, sondern im Sinne der 

Inklusion vielmehr die bauliche Umwelt und alle örtlichen Strukturen und Dienstleistungen so zu 

gestalten, dass sie von Menschen mit und ohne Behinderung, Frauen und Männern, Kindern, Senioren 

und Menschen mit Migrationshintergrund, eben der gesamten Bevölkerung genutzt werden können. 

In den vielen Jahren ihrer bisherigen Tätigkeit war die Behindertenbeauftragte an unzähligen 

planerischen Maßnahmen, vor allem im Baubereich, im Bereich der Planung des öffentlichen 

Personennahverkehrs, aber auch im Bereich Integration von Kindern mit Behinderungen in 

Kindertagesstätten und Schulen. 

 

2009 wurde der Runde Tisch für Menschen mit Behinderungen eingeführt. Er hat lt. § 2 der Satzung die 

Aufgabe, die Landeshauptstadt Hannover bei der Verwirklichung des NBGG zu unterstützen, um die 

Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern und die 

gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gemeinschaft zu 

gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 

Dem Runden Tisch gehören je ein/e Vertreterinnen, ein Vertreter der Ratsfraktionen, der 

Sozialdezernent, der Leiter des Fachbereichs Soziales, der Bereichsleiter des Bereichs Sonstige 

                                                           
10 Informationsdrucksache Nr. 561/99 ( Aufgaben der/des Behindertenbeauftragten, Absatz 1) 
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Sozialhilfe des Fachbereichs Soziales, sowie je eine Vertreterin, ein Vertreter von den in der Arbeit für 

Menschen mit Behinderungen tätiger Verbände, Organisationen und Vereine. 

So ist ein direkter Austausch zwischen Politik, Verwaltung und den Menschen mit Behinderungen 

möglich, somit direkter Einfluss gegeben. 

In den Stadtbezirken 2 (Vahrenwald-List), und 3 (Bothfeld – Vahrenheide) sind Runde Tische zum 

Thema Inklusion eingerichtet. 

Im Stadtbezirk 6 (Kirchrode – Bemerode – Wülferode) wurde mit einer Auftaktveranstaltung der 

Bezirksrat und  interessierte Verbände, Vereine und Einrichtungen Anfang 2011 über die Inhalte von 

Inklusion und deren Auswirkungen informiert. Seit dem wird das Thema in der Stadtbezirksrunde durch 

Bearbeitung in verschiedene Fach-AGs und im Bezirksrat durch Anträge weiterhin behandelt.  

in Herrenhausen-Stöcken, SB 12,  gibt es bereits seit 2 Jahren eine AG Inklusiver Stadtbezirk, die 

bisher 3 bezirksweite Konferenzen unter Beteiligung von Schulleitern, Kitas, Stadtteilkultur, Kirche, 

Senioren, Politik, Kinder- und Jugendeinrichtungen und vielen anderen durchgeführt hat. 

Auch in den anderen Stadtbezirken wird das Thema bewegt und Formen der weiteren Arbeit überlegt. 

Voraussetzung zur Wahrnehmung von Beteiligungsrechten ist die Kenntnis über Formen und 

Möglichkeiten. Gerade Menschen mit Behinderungen haben großes Interesse an entsprechenden 

Informationen. 

In Kooperation zwischen dem Agenda 21-Büro und der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen 

und der Unterstützung von Vereinen und Verbänden für Menschen mit Behinderungen wurde z.B. ein 

Workshop zum Thema „Wie funktioniert Politik in der Stadt und der Region und wie kann ich mich 

beteiligen?“ durchgeführt. Zu Fragestellungen wie „Wer wählt den Oberbürgermeister, wer die 

Bürgermeister? Bis hin zu „Wie kann ich mitgestalten und wo kann ich mich politisch engagieren? 

Wurde informiert und diskutiert. Die gute Resonanz auf dieses Angebot ermuntert, derartige 

Veranstaltungen zu wiederholen. 

 

3.11.2  Bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe 

Die Ermöglichung von gesellschaftlicher Teilhabe und bürgerschaftlichem / ehrenamtlichem 

Engagement setzt vor Ort Strukturen voraus, die Beteiligung ermöglichen und für Gelegenheiten für 

Engagement sorgen und dieses fördern. Es sind Strukturen, die sowohl den lokalen Besonderheiten 

entsprechen als auch das jeweilige Handlungsfeld beachten und entsprechende Zugänge schaffen.  

Maßnahmen und Netzwerke zur Ermöglichung von Engagement und Teilhabe werden seit vielen 

Jahren in verschiedenen Bereichen und Themen von den Fachbereichen der Stadtverwaltung gefördert 

und unterstützt. 

So sind beispielsweise bereits seit vielen Jahren vom Fachbereich Senioren als stadtbezirkliche 

Seniorennetzwerke aufgebaut und mit vielen Verästelungen zu den Akteuren ausgeweitet worden. 

Diese Infrastruktur mit stadtbezirklichen Büros in allen 13 Stadtbezirken ermöglicht Engagement und 

Teilhabe bei Seniorinnen und Senioren aller Altersgruppen, aller Ethnien sowie Menschen mit 

Einschränkungen im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich. Es sind ebenfalls Strukturen für 
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Engagement vorhanden und werden auch genutzt, die im Sozialraum ermöglichen, das Wohnumfeld, 

den Stadtplatz gemeinsam zu verschönern. 

„Mit Familien für Familien: Familienkonferenzen“ ist ein Angebot, das der Fachbereich Jugend und 

Familie entwickelt hat:  

 „Klink dich ein!“ Unter diesem Motto werden seit April 2012 Familienmenschen jeden Alters 

aufgefordert, sich unmittelbar mit ihren Wünschen und Ideen (bis hin zu ganz handfesten Aktivitäten) in 

die Entwicklung der Familienfreundlichkeit Hannovers einzubringen.  

Hinter diesem Aktivierungs- und Beteiligungsangebot steht das Konzept Familienkonferenzen 

(Informationsdrucksache 0125/2012). Die Familienkonferenzen werden in sechs Pilotstadtteilen  

sozialraumbezogen und themenoffen durchgeführt. Parallel dazu gibt es themenbezogene 

Familienkonferenzen für das gesamte Stadtgebiet.  

Ein zentrales Thema der Familienkonferenzen ist das Zusammenleben als heterogene Gesellschaft. 

Was verbindet die Menschen im Stadtteil und wie kann ein gemeinsames Zusammenleben so gestaltet 

werden, dass sich alle Bewohnerinnen und Bewohner unabhängig von ihren Geschlechterrollen, 

ethnischen Zugehörigkeiten, sozialen Milieus oder körperlichen Bedingungen einbringen können. Es 

geht darum, unterschiedliche Bedürfnisse und Lebenssituationen in der Nachbarschaft wahrzunehmen 

und in den alltäglichen Umgang miteinander einzubeziehen – über die konkreten 

Aushandlungssituationen während der Familienkonferenz hinaus. Familienkonferenzen sind also auch 

Orte, an denen man voneinander lernt und soziale Kompetenzen entwickelt. 

Der Fachbereich Soziales ist in den Stadtteilen auch im Rahmen des Programms Soziale Stadt sehr 

engagiert und fördert nachbarschaftliche Hilfen und Angebote. Dies sind nur einige wenige Beispiele 

von stadtbezirklichen Vernetzungsangeboten der Fachbereiche in der Stadt Hannover. 

Der nächste Schritt des Prozesses „Auf dem Weg zur inklusiven Stadt“ wird sein diesen Bereich der 

Vernetzung und Kooperation von Aktivitäten im Sozialraum, aber auch in der Stadt insgesamt, 

besonders betrachten. 

 

3.11.3  Wahlen  

Das Sachgebiet Wahlen und Statistik im Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste wird 

bei den Vorbereitungen der Landtagswahl 2013 verstärkt das Augenmerk auf die barrierefreie 

Erreichbarkeit der Wahllokale richten.  

Diesbezüglich sind folgende Punkte geplant: 

- Überprüfung der Zugänglichkeit der Wahllokale 

- Bei barrierefreiem Zugang  

- wird auch die zusätzliche behindertengerechte Ausstattung wie Behindertentoilette etc. 

geprüft. 

- wird ein Rollstuhl-Piktogramm auf die Wahlberechtigungskarte aufgedruckt 

- enthält die Wahlberechtigungskarte zusätzliche Hinweise auf Infotelefon und Internetseite 

für weitere Informationen und Hilfen 

- Bei nicht barrierefreiem Zugang  

- erfolgt ein deutlicher Hinweis („nicht barrierefrei“) auf der Wahlbenachrichtigungskarte 
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- enthält die Wahlbenachrichtigungskarte zusätzliche Hinweise auf Infotelefon und 

Internetseite für weitere Informationen und Hilfen 

- wird eine Datenbank als Auskunftssystem (z.B. zum Einsatz in der Briefwahlstelle) schon 

im Vorfeld der Wahl angelegt. 

Unter Beteiligung der Stadt Hannover hat das Land eine Broschüre „Wie man wählt“ veröffentlicht. In 

einfacher Sprache wird der Wahlvorgang, wie die Briefwahl erläutert. 

Auch in den Stadtbezirken wird an dem Thema Inklusion gearbeitet. In Runden Tischen oder 

Arbeitsgruppen oder auch zunächst erst einmal grundsätzlich wird das Thema bewegt.   

 

4.  Ausblick 
 

Mit diesem Bericht wurde Bilanz gezogen über den gegenwärtigen Stand der Berücksichtigung des 

inklusiven Gedankens in allen Bereichen der Stadtverwaltung und entsprechender Vorhaben und 

Planungen. Es kann bereits auf eine Vielzahl von Maßnahmen, Projekten und Initiativen, bisher unter 

dem Titel Integration, aber schon mit inklusivem Gedanken, zurückgeblickt werden. 

 

Dieses Engagement für Inklusion wird fortgesetzt. Die zunehmende Auseinandersetzung mit dem 

Thema  in den Fachbereichen schafft zudem die Möglichkeit einer individuellen Reflektion der eigenen 

Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Themenbezogene Workshops, 

Informationsveranstaltungen und Seminarangebote können diesen Prozess unterstützen. 

Die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Inklusion“ und den gesellschaftlichen 

Konsequenzen aus der UN-BRK breitet sich auf alle gesellschaftlichen Bereich aus. Maßnahmen 

werden entwickelt oder bekommen durch die neue Betrachtung eine neue Bewertung. 

Beispielhaft sollen hier einige Maßnahmen und Pläne aus unterschiedlichen Bereichen genannt werden: 

- Übersicht der ev. Kirchen zu Barrierefreiheit 

- die Hannoverschen Werkstätten übersetzen Texte in Leichte Sprache und haben dazu ein Büro 

eingerichtet, 

- die GBH baut ein neues integratives Wohnprojekt – rollstuhl- und behindertengerecht. In einem 

dreigeschossigen Wohnhaus werden 21 Wohnungen und eine betreute Wohngruppe für acht 

Personen entstehen, 

- Pro Beruf GmbH bietet in einem neuen Projekt Schülerinnen und Schülern der Förderschulen 

für geistige und körperliche Entwicklung Berufsorientierung an. 

- das Annastift eröffnete eine Tagesförderstätte für bis zu 20 Menschen mit schweren 

Behinderungen in der List. Nicht nur ambulante Betreuung, sondern auch sinnvolle 

Beschäftigung soll angeboten werden.  
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Dies sind nur einige Beispiele für eine ganze Reihe von Aktivitäten zur Verbesserung der 

Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen in unserer Stadt. 

 

5.  Anlage 

Mitglieder der dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppe Inklusion sind: 

Dezernat I:      Sabine Glüsenkamp ,   OE 18.3 

Dezernat II:      Marc-Andrè Müller,  Dez. II 

 

Dezernat III:      Stefan Rauhaus,  OE 51.4 

       Ulrik Meier   OE 50.2 

       Dagmar Vogt-Janssen,  OE 57.2 

  

Dezernat IV:      Dieter Wuttig,   OE 43 

Dezernat V:      Inge Schottkowski-Bähre, OE 19F 

       Frank Döpke,   OE 23.31 

 

Dezernat VI:      Monika Blaschke,  OE 61.5

  

18.F Referat für Frauen & Gleichstellung:  NN 

Gesamtvertretung der Schwerbehinderten:  Rosemarie Vornholt 

Koordinierungsstelle Inklusion    Ingrid Gehrmann  OE 50K 

       Andrea Hammann  Dez. III 

 

 

 



Stellungnahme des Rundes Tisches für Menschen mit Behinderungen zum 
Ersten Bericht „Auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt“ 2012 
 
 
Vorbemerkung 
 
Die Stadtverwaltung hat zum Jahresende 2012 ihren ersten Bericht gemäß dem 
Auftrag des Rates (Drucksache Nr. 1967/2011) und der von ihr erarbeiteten 
Konzeption „Auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt“ vorgelegt. Dieser Bericht ist      
– Prozess gemäß – zunächst dem „Runden Tisch für Menschen mit Behinderungen“ 
im November 2012 zur Erarbeitung einer Stellungnahme zugesandt worden.  
 
Der „Runde Tisch“ hat dazu den Bericht zunächst in seiner Sitzung vom 12.12.2012 
ausführlich debattiert und seine Bewertungen, Bemerkungen und Anmerkungen 
protokollarisch festgehalten. 
 
Da nicht alle Mitglieder anwesend sein konnten und zudem teilweise eine vertiefte 
Beschäftigung erwünscht wurde, wurde zum einem die Möglichkeit einer 
nachträglichen schriftlichen Stellungnahme durch die Mitglieder vereinbart. Zum 
anderen wurden der Bericht, der erste Entwurf einer entsprechenden Stellungnahme 
dazu und die ergänzend eingereichte Stellungnahme in einer zweiten Sitzung am 
13.02.2013 erneut erörtert. 
 
Als Ergebnis wird nunmehr durch den „Runden Tisch für Menschen mit einer 
Behinderung“ folgende Stellungnahme abgegeben, zu der die einzelnen, gesondert 
eingereichten Positionen einzelner Mitglieder ausdrücklich ergänzend (Anlage) 
hinzugefügt werden: 
 
1. Grundsätzliches 
 
Der „Runde Tisch für Menschen mit einer Behinderung“ begrüßt ausdrücklich den 
vorgelegten Bericht der Verwaltung; er sieht im erreichten Umfang und der 
gewonnenen Differenziertheit eine grundsätzlich angemessene Bearbeitung der 
Thematik der Inklusion. Er anerkennt zudem eine Pionierrolle, die die 
Landeshauptstadt Hannover unter den Kommunen mit dem von ihr eingeleiteten 
Prozess einnimmt. 
 
Zum Charakter des ersten Berichtes ist zudem die Bestandsaufnahme 
hervorzuheben, die deutlich macht, dass schon jetzt in Hannover eine Vielzahl von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit einer 
Behinderung erreicht werden konnten. Gleichzeitig bietet der Bericht eine gute 
Grundlage für die weitere Planung des inklusiven Prozesses. 
 
Kritisch wird insbesondere angemerkt, dass im ersten Bericht allein Maßnahmen der 
Stadtverwaltung beschrieben sind. Dem fallen z. B. Bereiche wie das gesamte 
Tätigkeitsspektrum der Selbsthilfe und ihrer Organisationen zum Opfer; zudem sollte 
in zukünftigen Berichten (abschnittsweise) auch dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass sich das Leben und die anzustrebende vollständige Teilhabe von 
Menschen mit einer Behinderung auch in Lebensbereichen abspielt, die nicht dem 
direkten Einfluss der Stadtverwaltung unterliegen, die aber einem Bericht über den 
Stand der erreichten Inklusion zugehörig sein müssen. Ausdrücklich genannt wurden 
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hierbei z. B. die Bereiche Arbeitsmarkt und Qualifizierung sowie die 
Hochschulausbildung. 
 
Weiterhin wurde kritisiert, dass zahlreiche sachliche Darstellungen Barrierefreiheit 
allein im Sinne von Zugänglichkeit zu Angeboten, Dienstleistungen und Gebäuden 
begreifen. Dies sei vor dem Hintergrund der Inklusionsdebatte und der 
unterschiedlich ausgeprägten Form von Behinderungen nicht mehr zeitgemäß und 
müsse durch die Beachtung des Kriteriums der Nutzbarkeit sowie den dafür 
erforderlichen Hilfsmitteln (insbesondere z. B. bei Seh- oder Hörbehinderungen) 
ersetzt werden. Die Erfordernisse zur Ermöglichung der gleichberechtigten Teilhabe 
von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sind erforderlichenfalls zu 
präzisieren. 
 
Gewünscht wird, dass Dissability Management als Teil von Diversity Management zu 
einem selbstverständlichen Bestandteil kommunalen Handelns in allen seinen 
Fachlichkeiten wird. 
 
2. Form 
 
Der „Runde Tisch für Menschen mit einer Behinderung“ kann die grundsätzliche 
Form und Gliederung des vorgelegten Berichtes nachvollziehen; gewünscht wird 
allerdings in zukünftigen Berichten eine stärkere Berücksichtigung weiterer 
Lebensbereiche (s. oben). 
 
Darüber hinaus sollte angestrebt werden, in weiteren Berichten Wiederholungen zu 
vermeiden und insbesondere konkrete Zielsetzungen innerhalb der einzelnen 
Fachlichkeit sowie neu erreichte Ergebnisse (ggf. auch durch den Einsatz 
unterschiedlicher Stilelemente) deutlich zu machen und hervor zu heben. Erwünscht 
ist ausdrücklich auch, wo Schwierigkeiten bei der Ermöglichung des inklusiven 
Prozesses auftreten, denen (jedenfalls aktuell) nicht oder nicht ausreichend 
begegnet werden kann, diese deutlich zu machen. 
 
3. Datenmaterial 
 
Zu den im ersten Bericht enthaltenen Daten wird ganz grundsätzlich seitens des 
„Runden Tisches“ festgehalten, dass er der Auffassung ist, dass das in der 
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen formulierte Ziel der 
gleichberechtigten Teilhabe und die entsprechende Umsetzung dieser Konvention 
unabhängig von der absoluten Zahl der Menschen mit einer (oder auch mehreren) 
Behinderung zu sehen und zu werten ist. Dies gilt selbstverständlich auch für 
differenzierte Anpassungen, die aufgrund von Lebenssituationen, die durch ganz 
unterschiedliche Behinderungsarten geprägt sind, auftreten. 
 
Auch wenn gewisse Schwierigkeiten bei der Erhebung von Daten (zumal auf 
kommunaler Ebene) einzuräumen sind, ist festzuhalten, dass die im Bericht 
herangezogenen Daten der schwerbehinderten Statistik lediglich für den 
Nachteilsausgleich und den Kündigungsschutz Relevanz haben, ganz grundsätzlich 
aber nur einen eingeschränkten Teil der Menschen mit Behinderung wiederspiegeln. 
 
Weiterhin wird die Sorge formuliert, dass bei ausschließlicher Betrachtung der Zahlen 
als Planungsgrundlage möglicherweise die Umsetzung erforderlicher Maßnahme 
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ausbleiben könnte. dies würde gegen Sinn und Zweck der UN-
Behindertenkonvention verstoßen. Der „Runde Tisch“ legt deshalb auch auf den 
Gesichtspunkt Wert, dass von Maßnahmen im Sinne der UN-BRK grundsätzlich alle 
Menschen in Hannover und zudem Besucherinnen und Besucher der Stadt mit und 
ohne Behinderung profitieren. 
 
Gewünscht wird insbesondere, dass zum Stand der Umsetzung der inklusiven 
Beschulung und der inklusiven Betreuung in den Kindertagesstätten in weiteren 
Berichten differenzierteres Datenmaterial Aufnahme findet. 
 
4. Themenbereiche und weiterer Prozess 
 
Der „Runde Tisch“ erkennt an, dass die wichtigsten Themenbereiche im ersten 
Bericht Aufnahme finden. 
 
Für den weiteren Prozess – und damit auch die Darstellung in zukünftigen       
Berichten – wird ergänzend insbesondere die Aufnahme folgender Aspekte für 
wünschenswert gehalten: 
 

4.1 Wohnen 
 
- eine stärkere Kooperation zwischen Stadtverwaltung und Trägern von 

Wohnprojekten alternativer Wohnformen, die ein Miteinander von Menschen 
mit und ohne Behinderung ermöglichen 

- eine Verstärkung kommunalen Engagements im Hinblick auf die Erhaltung und 
Schaffung bezahlbaren und barrierefreien Wohnraums. 

 
4.2 Bildung 
 
- eine laufende Überprüfung des Ausbaus eines bedarfsgerechten Angebotes 

integrativer Kinderbetreuungsangeboten in den einzelnen Stadtteilen, 
- eine Überprüfung der Situation von Studentinnen und Studenten mit 

Behinderungen und möglicher Unterstützungsleistungen, z. B. der Universität, 
aber auch im Rahmen der Eingliederungshilfe 

- eine Verstärkung der Aktivität und Information durch den Schulträger bzgl. der 
Umsetzung der inklusiven Beschulung 

- eine Überprüfung von Angeboten im Bereich des lebenslangen Lernens, 
bezogen auf die Barrierefreiheit im Sinne von Zugänglichkeit und Nutzbarkeit. 

 
4.3 Sport und Events 
 
- eine Überprüfung der Freizeitangebote im Hinblick auf Barrierefreiheit im 

beschriebenen, erweiterten Sinn 
- eine verstärkt inklusive Gestaltung der Kinderferienpass-Aktion der Stadt. 

 
4.4 Kultur 
 
- eine erweiterte Überprüfung des Begriffes Barrierefreiheit im bereits genannten 

Sinne. 
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4.5 Der Themenbereich berufliche Ausbildung, Arbeit und Qualifizierung sollte in 
einem der nächsten Berichte gesondert aufgegriffen werden. 

 
4.6 Noch immer wird das „Persönliche Budget“ zu wenig genutzt. Um die 

Erforschung der Ursachen wird gebeten. 
 

Der „Runde Tisch für Menschen mit einer Behinderung“ in Hannover sieht ganz 
grundsätzlich den eingeschlagenen Weg zur Förderung und zum Ausbau inklusiver 
Möglichkeiten und Angebote als Weg zur rechtlich verpflichtenden und moralisch 
unerlässlichen gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung in 
allen Lebensbereichen. Er ist sich bewusst, dass dieses Ziel nur erreicht werden 
kann, wenn alle Handlungsträger in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und dem 
gesamten öffentlichen Leben sich dieser Verantwortung stellen und ihren jeweils 
eigenen Beitrag leisten! 
 



Mittendrin Hannover e.V. 
Kontakt- und Beratungsstelle 
Burgstraße 7 
30159 Hannover 
Tel. 0511 45 00 644 
www.mittendrin-hannover.de 
 

 

Stellungnahme zum Ersten Bericht der Landeshauptstadt Hannover „Auf dem Weg zur 

inklusiven Stadt“ 

 

Mittendrin Hannover e.V. bedankt sich für die Möglichkeit, als Mitglied des Runden Tisches 

für Menschen mit Behinderung zum o.g. Bericht Stellung zu nehmen. Wir begrüßen 

ausdrücklich, dass die Landeshauptstadt Hannover sich auf den Weg macht, inklusive Stadt 

zu werden.  

In unserer Stellungnahme beziehen wir uns ausschließlich auf den Bereich Bildung. 

Grundsätzlich merken wir an, dass im vorliegenden Bericht zwar bisherige Aktivitäten der 

Verwaltung beschrieben werden, offene Fragen und Bedarfe als zukünftiger Teil der 

„Wegstrecke“ jedoch leider oft unbenannt bleiben. 

Zu 3.5.1 Frühförderung 

zu Satz 2: Die Begriffe „Heilung“ und „Besserung“ halten wir im Zusammenhang mit 

Behinderungen für unangemessen. Wir schlagen folgende Formulierung vor: Gerade in den 

ersten Lebensjahren sind heilpädagogische Unterstützungsmaßnahmen besonders wirksam. 

Zu 3.5.2. Kindertagesstätten 

Im Bereich Kindertagesstätten werden Zahlen bezüglich der Versorgung  mit 

Integrationsplätzen genannt, die leider nicht  für die einzelnen Bezirke aufgegliedert sind. 

Stadtteile, die bisher mit Integrationsplätzen unversorgt sind, werden nicht erwähnt. 

An unsere Beratungsstelle  wenden sich nach wie vor Eltern, die große Schwierigkeiten 

haben, einen Integrationsplatz in Wohnortnähe zu finden. Gern würden wir daher 

nachvollziehen können, wo die 20 freien Plätze bereitgehalten werden/wurden.  

Hierzu konkret eine Anmerkung zum vierten Absatz:  Die Rahmenbedingungen für Inklusion 

in Kindertagesstätten beschränken sich nicht nur auf die bauliche Ausstattung. 

Chancengleichheit von Kindern mit und ohne Behinderungen schließt die Bereitschaft des 

örtlichen Trägers der Kinder-und Jugendhilfe ein, der Reduzierung von Gruppengrößen 

zuzustimmen, um Kindern mit Behinderung den Besuch einer Kindertagesstätte in direkter 

Nähe zum Wohnort zu ermöglichen. Derzeit müssen Familien z.T. Fahrtwege in entfernte 



Stadtteile auf sich nehmen, weil noch nicht alle Bezirke mit Integrationsplätzen versorgt 

sind. 

Der §3 Abs. 6 des niedersächsischen KiTaG heißt in der aktuellen Fassung vom 7.11.12:  

„Kinder, die eine wesentliche Behinderung (…)  haben (…) sollen nach Möglichkeit in einer 

ortsnahen Kindertagesstätte (…) gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung in einer Gruppe 

betreut werden.“ 

Zu 3.5.2 Schule 

Im Bericht werden lediglich zwei Schulen als Beispiele genannt. Es wäre wünschenswert, 

wenn der Bericht um eine Auflistung ergänzt werden würde, welche Schulen die baulichen 

Voraussetzungen erfüllen, ab Sommer 2013 inklusiv zu arbeiten. 

Zu 3.9.2 Freizeit  

Bei den genannten Freizeitangeboten wird auf den Abbau baulicher Barrieren der 

vorhandenen Angebote abgezielt; die größere Hürde für die gleichberechtigte Teilhabe von 

Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung stellt jedoch meist nicht diese baulichen 

Hindernisse dar, sondern vielmehr die Tatsache, dass diese Einrichtungen häufig mit sehr 

kleinem Personalstamm arbeiten müssen. Sie haben weder die finanziellen Möglichkeiten, 

heilpädagogische Fachkräfte zu beschäftigen, noch Kapazitäten, inklusive Konzepte zu 

entwickeln. 

Abschließend wünschen wir uns als Träger einer von Stadt und Region geförderten 

Beratungsstelle, dass diese im Bericht genannt wird: 

Zu 3.4. Beratung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit  

Der Verein Mittendrin Hannover e.V. bietet unabhängige Elternberatung an und erhält dafür 

Zuwendungen aus dem städtischen Haushalt.  Eltern, die Unterstützung bei der Wahl und 

Umsetzung inklusiver Bildungswege für ihr Kind benötigen, können sich an die 

Beratungsstelle in der Burgstraße 7 wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Namen der Beratungsstelle und des Vereinsvorstandes 

Svenja Bruck und Birgit Rauschke 

 

Hannover, 28.12.2012 
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„Auf dem Weg zur inklusiven Stadt“ 
 

Erster Bericht 2012 zur Umsetzung der Inklusion in der Landeshauptstadt Hannover  
 

Stellungnahme  
 

Deutscher Schwerhörigenbund Ortsverein Hannover e.V . 
 

Vorbemerkungen 

Der Deutsche Schwerhörigenbund Ortsverein Hannover e.V. (im Folgenden kurz: DSB) vertritt seit 
etlichen Jahren die Interessen schwerhöriger und ertaubter Menschen in der Landeshauptstadt Han-
nover. Unser Bundesverband ist Mitglied im Deutschen Behindertenrat, insofern ist unser Ortsverein 
bei Fragen zur Teilhabe, Partizipation, Integration und Inklusion schwerhöriger und ertaubter Men-
schen der zuständige Ansprechpartner in Hannover. 

Der DSB begrüßt ausdrücklich die Zielsetzung der Landeshauptstadt Hannover, sich auf den Weg zu 
einer inklusiven Stadt zu machen. Insofern ist der vorliegende Bericht als eine Standortbestimmung 
auf diesem Weg anzusehen. Allerdings enthält der Bericht hauptsächlich in der Vergangenheit durch-
geführte Maßnahmen und weniger in die zukünftige Entwicklung gerichtete Ideen für die Umsetzung 
der Inklusion in unserer Stadt. Eine vorhergehende Einbeziehung der Behindertenverbände in der 
Landeshauptstadt Hannover erfolgte leider nicht. 

Wie fast immer in unserer Gesellschaft, müssen schwerhörige und ertaubte Menschen auch in die-
sem Bericht feststellen, dass ihre Bedürfnisse kaum berücksichtigt wurden. Die Unsichtbarkeit der 
Schwerhörigkeit bewirkt, dass die Kommunikationseinschränkung nur unzureichend wahrgenommen 
und beachtet wird und die entsprechenden Hilfen nicht – wie erforderlich - ständig angeboten werden. 
Im Gegensatz dazu werden die Bedürfnisse gehörloser Menschen sehr wohl berücksichtigt, was wohl 
dadurch erklärt werden kann, dass diese Behinderung durch die Anwendung von Deutscher Gebär-
densprache (DGS) sichtbar und stark auffällig ist.  

Das zeigt sich besonders an der Häufigkeit, mit denen bestimmte Begriffe verwendet wurden. Die 
Worte „Gehörlose“ und „Gebärden“ sind zusammen 15mal in dieser Broschüre zu finden, während die 
Worte „Schwerhörige“, und „FM-Anlage“ lediglich 4mal verwendet wurden. Die Worte „Schriftdolmet-
scher“ und „Induktionsanlage“ erscheinen dagegen überhaupt nicht. 

Interessant ist nach Auffassung des DSB auch, dass sowohl die Worte „Selbsthilfegruppe“ und „Be-
hindertenverband“ in dem Text vollständig fehlen. Dies ist als Beleg zu werten, dass die Verwaltung 
der Landeshauptstadt Hannover diesem Bereich wenig Bedeutung beimisst. 

Auch ist aus dem Bericht nicht ersichtlich, dass die Landeshauptstadt Hannover die ehrenamtliche 
Arbeit der Behindertenverbände unterstützt. In der Arbeit des Runden Tisches für Menschen mit Be-
hinderungen in Hannover hat der DSB die Erfahrung gemacht, dass Kritik unerwünscht ist und auch 
kaum angenommen wird. Beim DSB hat sich der Eindruck ergeben, dass die Verwaltung grundsätz-
lich Recht hat und Erfahrungen und Kenntnisse der Betroffenen und ihrer Verbände zweitrangig sind. 
Dieser Eindruck ergibt sich verstärkt nach Durcharbeitung der vorliegenden Broschüre. 

Die Stellungnahme des DSB 
Der Bericht der Landeshauptstadt Hannover soll Inklusion in der Stadt ermöglichen. Im Folgenden 
zeigt der DSB auf, wo der Bericht verändert oder ergänzt werden muss und welche Bedingungen 
geschaffen werden müssen, damit die Inklusion gelingen kann. Naturgemäß konzentrieren wir uns 
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auf die Situation schwerhöriger und ertaubter Menschen. Wir würden es begrüßen, wenn die nachfol-
genden Anmerkungen umgesetzt werden. 

Zu Seite 7, 2. Absatz, Definition Behinderung:  

Kommentar des DSB:  Anstelle der hier aufgeführten veralteten, medizinischen Definition des Beg-
riffes „Behinderung“ sollte die in Artikel 1 Absatz 2 der UN-BRK genannte Definition verwendet wer-
den: „Der Begriff Menschen mit Behinderungen umfasst Menschen mit langfristigen körperlichen, 
seelischen, geistigen oder Sinnesschädigungen, die sie im Zusammenwirken mit verschiedenen 
Barrieren daran hindern können, gleichberechtigt mit anderen uneingeschränkt und wirksam an der 
Gesellschaft teilzunehmen.“ 

Zu Seite 7, 3. Absatz, Zahl von Menschen mit Behind erungen in Hannover:  

Kommentar des DSB: Die hier genannte Zahl von 53.000 dürfte weitaus zu niedrig sein, da ledig-
lich Menschen berücksichtigt sind, die nach dem Schwerbehindertengesetz als schwerbehindert an-
erkannt sind. Es gibt eine hohe Dunkelziffer von Menschen, die zwar die Kriterien einer Schwerbe-
hinderung erfüllen, aber aus unterschiedlichen Gründen keinen Schwerbehindertenausweis besit-
zen. 

Zu Seite 10, Punkt 1.3 Prozessgestaltung:  

Kommentar des DSB:  Die Einbeziehung und Beteiligung der Behindertenverbände erfolgt aus-
schließlich über den Runden Tisch für Menschen mit Behinderungen in Hannover. Da dieser jedoch 
satzungsgemäß lediglich 2mal im Jahr zusammentritt, kann von einer ausreichenden und angemes-
senen Einbeziehung und Beteiligung der Behindertenverbände keine Rede sein; hierzu wären min-
destens 6 Sitzungen pro Jahr erforderlich. Hier sind wesentlich frühere Informationen und die Mög-
lichkeit der Einflussnahme schon ganz zu Beginn einer Maßnahme zwingend erforderlich. Noch 
besser wäre die Einrichtung eines Behindertenbeirates in Hannover mit allen, solchen Gremien 
normalerweise zustehenden Rechten. 

Zu Seite 13, Punkt 2.3 Formen der Behinderung:  

Kommentar des DSB: Im ersten Diagramm (Menschen mit Schwerbehinderung) fehlen vollständig 
Menschen mit Hörbehinderung (schwerhörige, ertaubte und gehörlose Menschen). Leider werden 
nur Prozentzahlen genannt und nicht die konkrete Anzahl der betroffenen Menschen. Auf jeden Fall 
wird es vom DSB für unrealistisch gehalten, dass einige der im Diagramm aufgeführten Behinde-
rungen die Zahl hörbehinderter Menschen übertreffen soll. Jeder 6. Bürger ist hörgeschädigt, die 
MHH geht sogar von 20 % hörgeschädigten Menschen aus, Tendenz steigend. Zudem ist Lärm-
schwerhörigkeit die anerkannte Berufskrankheit Nr.1. Somit ist, auch zur Überprüfung, die Ermitt-
lung konkreter Zahlen notwendig. 

Zu Seite 13, Punkt 2.3 Menschen, die Leistungen nac h SGB VII beziehen:  

Kommentar des DSB: Die in diesem zweiten Diagramm genannten Zahlen enthalten zwar hörbe-
hinderte Menschen, aber es werden gehörlose und hörbehinderte Menschen in einen Topf gewor-
fen, so dass eine differenzierte Auswertung nicht möglich ist. 

Zu Seite 20, Punkt 3.1.3 Behindertengerechter Umbau  von Wohnungen (Duschwanne) 

Kommentar des DSB:  Wenn aufgrund einer Behinderung der Austausch einer Badewanne gegen 
eine behindertengerechte Duschwanne durchgeführt wurde, muss gesetzlich verhindert werden, 
dass der Wohnungseigentümer nach Auszug bzw. Tod des Mieters den Rückbau der Badewanne 
verlangen darf. 

Zu Seite 21, Punkt 3.2.1 Gebäude 

Kommentar des DSB:  Bisher ist in der Niedersächsischen Bauordnung die Anwendung der DIN 
18 040 Barrierefreies Bauen nicht zwingend vorgeschrieben. Bei allen öffentlichen Bauten der Lan-
deshauptstadt Hannover ist vorzuschreiben, dass diese DIN vollständig einzuhalten ist. 
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Zu Seite 22, Punkt 3.2.1 Gebäude/ Schulen 

Kommentar des DSB:  Es wird mitgeteilt, dass bei Schulsanierungen verstärkt Akustikmaßnahmen 
durchgeführt würden. Es wäre wünschenswert, wenn auch mitgeteilt würde, in welchen Schulen und 
welchen dortigen Räumen derartige Maßnahmen erfolgten und auf welcher Grundlage (z.B. Gutach-
ten, Wunsch des Lehrpersonals) sie durchgeführt wurden.  

Barrierefreiheit in Schulen wird offenbar hauptsächlich unter dem Blickwinkel von Rollstuhlfahrern 
gesehen, während festzustellen ist, dass Maßnahmen für hörgeschädigte Kinder (mit Ausnahme der 
Raumakustik) nicht adäquat angedacht werden. Dies betrifft z.B. Anschaffung von mobilen Ton-
Übertragungsanlagen. Im Übrigen kommen raumakustische Maßnahmen auch dem Lehrpersonal 
und den guthörenden Schülern zugute. 

Zu Seite 23, Punkt 3.2.1 Gebäude/ Schulen/ IGS Mühl enberg 

Kommentar des DSB:  Es wird mitgeteilt, dass beim Neubau der IGS in vielen Teilen für eine gute 
Akustik gesorgt würde. Es wäre die Information wünschenswert, welche Schulbereiche aus wel-
chem Grund von diesen Maßnahmen betroffen sind. 

Zu Seiten 23 und 24, Punkt 3.2.1 Gebäude/ Kindertag esstätten und Jugendeinrichtungen 

Kommentar des DSB:  Gerade in Kindertagesstätten sowohl in Jugendeinrichtungen sind Maß-
nahmen zur Absenkung der Lautstärke (Akustikmaßnahmen) sehr sinnvoll, um Kindern bzw. jungen 
Menschen mit Hörbehinderungen Inklusion zu bieten. Im Bericht ist hiervon nicht die Rede. Wird 
hier keine Notwendigkeit derartiger Maßnahmen gesehen? 

Zu Seite 24, Punkt 3.2.1 Gebäude/ Verwaltungen 

Kommentar des DSB:  Es wird die barrierefreie Erreichbarkeit der Konferenzräume im Rathaus 
durch Einbau eines Fahrstuhles dargestellt. Es ist erfreulich, dass die Bedürfnisse von Rollstuhlfah-
rern berücksichtigt werden. 

Leider fehlen jegliche Maßnahmen zur Nutzbarkeit der Konferenzräume für Menschen mit Hörbe-
hinderungen (z.B. durch Einbau von Induktionsanlagen). Auf diese Weise werden hörgeschädigte 
Menschen ausgegrenzt und diskriminiert. 

Zu Seite 25, Punkt 3.2.1 Gebäude/ Volkshochschule 

Kommentar des DSB:  Für den Umbau der ehem. Schule am Hohen Ufer ist die Anschaffung einer 
mobilen Höranlage vorgesehen, die in allen Unterrichtsräumen genutzt werden kann. Als Interes-
senvertreter schwerhöriger Menschen bittet der DSB, bei Planung, Auswahl und Test der Anlagen 
hinzugezogen zu werden. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass falsche Entscheidungen 
und auf diese Weise Fehl-Investitionen erfolgen. Gleiches gilt für die Beschilderung von Räumen mit 
Höranlagen. 

Ebenso muss die barrierefreie Erschließung des großen Saales bedeuten, dass hier eine Indukti-
onsanlage für Menschen mit Hörbehinderungen vorgesehen wird, Auch hier sollte der DSB bei Pla-
nung, Auswahl und Test der Anlage hinzugezogen werden. 

Zu Seite 25, Punkt 3.2.1 Gebäude/ Hannoversches Con gress Centrum HCC 

Kommentar des DSB:  Es wird behauptet, dass im HCC bei der Barrierefreiheit bereits moderne 
Standards bestünden. Dieser Auffassung muss der DSB widersprechen. Für Menschen mit Hörbe-
hinderungen besteht im HCC bisher keine Barrierefreiheit, dem DSB ist kein Raum im HCC mit Hör-
hilfen bekannt. Das HCC muss dringend nachgerüstet werden, z.B. mit Induktionsanlagen, um Bar-
rierefreiheit für hörgeschädigte Menschen zu gewährleisten. Bei der Planung, Auswahl und Test der 
Anlagen sollte der DSB als fachkompetenter Interessenvertreter schwerhöriger Menschen hinzuge-
zogen werden. 
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Zu Seite 26, Punkt 3.2.2 Freiraum Verkehrs- und Grü nflächen/ Öffentliche Plätze 

Kommentar des DSB:  Es wird im Bericht dargelegt, dass für die Barrierefreiheit „kreatives Gestal-
ten im dialogischen Prozess“ erforderlich sei und dass „rein funktionale Lösungen zur Erfüllung ent-
sprechender Richtlinien mit technischen Hilfsmitteln und Ausstattungsdetails der Barrierefreiheit da-
bei immer nur die zweitbeste Lösung seien, denn sie stigmatisierten zu guter Letzt Menschen mit 
Beeinträchtigungen“. 

Es ist leider nicht beschrieben, wer mit wem diesen „dialogischen Prozess“ durchführt, damit klar 
definiert ist, wer die Akteure sind, die hier gemeinsam handeln sollen.  

Der Auffassung, dass Menschen mit Behinderungen durch Anwendung von technischen Hilfsmitteln 
und Ausstattungsdetails der Barrierefreiheit stigmatisiert würden, muss der DSB widersprechen. Mit 
diesem seltsamen Argument können alle Hilfen für Menschen mit Behinderungen abgelehnt werden. 
Heutzutage „outen“ sich Menschen mit Behinderungen und stehen zu ihrer Behinderung. Eine evtl. 
mögliche Stigmatisierung ist damit nicht mehr gegeben. 

Zu Seite 29, Punkt 3.2.2 Freiraum Verkehrs- und Grü nflächen/ Klärwerksführungen 

Kommentar des DSB:  Es werden Führungen im Klärwerk Hannover-Herrenhausen für Rollstuhl-
fahrer angeboten, was sehr zu begrüßen ist. Es fehlen jedoch u.a. barrierefreie Führungen für Men-
schen mit Hörbehinderungen.  

Zu Seite 29, Punkt 3.2.2 Freiraum Verkehrs- und Grü nflächen/ Friedhöfe 

Kommentar des DSB:  Es wird in dem Bericht darauf verwiesen, dass in den Kapellen der großen 
Friedhöfe Audiosysteme für Menschen mit Hörschädigung eingebaut wurden. Dieses wirklich sehr 
erfreuliche Angebot ist nach Kenntnis des DSB den potenziellen Nutzern kaum bekannt, da es zu 
wenige Informationen hierüber gibt. Außerdem fehlen in den meisten Friedhofskapellen Schilder, 
aus denen ersichtlich ist, dass eine Induktionsanlage installiert wurde und auf welchen Plätzen de-
ren Wirksamkeit am günstigsten ist. Welche Induktionsanlagen wurden von betroffenen Hörgeschä-
digten getestet? Dem DSB ist lediglich die Kapelle auf dem Engesohder Friedhof bekannt. 

Zu Seite 30, Punkt 3.3 Mobilität 

Kommentar des DSB:  In der Vorbemerkung wird mitgeteilt, dass „besondere akustische und visu-
elle Markierungen von Verkehrswegen“ vorgesehen sind. Leider fehlen hierzu im Punkt 3.3 Mobilität 
jegliche Angaben, was hier im Einzelnen geplant ist.  

Bei evtl. geplanter visueller Unterstützung von Menschen mit Hörbehinderungen bei der öffentlichen 
Mobilität sollte die Fachkompetenz des DSB hinzugezogen werden. Bisher ist der DSB als Interes-
senvertreter von Menschen mit Hörbehinderungen nicht in den Ausschuss öffentlicher Nahverkehr 
eingebunden. 

Zu Seite 31, Punkt 3.3.1 Öffentliche Verkehrsmittel   

Kommentar des DSB:  Der Bericht erwähnt im Satz 2, dass „beim Ausbau des ÖPNV die barriere-
freie Zugänglichkeit oberster Planungsgrundsatz“ sei. 

Der DSB macht darauf aufmerksam, dass Barrierefreiheit nicht nur Zugänglichkeit, sondern auch 
Nutzbarkeit bedeutet, und bittet um eine entsprechende Text-Ergänzung.  

Auch sollte überprüft und durchgesetzt werden, dass in allen Öffentlichen Verkehrsmitteln und Hal-
testellen durchgängig eine Barrierefreiheit entsprechend dem Zwei-Sinne-Prinzip eingehalten wird. 
Dies betrifft auch Sonder-Durchsagen in den Verkehrsmitteln z.B. über Verspätungen, die lesbar 
angeboten werden müssen. Lobend ist seitens des DSB zu bemerken, dass auf diesem Gebiet in 
der Vergangenheit schon eine Menge getan wurde, dass aber noch immer etliche Handlungsfelder 
bestehen. 

An dieser Stelle ist die FM-Anlage zu erwähnen, die im Verkaufsraum in der Osterstraße vorhanden 
ist. Diese FM-Anlage wird nach Kenntnis des DSB sehr selten genutzt, Ursächlich hierfür ist die völ-
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lig  unauffällige Ausschilderung, mit der auf diese Hilfe hingewiesen wird. Bisherige Hinweise des 
DSB hinsichtlich einer besseren Ausschilderung hatten leider keine Wirkung. 

Zu Seite 32, Punkt 3.4 Beratung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

Kommentar des DSB:  Der Bericht erwähnt in Absatz 3, dass „die Nutzung von Gebärdendolmet-
schern z.B. bei Informationsveranstaltungen, aber auch in der persönlichen Beratung auszuweiten 
ist“. An dieser Stelle wird deutlich, dass einseitig an die Bedürfnisse von gebärdensprachlich orien-
tierten Menschen mit Hörbehinderungen – meist gehörlose Menschen - gedacht wird und die Be-
dürfnisse von lautsprachlich orientierten Menschen mit Hörbehinderungen - schwerhörige und er-
taubte Menschen – vergessen werden. Dabei stellen sie mit 98 % den Hauptanteil der Hörbehinder-
ten. Gehörlose machen weniger als 1 Prozent aus. In Zahlen: Ca. 13 Mio. Personen in Deutschland 
sind schwerhörig, dagegen nur 80.000 gehörlos1.  

Der DSB fordert, dass Schriftdolmetscher und Übertragungsanlagen (FM-Anlagen oder Induktions-
anlagen) für lautsprachlich orientierte Menschen mit Hörbehinderungen gleichermaßen und gleich-
rangig mit Gebärdensprachdolmetschern anzubieten und einzusetzen sind.  

Zu Seite 32, Punkt 3.4 Beratung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerämter 

Kommentar des DSB:  Der Bericht erwähnt unter dem Spiegelstrich 2, dass es „im Bürgeramt Mitte 
einen Hörverstärker für Menschen mit Hörschädigung“ gebe. Zum Bedauern des DSB wird diese 
FM-Anlage nur relativ selten genutzt. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass auf diese Hilfe kaum 
hingewiesen wird und das Angebot bei hörgeschädigten Menschen nicht bekannt ist. Hier muss eine 
wesentlich intensivere Öffentlichkeitsarbeit erfolgen. 

Unter Spiegelstrich 5 wird mitgeteilt, dass „verschiedene Kommunikationsmittel (persönlich, telefo-
nisch, schriftlich, elektronisch)“ im Umgang mit Kunden verwendet werden sollen. Der DSB weist 
darauf hin, dass die Fax-Nummern und e-Mail-Adressen der Gesprächspartner veröffentlicht werden 
müssen, wenn dieser Anspruch erreicht werden soll. 

Unter Spiegelstrich 6 wird aus dem Leitbild „Umgang mit Kundinnen und Kunden in den Bürgeräm-
tern“ zitiert. Für den DSB erhebt sich die Frage, ob die Mitarbeiter der Bürgerämter im Umgang mit 
hörgeschädigten Kunden geschult sind. Hier sind verschiedene Kriterien zu beachten, die norma-
lerweise guthörenden Menschen nicht geläufig sind, das bedeutet u.a. konkret: langsam und deut-
lich sprechen, dabei stets den Blickkontakt bewahren.  

Zu Seite 33, Punkt 3.4 Beratung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit/ Informationen  

Kommentar des DSB:  Der Bericht erwähnt unter dem Spiegelstrich 4 die Möglichkeit zur persönli-
chen Beratung rund um die Familie für Mütter und Väter, die im Familienservicebüro der Landes-
hauptstadt Hannover angeboten wird. Zwar wird das Familienservicebüro als barrierefrei bezeich-
net, dennoch macht der DSB darauf aufmerksam, dass auch hier an Kommunikationsprobleme von 
hörgeschädigten Eltern gedacht werden muss. Es müssen alle Hilfen (Dolmetscherdienste, Technik) 
vorhanden sein, da sowohl lautsprachlich orientierte schwerhörige und ertaubte Menschen als auch 
gebärdensprachlich orientierte Gehörlose Hilfen benötigen können.  

Bei den Maßnahmen vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün geplanten Maßnahmen wird unter 
Spiegelstrich 1 der Audio-Klimalehrpfad Nordstadt erwähnt. Der DSB würde es begrüßen, wenn die 
genannten Audioinformationen auch für Menschen mit Hörbehinderungen nutzbar wären. Gleiches 
gilt für die Tonspur Stadtlandschaft, die unter Spiegelstrich 2 vorgestellt wird. 

Unter Spiegelstrich 4 wird ein zu schaffendes Schilderkonzept dargestellt. Der DSB fordert, dass 
überall dort, wo Hilfen für Menschen mit Hörbehinderungen angeboten werden, das Piktogramm mit 
dem durchgestrichenen Ohr in Absprache mit den Hörbehindertenverbänden verwendet wird. 

 

                                                      
1 Quelle: Studie von Wolfgang SOHN (Universität Witten): Zahl der Hörgeschädigten in Deutschland, Bericht von 1999 
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Zu Seite 35, Punkt 3.5 .2 Kindertagesstätten  

Kommentar des DSB:  Laut Bericht werden Kindertagesstätten in Hannover barrierefrei gebaut. Der 
DSB würde gern wissen, ob diese Aussage auch Kommunikationsbarrieren bei hörgeschädigten 
Kindern einschließt. Werden Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik in diesen Einrichtun-
gen durchgeführt? Bei wie vielen Kindertagesstätten und welchen erfolgten derartige Maßnahmen? 
Barrierefreiheit bedeutet auch, dass das Personal entsprechend geschult sein muss für den Um-
gang mit hörgeschädigten Kindern. 

Die gleichen Fragen bestehen auch bei den nachfolgend behandelten Kitas und Krippen. 

Zu Seiten 36 bis 38, Punkt 3.5 .3 Schulen  

Kommentar des DSB:  Soll der Ausbau der „Schwerpunktschulen“ in Zusammenarbeit mit Eltern- 
und Behindertenverbänden erfolgen? Hat es hier bereits Vorgespräche gegeben? Falls bisher nein 
– der DSB bittet als Interessenvertreter der hörgeschädigten Kinder hinzugezogen zu werden. 

Nach Auffassung des DSB ist die gezielte Schulung des Lehrpersonals im Umgang mit behinderten 
Kindern Voraussetzung zum Gelingen der Inklusion in der Schule. Derartige Schulungsmaßnahmen 
sind bei hörgeschädigten Kindern besonders wichtig, deren Kommunikationsbeeinträchtigung im 
Unterricht zu berücksichtigen ist. Welche Maßnahmen sollen hier durchgeführt werden? Soll der 
DSB als Interessenvertreter der hörgeschädigten Kinder in die Planungen einbezogen werden? 

Sehr wesentlich sind bei der Unterrichtung von hörgeschädigten Kindern kleine Klassen. Der DSB 
fordert daher eine maximale reale Klassengröße von 20 Kindern, wenn Kinder mit Hörschädigungen 
die Klasse besuchen. 

Aus dem vorliegenden Bericht geht nicht hervor, ob und welche baulichen Maßnahmen zur Schaf-
fung von Barrierefreiheit in Schulen (Verbesserung der Raumakustik) geplant oder ggf. bereits 
durchgeführt wurde. Hierzu sind nähere Informationen wünschenswert. 

Zu Seite 38, Punkt 3.5.4 Weiterbildung/ Lebenslange s Lernen  
Kommentar des DSB:  In der Volkshochschule Hannover finden in der Tat sehr hilfreiche Kurse für 
Menschen mit und ohne Behinderungen statt. Die Teilnahme an allgemein weiterbildenden Kursen 
ist für Menschen mit Behinderungen jedoch nicht immer möglich. Es gibt an der Volkshochschule 
Hannover keine allgemeinbildenden Kursangebote, bei denen die Kommunikationsprobleme von 
Menschen mit Hörbehinderungen berücksichtigt werden. Auch stehen weder Räume mit Induktions-
anlagen noch eine mobile FM-Anlage oder gar Dolmetscherdienste zur Verfügung. Hier besteht ein 
sehr erheblicher Nachholbedarf. 

Zu Seite 39, Punkt 3.5.4 Weiterbildung/ Lebenslange s Lernen/ Lernen im Alter  
Kommentar des DSB:  Bei der Darstellung des Themas Lernens im Alter in diesem Bericht ist die 
altersbedingte Schwerhörigkeit anscheinend kein Thema. Es muss berücksichtigt werden, dass et-
wa 40% aller Menschen über 60 und über 54% aller Menschen über 70 Jahren nachweisbare Hör-
minderungen aufweisen, die sie am Besuch von Kursen ohne Kommunikationshilfen hindern. Wenn 
die Zielsetzung „Lernen im Alter“ ernst gemeint ist, müssen erhebliche Maßnahmen erarbeitet und 
angeboten werden, um den vielen älteren Menschen mit Hörbehinderungen ein Lebenslanges Ler-
nen zu ermöglichen. Der DSB bietet hier seine Erfahrungen an, auch in Zusammenhang mit der 
Schulung von Ehrenamtlichen und Multiplikatoren. 

Zu Seite 39, Punkt 3.5.4 Weiterbildung/ Lebenslange s Lernen/ Umweltbildung  
Kommentar des DSB:  Der in der Umweltbildungseinrichtung Waldstation verwendete Audioguide 
sollte auch für Menschen mit Hörbehinderungen benutzt werden können. Eine Ausgrenzung hörge-
schädigter Menschen ist nicht hinnehmbar. 
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Zu Seite 40, Punkt 3.6 Berufliche Ausbildung und Ar beit sowie Qualifizierung  

Kommentar des DSB:  Im vorliegenden Bericht wird dargestellt, dass die Berufsorientierung, Be-
rufsberatung und Beschäftigungsförderung vornehmlich Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit ist. 
Das Problem ist jedoch, dass nach Kenntnis des DSB Vermittler der Bundesagentur für Arbeit oft 
nur wenig Kenntnisse bei der Vermittlung von schwerhörigen Arbeitssuchenden haben. Hier ist eine 
weitaus bessere Ausbildung der Vermittler mit spezifischen Kenntnissen erforderlich. 

Weiterhin werden kaum barrierefreie berufliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für hörge-
schädigte Menschen angeboten, hier besteht ein sehr hoher Nachholbedarf! 

Die gesetzliche Schwerbehindertenquote von 5% wird von der hannoverschen Verwaltung nach ei-
genen Angaben mit 7,37 % im Jahre 2011 übererfüllt, was als sehr erfreulich anzusehen ist. Es wä-
re zu begrüßen, wenn konkrete Zahlen genannt würden sowie eine Aufschlüsselung nach Berufen 
und Arten der Behinderung erfolgte.  

Leider sind keine statistischen Angaben über Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen in 
Hannover aufgeführt. Es wäre wünschenswert, wenn diese Werte, auch im Vergleich zu nichtbehin-
derten Menschen, mitgeteilt würden. 

Zu Seite 42, Punkt 3.7.2 Persönliches Budget 

Kommentar des DSB:  Es werden die sehr niedrigen Zahlen bei der Beantragung und Bewilligung 
des Persönlichen Budgets genannt. Leider erfolgte keine Analyse über die Gründe, die zu diesen 
absolut nicht zufrieden stellenden Zahlen führten. Ebenso wenig werden denkbare Maßnahmen zu 
deren Erhöhung genannt. Es wäre zu begrüßen, wenn die Verwaltung diese Angaben nachreichte. 

Zu Seite 43, Punkt Stationäre Pflegeleistungen  

Kommentar des DSB:  Der Bericht idealisiert die Zustände in Pflegeheimen, besonders im letzten 
Absatz auf Seite 43. Es wird so getan, als ob die Forderungen aus Gesetzen und Verordnungen an 
Pflegeeinrichtungen und Pflegepersonal tatsächlich erfüllt seien. Mit der Wirklichkeit hat diese Be-
schreibung wenig zu tun. Dies ist wissenschaftlich belegt2.  

Barrierefreiheit in Pflegeheimen ist besonders für Menschen mit Hörbehinderungen nicht gegeben. 
Es würde den Rahmen sprengen, an dieser Stelle die bestehenden Mängel anzuführen. Statt des-
sen werden wir eine Ausarbeitung des DSB – Bundesverband – zur Kenntnisnahme beifügen, aus 
der alle wesentlichen Punkte zu entnehmen sind. 

Der Heinemanhof wird auf Seite 44 als besonders lobenswerte Einrichtung herausgestellt. Sicherlich 
ist das Engagement und die Freundlichkeit des Pflegepersonals sehr zu loben, aber wenn in einem 
Zimmer der Kurzzeitpflege kein Telefon zwecks Aufrechterhaltung des Kontaktes zur Familie und zu 
Freunden zur Verfügung steht, kann von Barrierefreiheit nicht die Rede sein. 

Zu Seite 47, Punkt 3.8 Gleichstellung für Menschen mit Behinderungen/ Lesben und Schwule 
mit Behinderungen 

Kommentar des DSB:  Es wird eine Lesung der Autorin Dorit David angeführt, die in Kooperation 
mit der Behindertenbeauftragten der Landeshauptstadt Hannover durchgeführt wurde, bei der die 
Lesung von Gebärdensprachdolmetscherinnen übersetzt wurde. Damit wurden schwerhörige Men-
schen ausgegrenzt, was der DSB als nicht hinnehmbar ansieht.  

Nach Kenntnis des DSB hat die Behindertenbeauftragte der Landeshauptstadt Hannover bereits 
mehrfach Veranstaltungen mit Gebärdensprachdolmetscherinnen, aber ohne vergleichbare Angebo-
te für schwerhörige und ertaubte Menschen durchgeführt und diese damit ausgegrenzt. 

                                                      
2 Forschungsprojekt „Hörbeeinträchtigungen bei Bewohnern von Einrichtungen der stationären Altenpflege“, Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg, Institut für Psychogerontologie, Abschlussbericht vom Mai 2006 
 
Projekt „Die Versorgungssituation hörbehinderter alter Menschen in Einrichtungen der Altenhilfe“, Universität Dortmund, Institut für Geronto-
logie, Endbericht vom Mai 2006 
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Der DSB erwartet eine Abkehr von dieser Handlungsweise, die als Diskriminierung schwerhöriger 
und ertaubter Menschen anzusehen ist. 

Zu Seite 49, Punkt 3.9.1 Sport/ AWD-Arena 

Kommentar des DSB:  Auch in der AWD-Arena besteht die Notwendigkeit, Lautsprecher-
Durchsagen zusätzlich schriftlich zu präsentieren – Anwendung des 2-Sinne-Prinzips! Das ist in der 
AWD-Arena besonders einfach, da hier die notwendige Technik bereits vorhanden ist.  

Bei den zu den Zuschauertribünen führenden Stahl- bzw. Betontreppen fehlen auf den ersten und 
letzten Stufen für seheingeschränkte Personen farbliche Markierungen, die Anfang bzw. Ende der 
Treppe anzeigen. Dies kann zu Stolpern führen und sollte zwecks Barrierefreiheit verbessert wer-
den. Darüber hinaus sind Hinweise in Braille-Schrift an den Geländern hilfreich. 

Zu Seite 50, Punkt 3.9.1 Sport 

Kommentar des DSB:  Da hierzu kein Wort veröffentlicht wurde: anscheinend wird der Hörgeschä-
digtensport in Hannover nicht gefördert. Der DSB bittet hierzu um entsprechende Mitteilung.  In An-
betracht der vielfältigen Bemühungen um den Behindertensport in Hannover, wie z.B. Wahl des Be-
hindertensportlers des Jahres, wäre dergleichen unverständlich. 

Zu Seite 50 bis 52, Punkt 3.9.2 Freizeit 

Kommentar des DSB:  In allen Unterpunkten werden die zu begrüßenden Angebote für Menschen 
mit Mobilitäts-Behinderungen aufgeführt, dagegen fehlen vollständig Hinweise auf Angebote, die frei 
von Kommunikationsbarrieren für Menschen mit Hörbehinderungen sind. Der DSB bittet hierzu um 
entsprechende Ergänzungen. 

Zu Seite 52, Punkt 3.10 Kultur 

Kommentar des DSB:  Der letzte Satz auf Seite 52 ist etwas seltsam formuliert: „In erster Linie ist 
bei der Frage der Zugänglichkeit die Barrierefreiheit der Gebäude entscheidend.“  

Es muss wiederholt darauf hingewiesen werden, dass Barrierefreiheit nicht nur die Zugänglichkeit, 
sondern ebenso auch die Nutzbarkeit eines Gebäudes bedeutet. Dieser Sachverhalt sollte grund-
sätzlich von der Verwaltung berücksichtigt werden. 

Um Menschen mit Hörbehinderungen die Teilhabe bei kulturellen Angeboten zu gewährleisten, 
müssen die notwendigen Kommunikationshilfen (Dolmetscherdienste, Technische Hilfen) kostenfrei 
zur Verfügung gestellt werden. 

Zu Seite 53, Punkt 3.10 Kultur/ Bibliotheken 

Kommentar des DSB:  Im Bericht wird mitgeteilt, dass Führungen durch die Bibliotheken angeboten 
werden. Der DSB würde es begrüßen, wenn künftig auch barrierefreie Führungen für Menschen mit 
Hörbehinderungen stattfinden. 

Zu Seite 53, Punkt 3.10 Kultur/ Museen 

Kommentar des DSB:  Im Bericht steht folgender Satz: „Dabei werden nicht nur technische Hilfsmit-
tel für gehörlose Besucher, sondern in besonderen Projekten auch Gebärdensprache als Kommuni-
kationsform eingesetzt.“  

Dieser Satz zeigt erneut sehr deutlich die mangelhaften Kenntnisse der Verwaltung über Menschen 
mit Hörbehinderungen auf. Gehörlose Menschen benötigen bei der Kommunikation keine techni-
schen Hilfsmittel, auch mit derartigen Hilfen können sie nichts verstehen. Sie sind allein auf den 
Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern angewiesen. 

Dagegen benötigen schwerhörige Menschen technische Hilfen wie Induktionsanlagen oder FM-
Anlagen sowie Schriftdolmetscher. Mit dem Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern ist schwer-
hörigen Menschen nicht geholfen, da sie – von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen - keine Ge-
bärden beherrschen. 
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Der DSB würde es begrüßen, wenn diese grundsätzlichen Anmerkungen von der Verwaltung verin-
nerlicht würden, so dass derart fehlerhafte Auffassung nicht mehr auftreten. 

Zu Seite 54, Punkt 3.10 Kultur/ Sprengel-Museum Han nover  

Kommentar des DSB:  In dem Bericht werden angekündigt, dass u.a. ein Angebot für schwerhörige 
Besucher/innen und die Anschaffung einer funkgesteuerten Kommunikationsanlage für schwerhöri-
ge Besucher/innen vorgesehen seien. 

Der DSB empfiehlt hierzu die enge Zusammenarbeit mit dem zuständigen Hörbehindertenverband 
bei Festlegung und Test der Geräte. Nur auf diese Weise können Fehl-Investitionen vermieden und 
die optimale Einstellung der Kommunikationsanlage erreicht werden. Auch würde es der DSB be-
grüßen, wenn er bei der angekündigten Kooperation mit Interessengruppen und –verbänden be-
rücksichtigt würde.  

Zu Seite 56, Punkt 3.10 Kultur/ Historisches Museum  

Kommentar des DSB:  Es wird im Bericht mitgeteilt, dass für das Museum im Schloss Herrenhau-
sen ein Videoguide in Gebärdensprache angedacht ist. 

Gleichzeitig sollte nach Auffassung des DSB auch über die Beschaffung von Audioguides nachge-
dacht werden, die von hörgeschädigten Menschen benutzt werden können. Dieser Wunsch gilt übri-
gens für alle Museen in Hannover! 

Zu Seite 57, Punkt 3.10 Kultur/ Musikschule 

Kommentar des DSB:  Im Bericht wird von einer gelungenen Inklusion seitens der Musikschule ge-
schrieben. Nach Auffassung des DSB fehlen in der Musikschule jegliche Angebote, um hörgeschä-
digte Menschen der Musik zuzuführen. Gerade weil hörgeschädigte Menschen sehr große Proble-
me mit dem Hören/ Erleben von Musik haben, wären hier spezielle Angebote sehr wünschenswert. 
Gezielte Maßnahmen (u.a. geeignete Technik) könnten dazu beitragen, diese Probleme abbauen zu 
helfen und den Betroffenen einen erhöhten Musikgenuss zu ermöglichen. 

Zu Seite 59, Punkt 3.10 Kultur/ KoKi im Künstlerhau s 

Kommentar des DSB:  Das KoKi verfügt leider nicht über eine Induktionsanlage, die es schwerhöri-
gen Menschen ermöglichen würde, das KoKi aufzusuchen und die Sprache der dort gezeigten, oft 
sehr wertvollen Filme zu verstehen. Damit werden schwerhörige Menschen von einem wichtigen 
Angebot der Landeshauptstadt Hannover ausgegrenzt. Von einer Barrierefreiheit des KoKi kann 
derzeit leider keine Rede sein. 

Weiterhin werden im KoKi u.a. „Filme gezeigt, die das Thema ‚Handicaps, Behinderung, Ausgren-
zung’ inhaltlich bearbeiten“. Leider besteht keinerlei Kontakt des KoKi zum DSB-Ortsverein Hanno-
ver, so dass anzunehmen ist, dass das Thema Schwerhörigkeit offenbar nicht bearbeitet wird. Eine 
entsprechende Ergänzung des Programms wäre sehr wünschenswert. 

Zu Seite 58, Punkt 3.10 Kultur/ Herrenhäuser Gärten  mit Orangerie und Berggarten 

Kommentar des DSB:  Im ersten Satz wird mitgeteilt, dass diese „besonderen historischen und kul-
turellen Einrichtungen in Hannover (…) allen Menschen zugänglich sein müssen“. Erneut fehlt der 
Hinweis, dass neben der Zugänglichkeit ebenso eine Nutzbarkeit gegeben sein muss, wenn die Be-
dingungen der Inklusion erfüllt sein sollen. 

Zu Seite 59, Punkt 3.10 Kultur/ Orangerie 

Kommentar des DSB:  Beim Umbau der Orangerie wurden ein Behinderten-WC sowie Rampen für 
den barrierefreien Zugang vorgesehen. An eine barrierefreie Nutzbarkeit des Veranstaltungsberei-
ches (z.B. bei Vortragsangeboten) wurde offenbar nicht gedacht. Anscheinend wurden weder eine  
Induktionsanlage noch sonstige Hilfen zum Sprachverstehen für hörgeschädigte Menschen einge-
plant. Hier sind entsprechende Nachrüstungen angezeigt. 
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Zu Seite 59, Punkt 3.11 Partizipation 

Kommentar des DSB:  Der Bericht lobt den Runden Tisch für Menschen mit Behinderungen in Han-
nover als „Möglichkeit der Einflussnahme auf städtisches Handeln für Menschen mit Behinderun-
gen“. Der DSB ist dagegen aufgrund der Erfahrungen seit 2009 der Auffassung, dass der Runde 
Tisch weitaus zu wenig Einfluss hat, zumal er sich gemäß der von der Verwaltung ausgearbeiteten 
Satzung nur 2mal im Jahr trifft. Weiterhin sind die Rechte des Runden Tisches sehr begrenzt, ein 
Recht auf Teilnahme mit Rederecht an Ausschusssitzungen im Rat besteht z.B. nicht. Wirkungsvolle 
Einbeziehung der Behindertenverbände sieht nach Auffassung des DSB anders aus. 

Zu Seiten 60 und 61, Punkt 3.11.1 Beteiligung 

Kommentar des DSB:  Im Bericht wird mitgeteilt, dass in verschiedenen Stadtbezirken Runde Ti-
sche bzw. Fachgruppen zum Thema „Inklusion“ eingerichtet wurden. Leider hat es zwischen dem 
Runden Tisch für Menschen mit Behinderungen in Hannover und diesen Gremien aus den Stadtbe-
zirken keinerlei Austausch gegeben. Es entsteht der Eindruck, dass diese Runden Tische bzw. 
Fachgruppen Inklusion der Stadtbezirke sozusagen „auf eigene Faust“ arbeiten, ohne Kontakt und 
Gedankenaustausch mit dem Runden Tisch für Menschen mit Behinderungen. 

Der DSB bittet die Verwaltung, entsprechende Kontakte zu den Gremien aus den Stadtbezirken 
herzustellen. 

Zu Seite 62, Punkt 3.11.2 Bürgerschaftliches Engage ment und Teilhabe  

Kommentar des DSB:  Die ehrenamtliche Beratung durch gleichbetroffene Menschen stellt nach 
Auffassung des DSB ebenfalls eine Form des bürgerschaftlichen Engagements dar. Bei der ehren-
amtlichen Beratung schwerhöriger und ertaubter Menschen gibt es in Hannover seit Langem ein 
sehr großes Defizit. Es sind weder vernünftige und abschließbare Räumlichkeiten vorhanden, noch 
wurde in den fast 20 Jahren des Bestehens ehrenamtlicher Beratung für hörgeschädigte Menschen 
irgendwelche Unterstützung gewährt. Derartige finanzielle Hilfen fließen jedoch an die professionelle 
Beratung mit „angelernten“ Sozialarbeitern, die hauptsächlich für gehörlose Menschen zur Verfü-
gung stehen. Gegenüber anderen Städten, in denen die Verwaltung nicht nur kostenfreie Bera-
tungsräume zur Verfügung stellt, sondern auch finanziell fördert, besteht in der Landeshauptstadt 
Hannover ein sehr erheblicher Nachholbedarf. 

Zu Seite 62, Punkt 3.11.3 Wahlen 

Kommentar des DSB:  Leider wird das Thema Wahlveranstaltungen nicht angesprochen, bei denen 
hörgeschädigte Menschen in der Regel nichts verstehen können und auf diese Weise ihres grund-
gesetzlich geschützten Informationsrechtes beraubt werden. Daher werden keinerlei Maßnahmen 
aufgeführt, die diesem Missstand abhelfen könnten. 

Fazit 

Es ist festzustellen, dass die Situation hörgeschädigter Menschen in Hannover in sehr erheblichem 
Ausmaß verbesserungswürdig ist. Dies ist aus den vielen – längst nicht vollständigen! - Anmerkungen 
zu einzelnen Sachfragen deutlich erkennbar. Die Bedürfnisse lautsprachlich orientierter Menschen mit 
Hörbehinderungen wurden in der Vergangenheit sehr und werden noch immer zu stark vernachläs-
sigt. Hier ist ein Umdenken erforderlich, wenn Inklusion in Hannover ernsthaft erreicht werden soll. 
Der DSB wird sich gern daran beteiligen, damit Barrierefreiheit, Teilhabe und Selbstbestimmung für 
alle Menschen mit Behinderungen durchgesetzt wird, wodurch sich positive Auswirkungen auf die 
gesamte Gesellschaft ergeben werden. 

Hannover, 28.12.2012 

gez. Rolf Erdmann gez. Cornelia Kühne  
1. Vorsitzender des DSB-LV Niedersachsen e.V. Vorsitzende des DSB-Ortsvereins Hannover e.V. 

Vorstandsmitglied im DSB-Ortsverein  2. Vorsitzende des DSB-LV Niedersachsen e.V. 
Hannover e.V.  
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ANHANG 
Zum besseren Verständnis der vorstehenden Anmerkungen des DSB sehen wir es als not-
wendig an, über einige Fakten und grundsätzliche Feststellungen hinsichtlich der Situation 
hörgeschädigter Menschen sowie daraus sich ergebende Folgerungen hinsichtlich der Inklu-
sion zu informieren. 

1. Anzahl pflegebedürftiger Patienten, die zusätzli ch hörgeschädigt sind 
Kurzfassung für schnelle Leser:  Etwa 30 bis 50% aller Pflegepatienten in Deutschland, mind. 390.000 Perso-
nen, sind zusätzlich hörgeschädigt. 

Pflegebedürftige Menschen sind in der Regel 60 Jahre und älter. Bei diesem Personenkreis ist ein hoher Anteil 
zwischen 30 bis 50 % schwerhörig oder ertaubt. In konkreten Zahlen: Nach einer sehr vorsichtigen Schätzung 
sind mindestens 390.000 als pflegebedürftig anerkannte Menschen in Deutschland zusätzlich hörgeschädigt.  

2. Wesen und Auswirkungen von Hörschädigung  
Kurzfassung für schnelle Leser:  Schwerhörigkeit wird sehr unterschätzt - Nicht die Hörschädigung an sich, 
sondern deren Auswirkungen sind das eigentliche Problem und führen im Alter zur Isolation. 

Das Thema Hörschädigung findet in unserer Gesellschaft sehr geringes Interesse. Trotz der UN-
Behindertenrechtskonvention sind Kommunikationsbarrieren nahezu überall vorhanden. Barrierefreiheit, Teilha-
be und Selbstbestimmung schreiten nur sehr langsam voran. Diese Fehlentwicklung führt zu erheblichen Ver-
säumnissen und Benachteiligungen gegenüber schwerhörigen und ertaubten Menschen in vielen Bereichen. 

Die Belange der über 13 Millionen schwerhörigen, etwa 200.000 ertaubten und ca. 80.000 gehörlosen Men-
schen werden als geringfügig angesehen. 

Hörschäden sind unsichtbar und daher für Guthörende schwer vorstellbar. Wer seine Augen schließt, kann 
nachempfinden, was Blindheit bedeutet. Wer sich jedoch die Ohren zuhält, hört mit der Knochenleitung weiter - 
Ertaubung und Schwerhörigkeit ist somit nicht nachvollziehbar. Dies macht es Guthörenden oft so schwer, das 
rechte Verständnis für Hörgeschädigte und ihre Probleme aufzubringen. 

Vielfach wird angenommen, dass bei Schwerhörigkeit alles leiser gehört wird. Das trifft nur bei der seltenen 
Mittelohrschwerhörigkeit zu. Bei der am häufigsten auftretenden Innenohrschwerhörigkeit können verschiedene 
Frequenzen kaum oder gar nicht wahrgenommen werden. Wegen der fehlenden hohen Töne klingt alles an-
ders, oft bruchstückartig. Das Sprachverstehen ist nur noch unvollständig möglich. 

Die Auswirkungen einer Hörschädigung im täglichen Leben und im Beruf sind vor allem stark abhängig vom 
Lebensalter bei Eintritt der Hörschädigung. Frühschwerhörige sind es nicht anders gewohnt, als schlecht zu 
hören, sie haben meist nur geringfügige Probleme mit der Annahme der Behinderung und der Bewältigung von 
Kommunikationsproblemen. Ebenso geht es gehörlosen Menschen, die ebenfalls von Kindheit an betroffen sind 
und daher unbefangen mit der eigenen Behinderung umgehen. 

Dagegen erleben Menschen, die als berufstätige Erwachsene oder als Senioren schwerhörig werden oder er-
tauben, einen krassen, oft äußerst schmerzhaften Bruch in der Lebensplanung. Die bisher verwendete Kommu-
nikation funktioniert nur noch unvollkommen oder gar nicht mehr. Das führt zu Verunsicherung und sehr großen 
Ängsten vor sozialen Kontakten. Nicht die Hörstörung selbst ist das große Problem, sondern die Kommunikati-
onsstörung mit der Umwelt, die zu Isolation, Verlust von Partnern oder Freunden, sozialen Beziehungsstörun-
gen mit psychischen Auswirkungen und oft auch physischen Erkrankungen führt. Bei fortschreitender Ver-
schlechterung des Hörvermögens verändern sich oft Persönlichkeit und Selbstwertgefühl von Menschen, die im 
Alter hörgeschädigt werden. Sie ziehen sich daher meist zurück und werden – obwohl sie eine große Bevölke-
rungsgruppe mit über 7 Millionen Menschen stellen - von der Gesellschaft überhaupt nicht wahrgenommen.  

Schwerhörige und ertaubte Menschen benötigen als Ausgleich für die eingeschränkte Hörfähigkeit technische 
Übertragungsanlagen und Schriftdolmetscher. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, beherrschen sie keine 
Gebärdensprache. Dagegen erhalten gehörlose Menschen mit der Stellung von Gebärdensprachdolmetschern 
die richtige Hilfestellung. 
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3. Kommunikation mit hörgeschädigten Pflegepatiente n  
Kurzfassung für schnelle Leser: Die Kommunikation zwischen Pflegepersonal und hörgeschädigtem Pflege-
patient kann bis zu 50% höheren Zeitaufwand bedeuten! 

Für die Kommunikation zwischen Pflegepersonal und hörgeschädigtem Pflegepatient erfordert einen bis 50% 
höheren Zeitaufwand gegenüber einem guthörenden und ansonsten gleichartig pflegebedürftigen Menschen. 

Bei hörgeschädigten Pflegepatienten sind Anweisungen und Gespräche „nebenher” nicht möglich. Um verste-
hen zu können, sind Schwerhörige meist und Ertaubte grundsätzlich immer auf das Absehen vom Mund ange-
wiesen. Das bedeutet: Grundvoraussetzung für eine funktionierende Kommunikation ist Sichtkontakt, um das 
Mundabsehen zu ermöglichen. 

Mundabsehen ist sehr schwer, erfordert eine hohe Konzentration und eine gute Kombinationsgabe. Menschen 
im höheren Lebensalter können Mundabsehen meist nur sehr begrenzt erlernen. Da viele Wörter ähnlich aus-
sehen (Beispiel: Mutter - Butter) und viele Konsonanten im Mund gebildet werden und gar nicht abzusehen 
sind, kann ohnehin höchstens 30% des Gesprochenen durch Absehen verstanden werden. In diesen Fällen ist 
zeitaufwändiges Aufschreiben die einzige Möglichkeit zur Kommunikation. 

Zusammenhänge oder Vorgänge müssen oft mit großer Geduld, mitunter mehrfach, erklärt werden. Spürt der 
Hörgeschädigte bei seinem Pfleger Ungeduld und Reizbarkeit, so wird er selbst nervös, unsicher und versteht 
dann erfahrungsgemäß noch weniger und „schaltet einfach ab“. Dies kann fatale Folgen haben. 

Erhebliche Probleme ergeben sich zusätzlich, wenn schwerhörige Pflegepatienten ihre Hörgeräte nicht tragen 
können, z.B. beim Waschen oder beim Röntgen. Da sie ohne Hörgeräte praktisch nichts verstehen können, 
sind dann besondere, zeitaufwändige Vorkehrungen erforderlich. 

Gemäß einer Modellrechnung des DSB-Referats „Hörgeschädigte Senioren und Patienten“ werden allein für die 
Morgentoilette doppelt so viele Pflegeminuten bei hörgeschädigten Patienten benötigt als bei gut hörenden Pa-
tienten.  

4. Versorgung mit Hörhilfen 
Kurzfassung für schnelle Leser: Hörgeschädigte Pflegepatienten sind selten mit ausreichenden Hörgeräten 
versorgt. Dies erschwert die Kommunikation und hemmt die Pflegeleistungen! 

Nur wenige hörgeschädigte Pflegepatienten besitzen angemessene Hörgeräte und benutzen diese auch regel-
mäßig. Ein großer Teil dieses Personenkreises ist unversorgt oder - mit nicht ausreichenden Hörgeräten - un-
terversorgt. Hierfür sind verschiedene Gründe ursächlich, insbesondere die hohen Eigenleistungen, die sich 
Pflegepatienten nur sehr selten leisten können. Eine Unterversorgung erschwert die Kommunikation, hemmt die 
Pflegeleistungen und führt zu psychischen Sekundärschäden und damit insgesamt höheren Kosten. 

Hörgeräte werden nicht benutzt, wenn das „neue Hören“ damit nicht geübt und gelernt wurde. Das oft jahrelang 
hörentwöhnte Ohr kommt mit den vielen Geräuschen nicht zurecht. Denn es ist nicht möglich, die Hörgeräte 
einfach anzulegen und dann sofort besser zu hören (wie etwa eine Brille sofort besseres Sehen ermöglicht). 
Dies ist mitunter ein langer Gewöhnungsprozess, der durch entsprechendes Training verkürzt werden kann. 
Durch Audiotherapie (u.a. Kommunikationstraining mit Hörgeräten) wird erreicht, dass Hörgeräte nicht in der 
Schublade landen. Gleichzeitig wird durch das Training die Kommunikation bei der Pflege erleichtert und eine 
Verbesserung der Pflegesituation bewirkt. 

In bisher seltenen Einzelfällen treten in der Pflege auch ertaubte Menschen in Erscheinung, die mit einem 
Cochlea Implantat (CI) versorgt sind. Dies ist eine elektronische High-Tech-Hörprothese, die das Innenohr ü-
berbrückt. In vielen Fällen ist es möglich, mit dem CI gutes Wortverstehen zu erreichen. 

5. Unterscheidung Gehörlosigkeit - Taubheit 
Kurzfassung für schnelle Leser: Oft werden Gehörlosigkeit und Taubheit miteinander verwechselt. Der we-
sentliche Unterschied ist die Kommunikation: Ertaubte Menschen kommunizieren in der Lautsprache, während 
Gehörlose mit Gebärdensprache kommunizieren. 

Spätertaubung  betrifft Menschen, deren Gehör nach dem Spracherwerb, durch Unfall oder Krankheit, verloren 
gegangen ist. Sie erreichen mit den vorhandenen Hörresten auch bei Verwendung von Hörgeräten kein 
Sprachverstehen mehr. Meist können sie normal sprechen, mitunter klingt ihre Sprache etwas undeutlich. Die 
Kommunikation ist über Mundabsehen, Anwendung von lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) und Auf-
schreiben möglich. Oft stellt bei spätertaubten Menschen das CI eine sinnvolle Versorgungsform dar, mit der 
Sprachverstehen wieder möglich ist. 
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Gehörlose  wurden taub geboren oder haben ihr Gehör vor dem Spracherwerb verloren. Bei Manchen können 
geringe Hörreste vorliegen, mit denen jedoch auch mit Hörgeräten nur Geräusche wahrgenommen werden kön-
nen. Sie wurden früher fälschlich als „Taubstumme“ bezeichnet. Gehörlose kommunizieren hauptsächlich in der 
Deutschen Gebärdensprache (DGS). Aufgrund wachsender Zahlen von gehörlos geborenen Kindern, die mit 
einem Cochlea Implantat (CI) versorgt werden, wird die Zahl der Gehörlosen tendenziell rückläufig sein. 
6. Einsatz von Schriftdolmetschern und Übertragungs anlagen  
Kurzfassung für schnelle Leser: Zur Erreichung von Barrierefreiheit bei Veranstaltungen für schwerhörige 
und ertaubte Menschen ist der gleichzeitige Einsatz Schriftdolmetschern und Übertragungsanlagen notwendig. 

Für schwerhörige Menschen ist bei Veranstaltungen die gleichzeitige Nutzung von Schriftdolmetschern und 
Übertragungsanlagen notwendig, was von den Veranstaltern nicht immer verstanden wird. 

Übertragungsanlagen wie FM- oder Induktionsanlagen sind in der Lage, akustische Barrieren für schwerhörige 
Menschen zu überbrücken. Dennoch ist keineswegs immer ein ausreichendes Sprachverstehen gewährleistet. 
Ursächlich für solche Probleme sind u.a. die Redegewohnheiten vieler Menschen. Erfahrungsgemäß sprechen 
viele Teilnehmer bei Veranstaltungen mit sehr hoher Geschwindigkeit, wodurch ein Sprachverstehen für die 
meisten hochgradig schwerhörigen Menschen sehr schwer, oft sogar unmöglich wird. Ebenso gibt es immer 
wieder Teilnehmer mit derart leiser Stimme, dass das Mikrofon kaum anspricht und es wird nichts übertragen. 
Gleichfalls problematisch ist zu großer Abstand zwischen Mund und Mikrofon, der bei Körperbewegungen des 
Sprechers entstehen kann. 

Es ist ersichtlich, dass neben der FM-Anlage auch Schriftdolmetscher erforderlich sind. Den Betroffenen steht 
damit ein weiterer Kommunikationskanal zur Verfügung. Bekanntlich können nur Spitzen-Schriftdolmetscher 
wortwörtlich mitschreiben und es verbleiben gewisse Lücken im geschriebenen Text. Aber durch Kombination 
der beiden Kommunikationskanäle FM-Anlage und Schriftdolmetscher ist für schwerhörige Menschen ein zu-
frieden stellendes Verstehen möglich. Für lautsprachorientierte ertaubte Menschen ist der Einsatz von Schrift-
dolmetschern die einzige denkbare Maßnahme, damit sie Veranstaltungen das Gesagte verstehen können. 

Aus diesen Gründen ist zur Erreichung von Barrierefreiheit neben der Verwendung einer Übertragungsanlage 
zusätzlich der Einsatz von Schriftdolmetschern erforderlich. Nicht zuletzt kann das Mitgeschriebene zur Abfas-
sung eines Protokolls dienen oder bei Streitfällen die Frage klären, was gesagt wurde. 

Der Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern stellt für lautsprachorientierte schwerhörige und ertaubte Men-
schen keinerlei Hilfe dar, da sie keine Gebärden beherrschen, von sehr seltenen Ausnahmefällen abgesehen. 
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Kontakt-. lnformations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich
Gartenstraße 18. 30161 Hannover

Landeshauptstadt Hannover
Andrea Hammann
Beauftragte für Menschen mit Behinderung
Trammplatz 2
30159 Hannover
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KIBIS
Gartenstraße 1B

30161 Hannover

Telefon 05 1 1. 6665 67
Telefax 05 1 1. 9 6291 66

www.ki bis-ha n nover.de
E-Mail : info@ki bis-ha n nover.de

20.12.2012

Stellungnahme zum ersten Bericht 2012,, Auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt

Sehr geehrter Herr Walter, sehr geehrte Frau Hammann, sehr geehrte Frau Gehrmann,

wir danken lhnen für die Erstellung dieses umfassenden und detaillierten Berichts der
Landeshauptstadt mit dem Titel ,,Auf dem Weg in eine inklusive Stadt" der aus den
jeweiligen Fachbereichen darlegt, welche Fortschritte bei der Verwirklichung der
I nklusion erzielt wurden.

Von Seiten der KIBIS haben wir noch folgende Ergänzung zum Punkt 3.11 .2 zum
Bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe:

Das Thema Selbsthilfe wird in dem Bericht aus Sicht der KIBIS nicht ausreichend
enruähnt. Zurzeit sind bei der KIBIS rund 450 Selbsthilfezusammenschlüsse in der Stadt
Hannover vezeichnet. Diese Selbsthilfegruppen, -vereine und -initiativen haben rund
20.000 Mitglieder.
Der Zugang zur Selbsthilfe erfolgt über die eigene Betroffenheit. Wie in der Befragung
der KIBIS (2009) zum ,,Bürgerschaftlichen Engagement von Selbsthilfegruppen in der
Region Hannover" deutlich wurde, engagieren sich die Mitglieder der Selbsthilfegruppen
beispielsweise d urch U ntersch riftenaktionen, Gespräche m it Vertretern der Po I iti k,
I nteressensverbä nden u nd verschiedensten I nstitutionen, um auf Missstände
hinzuweisen oder das Bewusstsein für die Lage erkrankter und behinderter Menschen
zu schärfen.
Die Mitglieder der Selbsthilfegruppen sind in vielfältiger Weise bürgerschaftlich aktiv,
indem sie Beratungs- und lnformationsangebote durch Veranstaltungen, Vorträge und
Öffentlichkeitsarbeit anbieten. Durch die Mitarbeit in Gremien und Netzwerken setzen
sie sich für eine verbesserte medizinische Versorgung und eine stärkere Akzeptanz von
Menschen in schwierigen Situationen durch die Gesellschaft ein. Einige beteiligen sich
an sog. ,,Runden Tischen" oder im ,,Bündnis gegen Depression".

Noch eine geruhsame Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest wünscht das KIBIS-
Team
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Stellungnahme in Stichwörtern....nach Rücksprache mit dem SLH-Vorstand. 

  

In Ergänzung zu meinen mündlichen Äußerungen: 

  

Die offensichtlich von der Politik gewünschten Grunddaten zu Behinderungszahlen u.ä. sind teilweise 

unzutreffend und stehen  in krassem Widerspruch zum Sinn und Zweck der UN-BRK ! Die Frage, ob 

und ggf. bei wie vielen eine Schwerbehinderung anerkannt ist, ist für  die UN-BRK überhaupt nicht 

entscheidend. Für den Bereich des SGB IX Teil 2 = Schwerbehindertenrecht und die dort verankerten 

Nachteilsausgleiche u.a. und z. B. den Kündigungsschutz ist das Kriterium der Schwerbehinderung in 

der Bundesrepublik entscheidend, sonst aber auch gar nicht.  Die Angabe auf S. 7 des Berichts, dass 

in Hannover über 53.000 Menschen leben , die behindert im Sinne der UN-BRK sind, ist schlicht und 

ergreifend falsch !!!! Schon an diesem Satz wird deutlich, dass die sog. " Grunddaten" nicht sinnvoll 

sind im Zusammenhang mit der Frage, ob die Stadt sich auf den Weg zu einer inklusiven Stadt 

machen will. Als Gesichtspunkt sei noch erwähnt, dass  Hannover sich doch auch offen zeigen will für 

BesucherInnen unabhängig ob eine Behinderung vorliegt oder nicht. Z.B das kulturelle Angebot und 

der ÖPNV  richten sich doch wohl nicht nur an die BürgerInnen der Landeshauptstadt????? 

Die UN-BRK ist anwendbar auf einen sehr großen Anteil der Bevölkerung, auf eine festgestellte 

Schwerbehinderung wird überhaupt nicht abgestellt. 

  

Barriererfreiheit: Hier ist darauf hin zu wirken, dass die gesetzliche Definition des 

Behindertengleichstellungsgesetzes beachtet und mit Inhalt gefüllt wird. Im Bericht wird vielfach 

Barrierefreiheit lediglich als "Zugänglichkeit" verstanden. Barrierefreiheit liegt aber u.a. nur dann vor, 

wenn sie über die Beseitigung bzw. die Vermeidung von baulichen Hindernissen hinausgeht. 

  

Aus unserer Sicht fehlt ais wichtiges Themenfeld: Elternschaft/ behinderte Eltern und Sicherung von 

entsprechender Assistenz.... 

  

Soviel in Kürze zum Jahresanfang. 

 

Gruß, Sigrid Lübbers 

 



Eine weitere schriftliche Stellungnahme von meinerseits (Annastift) erfolgt nicht. Wie ich bereits 

mündlich ausgeführt habe sind mir folgende Punkte wichtig: 

 

 Der Bericht ist wichtig und gut- Dank dafür das er erstellt wurde und eine Basis für weitere 
Entwicklungen bietet 

 Finanzierbarer und barrierefreie Wohnraum muss in Hannover stärker entwickelt werden 

 Wir bieten uns gerne an in Kooperation mit der Ferienpassaktionen über die Entwicklung 
weiterer Angebote für Kinder mit und ohne Behinderung nachzudenken 

 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen in 2013 

 

Freundliche Grüße 

 

D. Semrau 
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SPD-Fraktion und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
( Antrag Nr. 0225/2013 )

Eingereicht am 31.01.2013 um 15:11 Uhr.

Gleichstellungsausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat sversammlung

Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen zu einer Resolution für die 
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtlich Liebende

Antrag zu beschließen:
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover fordert die Landesregierung auf, sich im Bundesrat 
und gegenüber dem Bundestag und der Bundesregierung für eine Öffnung der Ehe für 
Lesben und Schwule einzusetzen und nach Erreichung dieses Ziels die Abschaffung des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes voranzubringen

Begründung:
Am 1. August 2001 ist das von der rot-grünen Bundesregierung eingebrachte 
Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft getreten. Seitdem können gleichgeschlechtlich 
Liebende ihre Lebenspartnerschaft eintragen lassen. Dank SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen konnte ein wesentlicher Schritt zur Gleichberechtigung gleichgeschlechtlich 
Liebender vollzogen werden. Aufgrund der Blockadehaltung von CDU und FDP sind jedoch 
noch wesentliche Punkte ungeklärt: Denn der Bundestag konnte mit rot-grünen Stimmen 
nur jenes Gesetz beschließen, das die Lebenspartnerschaft als solche regelt. Im Bundesrat 
blockierte die schwarz-gelbe Ländermehrheit das Gesetz, das die Gleichstellung in sozial- 
und steuerrechtlichen Begünstigungen regelt und dem der Bundesrat zustimmen muss.

Lesben und Schwule sind deswegen teilweise auch heute noch in Fragen des Unterhalts, 
der Hinterbliebenenversorgung, des Steuer- und Adoptionsrechtes benachteiligt.
Diese Benachteiligungen wurden und werden begründet mit dem in Art. 6 §1 GG 
festgehaltenen besonderen Schutz der Ehe, die zur Zeit der Entstehung des Grundgesetzes 
in der Regel der erste Schritt war, auf den als zweiter die Gründung einer Familie folgte. 
Dies ist heute nicht mehr so:

Die Ehe ist nicht mehr typischerweise auf eine Familie angelegt, wie es zur Zeit der 
Entstehung des Grundgesetzes die Regel war. Zudem gibt es viele weitere Lebensformen, 
zu denen Kinder gehören. Deswegen ist es – auch nach Auffassung des 
Bundesverfassungsgerichtes – heute zeitgemäßer, vom besonderen Schutz der Familie 
bzw. Eltern mit Kindern zu sprechen. In mehreren Entscheidungen haben die 
Verfassungsrichter festgehalten, dass Lebenspartnerschaften im Bereich des 
Hinterbliebenenrechts, des Besoldungs-, Steuer- und Adoptionsrechtes (weitestgehend) 
gleichgestellt werden müssen.

Im Umkehrschluss heißt das, dass der Verweis auf das Schutzgebot der Ehe 
Differenzierungen nicht rechtfertigt, wenn dadurch andere Lebensformen wie bspw. die 
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft ohne Grund benachteiligt werden. Ehe und 
Lebenspartnerschaft gehören gleichgestellt, während Familien – und dazu gehören sowohl 
Ehen mit Kindern wie auch eingetragene Lebenspartnerschaften mit Kindern – weiterhin 
geschützt werden können und sollen.

In mehreren europäischen Ländern wurde die Ehe bereits für gleichgeschlechtliche Paare 
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geöffnet, wie in den Niederlanden, Belgien, Spanien, Norwegen, Schweden, Portugal und 
Dänemark. 

Aus diesen Gründen ist es konsequent, das Lebenspartnerschaftsgesetz aufzuheben und 
die Ehe auch in Deutschland für gleichgeschlechtlich Liebende zu öffnen.

Christine Kastning Lothar Schlieckau
Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender

Hannover / 30.01.2013
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SPD-Fraktion und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
( Antrag Nr. 0410/2013 )

Eingereicht am 20.02.2013 um 10:22 Uhr.

Gleichstellungsausschuss, Kulturausschuss, Ausschus s für Arbeitsmarkt, 
Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten, Auss chuss für Haushalt, Finanzen 
und Rechnungsprüfung, Verwaltungsausschuss, Ratsver sammlung  

Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen 
zur Einführung Gender Budgeting

Antrag zu beschließen:
Die Verwaltung erprobt bei den Haushalten 2014 und 2015 an den zwei Produkten „27301 
Stadtteilkulturarbeit“ sowie „57102 Wirtschaftsförderung“ das Gender Budgeting. 
Im Vorfeld werden für die jeweiligen Produkte gleichstellungspolitische Ziele formuliert, 
damit eine zielgerichtete Analyse der Auswirkungen der Haushaltspolitik in dem jeweiligen 
Produkt  erfolgen kann. 
Zu den Haushaltsberatungen 2014 wird eine Beschlussdrucksache zur Umsetzung dieses 
Ratsauftrages vorgelegt. Im ersten Halbjahr 2015 legt die Verwaltung einen ersten 
Erfah-rungsbericht, im ersten Halbjahr 2016 einen Abschlussbericht mit den Ergebnissen 
und Erfahrungen vor. 
In den Berichten sollen u.a. folgende Fragen beantwortet werden:

· Welche Auswirkungen haben die Entscheidungen auf die vielfältigen Situationen von 
Männern und Frauen?

· Wer profitiert von welchen Ausgaben direkt und indirekt?
· Welche Entscheidungen/Maßnahmen verfestigen oder verändern die bestehenden 

Geschlechterrollen?
· Welche konkreten Handlungsempfehlungen und gleichstellungspolitischen 

Etappenziele ergeben sich aus der geschlechtersensiblen Analyse der beiden 
Modellprodukte für die Umsetzung der zuvor benannten gleichstellungspolitischen 
Ziele? 

Begründung:
Die Verwirklichung von Geschlechtergerechtigkeit ist eine zentrale Querschnittsaufgabe, die 
sich auf alle Arbeitsbereiche und Entscheidungsprozesse erstreckt. Nach der Einführung 
des Gender Mainstreamings 2002 soll nun mit der Erprobung des Gender Budgeting der 
Haus-halt der LHH aus der Geschlechterperspektive betrachtet werden. 

Ziel ist es, eine größere Transparenz hinsichtlich der Kriterien, die haushaltspolitischen 
Ent-scheidungen zugrunde liegen, zu schaffen und bei der Mittelverwendung auf den 
tatsäch-lichen Bedarf der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zielgenauer und 
nachhaltiger einzugehen.

Christine Kastning Lothar Schlieckau
Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender
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Hannover / 20.02.2013
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FDP-Fraktion
( Antrag Nr. 0523/2013 )

Eingereicht am 27.02.2013 um 16:00 Uhr.

Gleichstellungsausschuss, Ausschuss für Arbeitsmark t, Wirtschafts- und 
Liegenschaftsangelegnheiten, Kulturausschuss, Aussc huss für Haushalt, Finanzen 
und Rechnungsprüfung, Verwaltungsausschuss, Ratsver sammlung

Änderungsantrag der FDP-Fraktion zu Drucks. Nr. 041 0/2013 (Antrag der SPD-Fraktion und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Einführung Gende r Budgeting)

Antrag:
Gender Budgeting
1. Das Gender Budgeting wird für alle Produkte für den Haushalt 2014 umgesetzt.
2. Das Gleichstellungsreferat wird hierfür bis Ende September 2013 ein
Umsetzungskonzept vorlegen.

Begründung:
Gender Bugdeting ist ein wichtiges Kontrollinstrument der Umsetzung der 
Geschlechtergleichheit.
Die gleichwertige Berücksichtigung der Anliegen beider Geschlechter in der Politik
des Rats und der Umsetzung durch die Verwaltung kann durch das Gender Budgeting 
effektiv
überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
Da Frau Kämpfe, die neue Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Hannover, in
ihrer Vorstellung im Rat das Gender Budgeting als Schwerpunktthema vorgestellt hat, geht 
die
FDP-Ratsfraktion davon aus, dass eine entsprechende Kompetenz vorliegt und daher eine
zügige und vollständige Umsetzung dieses wichtigen Instruments erfolgen kann und es 
keiner
Erprobung an lediglich zwei beliebigen Produkten bedarf.

Sylvia Bruns
Stellv. Fraktionsvorsitzende

Hannover / 27.02.2013
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CDU-Fraktion
( Antrag Nr. 0566/2013 )

Eingereicht am 06.03.2013 um 09:06 Uhr.

Gleichstellungsausschuss

Antrag der CDU-Fraktion zu einer Anhörung zum Thema  "Gender Budgeting"

Antrag
Die CDU-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Hannover beantragt eine öffentliche 
Anhörung in einer der nächsten Sitzungen des Gleichstellungsausschusses zum Thema

Gender Budgeting

Begründung:
Bevor das Gender Budgeting in der hannoverschen Verwaltung erprobt bzw. eingeführt 
wird, werden Erfahrungsberichte aus Städten bzw. Ländern eingeholt, die bereits Gender 
Budgeting bei der Aufstellung ihrer Haushaltspläne anwenden bzw. sich damit befasst 
haben.

Anzuhören sind:

1. Ein/e Vertreter/in der Stadtverwaltung Freiburg im Breisgau
2. Ein/e Vertreter/in der Stadtverwaltung Münster in Westfalen
3. Ein/e Vertreter/in aus dem österreichischen Bundesministerium für Frauen und 

öffentlichen Dienst

Jens Seidel
Vorsitzender

Hannover / 06.03.2013
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FDP-Fraktion
( Antrag Nr. 0524/2013 )

Eingereicht am 27.02.2013 um 16:00 Uhr.

Ratsversammlung 14.03.2013

Antrag der FDP-Fraktion "Mehr Männer in Kitas"

Antrag:
Der Rat möge beschließen:
Die Verwaltung wird noch vor der Sommerpause ein Konzept erarbeiten und den 
zuständigen
Gremien vorlegen, wie mehr Männer für die Arbeit als Erzieher in Kindertagesstätten
gewonnen werden können. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls eine mögliche 
Verstärkung
direkter Werbung unter Zuhilfenahme einer unabhängigen Werbeagentur zu prüfen.

Begründung
Die Anhörung im Jugendhilfeausschuss zum Thema „Mehr Männer in Kitas“ hat gezeigt, 
dass
es immer noch erhebliche Hemmschwellen für Männer gibt, die sich für den Beruf des
Erziehers interessieren. Neben der problematischen ökonomischen Situation sind dies vor
allem mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz männlicher Erzieher und die Angst vor einem
Generalverdacht gegenüber Männern, die im Elementarbereich der Kinderbetreuung tätig
werden wollen.
Diese Hemmnisse und gesellschaftlichen Vorbehalte können unter Umständen durch 
gezielte
Kommunikation in der Öffentlichkeit abgebaut werden.

Zudem wurden in den Vorträgen der genannten Anhörung unterschiedliche interessante
Ansatzpunkte für die Gewinnung männlicher Erzieher angesprochen, die es zu prüfen gilt.
Auch Lernpotentiale, zum Beispiel aus erfolgreichen Projekten wie der Kinderladeninitiative
und ihrer relativ hohen Männerquote, sollten vollends ausgeschöpft werden.

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des sozialpolitischen Mehrwerts, den die
bessere Einbindung von Männern in die Kleinkinderziehung verspricht, darf die Stadt es sich
nicht leisten, solche Erkenntnisse nicht systematisch und konzeptionell aufzubereiten und
entsprechend zu nutzen.

Sylvia Bruns
stellvertr. Fraktionsvorsitzende

Hannover / 27.02.2013
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